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Einleitung

Ralf Mayer, Ralf Parade, Julia Sperschneider

und Steffen Wittig

Es liegt nahe, einen Band, der den Begriff der Pathologisierung imTitel trägt,mit

einigen Beobachtungen zu beginnen, die unseren Alltag in den letzten Jahrenmit

Blick auf die COVID-19-Pandemie thematisieren. So wurde bspw. bereits zu ei-

nem frühenZeitpunkt von einer globalen oder „menschheitsgeschichtlichen“Kri-

se gesprochen, die es ermöglicht, eine gemeinsame Betroffenheit zu behaupten,

die „nahezu alleMenschen und ihre Lebensformen […] angeht“ (Karakasoglu/Me-

cheril 2020).Dabei zeigte sich ebenfalls recht schnell, dass die Vorstellung von ei-

ner kollektiven Betroffenheit je nach Lebensort und -welt, Alter, Vorerkrankung,

sozialer Situation etc.mit sehrunterschiedlichenKonsequenzenundRisiken,mit

Ein- undAusschlüssenu.v.m.einhergehenkann (vgl. ebd.; Küchenhoff 2022).Ei-

ne vielfach geteilte Position ist etwa, dass die „Illusion von Unversehrtheit“ (Kü-

chenhoff 2020) brüchig wurde.Diese verweist auf die Erfahrung, dass wir unsere

Verletzbarkeit und Abhängigkeiten „von der Natur, von unseremKörper, dass wir

krankwerdenundsterbenkönnen, […]nicht inderHandhaben“ (ebd.). InderDis-

kussion um sich in der pandemischen Situation ergebende Freiräume oder Privi-

legien und Entschleunigungsphänomene für einige, über die Zunahme von Ri-

siken, Abhängigkeiten und existenziellen gesundheitlichen wie sozialen Gefähr-

dungslagen für andere,bis hin zuKämpfenumdieVerteilungvonRessourcenund

Berichten über unhaltbare Versorgungszustände (etwa in Lagern für Flüchtlin-

ge; vgl. Karakasoglu/Mecheril 2020), wurde sichtbar, dass der Anspruch, unser

normales Leben „in die Ausnahme und die Ausnahme in normale Abläufe zu in-

tegrieren“ (Charim 2020), sehr unterschiedliche Gestaltungsräume, Zwänge und

Problemlagen adressieren kann. Dies gilt ebenfalls für die Frage, wie genau die

Ausnahmesituation auch den bisher gewohnten Schulalltag erschwert, verändert

oder durchkreuzt (hat) und so auf vielfältige Weise eine Zäsur darstellt (vgl. z.B.

Drerup/Schweiger 2020; Fickermann/Edelstein 2021; Friedel et al. 2021).

Schon diese knappen einleitenden Einblicke in Diskurse spielen darauf an,

dass medizinische Problemstellungen mit Blick auf die Virus-Erkrankung in

öffentlichen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen in konfliktreichen

Relationen zu komplexen, heterogenen bzw. ungleichen individuellen Lagen, so-

zialen Verhältnissen, politischen Interessen sowie zu dominanten Auffassungen

von Normalität oder historischen Referenzen situiert werden. Auch wenn die

Diskussion entsprechender Situierungen nicht erst seit der Ausnahmesituation

der Pandemie Aufmerksamkeit erhält und es daher banal erscheinen mag, die
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Relevanz entsprechender Analyseperspektiven zu behaupten, stehen geistes-

sozial- und kulturwissenschaftliche Zugänge bis in die Gegenwart in Spannung

zu medizinischen Einsätzen.1 So wäre, um ein weiteres breit diskutiertes Bei-

spiel herauszugreifen, der Diskurs um den Anstieg der Zahl von Kindern und

Jugendlichen, die im Laufe der Corona-Pandemie eine Psychotherapie benö-

tigten, im Kontext des im vergangenen Jahrzehnt diagnostizierten Anstiegs von

Depressionen,Anpassungsstörungenund schwerenBelastungen auch bei jungen

Erwachsenen, JugendlichenundKindernabdemGrundschulalter zudiskutieren.

Dieser Anstieg verweist nicht zuletzt auf die Bedeutung von Drucksituationen

im Zusammenhang mit der Normalität von Arbeit, Ausbildung und Schule (vgl.

Barmer Arztreport 2018; 2021). Charakteristisch für diese Krankheitsbilder ist

die Diskussion des Spannungsfelds zwischen psychischen Aspekten eines indi-

viduellen Leidens und sozialen bzw. so genannten umweltbedingten Faktoren,

die sich zwischen (exklusiver)medizinisch-psychiatrischer Klassifikation und (so

etwa zuletzt bei Erschöpfungs- und Depressionsphänomenen) einer (allgemei-

nen) ,Volkskrankheit‘ bewegen. Entsprechende Einordnungen, Diagnose- und

Therapiemöglichkeiten erweisen sich bis in die Gegenwart als umstritten (vgl.

z.B. Ingenkamp 2012; Stoppe/Bramesfeld/Schwartz 2006; King/Gerisch/Rosa

2021b). In diesemZusammenhangwird auch ADHS als die amhäufigsten gestell-

teDiagnose imBereichderKinder-und Jugendpsychiatrie kritischdiskutiert (vgl.

Liebsch 2009; Haas in diesem Band). In den Debatten werden ebenso Anfragen

an die Vorstellung klar eingrenzbarer medizinisch-pathologischer Rubriken for-

muliert wie an primärmedikamentöse Behandlungs- undTherapievarianten.Ein

allein medizinischer Fokus auf das Individuum greift demnach zu kurz, wenn

entsprechende Symptombildungen immer auch in gesellschaftlichen Zusam-

menhängen als kulturell und sozial produzierte Phänomene, Deutungskomplexe

oder Zuschreibungen diskutierbar erscheinen: etwa im Spannungsverhältnis

von Krankheit und Gesundheit sowie hinsichtlich spezifischer Normalitätsvor-

stellungen und darauf bezogener Abweichungen oder Störungen. Während die

Pandemiesituation allerdings etwa unter dem biopolitischen Vorzeichen eines

gesellschaftsweiten Sicherheitsdispositivs diskutiert werden kann (vgl. Foucault

2004, S. 73 ff.), lassen sich die letztgenannten pathologisierten Phänomene an-

1 Erinnert sei hier nur kurz an die Diskussionen im Kontext der Antipsychiatrie-Bewegung seit

den 1960er Jahren (vgl. Cooper 1967; Beyer 2022) oder an aktuelle Reduktionismusvorwürfe,

die sich von sozial- oder kulturwissenschaftlicher wie von medizinischer Seite formulieren

lassen: z.B. dass biologisierende bzw. naturalisierende Krankheitsverständnisse den Verwei-

sungszusammenhang mit hegemonialen Normalitätsauffassungen und darauf bezogene For-

menderProduktiongesellschaftlicherBenachteiligungenundAusschlüsseabblenden (vgl.Boll-

mer 2013); oderumgekehrt: dass einVerständnis vonKrankheit als problematischer sozialerZu-

schreibungspraxis medizinische Gründe für individuelles Leiden nicht hinreichend ernst neh-

me (für eine Position, die beide Reduktionismen in Bezug auf neurowissenschaftliche Positio-

nen zu vermeiden sucht, vgl. Malabou 2006; 2011).
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ders prozessieren. Alain Ehrenberg (2011; 2019) und Catherine Malabou (2006)

arbeiten in diesem Sinne nicht zuletzt die hegemoniale Bedeutung der Referenz

auf kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten heraus, die sich praktisch – also

in Bezug auf Handeln und Interaktion – ,vermessen‘ lassen und sich jeweils kon-

textspezifisch zu bewähren haben.2 Die Autor:innen thematisieren auf jeweils

unterschiedliche Weise die Schwierigkeit, Kriterien zur Charakterisierung des

individuellen, v. a. psychisch konnotierten Leidens einer Person klar und eindeu-

tig vom sozialen Leid undder Erfahrung vonEinschränkungen zu unterscheiden.

Die Unschärfe entsteht zum einen „[i]n einem globalen Kontext, in dem psychi-

sches Leid undgeistigeGesundheit ein zentrales Anliegen sind,ob imBetrieb und

bei der Arbeit oder in Erziehung und Familie“ (Ehrenberg 2019, S. 14). Zum an-

deren werden auf die Psyche oder neurowissenschaftlich auf Körper und Gehirn

bezogene Pathologien über Merkmale ausgezeichnet, die Analogien zur Figur

des unternehmerischen Selbst (vgl. Bröckling 2007) aufweisen: Dazu gehören

Vorstellungen zu Aktivität und Leistung, zu einem autonomen, flexiblen, an-

passungsfähigen Handeln, zu Teilhabe oder auch Einfühlungsvermögen. Krank

ist demzufolge derjenige, dessen Fähigkeit, selbstständig, leistungsorientiert,

angepasst undmotiviert zu handeln und damit Erwartungen in Bezug auf Initia-

tive, Mitwirkung und Teilhabe zu entsprechen, über ein bestimmtes Maß hinaus

als beeinträchtigt erscheint bzw. nicht sichtbar ist (vgl. Malabou 2006, S. 70 ff.;

Ehrenberg 2011, S. 15 ff., 478). Die Attribuierung einer psychischen Störung

erfolgt also weniger über die Adressierung oder Identifizierung der ganzen Per-

son als krank, sondern über die (medizinische, psychologische, psychiatrische)

Ordnung, Vermessung und Betrachtung des Verhaltens einer Person im Kontext

ausdifferenzierter Zuschreibungen individueller Fähigkeiten oder Potenziale

(vgl. Ehrenberg 2019, S. 24 ff.). Zugespitzt formuliert: Krank ist,wer „nicht länger

als ein Handelnder betrachtet wird“ (Malabou 2006, S. 74) bzw. dessen Handeln

nicht den in einem bestimmten sozialen Kontext ,normalerweise‘ erwartbaren

Adressierungen und Zuschreibungen an Haltung und Verhalten entspricht. An

dieser Stelle artikulieren sich Krankheit und Gesundheit als nicht eindeutig

voneinander abgrenzbare Phänomene, da die Grenze zwischen Gesundheit und

Krankheit nicht klar identifizierbar ist.

Wie in Fußnote 1 erwähnt, ließe sich anstelle verschiedener Seiten der Vor-

wurf einer reduktionistischen Auffassung formulieren oder der Hinweis platzie-

ren,dass die Spezifik der jeweiligen Inanspruchnahmedes Fähigkeitsbegriffs (et-

wa medizinisch oder neurowissenschaftlich vs. einer gesellschaftlich machtvol-

2 Es wäre interessant, genauer zu untersuchen, inwiefern die Pandemie auch deshalb eine mas-

sive Herausforderung für die Institution Schule darstellte, weil sie mit politischen Sicherheits-

vorgabenUmgangsweisen einforderte, die nur begrenzt in die gewohnten institutionellenOrd-

nungsraster integrierbar waren. Zu solchen Kriterien gehört eben die Orientierung an indivi-

duellen Fähigkeiten.
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len Zuschreibung) nicht hinreichend berücksichtigt wird. Malabous diesbezüg-

lichmaßgebliche Beobachtung liegt allerdings darin, dass es (aktuell) nicht mög-

lich ist, eine die verschiedenen – somatischen, psychischen, neuronalen und so-

zialen – Einsätze vollständig verbindende Position zu formulieren.Wir haben es

vielmehrmit „theoretischen Brüchen“ (Malabou 2006, S. 94) zu tun, die (nur) dar-

über bearbeitet werden können, dass sowohl naturwissenschaftliche als auch sozi-

alwissenschaftliche und philosophische Erklärungsmodelle auf Interpretation an-

gewiesen sind. Die Kluft zwischen den differenten Zugängen lässt sich folglich

nicht einfach verkleinern oder überbrücken, sondern jeweils auf unterschiedliche

und umstritteneWeise diskursiv bearbeiten (vgl. ebd., S. 93 f.).

1. Referenz auf Fähigkeiten

In einem nächsten Schritt sollen kurz und exemplarisch zwei heterogene sozi-

alwissenschaftliche Diskurse angesprochen werden, die an die oben skizzierte

Unschärfe in der exponierten Inanspruchnahme des Begriffs der Fähigkeit an-

schließen. So nutzen erstens die Disability Studies das Konzept des Ableismus,

um vielfältige Benachteiligungsstrukturen in Bezug auf das Fähigkeitsmotiv

im Kontext dominanter gesellschaftlicher Anforderungen zu dekonstruieren

(vgl. Waldschmidt 2020; Kaiser/Pfahl 2021). Ableistische Differenzordnungen

zielen demnach auf ,fähige‘, mit einem Set als anerkennungswürdig geltender

Merkmale ausgestattete Subjekte und konstruieren damit zugleich im Sinne

einer Binärlogik ,nicht fähige‘, als inferior geltende „Anti-Subjekte“ (Reckwitz

2006, S. 45); sie hierarchisieren und (de-)privilegieren diese, versehen sie mit

Erwartungen künftigen Fähigkeitserwerbs und fundieren – für den Fall allzu

großer Abweichung – Programme, die Befähigung und damit Renormalisie-

rung verheißen (vgl. Buchner 2022, S. 205 ff.). In der hieran anschließenden

pädagogischen Inklusionsforschung werden so bspw. über die ,Normalität‘ von

Fähigkeitserwartungen und die Markierung von Differenzen zu Norm und Nor-

malitätwirkmächtige Reglementierungen „entlang vonKönnenundNicht-Können“

(Merl 2019, S. 13) analysierbar. Dazu gehören insbesondere die Zuschreibung von

Defiziten, ungenügenden Fähigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu

Pathologisierungsphänomenen (vgl. Buchner/Pfahl/Traue 2015; Boger 2018).

Eine zweite Lesart bildet Alain Ehrenbergs (2019) bereits angesprochene Ana-

lyse psychologischer, psychiatrischer und neurowissenschaftlicher Diskurse

seit den 1960er Jahren, in denen die Anschlüsse an den Bezugspunkt abilities

im Umfeld von Erkrankungen keiner einfach negativen Orientierung folgen.

Der Soziologe interessiert sich dabei für Auffassungen, in denen sich die Zu-

schreibung eines „individuellen Gebrechens“ (ebd., S. 36) und einer darauf

bezogenen Unfähigkeit (frz.: ,handicapé‘), hin zu einem Potenzial, als einer

besonderen, unter Umständen verborgenen Befähigung (frz.: ,handicapable‘)
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verschiebt. Die Möglichkeit einer solchen Verschiebung situiert Ehrenberg in

einer von unterschiedlichen Ansprüchen – wie denen der Orientierung am Ideal

der Persönlichkeitsentfaltung und der Forderung nach Autonomie – geprägten

sozialen Wirklichkeit. Ab den 1960er Jahren begannen „[d]er psychiatrische und

der neurologische Patient […] sich als Individuen zu emanzipieren, das heißt,

dass ihr Status sich inRichtung einesmoralischenund sozialenPartners verschob,

der befähigt ist, seine Autonomie durch eine Kompetenz unter Beweis zu stellen“

(ebd., S. 36). In dieser Umschrift greift das Versprechen, die in einem spezifischen

Zusammenhang diagnostizierte pathologische Schwäche von einer normativen

Mangel- oder Defizitzuschreibung zu lösen und als spezifische Andersheit durch

die praktische Arbeit am eigenen Körper und Selbst produktiv machen zu kön-

nen. Als wiederkehrendes Beispiel nutzt Ehrenberg etwa die sich seit dieser Zeit

entwickelnde Diskussion um Autismusstörungen (vgl. ebd., S. 70 ff.), in der eine

spezifische Ausprägung dieser Krankheit im Kontext von Umdeutungsprozes-

sen, insbesondere der Diversifizierung kognitiver, emotionaler oder sozialer

Kompetenzen, als besondere Befähigung und verborgenes Potenzial (vgl. ebd.,

S. 52, 273 ff.) Anerkennung findet.Das „fähige Individuum“ (ebd., S. 26) erscheint

so als kollektives soziales Bild, als Adressierung und Versprechen: Es imaginiert und

praktiziert die fortwährende Verwandlung der pathologischen Symptome: vom

Fokus auf Leiden, Benachteiligungen und Defizite hin zur leidenschaftlichen

Arbeit an den eigenen latenten Befähigungen.Marie-Luise Angerer (2021, S. 104)

markiert dies als „Strategie, psychisch-mentale Andersartigkeit als Neuro-Diver-

sität zu umschreiben und dadurch medizinische Diagnosen wie das Asperger-

Syndrom nicht länger als Krankheit einzustufen, sondern als eine mögliche

andere Form von Wahrnehmung und Handeln – auch als eine mögliche andere

Form sozialer Interaktion, die sich nicht so sehr über Empathie, sondern über

Objektbezüge und technische Verbindungen herstellt“.3 Ehrenbergmacht jedoch

ebenfalls deutlich, dass es sich hier um eine Projektion handelt und nicht um

eine (soziostrukturell) wirkmächtige gesellschaftliche Entwicklung oder Praxis.

Dennoch sei das fähige, tätige Subjekt repräsentativ für die unternehmerische

sowie die demokratische Zuschreibung von Autonomie oder die Orientierung

an Gleichheitsvorstellungen (vgl. ebd., S. 25, 84 f.). Es wäre allerdings zu kurz,

Ehrenbergs Pointierung eines Umdeutungsdiskurses unter das pädagogisieren-

de Vorzeichen der Forderung nach einem einfachen Blickwechsel – von einer

3 Angerer nennt ein literarisches Beispiel: In Stieg Larssons RomanTheGirl with the Dragon Tattoo

erinnere Lisbeth Salanders Begabung der Muster- und Strukturerkennung sowie ihre Schwie-

rigkeiten im Umgang mit anderen Menschen an das Asperger-Syndrom (vgl. ebd., S. 103 f.).

Im unternehmerischen Kontext ließe sich ebenfalls exemplarisch das seit 2013 bei SAP laufen-

de Programm „Autism at Work“ diskutieren, das die „besonderen Fähigkeiten und Perspekti-

ven vonMenschenmit Autismus“ als „Innovation(spotential)“ und „selten genutzte Talentquel-

le“ fördern will (Quelle: https://www.sap.com/germany/about/careers/your-career/autism-at-

work-program.html (Abfrage: 01.02.23).
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Defizitorientierung hin zur Fokussierung individueller Stärken – zu stellen.

Vielmehr arbeitet er die Dominanz umfassender Zuschreibungen über die (v. a.

psychiatrisch undneurowissenschaftlich einsetzenden)Diskurse umFähigkeiten

und Potenziale heraus. Die Adressierung des Einzelnen bleibt elementar und die

Referenz auf Fähigkeiten erscheint als eine darauf bezogene rhetorische Stra-

tegie, die durchaus an umfassende hegemoniale Steuerungs-, Ordnungs- und

Aktivierungsansprüche anschließt.

Bezieht man diese Überlegungen auf die zuvor erwähnten Disability Studies,

ließe sich zugespitzt formulieren: ,Vor‘ der Benachteiligung setzt – modern ge-

sprochen – die Autonomie- und Fähigkeitszuschreibung ein, und zwar in Gestalt

des tätigenMenschen, als Potenzial, sich auf spezifischeWeise produktiv verhal-

ten zu können. In den genannten Positionen eröffnet die Referenz auf das Fähig-

keitsmotiv somit vielfältigeundkontroversePerspektiven,aber kaumeinegrund-

sätzliche Ablehnung dieses Drehpunkts – nicht allein im Umkreis von Pathologi-

sierungsdiskursen.4

2. Schule und Pathologisierung

Im Sammelband wird zunächst einmal Abstand von diesen aktuellen Bezügen

genommen. Allerdings existieren zahlreiche Anschlüsse an Diskussionen und

Forschungsperspektiven, die in heterogenerWeise das Spannungsverhältnis von

Normalisierung und Pathologisierung im Rahmen der Institution Schule eröff-

nen. Teilt man die Annahme, dass Schule ein von Machtbeziehungen geprägter

Ort ist, zeigen sich Nähen zu unterschiedlichen Gesichtspunkten. Es sind nicht

nur Fragen von pädagogischer Autorität und Anerkennung, von Bildung oder

Leistung,die sichhier aufwerfen lassen (vgl.Reichenbach 2011; Reh/Ricken 2018).

Überlegungen und Untersuchungen zu Prozessen der Individualisierung und

der Zuschreibung von Fähigkeiten oder gesellschaftliche Debatten zu schulischer

Heterogenität und sozialer Ungleichheit markieren ebenso Anschlüsse wie die

historische Genese und Relevanz medizinisch-psychiatrischer und psychologi-

scher Diskurse für die Pädagogik. Hieraus ergeben sich vielgestaltige Anfragen

an erziehungswissenschaftliche Aspekte im Rahmen der Begriffsbildung, der

(ethischen und politischen) Diskussion um Teilhabe, Chancengleichheit oder

Bildungsgerechtigkeit sowie an aktuelle Debatten über Bildungssysteme (etwa

im Kontext von Inklusion) sowie über Professionsverständnisse.

Einendiesbezüglich pädagogisch ebenso relevantenwiemannigfach rezipier-

ten Theorieeinsatz formuliert Michel Foucault. Im Kontext seiner Vorstellungen

4 So ließen sich etwa Anschlüsse zu Resilienzvorstellungen diskutieren (vgl. Graefe 2019) oder zu

Optimierungsvorstellungen, insoferndiese auf ein geteiltes Feld der Justierung„dessen,was als

,normal‘ und ,pathologisch‘ erachtet wird“ (King/Gerisch/Rosa 2021a, S. 7), verweisen.
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zur Entwicklung eines Disziplinardispositivs seit dem 19. Jahrhundert ist die

Hervorbringung eines autonomen und eigenverantwortlichen Subjekts durch-

greifend mit jeweils dominanten Vorstellungen von Normalität verknüpft. Der

„Normalmensch“, dessen Vermessung seitdem nicht allein pädagogisch forciert

wurde, existiert zwar nur „fiktiv“ – als Effekt einer wissenschaftlichen Skalie-

rung; er besitzt dennoch „die Autorität einesMaßstabes, an demalle empirischen

Individuen sich messen können“ (Heßdörfer 2019, S. 115). Er wird damit auch

im Kontext der Schule – v.a. im Zuge ihrer fortwährenden Verschränkung mit

Dispositiven der Medizin und einer sich allmählich als akademische Disziplin

konstituierenden und expandierenden Psychologie – zum Richtmaß pädago-

gischer Ansprüche und Interventionen (vgl. Rose/Fuchs/Beddies 2016; Bühler

2018). Eine Grenzbeziehung zu pädagogischen Normalisierungsbestrebungen

lässt sich wiederum über den Begriff der Pathologisierung formulieren (vgl.

Dörpinghaus 2009). So gewinnen am Übergang zum 20. Jahrhundert in der

Auseinandersetzungmitmedizinisch-psychiatrischen und psychologischen Dis-

kursen zunehmend diagnostische Ansätze an Bedeutung, die zwischen normal

beschulbaren und nicht bzw. gesondert zu beschulenden Kindern unterscheiden

(vgl. Reh 2015) und Perspektiven für eine individualisierte Förderung eröffnen

wollen, sodass auch von einer ,therapeutischen Funktion der Schule‘ (vgl. Bühler

2017) gesprochen werden kann. Der Ansatzpunkt am Individuum und die Rede

von ,pathologisierenden Zuschreibungen‘ in schulischen Institutionen verweist

nun darauf, dass bspw. das Lern- oder Sozialverhalten eines Kindes oder Jugend-

lichen in einVerhältnis zumedizinischen,psychiatrischenu.a.Diskursen gesetzt

werden kann, diemit Blick auf entsprechendeNormvorstellungen die Frage nach

individuellen Potenzialen und Erkrankungen, nach individuellen Fähigkeiten

und Störungen usw. verhandeln. Diese Perspektive ist gerade in der Institution

Schule imKontext schulischer Leistungskriterien sowie Förderungs- und Selekti-

onsvorstellungenzudiskutieren.DieZuschreibung einerKrankheit geht insofern

mit einer Differenz zu jeweils dominanten Vorstellungen von Normalität und

Norm einher (vgl. Ricken 2015; Idel/Rabenstein/Ricken 2015). Von Interesse sind

aus diesem Blickwinkel dann die Arten und Weisen, wie im schulischen Kontext

durchAdressierungen,Diagnostizierungs-,Bewertungs-undVergleichsprozesse

ein Kind als ,beschulbar‘, ,aufmerksam‘, ,selbstständig‘ und ,leistungsfähig‘ oder

aber als ,schwierig‘, ,auffällig‘ und ,krank‘ adressiert wird –undwelcheMaßstäbe

und Disziplinen hierbei eine Rolle spielen (vgl. Brusten/Hurrelmann 1973; As-

mus/Peuckert 1979; Heinzel 2004; Rabenstein/Reh 2009). Fragen vonMacht und

Autorität schlagen sich folglich ebenso in differenten Verhaltens-, Beteiligungs-

und Beurteilungsmöglichkeiten unterschiedlicher Akteur:innen nieder sowie

in unterschiedlichen Lesarten von Begriffen wie dem der (Chancen-)Gleich-

heit, der Gerechtigkeit oder der Emanzipation. Schließlich rücken schulische

Funktionär:innen selbst als Adressat:innen von Pathologisierungen in den For-

schungsfokus. Bereits am Ende des 19. Jahrhunderts entsteht ein Diskurs über
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erschöpfungsbedingte „Lehrerkrankheiten“, der sich – Unterbrechungen und

Transformationen eingeschlossen – bis in die heutige Zeit fortsetzt (vgl. Parade

2021). Die häufig als ,Therapeutisierung des Sozialen‘ umschriebene Expansion

medizinisch-psychologischer Deutungsangebote (vgl. etwa Castel/Castel/Lovell

1982; Anhorn/Balzereit 2016; Illouz 2018) findet ihren Niederschlag zweifels-

ohne ebenfalls in den Selbst- und Weltverhältnissen des Lehrpersonals. Auch

hier bestehen Anknüpfungspunkte für diskurs- und subjektivierungsanalytische

Studien, die bspw. Phänomene wie Burnout oder Depression im Kontext des

Lehrberufs sowie Prozesse der Diagnose einer individuellen Beeinträchtigung

oder Störung im Kontext der Frage nach gesellschaftsweiten Zuschreibungen

körperlicher und geistiger Belastungen in den Blick nehmen.

3. Zu den Beiträgen des Bandes

Die Beiträge gehen überwiegend auf eine im November 2021 an der Universität

Kassel durchgeführte Tagung zurück5. Die in ihnen geführten Auseinanderset-

zungen lassen sich um drei Perspektivierungen bündeln, über die das Span-

nungsfeld von Schule und Pathologisierung auf unterschiedliche Weise in den

Blick genommen wird: Erstens sammeln sich historische Perspektivierungen,

die verschiedene Einsatzpunkte verhandeln. Den Band eröffnet Sabine Reh

überblicksartig mit ihrem Beitrag Pathologien und Pathologisierung. Sie fragt da-

nach, was die Zuschreibungen ,Pathologie‘, ,Pathologisierung‘ und ,pathologisch‘

als geschichtlich skizzierbare Phänomene produktiv für das Nachdenken über

Schule macht. Die Zuschreibungen werden in diesem Essay als etwas sichtbar

gemacht, das mit einer Vielstimmigkeit an Bedeutungen besetzt ist. Reh stellt

dabei heraus,dass ihreVerwendung an spezifischeBedingungengeknüpft ist. Sie

beginnt ihre Untersuchungmit den Auseinandersetzungen der 1970er Jahre rund

um die breite Nutzung der vielfältigen (schul-)pädagogischen Gebrauchsweisen

von Konzepten der Krankheit und Pathologie. Hiernach verweist sie auf mögli-

che Implikationen eines Sprechens über Schule als krankmachende Institution.

Abschließend bündelt und systematisiert sie ihre Perspektiven und Ergebnisse

in Bezug auf die Ansätze des frühen Foucault. SandraWenk untersucht in ihrem

Beitrag Schulform, die krank macht zunächst die Diskurse, die das Modernisie-

rungspotenzial der Hauptschule seit den 1960er Jahren akzentuieren als eine mit

pädagogischen und bildungspolitischen Erwartungen konfrontierte Schulform.

Durch den Kontrast der Reformanliegen zur schulischen Wirklichkeit zeichnet

die Autorin eine Verschiebung der öffentlichen Auseinandersetzungen in den

5 Wir danken Luana Bauchspieß, Eva-Charlotte Hesse, Miron Trappmann und Tom Zimmer-

mann für die Unterstützung bei der Tagungsorganisation und Antje Naumann für ihr gewis-

senhaftes Lektorat.
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1970er Jahren nach.Sie analysiert, inwiefern dieHauptschule –durchaus imRah-

men einer allgemeinen Kritik am Bildungssystem – als zunehmend krisenhafte

und die Schüler:innen krankmachende Schulform beschrieben wurde. Wenk

thematisiert eine historische Konstellation, in der pädagogisches Wissen und

Veränderungen im Bildungssystem sowie in bildungspolitischen Ausrichtungen

ineinandergreifen. Dieser Zusammenhang ermöglichte es, den Status, die Leis-

tungsfähigkeit unddieMotivation vonHauptschüler:innen imöffentlichenRaum

über sozialisatorisch begründete Benachteiligungen und Motive eines devian-

ten und pathologischen Verhaltens zu diskutieren. Aufschlussreich erscheinen

hier gerade die Deutungskämpfe, in denen die seitdem forcierte Forderung

nach einer (sozial-)pädagogischen oder psychologischen Bedarfsorientierung

mit einer Kritik an der Individualisierung von Problemlagen einhergeht, de-

ren Ursachen eher auf gesellschaftlich-institutioneller Ebene zu verorten sind.

Daniel Deplazes und Patrick Bühler fragen in ihrem Beitrag Psychoorganisches

Syndrom (POS) nach der Bedeutsamkeit des historischen Vorläufers von ADHS

für die Praxis der Heimerziehung der 1970er Jahre. Gerade die Heterogenität

und Uneindeutigkeit des POS verleiht diesem einerseits Überzeugungskraft für

Einweisungen, Normabweichungen oder die strategische Begründung statio-

närer Erziehung – was wiederum die große Verbreitung dieser psychiatrischen

Diagnose zu erklären vermag. Andererseits kommen konkrete pädagogische

Handlungsperspektiven, wie die Autoren anhand empirischer Untersuchungen

zu Falldiskussionen im Landerziehungsheim Albisbrunn nachzeichnen, weit-

gehend ohne inhaltliche Bezugnahmen auf die Diagnose aus. Stattdessen wird

auf klassische pädagogische Handlungsmotive zurückgegriffen. An die Unter-

suchung des schweizerischen Landerziehungsheims Albisbrunn anschließend

beschäftigt sich Jona T. Garz in Psychologie, Prüfung, Persönlichkeit mit dem episte-

mischenWandel, im Zuge dessen der psychometrische Test zur „Kraepelin’schen

Arbeitskurve“ innerhalb von vier Jahrzehnten von einem Messinstrument der

individuellen ,Ermüdung‘ schließlich zu einem objektivierenden Instrument der

Charakterfeststellung wird. Das von ihm untersuchte Beobachtungszentrum

des genannten Landerziehungsheims wird dabei als ein Ort sichtbar, an dem

sich spezifische Praktiken des Testens mit pädagogischen Deutungs- und Hand-

lungsperspektiven verknüpfen.Garz’ Ansatz bildet damit sowohl einenBeitrag zu

einer kritischen Psychologiegeschichte als auch eine historische Rekonstruktion

der institutionellen und diskursiven Interferenzen von Psychologie und Päd-

agogik auf dem Feld der Persönlichkeitstests. Daniel Töpper und Fanny Isensee

diskutieren dagegen in ZurVerwobenheit von Fachwissen undPathologien anhand von

,Lehrerhandbüchern‘, die im preußischen Volks- bzw. Elementarschulwesen des

19. Jahrhunderts entstanden sind, wie – vor dem Hintergrund des historischen

Bestrebens einer Ausdifferenzierung des Schulsystems – zugleich normative

Erwartungen an die Entwicklungen von Schüler:innen sowie mit diesen kor-

respondierende Normvorstellungen zur Entwicklung des Kindes artikuliert
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wurden.Die lehrplanbezogene Ausdifferenzierung, so der Punkt von Töpper und

Isensee, produzierte in bestimmten Schulfächern Defizite bei den Schüler:innen

und brachte diskursiv Pathologien hervor, die sich auf partikulare Unterrichtsfä-

cher bezogen und weiterhin beziehen. Till Neuhaus undMichaela Vogt beginnen

ihren Beitrag Pathologisierung in Sonderschulüberprüfungsverfahrenmit einer nuan-

cierten Betrachtung des Begriffs der Pathologisierung und situieren diesen im

Spannungsfeld zwischen einemModus derDifferenzierung zwischenNormalität

und Anormalität, einer Identifizierung als unterstützungsbedürftig und einer

Hervorbringung als Prozess der Erzeugung vonWissen. Von dieser anfänglichen

Unterscheidung ausgehend, leisten Neuhaus und Vogt eine kritische Analyse

derartiger Pathologisierungsmodi. Sie untersuchen in einem ersten Schritt ge-

genwärtige (wie vergangene) Überprüfungsverfahren in ihrer Prozessualität vor

dem Hintergrund der Annahme eines ,making up people‘. Hiernach wird die

theoretische Analyse durch die Untersuchung einer historischen Einzelfallstudie

vertieft. Florian Heßdörfer schließt die historischen Perspektivierungen ab und

beginnt sein systematisches Nachdenken über das Phänomen der Pathologi-

sierung in Die Selbstbestimmung und ihre Feinde anhand einer Beobachtung. Die

bundesdeutsche Nachkriegspädagogik sah den pädagogischen Raum durch drei

mögliche Vereinnahmungen bedroht: die Okkupation des Lebens durch Technik,

die Hegemonialisierung einer Marktlogik und das Einführen neuer Staatlich-

keitsformen. Heßdörfer fasst diese Formen der Aneignung als ,Pathologien der

Moderne‘. In drei Schritten untersucht er diese diskursiven Auseinandersetzun-

gen aus unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst unterscheidet er ,vier Motive

der Bedrohung‘: Technik, Ökonomie, Staat und Masse. In einem zweiten Schritt

werden Strategien der Abwehr analysiert, die Herangehensweisen bilden, um

diese artikuliertenBedrohungen zurückzudrängen und zu begrenzen.Hierdurch

artikulieren sie auf spezifischeWeise das,was das Pädagogische genannt werden

kann. Drittens wird das Konzept des ,Ressentiments‘ auf die zuvor erarbeitete

Analyse bezogen.

An die historische Perspektivierung des Spannungsfeldes von Schule und Pa-

thologisierung schließen im zweiten Teil Fokussierungen an, die aus der Optik der

Prävention vorgenommen werden. Sabrina Schröder und Patrick Bettinger eröff-

nenmit ihrer Analyse mit dem Titel ProblemDigitalisierung? diesen zweiten Blick-

winkel.Sieuntersuchen in ihrer explorativ angelegtenStudieöffentlicheDiskurse

zurDigitalisierungskritik imKontext vonKindheit, JugendundSchule. ImErgeb-

nis seien diese durch pathologisierendeErzählstrategien gekennzeichnet,mittels

derer Denormalisierungsängste geschürt und ,Sorgeberechtigte‘ für Prävention

sensibilisiert und responsibilisiert werden. Nicht nur die darin aufscheinenden

populistischenRhetorikenoder einHangzurMythenbildung lassen jeneDiskurse

derDigitalisierungskritik zuweilen indieNäheneurechterEinsätze rücken.Letz-

tere instrumentalisierten diese, um so Pädagogik einer ignoranten oder falschen

Praxis überführen, ihr Unvermögen skandalisieren und damit alternative Erzie-
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hungsprogramme in Anschlag bringen zu können. Aus diesem Umstand leiten

SchröderundBettingerdieNotwendigkeit einer ,Diskursintervention‘ab,dieder-

artigedigitalisierungskritischePolemikenkünftignicht ignoriert oder ausgrenzt,

sondern sie analytisch enttarnt oder persiflierend vorführt. Imke Kollmer rückt

Prävention in Vorkehrungen und Verkehrungen auf eine andere Weise in den Fokus

ihrer Betrachtungen. Sie erkennt – so die leitendeThese – in achtsamkeitsbasier-

ten Programmen in der Schule präventiv wirksame, sich selbst camouflierende,

pädagogische Normalisierungsstrategien, die letztlich darauf abzielen, im Sinne

der, mit Bourdieu gesprochen, ,sanften Tour‘, Schüler:innen den Anpassungsan-

forderungen der Schule zu unterwerfen. Deutungsmuster der Implementierung

achtsamkeitsbasierter Angebote in der Schule legen – so ein Ergebnis der Analy-

se von Ratgebern und Praxisbüchern – als Bezugsproblem eine elterliche Erzie-

hungsunfähigkeit nahe, aus welcher abweichendes Verhalten der Kinder resul-

tiere, dem es mit Achtsamkeitsübungen in der Schule zu prävenieren gelte. Den

Beitrag beschließt die von der Lektüre Adornos genährte Befürchtung, dass das

Positivitätsdiktum der Achtsamkeit, das auf die Auflösung von Ambiguität und

Ambivalenzendrängt,womöglich eineneueStufe regressiver Ideologie darstellen

könnte. Ralf Parade undMarian Stuchell wenden in Die Behandlung des ,Normalen‘

den Blick dagegen zunächst – ausgehend von der Feststellung eines expandie-

renden und um Professionalisierung bemühten Coachingsektors für den Lehr-

beruf – auf einen Wandel der Therapeutik, in dessen Zuge sich die scheinbaren

Grenzen von Pathologischem und Normalem allmählich auflösen und jedwedes

Selbst-Welt-Verhältnis ,behandelbar‘wird.Nun geht es Parade und Stuchell nicht

nur darum,Coaching aus gouvernementalitätstheoretischerWarte als Dispositiv

undElementneuerMenschenführungskünste zudekuvrieren sowieaufzuzeigen,

dass einhergehend mit der Verbetrieblichung der Schule und der Implementie-

rung von Managementstrukturen Coaching auch hier an Attraktivität gewinnt.

Vielmehr heben die Autoren – der Frage nach der spezifischen Anziehungskraft

des Coachings auf den Lehrberuf nachspürend – auf Strukturmomente und Ri-

sikodiskurse des Lehrberufs als zentrale Anknüpfungspunkte des Coachings ab.

Beschlossen wird der Beitrag mit einem Ausblick auf künftige Forschungsarbei-

ten, die Einsichten der Gouvernementalitätsstudien an empirische Forschungen

auf der Mikroebene rückbinden.

Drittens lassen sich weitere sozial- und kulturwissenschaftlichen Zugriffe

bündeln, die auf heterogene Weise die (Re-)Produktion benachteiligender bis

pathologisierender Differenzen oder Bewertungen und damit die Legitimation

pädagogischer Interventionen, von Ungleichheit sowie von Ein- und Ausschlüs-

sen in den Fokus rücken. In Irritation oder Reproduktion, so der Titel des Beitrags

von Julian Sehmer und Werner Thole, wird dabei die Frage aufgenommen,

inwiefern Soziale Arbeit zur Reproduktion sozialer Ungleichheiten, Pathologi-

sierungen und Stigmatisierungen von Schüler:innen beiträgt oder ob und unter

welchen Bedingungen es ihr gelingt, diese Zuschreibungen zu irritieren. Empiri-
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sche Befunde zu Deutungen von Armut und prekären Lebensbedingungen sowie

im Feld des Kinderschutzes verweisen laut den Autoren auf eine Übernahme

gesellschaftlicher Abwertungs- und Responsibilisierungsdiskurse von Seiten

sozialpädagogischer Fachkräfte. Dennoch betont der Beitrag das Potenzial schu-

lischer Sozialarbeit nicht zuletzt auch für demokratische Bildungsprozesse. Als

zentrale Herausforderungen markieren Sehmer und Thole hierbei das Ringen

der Sozialen Arbeit um eigenständige und institutionell unabhängige Positionie-

rungen und Handlungsspielräume gegenüber schulischen Arrangements. Ralf

Mayer, Julia Sperschneider und Steffen Wittig verdeutlichen in Schule und Dia-

gnostik, dass historische wie aktuelle Entwicklungen der modernen Institution

Schule mit der zunehmenden Relevanz von Diagnosevorstellungen verknüpft

sind. Denn der Diagnosebegriff ermöglicht eine Ausdifferenzierung der Schü-

ler:innen in Referenz auf Normalitätsauffassungen, die zum einen an (kognitive,

motorische usw.) Entwicklungskriterien sowie Vorstellungen zum Lernen oder

zur Leistung ansetzen. Zum anderen dokumentiert sich hier der wachsende Ein-

fluss medizinischer Deutungen zu erwartbarem oder abweichendem Verhalten.

Im Kontext der allgemeinen Relevanz von Differenzierungs- und Bewertungs-

verfahren für die schulische Praxis zeigen die Autor:innen, dass sich der Streit

um die Vermessung, Beurteilung und Förderung individuellen Verhaltens in

unterschiedliche Ausrichtungen des Diagnosebegriffs einschreibt. Diesen Streit

um die Auszeichnung, die Hervorhebung und die Problematisierung spezifi-

scher Diagnoseaspekte zeichnen Mayer, Sperschneider und Wittig im Rahmen

einer explorativen empirischen Untersuchung nach. Jonas Becker, Julia Gaster-

städt, Jana Helbig und Michael Urban setzen in Diskursive und organisationale

Konstruktionen von Verhaltensstörungen mit dem irritierenden Kontrast zwischen

einer im letzten Jahrzehnt zu beobachtenden Zunahme sonderpädagogischen

Förderbedarfs bei Schüler:innen und dem inklusionspädagogischen Anliegen der

Reduktion pathologisierender Ordnungsmotive ein. Dieser Kontrast motiviert

die Autor:innen, die Funktion von Pathologisierungsprozessen in der Schule

diskursanalytisch genauer in Augenschein zu nehmen. Dabei beschreiben sie

eine auch institutionell relevante Entwicklung, in der medizinische und andere

pathologisierende Wissensordnungen Problembeschreibungen bieten, die zur

Aufrechterhaltung schulischer Funktionsprinzipien genutzt werden. In diesem

Kontext thematisieren die Autor:innen zum einen die Stabilität und Ausdiffe-

renzierung pathologisierender Deutungen im sonderpädagogischen Diskurs

über Verhaltensstörungen. Zum anderen untersuchen sie den konkreten Um-

gang mit störendem Verhalten in der inklusiven schulischen Praxis. Das Fazit

akzentuiert, dass die Zuschreibung einer Störung eher der Aufrechterhaltung

schulischer Normalität gilt als einer sensiblen Reaktion auf individuelle Vulnera-

bilität. Benjamin Haas’ Einsatz in Die sonderpädagogische Konstruktion von ADHS

als institutionalisiertes diskursives ,making of impairment‘ setzt ebenfalls am Zusam-

menhang zwischen der normativen Struktur aktueller schulischer Ordnungen
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und Pathologisierungsprozesse an und fragt, wie Phänomene der ,Behinderung‘

diskursiv über pädagogisches Wissen produziert werden. Haas verdeutlicht,

in welcher Form institutionalisierte Weisen der Beeinträchtigung im Kontext

sonderpädagogischer Diskurse um einmaking impairment herum hervorgebracht

werden. Dies untersucht er am Beispiel von ADHS zunächst im Hinblick darauf,

inwieweit ADHS im Sinne der Disability Studies als kulturelle Konstruktion zu

verstehen ist. Hieran anknüpfend wird die sonderpädagogische Artikulation des

Phänomens als eine rhetorische Konstruktion kenntlich gemacht und zuletzt

vor dem Hintergrund der gewonnenen Perspektiven die aktuelle Schulstruktur

kritisch diskutiert. Den Band beschließt der Beitrag Zur Autorisierung unterricht-

licher Differenzierungen mittels Pathologisierung von Thorsten Merl. Dieser nimmt

die Funktionen von Pathologisierungsprozessen im institutionellen Raum der

Schule systematisch in den Blick. Dabei wird deutlich, dass die Rede von einer

Störung oder Behinderung keine einfachemedizinische Diagnose widerspiegelt,

sondern als Konsequenz machtvoller Zuschreibungen selbst von Spannungen

durchzogen ist: Während in sonder- oder inklusionspädagogischen Diskursen

Bemühungen greifen, auf pathologisierende Kategorien zur Kennzeichnung von

Abweichungen zu verzichten, erscheinen diese aus unterschiedlichen Gründen

in der pädagogischen Praxis weiterhin als Deutungsmuster relevant. So lassen

sich damit ebenso ein besonderer Bedarf artikulieren wie reguläre schulische

Leistungserwartungen legitimieren. Merl rekonstruiert entsprechend die pa-

thologisierende Markierung von Differenz in konkreten Unterrichtssituationen.

Dabei untersucht er insbesondere die Autorisierung einer dauerhaften Abwei-

chung und diskutiert diese abschließend im Kontext der schulischen Norm der

Gleichbehandlung.
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Pathologien und Pathologisierung

Bemerkungen zur Geschichte eines Konzeptes

im Diskurs über Schulen

Sabine Reh

Die Schule hat um die vorletzte Jahrhundertwende herum eine neue Funkti-

on erhalten, eine „diagnostisch-therapeutische Funktion“, wie Patrick Bühler

(2017, S. 189) sie, in Interpretation unterschiedlicher Quellen, nennt. In der

Schule würden, so beschreibt Bühler die Wirkungen der Psychiatrie und der

neu entstehenden Psychopathologie so gut wie die der sich herausbildenden

Intelligenzdiagnostik, in der Folge Kinder beobachtet, diagnostiziert, unnormale

von normalen Kindern unterschieden, um jene dann vielleicht ,heilen‘, auf jeden

Fall in besonderer Weise behandeln, eben therapeutisieren, zu können. Diese

Entwicklung habe zugleich die Gefahr einer „Pathologisierung“ durch die Schule

und in der Schule mit sich gebracht, so beschreibt Bühler die Lage um die ver-

gangene Jahrhundertwende (vgl. ebd., S. 90). Charakterisierungen der Schule in

dermodernen Gesellschaft als pathologisch, die Rede von Pathologien der Schule

und einer Pathologisierung durch die Schule, denen bestimmte Vorstellungen

über Krankheit und Normalität zugrunde liegen, greifen damit auf Selbstbe-

schreibungen aus dem pädagogischen Feld in jener Epoche um 1900 zurück,

in der zur Referenz der Pädagogik, wie der von Bühler zitierte Tenorth (2006)

betont (vgl. Bühler 2017, S. 184), die Medizin wurde. Vor diesem Hintergrund

stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise Konzepte wie das der ,Pathologie‘,

inwieweit ein Adjektiv wie ,pathologisch‘ und schließlich, davon durchaus zu

unterscheiden, das Konzept der ,Pathologisierung‘ dazu geeignet erscheinen,

mit ihrer Hilfe Erziehungsverhältnisse, Phänomene in der Schule und in anderen

gesellschaftlichen Institutionen der Gegenwart zu analysieren – oder anders

gefragt: Was macht diese aus einem bestimmten Umkreis stammenden und

historisch datierbaren Konzepte attraktiv für eine Reflexion der Schule und

schulischer Verhältnisse und was ist ihr Potenzial?

Zur Beantwortung dieser Fragen und um das Funktionieren jener Konzep-

te im pädagogischen Diskurs bzw. im Feld des pädagogischen Wissens zu ana-

lysieren, werde ich versuchen, sie ihrer Selbstverständlichkeit zu entkleiden, sie

überhaupt als vielfältige Bedeutungen transportierendes Konzept erkennbar zu

machen. Ihre Nutzung hat bestimmte Voraussetzungen, die es – distanzierend,

indem historisiert wird – zu erkunden gilt. Hinweisen aus den 1970er Jahren ist

zu entnehmen, dass der Rückgriff auf das „medizinische Modell“, wie es heißt,
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in der Auseinandersetzung mit „Verwahrlosung“, mit abweichendem Verhalten,

mit „Problemkindern und sozial auffälligen Jugendlichen“, d.h. in der Sozialpäd-

agogik, in der „Behindertenarbeit“ in diesen Jahren einerseits zunahmund ande-

rerseits auch der Kritik ausgesetzt war (Herriger 1978, S. 214): „Es setzte eine in-

tensiv geführte Grundsatzdiskussion ein, in der sich ein zunehmend distanzier-

tes Verhältnis zummedizinischenDenkmodell artikulierte und sich tiefgreifende

Umstrukturierungen im fachlichenSelbstverständnis der ihmverpflichtetenDis-

ziplinen anzeigten“ (ebd., S. 213). Vor diesemHintergrund scheint es vielverspre-

chend,zunächst einenBlick zuwerfen aufVeröffentlichungen aus den 1970er Jah-

ren, anhand derer die Breite der Nutzungsmöglichkeiten eines ,medizinischen

Modells‘ und von Konzepten aus dem Umfeld von Krankheit, Pathologien, und

für pathologisch oder pathogen erklärten Phänomenen deutlich wird (1) und an-

schließend Implikationen der Rede über Schule als kranker und krankmachender

Institution amBeispiel zweier Bücher zu illustrieren (2). ImAnschluss daranwer-

de ich mithilfe einiger früher Texte Foucaults den Blick auf das historische Um-

feld dieser Referenzen auf denmedizinischenWissensbereich lenken und rekon-

struieren, welchen wissensgeschichtlichen Kontext sie transportierten und wel-

che Bedeutungsaspekte ihre Übertragung in andere Bereiche erleichterte (3). Vor

dem Hintergrund dieser Historisierung werde ich in einer abschließenden Be-

wertung Gewinne und Probleme der Nutzung des Konzeptes der Pathologisie-

rung für eine Analyse der gesellschaftlichen Institution Schule sichtbar machen.

1. Seit den 1970er Jahren: Institutionelle Pathologien und

Therapeutisierung durch die Pädagogik

Ein Blick auf unterschiedliche pädagogische Subdisziplinen wie die Schulpäd-

agogik, die Sozialpädagogik und einReflexionswissen, amehesten eine allgemei-

ne Pädagogik präsentierende Zeitschriften aus den 1970er und der ersten Hälf-

te der 1980er Jahren führt vor Augen, in welchen semantischen Kontexten und

mit welchen Wertungen die Rede von Krankheit und von Pathologien oder pa-

thogenen Zuständen auftaucht. In den zwischen 1970/71 und 1985 erschienenen

Bänden der seit 1961 zunächst von Elisabeth Blochmann, Hellmut Becker, Otto

Friedrich Bollnow und Martin Wagenschein, später u.a. auch von Hartmut von

Hentig herausgegebenen Zeitschrift Neue Sammlung. Göttinger Zeitschrift für Erzie-

hung und Gesellschaft, dem schon seit 1897 existierenden, inzwischen von der Ge-

werkschaft Erziehung undWissenschaft herausgegebenen Periodikum Die Deut-

sche Schule (DDS) und der seit 1971 erschienenen Zeitschrift neue praxis. Kritische

Zeitschrift für Sozialarbeit und Sozialpädagogik sind keine Aufsätze zu finden, in de-

ren Titeln der Begriff ,Pathologisierung‘ auftaucht. Allerdings offenbart vor al-

lem die DDS, wie stark und häufig auf die Schule als eine krankmachende oder
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kranke Institution eingegangenwird. Auchwenn auf dieser Grundlage keine ver-

allgemeinernden Aussagen über ,den‘ Diskurs in ,der‘ Pädagogik festzumachen

sind – zumal die Zeitschriften eher Positionen eines protestantisch-liberalen Re-

form-Milieus bzw. eines sozialdemokratisch-pädagogischen Milieus der 1960er

und 1970er Jahre bedienen –, kann dieser Blick dazu dienen, ein Spektrum von

Thematisierungen zu explorieren und aufzufächern.

In der DDS beginnt mit einem im Jahr 1974 publizierten Essay von Heinrich

Kupffer der kritische Bezug auf medizinische Konzepte in der Pädagogikmit der

Diskussion über Vergleichbarkeiten zwischen der Psychiatrie und der Pädagogik

sowie den Möglichkeiten, der Antipsychiatrie, wie sie Italien kenne, eine ,Anti-

pädagogik‘ zur Seite zu stellen. Psychiatrie und Pädagogik wiesen Analogien auf,

nicht indemoderweil sie esmit krankenSchüler:innen zu tunhätten, sondern in-

sofern sie totale Institutionen seien –Kupffer greift auf Goffman zurück, bezieht

sich aber in einer Bemerkung sowohl auf die Kritische Theorie als auch auf Fou-

cault – und ihre Funktionsweisen bzw. deren Effekte sich als Verdinglichung und

Entfremdungbeschreiben ließen; zuderenGegenstückgerinntdie ,humaneExis-

tenzform‘ (vgl. Kupffer 1974). Letztendlich bleibt der Text zurückhaltend kritisch;

es gehe in der Pädagogik nicht um die Befreiung der ,Insassen‘ aus der Anstalt,

sondern um die Veränderung von Hierarchien in einem nicht infrage zu stellen-

den Rahmen. In einigen Artikeln wird in den folgenden Jahren dieser Gedanke

der ,Entfremdung‘ aufgenommenund eswird versucht zu präzisieren,welche in-

stitutionellen Strukturen in dieserWeise identifiziert werden können. So stabili-

sierten ,pathogene Interaktionsstrukturen‘ autoritäre Verkehrsformen, Minder-

wertigkeitsgefühle, Interesselosigkeit und Schulentfremdung (vgl. Metz-Göckel

1978; Redlich/Ott 1980). Schüler:innen würden systematisch – durch institutio-

nelle Strukturen – ihrer Aktivitätsräume beraubt – und auf diese Art wirkten sie

pathogen: „Nimmtman ihm [demSchüler, so hier in dermännlichen Form; d. A.]

die Möglichkeit konkreter Umweltgestaltung und nimmtman ihm die Sozialität,

so verbleibt nur noch die Veränderung jenseits jeder Rationalität, d.h. letztlich

die Zerstörung gegen sich selbst.“ (Hermann 1980, S. 603)

In andererWeise, in vorsichtigenTönen,wird inderDDSüber„Verhaltensthe-

rapie“ (Künzel 1976) oder „Verhaltensmodifikation“ (Doerks-Kubenec 1978) berich-

tet und gefragt, ob diese ,Hilfe‘ oder ,Manipulation‘ seien (vgl. Künzel 1976). Kriti-

siertwird,dass sich interventionistischeMaßnahmenauf einen ,krankenSchüler‘

richteten, amEinzelfall orientiert seien und nicht institutionelle Änderungen an-

strebten.Ausgesprochenpräsent ist inder zweitenHälfteder 1970er Jahreeinwei-

teresThema,dasmit Krankheit in Verbindung gebracht und empirisch bearbeitet

wird, nämlich dasThemaAngst in der Leistungsschule, Prüfungsangst, aber auch

Angst generell auf Seiten der Schüler:innen und schließlich auch der Lehrkräfte

(vgl.Hermann 1978; Lähnemann 1979; Haferkamp/Rost 1980; Krüger 2018). Angst

habe verschiedene Ausprägungen, es gebe ,überängstliche‘ Kinder (vgl. Hermann

1978); insgesamt wird Angst im Zusammenhang mit Neurosen und psychischen
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Belastungen genannt. Sie sei eine ,echte Krankheit‘; eine Grundform psychoso-

zialer Störung (vgl.Wöller 1981). Aus der Vielzahl der Schulangst zumGegenstand

von Beschreibungen, Analysen und Ratschlägen machenden Bücher werden ei-

nige rezensiert (vgl. Ulich 1979; Wöller 1981) und es wird über Tagungen zur Ge-

sundheitserziehung, zur Psychohygiene und über die seelische Not von Kindern

berichtet (Redaktion DDS 1979, S. 595–597; 1981, S. 699–702).

Die Vielzahl dieser Texte vor allem in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre er-

zeugt das allgemeine Bild einer krankmachenden Institution, eines psychischen

Elends (vgl. Hermann 1980) in der Schule, das auch immer wieder ausdrücklich

– aber ohne genaue Angaben, die scheinen sich in dieser Zeit zu erübrigen – als

öffentliche Rede referenziert wird. Ein deutlich anderes Bild zeigt sich in den

Jahrgängen der Zeitschrift Neue Sammlung. Eine grundlegende, ,systemkritische‘

Sicht auf pathogene Strukturen bzw. Pathologien der Institution fehlt in dieser

Reformen des Bildungswesens und den Zusammenhang von Bildungspolitik

und Schulreform diskutierenden Zeitschrift. Das Thema der Schulangst ist in

diesen Jahren nur einmal ausdrücklich Gegenstand eines Textes (vgl. Steinthal

1977), der eine Art Stellungnahme zu einem Salzburger Manifest für eine angstfreie

Schule1 darstellt. Auchwenn zugestandenwird, dass schließlich niemand für eine

angsterzeugende Schule sein könne, wird vor dem Hintergrund einer christlich

geprägten Anthropologie und eines entsprechenden Erziehungsverständnisses

von der Unvermeidbarkeit von Leid und einer existenziellen Angst ausgegan-

gen – es sei demnach verfehlt, diesen Ansprüche auf ein andauerndes Glück

entgegenzustellen.

Die Rede von einer Pathologisierung nimmt – ausdrücklich und sehr präzise

auf eine medizinische Diagnostik bezogen – erst prominent Doris Bühler-Nie-

derberger (1991) im Titel einer Buchveröffentlichung auf, die auf die 1980er Jahre

zurückblickt.Darin beschreibt sie ausgehend von und amBeispiel der „Legasthe-

nie“,Tendenzen,Kinder bzw.Schüler:innenmit auffälligemVerhaltenundauffäl-

ligem Leistungsbild imRahmen diagnostischer Verfahren auch offiziell für krank

zu erklären und sie zu therapeutisieren. Sie schätzt, dass es sich dabei um etwa

20–30% der Schüler:innen handeln könnte – die Schule sei daher ein ,Reservoir

von Fällen‘, eine Institution der Pathologisierung: „Auf der Suche nach einem Be-

griff,mit demman das ganzeGeschehen belegen könnte, kannman von einer Pa-

thologisierung respektive einer Klientifizierung im Umgang mit kindlichen Pro-

blemen sprechen, ja sogar von einer Pathologisierung der Kindheit überhaupt.“

(Bühler-Niederberger 1991, S. 1)

In der sozialpädagogischen Zeitschrift neue praxis beherrscht zunächst das

Konzept der Kriminalisierung den kritischenDiskurs,während im sozialpädago-

gischen Kontext an anderer Stelle sehr wohl über eine pathologische Definition

1 Es ist in der Zeitschrift nicht abgedruckt, aber zudieser Zeit erhältlich als SonderdruckderSalz-

burger Nachrichten vom 14.05.1977.
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der Adressaten durch die soziale Arbeit gesprochen wird (vgl. z.B. Peters 1973).

Auch wenn mit der Nutzung eines medizinischen Modells in der sozialarbei-

terischen Theorie und Praxis, wie Herriger (1978) in einem in der neuen praxis

publizierten Aufsatz analysiert, Gewinne zu verzeichnen sind –mit ihm seien die

zunächst vorherrschenden, moralisierenden Umgangsweisen und Konzepte wie

das der Schuld verabschiedet worden –, so bleibt es, folgt man der Einschätzung

Herrigers, doch auch hier bei einer individualisierenden Betrachtung der als

problematisch erachteten Verhaltensweisen. Tilman Lutz wird später von ,Pa-

thologisierung‘ als einem in den 1970er Jahren langsam in die Kritik geratenden

professionellen Deutungs- und Handlungsmuster der Sozialen Arbeit und der

Sozialpädagogik sprechen (vgl. dazu Lutz 2016; 2018). Anhand zweier Veröf-

fentlichungen wird im Folgenden ein kurzer Blick auf den Komplex der Angst

auslösenden Schule geworfen.

2. Kranke und krankmachende Schule in den 1970er Jahren

ImLaufeder 1970er Jahre entbranntenDebattenumdieHumanisierungnichtnur

der Arbeitswelt, sondern auch des Schulehaltens (vgl. v. Hentig 1976; z.B. für ei-

nen ,menschlichen‘ Mathematikunterricht Güting 1978); immer häufiger wurde

die Frage gestellt, ob die Schule krankmache.Es tauchte zu dieser Zeit –das spie-

geln nicht zuletzt empirische Studien zur Wirkung von Schule wie etwa die Pro-

jekte von Helmut Fend zur Gesamtschule aus den 1970er Jahren wider – die Idee

auf, dass sich die Kinder und Jugendlichen, dass sich Schüler:innen in der Schule

wohlfühlen sollten (vgl. Mattes 2017). Viele Buchveröffentlichungen machten die

,kranke‘ oder krankmachende Schule zum Gegenstand von Erfahrungsberichten

undRatschlägen für Lehrkräfte undEltern; aber auch empirischeStudienwurden

durchgeführt. Ichnennebeispielhaft hier eineVeröffentlichungausdem Jahr 1974

vonAlmuthLink,DiekrankeSchule, herausgegeben vonFritzWiedemann in einem

Institut für Elementar-Psychologie und optimales Verhalten, und ein auch in der DDS

besprochenes Buch (vgl. Wöller 1981) aus dem Jahr 1979 mit dem Titel Macht die

Schule krank? Probleme einer Sozialpathologie der Schule von Fritz Wandel. Diese bei-

den Publikationen repräsentieren ein weites Spektrum, in dem die Krankheits-

Semantik für die Beschreibung der zeitgenössischen Schule in ambivalenterWei-

se eingesetzt wird –und siemachen damit zugleich klar,worauf der Erfolg dieser

Semantik beruhte.

Link kritisiert die Schule, indem sie bestimmte, problematische bzw. proble-

matisch erscheinende Phänomene mit Hilfe des Konzeptes der Krankheit zu all-

gemeinen, überzeitlichen Phänomen menschlicher Schwäche ,naturalisiert‘, je-

denfalls nicht als ,gesellschaftliche‘Probleme–etwamitHilfe sozialwissenschaft-

licherKonzepte–entschlüsselt,wie imVorwort ihresBuchesnachgelesenwerden

kann. Es heißt im Vorwort:
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„Die Schule ist krank; sie ist es immer gewesen.Handelte es sich um eine anstecken-

de Krankheit, an der sich jede Generation von neuem infiziert, so könnte die Gesell-

schaft mit genauer Diagnose und einer gezielten Therapie der Krankheit vielleicht

einmal Herr werden.Daß sie dies trotz aller Reformfreudigkeit nicht zuwege bringt,

daß in der schulischen Atmosphäre nach wie vor Feindlichkeit und Angst so laut zu

Worte kommen, läßt auf eine ganzbesondereArt vonKrankheit schließen.Sie hat ih-

reWurzel imBereichdermenschlichenUnvollkommenheitenundSchwächen.“ (Link

1974, S. 9)

Hier werden konservative Deutungsmuster – z.B. das der schlechter werdenden

gesellschaftlichen Bedingungen, denen das andere, die Natur trotzen muss (vgl.

Mannheim 1984, S. 51) – für denBereich der Erziehung reaktiviert (vgl.Geiss/Reh

2020). Schule ist eine Einrichtung, der fähige und starke Menschen ein mensch-

liches Antlitz zu geben hätten; tatsächlich befindet sich die Schule aber in einem

Zustand bösartiger, fremder Welt, verantwortet von unvollkommenen Lehrkräf-

ten. Das, was letztlich als krank bezeichnet wird, das Fehlen von Nähe und Liebe

– wie es sie etwa in der Familie oder enger Gemeinschaft gibt – sei durch (bil-

dungs-)politische Reformen keinesfalls zu beheben. Ansatzpunkt einer Verbes-

serung der Situation in der Schule, der Schulen insgesamt seien die Arbeit der

Lehrkräfte und deren Persönlichkeiten. AmEnde des Buches lautet die Diagnose:

„So haben wir die paradoxe Situation, daß in einer Zeit, in der unsere Kinder oh-

nehin durch die Umweltbedingungen psychisch gefährdet sind, ausgerechnet die

Menschen krank und unfähig gemacht werden, die sich ihrer annehmen wollen.“

(Link 1974, S. 73)

Ganz anders argumentiert Wandel in seinem Buch Macht die Schule krank?

Wandel. Zunächst stellt er kritisch gegenüber einer sozialwissenschaftlich-

empirischen Forschung fest:

„Unter Tatsachenaspekt ist soziale ,Krankheit‘ nicht mehr als ein Abweichen von

einem zufälligen Normverhalten. Wenn dessen Vertreter [der empirischen Wis-

senschaft; d. A.] den Abweichenden als ,Kranken‘ stigmatisieren, so bringen sie mit

dieser Bezeichnung nicht mehr zum Ausdruck, als daß ihnen dessen Verhalten als

fremd und ,unnatürlich‘ erscheint. Außerdem lassen sich mit der Kategorisierung

,krank‘ soziale Sanktionen rationalisieren, die als notwendige Therapie ausgegeben

werden können. Das kann so weit gehen, daß der Bewegungsdrang von Schülern als

krankhafte ,Hyperaktivität‘ eingeordnet und medikamentös behandelt wird, ohne

einen Gedanken an naheliegende Gründe wie Langweiligkeit des Unterrichts oder

unbequemes Schulmobiliar zu verschwenden.“ (Wandel 1979, S. 11)

Diesem Verständnis von sozialen Krankheiten stellt Wandel nun das „Leiden der

Betroffenen“ entgegen (ebd., S. 11). Es gebe Leid und in dem Sinne eben auch

bestimmte Formen ,sozialer Krankheit‘; sie stellten nicht nur und nicht ein-
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fach eine Normabweichung dar. Angst, Aggression, „Verhaltensstörungen“ (von

Wandel selbst in Anführungszeichen gesetzt) und psychosomatische Symptome,

wie sie die empirische Forschung beobachtet, seien leidvolle Erfahrungen. Als

Zeichen dafür wertet Wandel Beschreibungen von Einsamkeit, von Beziehungs-

unfähigkeit und auch von Medienkonsum seitens der Schüler:innen. Wandel

identifiziert daher eine insgesamt krankmachende Schule und spricht nun von

der ,Sozialpathologie‘ der Schule, die zu den krankhaften Erscheinungen auf Sei-

ten der Schüler:innen führe. In seiner Diagnose bezüglich der Institution Schule

rekurriert er auf einen – im „sozialwissenschaftlichen Schrifttum“ (ebd., S. 38)

– bekannten Begriff, nämlich den der „Entfremdung“, ein „philosophische[r]

Begriff für soziale Krankheit“ (ebd., S. 40): „Die intuitive Annahme, daß die

Schule ,krank‘ macht, scheint gegenüber den bisher geschilderten Symptomen

verständlich.“ (ebd., S. 38) Mit Entfremdung werde, so Wandel, eine Haltung

gegenüber sich selbst und anderen beschrieben, die im Zusammenhang einer

„Sozialpathologie der Schule als Beziehungsunfähigkeit“ (ebd., S. 40) eingeschätzt

werden kann: „Das Unvermögen, sich mit einer Person oder Sache zu identifi-

zieren, die Einsamkeit in der Zentriertheit auf das eigene Ich, die Unfähigkeit,

durch Identifikation Rücksichten zu nehmen, die Ausbrüche einer destruktiv-

brutalen Aggression nicht aufkommen lassen.“ (ebd.)

Einen zentralen Faktor für die krankmachendeWirkung der Schule bildet das

Leistungsprinzip; die ,Leistungsschule‘wirdmitverantwortlich für dieMisere ge-

macht – diese Kritik liegt ganz im Trend der Zeit. So formuliert Gisela Oestreich

1975:

„Staat,Wirtschaft undSchulverwaltungmüßtenendlich einsehen,daßBildungspro-

zesse nichtmeßbar sind. Leistungskontrollen haben den Sinn, rückzumelden, ob ein

Arbeitsschritt beherrschtwird,umBasis für dennächsten zu sein.Leistung ist,wenn

Schüler fähig sind, adäquate Aufgaben aus einem Angebot zu wählen, ihre Schwie-

rigkeit richtig einzuschätzen, Zeit richtig zu kalkulieren und vorherzusagen, wo auf

einer Skala erreichbarer Punkte er etwa sich einordnen würde. Wichtiger wäre es,

eigene und die Leistungen anderer und ihre Veränderung durch Lernen richtig be-

schreiben zu können, als sie endgültig abzustempeln.“ (Oestreich 1975, S. 103)

Hier zeigt sich,wiedasKonzeptderPathologiewirkt: Etwas,einbestimmterKon-

text, ein bestimmtesVerhalten ist nicht an sich krankhaft, sondern ausschließlich

in einer bestimmten Form und Ausprägung als ,krank‘ zu bewerten.Mit dem im-

mer wieder vonWandel angeführten von Hentig ließe sich sagen:

„Leistung hat es immer gegeben undwird esweiter geben. […] Daran daß jemand et-

was Brauchbares, Ungewöhnliches, Uneigennütziges oder auch nurmehr als andere

leistet, ist nichts auszusetzen.Auchdas in vielen eigentümlichenWendungenauftre-

tendeWort ist nicht zu schelten […] und schon gar nicht die Bemühung darum, daß,
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wo immer Leistungen überhaupt beurteilt werden, sie auch richtig, objektiv, nach-

prüfbar beurteiltwerden.Nichts hat unser als staatlicheAuslese- undAufstiegsagen-

tur fungierendes Bildungswesen nötiger, als seine intuitiven, dilettantischen, vor-

urteilsgetränkten Beurteilungsverfahren durch Messungen zu ersetzen. Die bei uns

üblichen Praktiken sind umso gefährlicher, als sie sich objektiv geben […]. Leistungs-

messung also muß es geben […]. Aber um so sorgfältiger muß man sich überlegen,

was man eigentlich messen will und warum, in anderen Worten: ob es sinnvoll ist,

alle Vorgänge in der Schule dem Prinzip der Leistung so total zu unterwerfen, wie es

heute geschieht […].“ (Hentig 1969, S. 141)

Es wird davon ausgegangen, dass Kinder sehr wohl lernen wollen und auch et-

was leistenkönnenundwollen; LernenundAnstrengung sindnicht an sich krank-

machend, in gewisser Weise stellen sie einen natürlichen Kontext des Aufwach-

sens dar. Pathologisch oder pathogen wirkt geforderte Leistung erst in einer be-

stimmten Form und Ausprägung, etwa wenn sie erzwungen und objektiv gemes-

sen wird und nicht die subjektiven Bedingungen Berücksichtigung finden, wenn

siedenbefriedigendenKontakt zudenMitschüler:innendurchdenvorherrschen-

denWettbewerb verändert und einschränkt.

Die VeröffentlichungWandels steht so in einer Linie der Schulkritik; oft wer-

den Bezüge auf von Hentig gemacht, ohne allerdings das 1972 in Deutschland

erstmals herausgegebene und von vonHentigmit einemVorwort versehene Buch

Ivan Illichs über die Entschulung der Gesellschaft zu erwähnen – eine der radika-

lenSchulkritikendieser Zeit,diewedermit einerKrankheits-Metaphorik aufwar-

tet noch Strukturmerkmale der Institution Schule als Pathologien analysiert. Bei

Wandel wird Pathologie zum kritischen Schlagwort; er versteht ,soziale Krank-

heit‘ als Unfähigkeit der Institution, „dasmenschliche Grundbedürfnis der Selbst-

entfaltung und des Kontakts mit anderen zu befriedigen“ (Wandel 1979, S. 12).

In einem ersten Zugriff lassen sich diese Befunde aus der Exploration päd-

agogischerDiskurseder 1970er Jahre zusammenfassenundansatzweise systema-

tisieren. In den 1970er Jahren werden zunehmend Begriffe genutzt, die dem se-

mantischen Feld derMedizin entstammen.Dazu zählen Substantive wie ,Krank-

heit‘ und ,Therapie‘,dasAdjektiv ,krank‘unddasPartizip ,krankmachend‘.Eswird

psychisches Leiden, insbesondere Angst, als Krankheit verstanden, das bzw. die

in der Schule mitgeschaffen werde und zu behandeln, zu therapeutisieren sei.

In diesem Sinne wirke die Schule pathogen bzw. sie zeige krankmachende, ,pa-

thologisierende‘ Strukturen oder ,Pathologien‘. Zudem wird in den 1970er Jahren

im sozialwissenschaftlich orientiertenDiskurs der Sozialpädagogikmit demhier

deklarierten,medizinischenModell‘ eineUmgangsweisemit ,abweichendemVer-

halten‘–wie ,Verwahrlosung‘ jetzt heißt –erkennbar,die damit gleichzeitig als ein

besonderesModell der Disziplinierung und Individualisierung durch ,Pathologi-

sierung‘ kritisiertwird.Die Rede vonKrankheiten, von Pathologien, von pathoge-

nen gesellschaftlichen Strukturen und vonPathologisierung enthält dementspre-
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chend unterschiedliche Aspekte; sie ist in allen hier aufgeführten Fällen in einen

ModuskritischerReflexion eingebunden,bezieht sich allerdings auf je andereGe-

genstände.Dafür haben sich auch unterschiedliche Traditionslinien herausgebil-

det, die bis heute in unterschiedlichen Feldern fortgeführt werden. Esmüssen al-

so zwei Linien der Kritik unterschieden werden:

1. Kritisiert wird ein Tun bzw. ein gesellschaftliches Geschehen, in demMen-

schen ,krank‘ (gemacht) werden und in dem Leid und Leiden hervorgerufen wer-

den. Hier zeigen sich dann ,Pathologien‘ in den Funktionsweisen von Institutio-

nen oder in entsprechenden gesellschaftlichen Praktiken. Auf den ersten Blick

mag die Rede von den Pathologien einer Institution oder einer gesellschaftlichen

Praxis als eine Art metaphorischer Sprachgebrauch erscheinen; auf den zweiten

zeigt sich allerdings, dass hier Krankheit im Sinne des individuellen Leids als Fol-

ge problematischer gesellschaftlicher Verhältnisse gedeutet wird.

Jüngst etwa ist ein solches Verständnis bzw. eine solche Nutzung des Kon-

zeptes der ,Pathologien‘ bei Pierre Rosanvallon (2022) zu beobachten. Über „Die

Prüfungen des Lebens“ schreibend analysiert der Autor den „Zustand der Gesell-

schaft“, gesellschaftliche Strukturen und Spaltungen und die darin für Einzel-

ne entstehende Situation (vgl. Rosanvallon 2022, S. 7). Definiert als „Hindernis-

se“, als Konfrontationmit Schwierigkeiten, werden Prüfungen als Prüfungen der

„persönlichen Individualität und Integrität“und„fürdie sozialenBindungen“ver-

standen (ebd., S. 8). Sie offenbaren gerade als Prüfungen Pathologien, „Patholo-

gien sozialerBeziehungen“ebenund„PathologienderGleichheit“ (ebd.,S. 8) oder

„PathologienderEinzigartigkeit“ (ebd.,S. 118).Pathologien liegen jeweils vor,weil

etwas entweder systematisch zerstörerischwirkt –Beziehungenwirken sich zer-

störerisch auf den Einzelnen aus – oder weil ein bestimmter gesellschaftlicher

Zustand, der für richtig gehalten wird, verhindert wird, wie etwa die Entstehung

von Gleichheit. Offensichtlich wird, dass der Autor dann von Pathologien spricht

– und zwar ohne dass dieses Konzept erläutert würde –, wenn für richtig gehal-

tene Vorstellungen über ein gutes Leben in einer lebenswerten Gesellschaft sich

nicht durchsetzen können, wenn sich strukturelle, auf der Seite der Gesellschaft

lokalisierte, Hindernisse beobachten lassen.

Mit der Charakterisierung gesellschaftlicher Verhältnisse als strukturell

krankmachend greift Rosanvallon – ebenfalls ohne dieses so zu diskutieren –

auf ein Muster zurück, das in Deutschland vor allem die Kritische Theorie stark

gemacht hatte. Ohne direkt auf empirische Untersuchungen, an denen Adorno

in denUSA beteiligt war, zurückzugreifen, in denen von psychopathischenMerk-

malen und Charaktertypologien gesprochen wurde (vgl. Adorno 1995), gewann

die Krankheitssemantik und allemal der Begriff der ,Pathologie‘ auch bei den

Nachfolgern der ersten Generation der KritischenTheorie zunehmend an Bedeu-

tung. Die im Ausklang der 1970er Jahre geschriebene, 1981 erstmals erschienene

Theorie kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas wurde in diesem Sinne

schnell als eine ,Pathologie‘, eine Systematik krankhafter gesellschaftlicher De-
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formationen gedeutet (vgl. Vollrath 1983); Honneth hat diese Deutung später

ausdrücklich bestätigt und expliziert (vgl. Honneth 2004; 2007). So nämlich

gerinne die Sozialphilosophie zu einer Geschichte kritischer Zeitdiagnosen, in

denen Erscheinungen angenommen, dargestellt und diskutiert werden, die als

Verformungen, Deformationen und eben ,Pathologien‘ verstanden und jeweils

als Zeichen eines Verfalls in der Moderne, zivilisatorischer Fehlentwicklungen,

solcher in der kapitalistischen Gesellschaft, in der von ökonomischen Geset-

zen durchherrschten, nur noch instrumentelle Verhaltensweisen und Vernunft

ermöglichenden jeweiligen Gegenwart (in der das Triebleben diszipliniert und

das sinnliche Vermögen eingeschränkt sei) gewertet werden, als Verdinglichung

und Entfremdung, und als die Unmöglichkeit von Selbstverwirklichung, der

Verwirklichung eines ,guten Lebens‘. Der gesamte Zivilisationsprozess werde in

kulturkritischer Wendung zu einer Form sozialer Pathologie, der eine Vorstel-

lung von der Normalität eines gesellschaftlichen Lebens als Richtgröße zugrunde

liege. In Honneths Beschreibungen wird offensichtlich, dass das Konzept der

Pathologie zum Nullpunkt – so ließe sich formulieren – und, da als historisches

Konzept undiskutiert, auch zum blinden Fleck der Geschichte der Moderne wer-

de. „Wurde mit ihm anfänglich nur die Lehre von den Krankheiten bezeichnet,

so sind damit heute vor allem die anormalen Zustände selber gemeint. Eine

Pathologie stellt mithin genau die organische Fehlentwicklung dar, die in der

Diagnose erschlossen oder bestimmt werden soll.“ (Honneth 2004, S. 56)

2. Kritisiert wird ein gesellschaftliches Wirken oder Tun, mit dem ein be-

stimmtes Verhalten von Menschen, ein Zustand, eine Erscheinungsweise des

Körpers und seiner Teile oder körperlicher Funktionsweisen als krank aus-

gewiesen bzw. als krankhaft definiert und damit für notwendig – etwa mit

medizinischen Mitteln – zu verändern erklärt wird. Kritisiert wird es, weil mit

ihm nicht nur negative Bewertungen einhergehen, sondern individualisierende,

weil gesellschaftliche Kontexte ausblendende Behandlungsweisen aufgezwun-

gen werden, mit denen auf spezifische Weisen nicht nur diszipliniert, sondern

ebenfalls Leid geschaffen werde.

In dieser Weise genutzt wird der Begriff der ,Pathologisierung‘ gegenwärtig

in bestimmten medizinsoziologischen bzw. gesundheitswissenschaftlichen Fel-

dern, aber eben auch in kulturwissenschaftlich orientierten Studien, wo kritisch

eine Pathologisierung von Geschlecht und sexuellem Verhalten diagnostiziert,

die problematische Pathologisierung derHomosexualität ebenso untersucht (vgl.

Lühring 2016) wird wie die „systematische Pathologisierung der Intergeschlecht-

lichkeit“ (Gregor 2012) oder auch diejenige bestimmter körperlicher Merkmale

und Funktionen, die einem biologischen Geschlecht zugewiesen werden (z.B.

Kolip 2000). Gegenstand der Analysen können dann diskursive und andere

Praktiken der Pathologisierung werden – so können textuelle Praktiken der Pa-

thologisierung untersucht werden, etwa „Erzählsysteme der Pathologisierung“

(Pinto 2014), d.h. die Art undWeise der Darstellung kranker Frauen in Romanen
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von Gabriele Reuter und Elfriede Jelinek – um nur ein Beispiel anzuführen. In

vielen dieser jüngeren und meist explizit gesellschaftskritisch perspektivier-

ten Studien beziehen sich die Autor:innen auf die wissensgeschichtlichen und

machtanalytischen ArbeitenMichel Foucaults, in denen dieser sich einerseitsmit

der Geschichte der Pathologie und der Psychopathologie, also eines bestimmten

Wissensfeldes und andererseits später detailliert und auch in einem systema-

tisierenden Versuch mit Techniken der Normalisierung als besonderen Macht-

und Regierungstechniken auseinandersetzt (vgl. Foucault 2004). Das wird im

Folgenden etwas ausführlicher dargestellt.

3. Die Geschichte der Pathologie und der ,frühe Foucault‘ –

Implikationen des Konzeptes der ,Pathologisierung‘

Die jüngere Medizingeschichte befasst sich mit unterschiedlichen Vorstellun-

gen von Krankheit, die sich im Verhältnis eines jeweiligen Verständnisses von

Mensch, Natur und Gesellschaft etablieren. In diesem Deutungs-Raum wird

dann – von heute aus rekonstruiert – je historisch und auch geografisch-kul-

turell unterschiedlich Krankheit verstanden, etwa als Problem der Sünde, der

Harmonie, als ein Problem sozialer Beziehungen und – mit der Pathologie – als

„natürliche Tatbestände“ im neuzeitlichen wissenschaftlichen Denken (vgl. La-

bisch 1992, S. 27). Während im Alltagsgebrauch ,pathologisch‘ einfach als ,krank‘

oder ,krankhaft‘, ,pathogen‘ als ,krankmachend‘ verstanden wird, ist – das wird

bei Labisch deutlich – mit ,Pathologie‘ eine historisch datierbare, neue Bestim-

mung von Krankheiten, krankhaften Veränderungen und damit wiederum auch

ein bestimmtes Verständnis vonKrankheit unddie Vorstellung davon verbunden,

sie zu heilen bzw. sie auf jeden Fall zu ,behandeln‘.

Die Besonderheiten dieses sich mit dem Begriff der Pathologie heraus-

bildenden Verständnisses von Krankheit sind dabei genauer und detaillierter

nachzuvollziehen, wenn die frühen wissensgeschichtlichen Arbeiten Foucaults

hinzugezogen werden. Vor allem in Psychologie und Geisteskrankheit (Foucault

1968), in Frankreich 1954 erschienen, befasst Foucault sich mit der Geschichte

der ,Geisteskrankheiten‘ und ihres Verhältnisses zur allgemeinen Pathologie, der

Psychopathologie bzw. deren Verhältnis zueinander und vor allem zur Psycho-

logie. Seine 1960 erschienene Dissertation Wahnsinn und Gesellschaft (Foucault

1973) enthält eine materialreiche und viele verschiedene Aspekte umfassende

Geschichte des Wahnsinns, in der einerseits Ideen und Befunde zur Wissensge-

schichte aus der Schrift von 1954 wieder aufgenommen werden, es andererseits

aber darum geht, in der Hauptsache die Zäsur zu beschreiben, in der die Ver-

nunft von der Unvernunft abgetrennt wird und für deren Beschreibung gerade
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nicht Begriffe der Psychopathologie zu nutzen seien (vgl. ebd., S. 7).2 In der

erstmals 1963 publizierten Schrift Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztli-

chen Blicks (Foucault 1988) beschreibt Foucault nicht nur mit der Erfindung der

medizinischen Klinik in Frankreich zwischen etwa 1760 und 1820 einhergehende

Veränderungen der medizinischen Wissensproduktion, wie sie in der frühen

Schrift angedeutet werden, sondern auch die die grundlegenden Veränderungen

des Krankheitskonzeptes begleitenden ärztlichen Praktiken.

Pathologie etabliert sich, wie auch Foucault konstatiert, als moderneWissen-

schaft im Rahmen der Medizin an Universitäten und in Kliniken im Laufe des

19. Jahrhunderts. Sie entwickelt sich inEtappenund vollzieht sich dabei zunächst

als Teil der ,organischenMedizin‘. Sie versucht, dasWesen der Krankheit in einer

kohärenten Gruppierung von Zeichen, von Symptomen zu verstehen, denen sie

als krankhafte Äußerung Typen von Krankheiten zuordnet, und hat deren Ent-

wicklungsphasen und Varianten beschrieben (vgl. Foucault 1968, S. 11). Krankheit

wird hier als eine spezifische Entität, als natürliche Essenz, die ganz unabhängig

von ihren Äußerungen, den Symptomen besteht, verstanden (vgl. ebd., S. 15).

Foucault spricht von einem naturalistischen Postulat, das „die Krankheit zur

botanischen Spezies erhebt“ (ebd., S. 16). In dem Moment, in dem in ähnlicher

Weise auch die Geisteskrankheiten betrachtet wurden, zeigten sich Probleme,

die auf eine spezifische Weise gelöst wurden und zur Veränderung des Krank-

heitsverständnisses in der Pathologie und aber auch darüber hinaus beigetragen

haben: Die Zusammensetzung der Symptome im organischen Bereich wie eben

dann auch im Bereich der Geisteskrankheiten führten zu essenziellen Einheiten,

eben Krankheiten, die nun das Ganze, die Einheit des Menschen anders defi-

nierten (vgl. ebd., S. 16). Nun verliert in der Folge die Krankheit ihren Charakter

als Fremdkörper: „[…] die Krankheit schiebt sich nicht mehr wie eine autonome

Realität zwischen den Krankheitsprozeß und das allgemeine Funktionieren

des Organismus“ (ebd., S. 17). In Deutschland – das ist nicht Gegenstand der

Untersuchungen Foucaults – hat in dem 1858 erschienenen, als bahnbrechend

geltendenWerk Cellular-Pathologie Rudolf Virchow (1858) organische Krankheiten

als auf bestimmter Ebene, nämlich der der Zellen, erkennbaren Prozess sichtbar

gemacht. Der Körper wird als Zellen-Staat, in dem jede Zelle ein Bürger sei, zur

Einheit; zu derjenigen Einheit, in der sich die Geisteskrankheiten entwickeln,

wird die strukturierte Persönlichkeit (vgl. ebd., S. 19), die Psychopathologie wird

zur Wissenschaft von der kranken Persönlichkeit (vgl. ebd., S. 49) – und in der

2 Sarasin (2005, S. 17) behauptet in seiner sehr gut zu lesenden und ansonsten kenntnisreichen

Einführung, dass diese Schrift eine dann in der Dissertation überwundene marxistische Be-

trachtungsweise enthalte. Im Literaturverzeichnis ist die Schrift von 1954 gar nicht aufgeführt;

aus meiner Sicht ist der Schnitt zwischen den Schriften nicht so groß; es sind viele wissensge-

schichtlichen Aspekte aus der frühen Schrift später aufgenommen und weiterverarbeitet wor-

den; ich werde daher an dieser Stelle im Besonderen auf sie eingehen.
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Folge dann durchaus unterschiedlich konstruiert, als Regression und etwa auch

als individuelle Geschichte der Angst (ebd., S. 69). Krankheit wird im Verlaufe

des 19. Jahrhunderts nicht mehr als natürliche, irgendwo hinter den Symptomen

liegende Entität mit einer übergreifender Kohärenz aufgefasst. Vielmehr – und

das ist jetzt entscheidend – stellt sie die Gesamtheit der ,pathologischen‘ Reaktio-

nen eines Individuums dar. Göckenjan schreibt über die „naturwissenschaftliche

Medizin“ – undman könnte hinzusetzen: die Pathologie –, sie

„kehrt ausmethodischenGründen das Verhältnis vonGesundheit und Krankheit um

undkennt ab sofortnurnochKrankheit.DieVerschmelzungvonpathologischerAna-

tomie und Physiologie bedeutet die konzeptionelle Verschmelzung von Gesundheit

und Krankheit aus der Perspektive des Endzustandes: Krankheit ist das natürliche

Experiment des gesunden Körpers, Gesundheit ist eine erkennbare Entwicklungs-

stufe hin zum Leichenbefund. Virchow nennt das elegant die Befreiung des ,Begriffs

der Krankheit von seiner exzeptionellen und ontologischen Bedeutung‘“ (Göckenjan

1985, S. 254).

Ähnlich interpretiert Foucault. Krankheit – wenn auch in gewisser Hinsicht,

wie Koselleck beschreiben würde, ein Kollektivsingular – hat keine positiv be-

stimmbare einheitliche Gestalt mehr. Es handelt sich hier um die Durchsetzung

des Konzeptes, mit dem ein gleitender Übergang von etwas anderem zu einem

Pathologischen angezeigt ist. Anders als von manchen angenommen wird, wird

damit allerdings–unddas zeigt dieweitere Entwicklung–wederKrankheit noch

die Bestimmung vonGesundheit aus einem Sinn- undWertbezug herausgenom-

men. In Deutschland macht das der Blick auf Aspekte der Weiterentwicklung

der Pathologie, auf Alfred Grotjahn etwa, deutlich. Grotjahn – in der Weimarer

Republik als sozialdemokratischer Gesundheitspolitiker aktiv, wie fast alle hat

er eugenische und schließlich wie viele auch denWandel von sozialhygienischen

zu rassehygienische Positionen mitvollzogen – hat 1912 zum ersten Mal sein

Buch über die Sozialpathologie, geschrieben nicht zuletzt für Volkswirte, Ver-

waltungsbeamte und Verantwortliche im Versicherungswesen, veröffentlicht

(vgl. Grotjahn 1915). Er beklagt die mangelnde Erforschung der sozialen Bedin-

gungen und Beziehungen der Krankheiten, die Bedeutung der Krankheiten im

sozialen Sinn: Häufigkeit, sozialpathologisch typische Formen, soziale Ursachen

und soziale Maßnahmen zu ihrer Behebung. Mit der Sozialpathologie wird

auf die Regierung der Bevölkerung durch ein ,wissenschaftliches‘ Wissen über

das soziale Leben reagiert – mit der Folge etwa einer zunächst eintretenden

Entmoralisierung bestimmter Phänomene, wie etwa in den 1920er Jahren des

Alkoholismus, und gleichzeitig der Aufnahme immer neuer Phänomene, die als

,natürliche‘ graduiert werden, wo normale Verteilungen und Normalitäten fest-

gestellt werden – beispielhaft geschieht das etwa auch in der Pathologisierung

der Angst, der durch Schule erzeugten Angst, wo zwischen normaler Angst und
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solcher in einem krankhaften Ausmaße, als ,Überängstlichkeit‘ unterschieden

wird. Oder für das magische Denken:

„Das eigentlich aus dieser Untersuchung zu ziehende Fazit – gefährliches magisches

Denken ist ein Prädiktor für gefährliches magisches Denken – kann als charakte-

ristisch für eine klinische und experimentelle Psychologie gelten, die bestimmte ge-

wöhnliche menschliche Erfahrungen zunächst zu außergewöhnlichen Erfahrungen

erklärt und diese dann in Symptome psychischer Störungen verwandelt.“ (Schetsche

2003, S. 190 f.)

Um es zusammenzufassen: Erst mit der Übertragung des Konzeptes der orga-

nischen Pathologie auf die ,Geisteskrankheiten‘ entwickelt sich eine Vorstellung

vonKrankheit, die imKontext normalisierender Praktiken nichtmehr einfach im

Gegensatz von Krankheit und Gesundheit aufgeht, sondern als graduierbare Er-

scheinung in verschiedenen Ausprägungen Bestandteil normalisierender Regie-

rungspraktiken, im Sinne einer ,Pathologisierung‘, werden kann:

„Bei den Disziplinen ging man von einer Norm aus, und mit Rücksicht auf diesen

von der Norm getragenen Richtwert konnte man dann das Normale vom Abnorma-

len unterscheiden.Hier habenwir, imGegenteil, eine Ortung des Normalen und des

Anormalen, eineOrtungder verschiedenenNormalitätskurven,undderVorgangder

Normalisierung besteht darin, diese verschiedenen Normalitätsaufteilungen wech-

selseitig in Gang zu setzen und auf diese Weise zu bewirken, daß die ungünstigsten

auf die günstigsten zurückgeführt werden.Wir haben hier also etwas, das vomNor-

malen ausgeht und sich bestimmter Aufteilungen bedient, die, wenn Sie so wollen,

für normaler als die anderen, jedenfalls für günstiger als die anderen gehalten wer-

den. Es sind diese Aufteilungen, die als Norm dienen. Die Norm ist ein Spiel im In-

neren der Differenzial-Normalitäten. Das Normale kommt als erstes, und die Norm

leitet sich daraus ab, oder die Norm setzt sich ausgehend von dieser Untersuchung

der Normalitäten fest und spielt ihre operative Rolle. Hier würde ich also sagen, daß

es sich nicht mehr um eine Normation handelt, sondern eher, im engeren Sinn, um

eine Normalisierung.“ (Foucault 2004, S. 98)

4. Fazit

Beobachtbar ist eine Konjunktur der Nutzung medizinischer Konzepte im Feld

der Pädagogik seit spätestens den 1970er Jahren. Das geschieht auf ganz unter-

schiedliche Weisen. Immer allerdings findet sie in einem Modus pädagogisch-

kritischer Reflexion statt. Die Nutzung medizinischer Konzepte ist von meh-

reren gesellschafts- und kulturkritischen theoretischen Strömungen flankiert,

die spätestens seit den 1950er und 1960er die intellektuellen Diskussionen in
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Deutschland und Frankreich mitbestimmen. Dabei ist eine Differenz auszu-

machen zwischen letztlich kulturkritischen Positionen, die dem Repertoire der

KritischenTheorie entspringen und im Verdacht stehen, das Konzept der Patho-

logien selbst als Naturalisierung zu nutzen, und Positionen, die sich aus dem

wissensgeschichtlichen, grundsätzlich radikal historisierenden Ansatz Foucaults

entwickeln lassen.Mit diesemkann noch der liberale Eignungs- undKompetenz-

Diskurs – etwa bezüglich der Lehrer:innengesundheit, wie er in den letzten

Jahren geführt wird – als eine Form des Rückgriffs auf Modelle der Psychopatho-

logie analysiert werden. Der Rückgriff auf medizinische Modelle und Konzepte

geschieht in der Schule – möglicherweise unter Verzicht auf das pädagogische

Reflexionswissen und auf eine als Kontrolldisziplin genutzte Psychologie – zum

Entwurf von Diagnosen und Fördermaßnahmen. Selbst dieser Rückgriff erfolgt

noch in Kritik der Pädagogik, in Kritik einer nicht angemessenen schulischen

Behandlung individueller Problemlagen. Pathologisierung in diesem Sinne dient

hier – wie beschrieben – nicht nur der Disziplinierung und Subjektivierung,

sondern treibt damit gleichzeitig eine Art ,Förderindividualismus‘ in der Schule

voran.

MeinVerdacht ist also der,dass dasKonzept der ,Pathologisierung‘ imDiskurs

oft als eine Art zusammenfassende – und vieles auch überdeckende – Kritikfor-

mel funktioniert. ,Medizinische Modelle‘ entfalten bis heute eine vielfältig anzu-

eignendeWirkmacht, die immer pädagogische Reformen begleitet und als thera-

peutische Handlungsoption auch Pädagogik möglich machen kann, Kontingenz

reduziert und Enttäuschungen auch einmal verhindert. Vor diesemHintergrund

kann allerdings selbst das Konzept der ,Pathologisierung‘ nur unter besonderen

Vorkehrungen als analytisches Konzept funktionieren, weil es als Analysekatego-

rie im Diskurs oft seine Kraft und Trennschärfe verliert.
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Eine Schulform, die krank macht

Zur Pathologisierung der Hauptschule und

ihrer Schüler:innen in den 1970er Jahren

Sandra Wenk

„Vielfältige neurotische Symptome – wie Grimassieren, Fingernägelknabbern,

motorische Unruhe – leichte hirnorganische Störungen und Reifeverzögerungen

[…]. Auch körperliche Auffälligkeiten sind festzustellen. Leichte Seh-, Hör- und

Sprachschäden kommen gerade in diesen Schülergruppen außerordentlich häu-

fig vor“ (Senatsverwaltung für Schulwesen Berlin 1973/1979, S. 240). Laut einem

internen Bericht des Berliner Senats ließ sich in den frühen 1970er Jahren eine

deutliche Zunahme an devianten Verhaltensweisen undKrankheiten unter Schü-

ler:innen vor allem an einer Schulform beobachten: der Hauptschule. Eine solche

Perspektive wurde medial popularisiert und weiter verschärft. So berichtete Der

Spiegel 1975 von derHauptschule als einem „psychosozialen Lazarett“ (o. V. 1975a).

Weitere Presseartikel sprachen von der „Schule der Ausgeflippten“ (Stankiewitz

1976) oder konstatierten: „Die Hauptschule […] entwickelt sich zur Hilfs- und

Klippschule der Nation, zum Sammelbecken für Dummköpfe und Faulpelze, für

Sitzenbleiber.“ (Iserlohe 1971) Die Skandalisierung der Verhältnisse in Haupt-

schulen war jedoch nicht auf Bildungspolitik und Öffentlichkeit beschränkt.

Die Hauptschule war nach Meinung vieler Schulpädagog:innen eine Schulform,

die nicht nur zunehmend benachteiligte, gefährdete und kranke Schüler:innen

versammele, sondern eine Institution, die die Schüler:innen erst krankmache.

In diesem Beitrag wird gefragt, warum es in den 1970er Jahren in West-

deutschland zu solchen Zuschreibungen kam, auf welcheWeise undmit welchen

Folgen innerhalb dieses Krisendiskurses über die Hauptschule als krankma-

chende Schulform und ihre Schüler:innen als kranke Schüler:innen gesprochen

wurde. Es wird argumentiert, dass neues pädagogisches Wissen, veränderte

Formen der Schulorganisation mit detaillierteren Differenzierungspraktiken

sowie gewandelte bildungspolitische Leitziele das Bild von Hauptschüler:innen

als abweichende,mitunter auch als pathologische Schüler:innen hervorbrachten.

UnterdemBegriff ,Pathologisierung‘werdenzeitgenössischmarkierteAbwei-

chungen verstanden, die immer auch Überschneidungen zum Krankhaften ent-

hielten. Hierdurch rücken die damaligen Konstruktionen des Devianten und Pa-

thologischen in den Blick, zu denen im betreffenden Zeitraum eine Entgrenzung

und eine Popularisierung von Krankheitszuschreibungen gehörten. Wichtig er-

scheint es zudem, die jeweiligen gesellschaftspolitischen Implikationen der Dia-
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gnosen von kranken Schulen und Schüler:innen zu berücksichtigen, denn die in

derdamaligenDebatte gestelltenKrankheitsdiagnosenunddie daraus zu ziehen-

den Konsequenzenwaren umstritten.Grundlage der Analyse stellen ausgewählte

Beispiele aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie Beiträge aus pädago-

gischen Zeitschriften und der breiteren öffentlichen Bildungsberichterstattung

dar.1

In einemersten Schrittwird dargestellt, inwiefern die EtablierungderHaupt-

schule zu einer neuen Phase der Verwissenschaftlichung und Standardisierung

schulischer Bildung beitrug. Eine Konsequenz dieser Entwicklung war, dass Er-

wartungen an den Schulbesuch radikal gesteigert wurden und durch eine neue

Form der Schulforschung sowie eine kritische Bildungsöffentlichkeit eine Auf-

merksamkeit für jene Schüler:innen entstand, die diesen Anforderungen nicht

genügten. Anschließend wird gezeigt, dass die Situation an Hauptschulen lager-

übergreifendkritisiertwurde,dieKrankheitsdiagnosenunddieMöglichkeiten zu

ihrerBehandlung jedochäußerst strittigwaren. In vereinfachterRezeptiondieser

Hauptschulkritik dominierte in der Öffentlichkeit ein stark homogenisierendes

Bild von Hauptschüler:innen, das diese per se als Problemgruppe fasste. Zuletzt

wird erörtert, inwiefern sich in diesemZusammenhang schulische Praktikenher-

ausbildeten, die Hauptschüler:innen als Schüler:innengruppe konzipierten, die

auf besondere Weise pädagogisch und zunehmend auch sozialpädagogisch und

psychologisch betreut und gefördert werdenmüsse.

1. Die Hauptschule als Reformprojekt und die Entdeckung

der ,schwächeren‘ und ,benachteiligten‘ Schüler:innen

DieHauptschule ist eine relativ junge Schulform,die als Resultat von Bildungsre-

formbemühungen der frühen Bundesrepublik entstanden ist. In den 1960er Jah-

ren in den westdeutschen Bundesländern eingeführt, löste sie die frühere Volks-

schuloberstufe–die vier oberenKlassenderVolksschule–ab.Volksschulenwaren

Schulen, die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren besuchten. Gerade in ländli-

chen Gebieten teilten sichmehrere Altersjahrgänge,mitunter gar alle Schüler:in-

nen, eine Klasse. Auch in den Unterrichtsinhalten wenig ausdifferenziert, sollte

dieVolksschule langeprimär auf praktische (d.h.handwerkliche,haus- und land-

wirtschaftliche) Berufe vorbereiten und sich stark von Realschulen undGymnasi-

en unterscheiden (vgl. Furck 1998, S. 294 f.).

Zum Teil in radikaler Abgrenzung von der bestehenden Volksschulpädago-

gik, vielfach aber auch mit dem Anliegen, volksschulpädagogische Elemente

1 Der Aufsatz baut z.T. auf meiner Dissertation zur Entstehung und Kritik der Hauptschule auf,

in der Nordrhein-Westfalen als Fallbeispiel untersucht wurde (vgl.Wenk 2022b).
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zu modernisieren, wurde seit den 1950er Jahren in Lehrer:innenverbänden und

der pädagogischen Öffentlichkeit intensiv über Reformen der Volksschule ver-

handelt. Die Gründung der Hauptschule als weiterführende Schule war ein

Projekt vor allem sozialliberaler Reformer:innen, zu denen u.a. Psychologen

wie Paul Heimann und Heinrich Roth, aber ebenso Schulpädagog:innen wie

Ilse Lichtenstein-Rother und Wolfgang Klafki gehörten. Sie waren nicht nur in

erziehungswissenschaftlichen Debatten präsent, sondern auch in bildungspoli-

tischen Gremien des Bundes und einzelner Bundesländer vertreten. Besonders

einflussreich war die Arbeit des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und

Bildungswesen.2

Die im Deutschen Ausschuß versammelten Erziehungswissenschaftler:innen

verfolgten seit den ausgehenden 1950er Jahren das Projekt Hauptschule, das allen

Heranwachsenden eine Sekundarschulbildung ermöglichen sollte. Ausgehend

von der Gesellschaftsdiagnose „Industriegesellschaft“ und daraus abgeleiteten

Anforderungen an Arbeitnehmer:innen – neben gesteigerten beruflichen Kennt-

nissen auch eine ,sinnvolle‘ Gestaltung der Freizeit und politisches Handeln –

forderten sie die AusbildungneuerQualifikationen,TugendenundDispositionen

bei Heranwachsenden: Die Schulreformdebatten, die insbesondere im Umkreis

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Sozialdemokratie

geführt wurden, stellten das gegliederte Schulwesen bis in die 1960er Jahre

nicht grundsätzlich infrage. Doch wollten sie durch dessen Reform neue, d.h.

leistungsfähige, flexible und (selbst-)verantwortliche, Schüler:innen schaffen.

Daher spielte die Forderung nach einerMobilisierung von Schulleistungen ei-

ne große Rolle, die vielfach vor dem Hintergrund plastischer Begabungsvorstel-

lungen geäußert wurde: Die Schule sollte Schüler:innen nicht nach vermeintli-

chen Begabungen sortieren, sondern alle Heranwachsenden sollten zu höheren

Leistungen gebracht werden. Ilse Lichtenstein-Rother bestimmte die „Erziehung

zur Leistungsbereitschaft“ als zentrales Anliegen einer reformierten Volksschule

(Lichtenstein-Rother 1964, S. 165).

Dabei kam dem Motivationsbegriff eine große Bedeutung zu. Um „den

Lerneifer anzufachen und eigene Initiative zu entwickeln“ (Banaschewski 1961,

S. 287), sollten leistungshomogene Gruppen eingerichtet und Heranwachsende

durch differenzierte Anforderungen zu höheren Leistungen befähigt werden.

Erfolgserfahrungen und Freude wurden als Voraussetzung zur Ausbildung von

„Anstrengungsbereitschaft“ gesehen (Blumenthal 1961, S. 561). Betont wurde zu-

dem die Notwendigkeit einer stärkeren intellektuellen Beanspruchung.Heinrich

Roth etwa verlangte „die unnachgiebige, stetige geistige Herausforderung“ (Roth

1961, S. 31). Neben der Konkurrenz mit Gleichaltrigen sollten von den erwei-

2 Hierbei handelt es sich um ein Expert:innengremium, das u.a. stark rezipierte Empfehlungen

zurReformderVolksschule sowie zurEinführungderHauptschule vorlegte.DieEmpfehlungen

finden sich inDeutscher Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen (1966).
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terten beruflichen Chancen einer zur Hauptschule aufgewerteten Volksschule

motivierende Effekte ausgehen (vgl. auch Roth 1963, S. 560).

Schulische Bildung in der Jugendphase wandelte sich dadurch – in diesen Re-

formentwürfen – von einemPrivileg zu einem allgemeinen Anspruch an das Auf-

wachsen. Konstatiert wurden die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer um-

fassenden schulischen Mobilisierung von Jugendlichen: Heinrich Roth charakte-

risierte die „Pubertätszeit“ als „eine zweite Phase besonderer Plastizität […], eine

zweite Chance, die wir nützen oder versäumen können“ (Roth 1961, S. 29 f.).

Verglichen mit den früheren Volksschulkonzeptionen waren dies entschei-

dende Neuerungen, denn selbst wenn sich die Schulformen weiterhin unter-

scheiden sollten, sollten sie in Bezug auf die Bildungsinhalte und die beruflichen

Perspektiven nicht mehr strikt voneinander getrennt sein. An den neuen An-

forderungen mussten sich nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern auch

Individuen messen (lassen). So resultierte aus diesen veränderten Aufgaben

und dem (potenziellen) Vergleich mit Gleichaltrigen ein defizitärer Blick auf

Volks- bzw. Hauptschüler:innen. Paul Heimann sprach von einer „Menschenart

von konstitutiv schwacher Intellektualität“ (Heimann 1957, S. 58). Er ging von

beschränkteren kognitiven Fähigkeiten von Volksschüler:innen aus (vgl. auch

Engelhardt 1988, S. 83), die sich allerdings mit entsprechender pädagogischer

Unterstützung steigern ließen (vgl. Heimann 1957, S. 58). Wolfgang Klafki, der

an der Einführung der Hauptschule in Nordrhein-Westfalen maßgeblich be-

teiligt war, charakterisierte die pädagogische Arbeit an der Hauptschule als

herausfordernd, weil „der überwiegende Teil ihrer Schüler geringere theore-

tische Leistungs- und begrenztere Abstraktionsfähigkeit, ein geringeres Maß

an intellektueller Anstrengungsbereitschaft und ein beschränkteres Potential

sprachlicher Differenzierungsmöglichkeiten zeigen wird als der Durchschnitt

der Schüler der anderen weiterführenden Schulformen“ (Klafki 1967, A 2/5). Mit

der Neukonzeption der Pflichtschulbildung unter dem Anspruch von Chan-

cengleichheit wurde der Maßstab weiterführender Schulen der Maßstab zur

Beurteilung aller Heranwachsenden.3

Neben diesen veränderten schulpolitischen Zielsetzungen führten weitere

Faktoren dazu, dass das Hauptschüler:innensein bzw. die Zugehörigkeit zu einer

bestimmten Gruppe von Hauptschüler:innen zunehmend als prekär erachtet

wurde. Denn mit der Einführung der Hauptschule gingen neben ,verwissen-

schaftlichten‘ Unterrichtsinhalten veränderte schulische Organisationsformen

und Differenzierungspraktiken einher, die eine neue Sensibilität für Unterschie-

de von Heranwachsenden schufen. In vielen Regionen bedeutete die Volksschul-

3 Vgl. zu diesen Beispielen mit weiterer EinordnungWenk 2022b, Kap. 4.4 und 7.2.
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reform erst die endgültige Durchsetzung des Unterrichts in Jahrgangsklassen.4

Die Errichtung von Hauptschulen mit zwei Parallelklassen pro Altersjahrgang

wurde dann aber nur noch als Voraussetzung weiterer Differenzierung gesehen,

wozu vor allem die Kurseinteilung nach Schulleistungen zählte.

Diese Leistungsdifferenzierung verschärfte nicht nur für einen breiten Kreis

an Reformer:innen und Lehrer:innen die grundsätzliche Frage, wie Schüler:in-

nenleistungen zu messen und zu vergleichen seien, sondern lenkte den Blick

auf ,leistungsschwächere‘ Schüler:innen, die in sogenannten C-Kursen separat

beschult wurden.5 In dieser Gruppe der C-Kurs-Besucher:innen wurden jene

Schüler:innen identifiziert, die den anspruchsvolleren Unterrichtsinhalten nicht

zu folgen vermochten. Insbesondere die wissenschaftliche Begleitforschung, die

in Nordrhein-Westfalen im Zuge der Hauptschulreform erstmals eingerichtet

wurde, stellte zudem heraus, dass das Vorhaben, durch leistungshomoge-

ne Gruppen zu einer kollektiven Leistungssteigerung und zur Realisierung von

Chancengleichheit beizutragen,nicht aufgegangen sei.Vielmehr hätte sich durch

die dreistufige Leistungsdifferenzierung innerhalb der Hauptschule noch einmal

ein nach sozialerHerkunft differenziertes Schulwesen imKleinen herausgebildet

(vgl. Hurrelmann 1970, S. 17).

Die mit der Begleitforschung beauftragte Forschungsgruppe betonte für die

als leistungsschwach kategorisierten Schüler:innen die Notwendigkeit gezielter

Förderung. Eine Mitarbeiterin der Forschungsgruppe konstatierte: „Für die Er-

arbeitung spezifischer Methoden für lernschwache Schüler bietet sich heute ei-

ne einzigartige Chance, da infolge der Differenzierung die Schüler in C-Kursen

gesondert beobachtet werden können“ (Berger 1972, S. 92). Eine zielgruppenspe-

zifische Förderung im Falle diagnostizierter „Leseschwäche“ wurde als „differen-

zierteTherapie“ (Loser 1972,S. 13) charakterisiert unddie Aufgabender Schule da-

mit erweitert.Zugleichweiteten sichdefizitbehaftete Zuschreibungengegenüber

Teilnehmer:innen der C-Kurse aus. Die Begleitforschung stellte heraus, dass „die

C-Kurse nicht selten zum Sammelbecken nicht nur leistungs- und motivations-

schwacher Schüler, sondern auch verhaltensgestörter und erziehungsschwieriger

Kinder werden“ (Loser 1972, S. 14).

In diesem Zusammenhang geriet die psychische Verfasstheit der Schüler:in-

nen in den Blick: So hätte die Kategorisierung nach Leistung auch Einfluss auf

die

„informellen Gruppierungen der Schüler“: „Die […] Leistungsbeurteilung löst für diese

Kinder einen Zirkel aus, der über die Stationen Frustration durch Leistungsmißer-

4 Wenige Jahre vor der Einführung der Hauptschule, im Schuljahr 1965, bestand etwa ein Drittel

der nordrhein-westfälischen Volksschulen aus nur ein bis drei Klassen (vgl. Kultusministerium

NRW 1966, S. 23).
5 Vgl. zur Kritik an den C-Kursen im Kontext der Leistungsdifferenzierung an Gesamtschulen

Mattes 2017, S. 195.
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folg – mangelndes Ansehen bei Lehrern und Mitschülern – Frustration durch Ab-

lehnung bei denMitschülern – Entwicklung introvertierter oder aggressiver Verhal-

tensweisen gegenüber denMitschülern –Verstärkung der Ablehnung durch dieMit-

schüler und Lehrer letztlich wieder auf die Leistungsbeurteilung zurückwirkt und

die Kinder immer weiter in ihre ungünstige Situation verstrickt“ (Hurrelmann 1971,

S. 218).

In den frühen Hauptschulstudien wurde mit dem Sozialisationsparadigma

zudem ein neuesDeutungsmuster der Differenz vonHeranwachsenden einfluss-

reich. Es bot neue Erklärungen für abweichendes Verhalten und unterdurch-

schnittliche Schulleistungen, die vor allem in denUmwelt- und Lebensbedingun-

gen der Heranwachsenden gesehen wurden (vgl. bspw. Hurrelmann 1971, S. 27).

Zudemwurde davon ausgegangen, dass die SchuleMittelschichtsstandards setze

und dadurch Heranwachsende anderer Schichten benachteilige.

Trotz dieser Annahme eines unstimmigen Passungsverhältnisses von Schu-

le und Elternhaus wurden die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern von

Hilfs- und Facharbeiter:innen zumeist als unzureichend dargestellt. Somit las-

sen sich auch an den frühen Hauptschulstudien Tendenzen einer „Art Patholo-

gie der Sozialisationsbedingungen in der Arbeiterfamilie“ (Rudloff 2014, S. 229)

ausmachen, wie Wilfried Rudloff es allgemein für die neue kritische Begabungs-

forschungderBildungsreformära beschriebenhat.6 Immerwieder ging es umdie

Frage,obmanes ,beimHauptschüler‘mit einemspezifischenSchüler:innentypzu

tun habe, der weniger durch Anlagen als durch „ungünstige Sozialisationsbedin-

gungen“ geprägt sei. Kurz nach der Einführung der Hauptschule charakterisier-

te die frühere Verfechterin und inzwischen deutlich desillusionierte Ilse Lichten-

stein-RotherHauptschüler:innen folgendermaßen:Zwarbefändensich inHaupt-

schulen durchaus Kinder, die

„der Intelligenzausstattung nach“ auf andere weiterführende Schulen gehen könn-

ten. Ihnen fehle jedoch „in der Regel die Leistungsmotivation, die Arbeitshaltung,

die Fähigkeit […], aus dem Angebot der Schule auch entsprechenden Nutzen zu zie-

hen“. Ursächlich dafür sei, dass „die Leistungsmotivation“ bereits vor Eintritt in die

Schule durch„dashäuslicheAnregungsmilieuunddieBildungsinteressenderEltern“

geprägt werde. „Bevor nicht die Vorschul- und Grundschulerziehung dieser Kinder-

gruppe wirklich entscheidende Hilfen anbieten kann, so daß ungünstige Sozialisa-

tionsbedingungen kompensiert werden, wird es sich weiterhin um den Rest der Üb-

rigbleibenden handeln. […] Dem Lehrer der Hauptschule fehlen genau wie dem der

Grundschule die Mittel und Möglichkeiten für diagnostische Untersuchungen, auf

Grund deren gezielte Hilfen einsetzen könnten und es fehlen außerdem die finanzi-

6 Vgl. zur Bedeutungder neuen empirischenBildungsforschung für dieKritik an derHauptschu-

le genauerWenk 2022b, Kap. 8.2.
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ellen Mittel, mit denen die Mängel und Lücken ausgefüllt werden können“ (Lichten-

stein-Rother o. J., S. 1 f.).

Bildungsexpansion bedeutete somit nicht nur die formale Ausdehnung weiter-

führender Bildung, sondern ebenso eine Vergrößerung der Aufgaben von Schule

und Lehrer:innen. Die Reformbemühungen um die Pflichtschule und die damit

einhergehende Entdeckung der ,schwächeren‘ und ,benachteiligten‘ Schüler:in-

nen führten zur Forderung nach kompensatorischer Erziehung, wie sie parallel

insbesondere im vorschulischen Bereich erhoben wurde (vgl. Baader 2020,

S. 215–219). Damit war einerseits ein neuer Förderanspruch formuliert worden,

andererseits führte diese Position zu einer homogenisierenden und negativen

Sichtweise auf Hauptschüler:innen, die ebenso die mediale Berichterstattung

prägte (vgl. auchWenk 2022a).

2. Ähnliche Symptome – unterschiedliche Diagnosen?

Pathologisierung und Entpathologisierung devianter

Verhaltensweisen von Hauptschüler:innen in den 1970er

Jahren7

Der Pathologisierungsdiskurs beschränkte sich keineswegs auf Hauptschulen

und den engeren (schul-)pädagogischen Bereich. Vielmehr war die Kritik an der

Hauptschule Teil einer allgemeinen medialen Panik, die sich in den 1970er Jah-

ren über die Überforderung von Schüler:innen, eine vermeintliche Anonymität

größerer Schulkomplexe sowie die schwindenden beruflichen Chancen durch die

Verschiebung der Bildungsbeteiligung und die wirtschaftliche Rezession aus-

breitete. Die Wahrnehmung der Schule insgesamt wandelte sich vom „zentralen

gesellschaftspolitischen Reformmotor der 1960er Jahre […] zur krankmachenden

Zwangsanstalt“ (Mattes 2017, S. 190). Vor allem – aber nicht allein – konser-

vative Kritiker:innen, Mediziner:innen und Psycholog:innen diagnostizierten

eine grassierende „Schulangst“ sowie eine Zunahme psychischer Störungen bei

Schüler:innen (vgl. Mattes 2017, S. 189–192; Gass-Bolm 2005, S. 392–397). Von

Schüler:innen ausgehende Gewalt und Aggressionen wurden zum Thema der

pädagogischen und breiteren Öffentlichkeit (vgl. Kössler 2018, S. 227–233).

Über die genannten Ursachen, die allgemeine Polarisierung der Bildungspo-

litik und die zunehmend sichtbar werdenden Zielkonflikte schulischer Reformen

seit den späten 1960er Jahren hinaus war dieser Krisendiskurs Folge der (späten)

7 ,Entpathologisierung‘meint eine zeitgenössische Position, die bestimmteVerhaltensweisen als

deviant auffasste, ihr Entstehen aber als sozial bzw. schulisch bedingt und nicht als Ausdruck

individueller Krankheit ansah.
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Versozialwissenschaftlichung schulischer Bildung. Neben dem Sozialisationspa-

radigma und der damit verbundenen Aufmerksamkeit für die Wirkungen päd-

agogischer Institutionen und Interaktionen war der Boom an Psychowissen be-

deutsam für eine neue Aufmerksamkeit gegenüber demmentalenWohlbefinden

von Schüler:innen (vgl. Mattes 2017; Tändler 2015).

Der Vorwurf, dass die Schule krankmache, betraf die Hauptschule auf beson-

dere Weise. Die ihren Schüler:innen unterstellten Erziehungs-, Verhaltens- und

Lernproblemewurden ein zentrales Argument für dieDelegitimierungder Schul-

form, denn die Ursachen devianten Verhaltens wurden vor allem in der Situati-

on derHauptschule ausgemacht. Vielfach dominierte schon zu Beginn der 1970er

Jahre ausgehend von Großstädten die Wahrnehmung, die Hauptschule vereine

infolge der gestiegenen Nachfrage nach weiterführender Bildung nach Herkunft

und Leistung ausgelesene Schüler:innen. In der „Restschule“ – so die bereits zu

dieser Zeit gängigeDisqualifizierung derHauptschule –würden jene zurückblei-

ben, die es aufgrund herkunftsbedingter, kognitiver oder sozialer Defizite nach

der Grundschule nicht auf eine tatsächliche weiterführende Schulform geschafft

hätten oder in den ersten Jahren an dieser gescheitert seien (vgl. z.B. Hoffmann

1974a). Der GEW-Vorsitzende Erich Frister etwa bezeichnete die Hauptschule als

„Lazarett für die auf demSchlachtfeld derweiterführendenSchulen verwundeten

Schüler“ (Frister 1977, S. 23).

Eine solche Kritik an der Hauptschule als zunehmend kranke Schüler:innen

versammelnde und selbst krankmachende Institution erfolgte aus unterschied-

lichen Richtungen und mit unterschiedlichen Begründungen. Auf konservativer

Seite galten die Verwissenschaftlichung der Inhalte, die komplexeren Schulge-

bäude und die beabsichtigte kognitiveMobilisierung imZuge der Einführung der

Hauptschule alsÜberforderungder Schüler:innen.Vor allemdieCDU,die Arbeit-

geberverbände sowie neu gegründete Lobbygruppen für die Hauptschule vertra-

ten diese Position (vgl. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

1977, S. 14–17; Ipfling 1976; vgl. dazu auch Wenk 2022a, S. 255 f.). Eine ,realitäts-

nahe‘Hauptschulpolitik sollte sich ihnen zufolge auf die vermeintlich praktischen

Begabungen der Schüler:innen konzentrieren und diesen eine solide ,lebensnahe‘

Bildung ermöglichen. In einemAntrag der nordrhein-westfälischen CDU auf Re-

formierung der Hauptschule aus dem Jahr 1976 hieß es: „Wenn die Lernangebote

und die Methoden der Unterrichtsvermittlung sich nicht an den Leistungsmög-

lichkeitenderSchüler orientieren, sindLernunlust,Schulverdrossenheit undDis-

ziplinlosigkeit die unausbleiblichen Folgen.Das bewirkt den verhaltensgestörten

Schüler.“ (Fraktion derCDU 1976, S. 2)Diese Ansicht, dass die Schulreformanden

Möglichkeiten und Bedürfnissen der Hauptschüler:innen vorbeigehe, wurde al-

lerdingsüberpolitischeLagerhinweggeteilt und inLehrerzeitschriften vertreten.

Dabeiwurdewieder vermehrt auf die Anlagebedingtheit schulischer Leistungsfä-

higkeit verwiesen (vgl. z.B. Deutscher 1977, S. 25; vgl. allgemein zur Infragestel-

lung des dynamischen Begabungsbegriffs Rudloff 2014, S. 236–243).
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Auch linke Pädagog:innen kritisierten die Hauptschule ausgehend von auf-

fälligen Verhaltensweisen von Schüler:innen, die sie registrierten. Sie deuteten

diese ebenfalls als Folge der vorausgegangenen Bildungsreform, der sie u.a. vor-

warfen, Schüler:innen auf die Arbeitswelt zurichten zu wollen. Sie unterstellten

der Bildungsreform einen technokratischen Charakter und deuteten auffälliges

Verhalten von Hauptschüler:innen als Ausdruck gestiegenen Leistungsdrucks.

Problematische Verhaltensweisen von Hauptschüler:innen und herausfordernde

Erziehungssituationen in Hauptschulen wurden nicht in Abrede gestellt, z.T.

ähnelten sich die Diagnosen. So war die Westberliner „Realität der Hauptschule“

dem Erziehungswissenschaftler Ulf Preuss-Lausitz zufolge von „Verweigerung

des Schulbesuchs durch Schwänzen, Apathie im Unterricht, Aggressionen gegen

Lehrer, Mitschüler und Gegenstände […]“ geprägt (Preuss-Lausitz 1975/1977,

S. 15). Dennoch plädierte er zugleich für eine Entpathologisierung des Haupt-

schüler:innenseins.DieUrsachendeviantenVerhaltenswurden imdreigliedrigen

Schulwesen, der in ihm sich vollziehenden Reproduktion sozialer Ungleichheit

sowie in der kapitalistischenWirtschaftsweise gesehen, die zur „Zerstörung pro-

letarischer Familien“ führe, geringqualifizierte Jugendliche im Wettbewerb um

attraktive Stellen benachteilige und ihnen kaumnoch Perspektiven biete (Preuss-

Lausitz 1975/1977, S. 16).Die Berliner Schulverwaltung,die in demzuBeginnmei-

nes Aufsatzes zitierten Bericht auf mehreren Seiten ,kranke‘ Verhaltensweisen

und Störungen aufgelistet und vorgeschlagen hatte, diesen mit therapeutischen

Maßnahmen zu begegnen – z.B. durch Erziehungsberatung und Schulpsy-

chologie, durch den Einsatz psychologisch besonders geschulter Lehrer:innen

und die Einrichtung von „clinic classes“ (Senatsverwaltung für Schulwesen Berlin

1973/1979, S. 246–250) –, begehe Fehler, so Preuss-Lausitz, „indem sie diesen

Jugendlichen (letztlich unabänderliche) Persönlichkeitseigenschaften unterstellt,

wo doch ,nur‘ Verhalten innerhalb einer bestimmten Situation und Institution

zu beobachten ist“ (Preuss-Lausitz 1975/1977, S. 18). Ohne eine Auseinanderset-

zungmit den ökonomischen Zwängen und gesellschaftlichenWidersprüchen, in

die die Hauptschule verstrickt sei, würde die Schulpolitik „an den Symptomen

herum[]doktern“ und eine „Psychologisierung –mit der Konsequenz,Therapie in

die Schule einzuführen“ – folglich „nur zu hilflosen, zum Scheitern verurteilten

Reparaturversuchen führen“ (Preuss-Lausitz 1975/1977, S. 15 f.; vgl. zur Kritik am

Berliner Senatsbericht auch Hoffmann 1974b, S. 548). Neben dieser zeitweise

einflussreichen pädagogischen Kapitalismuskritik waren es kritische Lehrer:in-

nen, die mit dem Vorhaben, antiautoritär und repressionsarm zu erziehen,

den Weg ins Klassenzimmer eingeschlagen hatten, die über das Verhalten der

Schüler:innen und ihre eigene Überforderung klagten (vgl. z.B. Klink 1974).

Diese Interventionen kritischer Pädagog:innen sowie der hauptschulnahen

Lehrer:innenverbände waren ambivalent. Besondere Erziehungsherausforde-

rungen wurden neben einem Plädoyer für strukturelle Schulreformen zum

Argument für verbesserte Arbeitsbedingungen von Hauptschullehrer:innen in
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Form kleinerer Klassen, einer fundierteren Ausbildung und besserer Bezahlung

angeführt. „Für jede ausgebaute Hauptschule“, so die Forderung Erich Fristers,

„sollten […] Schulpsychologen, Therapielehrer und Sozialarbeiter zur Verfügung

stehen“ (Deutsche Presse-Agentur 1973). Zwei Jahre zuvor hatte der Verband

Bildung und Erziehung (VBE) die auch in der Tagespresse rezipierte Warnung

ausgesprochen, die Hauptschule drohe zum „Sammelbecken für milieugeschä-

digte und lernschwierige Kinder sowie Sitzenbleiber zu werden“ (o.A. 1971), und

damit die Forderung nach der Integration von Haupt- und Realschule sowie

verbesserten Arbeitsbedingungen für Hauptschullehrer:innen verbunden. In

ihrer Kritik der herrschenden Schulpolitik, die vom Ziel getragen war, die Schul-

und Ausbildungssituation von Hauptschüler:innen zu verbessern, verfestigten

selbst Kritiker:innen der Hauptschule Vorurteile gegenüber der Schülerschaft.

Diese Deutungen wurden medial zugespitzt popularisiert. Dabei wurden

nicht nur alte Ressentiments gegenüber Unterschichten und vor allem männli-

cher Jugend bedient (vgl. z.B. o.A. 1975b). Auch lassen sich neue Anforderungen

an das Schüler:innenverhalten in den öffentlichen Debatten ausmachen, da

Hauptschüler:innen bestimmte gewünschte Eigenschaften – etwa Eigenin-

itiative, Selbstbewusstsein, Kritikfähigkeit und politisches Bewusstsein – z.T.

pauschal abgesprochen wurden. Ein Journalist in der Rheinischen Post konstatier-

te: „So scheint in denHauptschulen überwiegend eine Schülergruppe zu bleiben,

die auf Führung und Erziehung mehr angewiesen ist als andere Kinder, die

vielfach sowohl eine größere Selbststeuerung als auch mehr Elternhaus-Anstöße

mitbringen. Der Unterricht in den Hauptschulen leidet häufig unter dem Ausfall

von Initiative, vonMitwirkung der Schüler.“ (Bauermeister 1973; vgl. auch Institut

für Bildungsplanung und Studieninformation Stuttgart 1972) Die von einer kri-

tischen Mittelschicht etablierten Leitwerte wurden in den bildungsöffentlichen

Debatten normalisiert und popularisiert. Sie trugen zu einem defizitbehafteten

Blick auf Hauptschüler:innen bei.

3. Schüler:innenorientierung, Sozialpädagogisierung,

Therapeutisierung? Zeitgenössische Auseinandersetzungen

über die Folgen der Hauptschulkritik für die pädagogische

Arbeit

Viele kritische Pädagog:innen lehnten die Hauptschule in den 1970er Jahren ab.

Sie wollten aber die konkreten Bedingungen vonHauptschüler:innen verbessern,

ohne damit die Schulform selbst zu stärken. Der in Hauptschulfragen engagier-

te Bremer Schulpädagoge Job-Günter Klink fasste dieses Dilemma folgenderma-

ßen: „Wer über den heutigen Zustand der Hauptschule redenmuß, steht in einer

ähnlichen Situationwie ein Arzt einemunheilbaren Kranken gegenüber: Verhält-
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nismäßige Sicherheit bei der Diagnose ist verbunden mit allgemeiner Ratlosig-

keit inbezugaufdieTherapie,dadasHeilmittel erst in JahrzehntenzurVerfügung

stehen wird.“ (Klink 1977, S. 223)

Wenngleich das „Heilmittel“ Gesamtschule für linke, vor allem sozialdemo-

kratisch organisierte Lehrer:innen und Lehrerbildner:innen als (ferne) Zukunfts-

option verfolgt wurde, wurde die „Ratlosigkeit“ produktiv für pädagogische

Auseinandersetzungen. Denn trotz aller Unterschiede und Meinungsverschie-

denheiten über die Ursachen devianten Verhaltens, die Bedeutung von Anlage

und Umwelt oder die Abgrenzung von Devianz und Krankheit trafen sich die

Positionen zur Weiterentwicklung der Hauptschule in der Forderung nach

einem Ausbau schüler:innenorientierter Verfahren.8 In Zeitschriften von Haupt-

schullehrer:innen wurde als Reaktion auf die Krise der Hauptschule und die

diagnostizierten Probleme ihrer Schüler:innen vermehrt über Projektunterricht

und den Einbezug der Anliegen der Schüler:innen diskutiert.9 Bezüge zur ei-

genen Lebenswelt sollten Schüler:innen motivieren, Interesse an der Schule

aufzubringen und ihre eigenen Standpunkte zu artikulieren. Den Schüler:innen

unterstellte Dispositionen wurden zum Argument für Methoden, die teilweise

mit reduzierten Anforderungen im Vergleich zu anderen weiterführenden Schu-

len einhergingen (vgl. Kirchgasler/Kuhlmann 2023). In einigen Reformmilieus

verfügte diese Schüler:innenorientierung jedoch über eine progressive Stoß-

richtung. Kritische Hauptschulpädagog:innen sowie die GEW erblickten in der

Hauptschule das Potenzial einer „Gegenschule“ (Frister 1976) und den Ausgangs-

punkt einer „alternative[n] Pädagogik“ (Bartels/Freise/Heidorn 1981, S. 376).

Ausgehend von der Hauptschule sollten Unterrichtsformen erprobt werden,

die das gesamte Schulwesen verändern sollten. Eine adressat:innenspezifische

Hauptschuldidaktik bedeutete zudem keine Rückkehr zur vormals dominieren-

den Bildungsideologie der volkstümlichen Bildung, sondern sollte Schüler:innen

Eigenverantwortlichkeit und kritische Stellungnahme ermöglichen. In diesem

Zusammenhang wurde gefordert, sich an Konzepten der außerschulischen Ju-

gendarbeit zu orientieren und sozialpädagogische Aufgaben zu übernehmen,

wenn es etwa um die Vorbereitung auf den Berufseinstieg oder die Aufklärung

über Jugendarbeitslosigkeit ging (vgl. Gudjons 1977, insbes.S. 299). In der Selbst-

beschreibung verstanden sich die Lehrer:innen durchaus als Therapeut:innen,

8 Sie unterschieden sich darin, ob diese Verfahren als hauptschulspezifisch angesehen wurden,

welche Partizipationsmöglichkeiten die Schüler:innen hatten und wie sehr sie auf die Ausbil-

dung von Kritikfähigkeit zielten.
9 Zwar ist die Suche nach schüler:innenorientierten Unterrichtskonzepten in den 1970er Jahren

ein schulformübergreifendes Anliegen, doch wurden sie in den Zeitschriften für Hauptschul-

lehrer:innen besonders intensiv diskutiert, weil sie als Reaktion auf die Krise der Hauptschule

verstandenwurden.Drei Autor:innen argumentierten gar,die Situation derHauptschule zwin-

ge Lehrpersonen geradezu, pädagogische und didaktische Alternativen zu erdenken und zu er-

proben (vgl. Bartels/Freise/Heidorn 1981).
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deren Aufgabe es war, spezifische Herausforderungen der Schüler:innenmit die-

sen zu bearbeiten, das Selbstwertgefühl von Heranwachsenden zu stärken und

ihnen zu helfen, alltägliche Probleme zu artikulieren (vgl. Kössler 2018, S. 231,

238).

Der explizite Einbezug sozialpädagogischer und psychologischer Expert:in-

nen in die schulische Praxis wurde ebenfalls in der damaligen pädagogischen Pu-

blizistik gefordert. Seit den frühen 1970er Jahren erschienen auch im deutsch-

sprachigen Raum Studien, die in der Rezeption des Labeling-Approachs die Ent-

stehung und Markierung abweichenden Verhaltens als (schulischen) Interakti-

onsprozess fassten und damit zur Entpathologisierung von Devianz beitrugen

(vgl. z.B. Brusten/Hurrelmann 1973; Homfeldt 1974). Diese Perspektiven führten

zu einer intensiven Auseinandersetzung über die Komplexität pädagogischer In-

teraktion sowie ihren Anteil an schulischemMisserfolg und der anhaltenden Di-

stanz von Schüler:innen gegenüber der Schule. Damit wurde die Kritik an den

Bewertungs- und Selektionspraktiken in Schulen untermauert.

Wenngleich sozialpädagogisches Denken und Handeln innerhalb der Schule

als notwendig angesehen wurde, wurde die Beschäftigung von Sozialarbei-

ter:innen bzw. Sozialpädagog:innen an Hauptschulen kontrovers diskutiert.

Neben Befürworter:innen einer „Sozialpädagogik in der Schule“, die sich explizit

Problemen einzelner Schüler:innen widmen sollte, wurden deutliche Vorbe-

halte gegenüber einer psychologischen oder sozialpädagogischen Bearbeitung

von Missständen geäußert, die erst durch das Schulwesen verursacht seien.

So argumentierte der Schulpädagoge Herbert Gudjons: „Die gravierenden Se-

lektionsschäden im Persönlichkeits- und Leistungsbewußtsein wurden in das

Reformprogramm nicht einkalkuliert –, zugleich aber wurde Identifikation

erwartet mit einer Schule, die die Hauptschüler auf die perspektivlose Verlie-

rerstraße gebracht hat. Wenn die Hauptschüler dann merken, daß es auf dieser

Straße kein Umkehren gibt, wird ihre Erwartungslosigkeit oder ihr Vandalismus

als Symptom beklagt – und sozialpädagogisch kuriert …“ (Gudjons 1982, S. 47;

ähnlich Hopf 1981; vgl. zum „Richtungsstreit“ der 1970er Jahre innerhalb der

Sozialpädagogik Speck 2022, S. 12).

SeitMitte der 1970er Jahre entstanden vereinzelte sozialpädagogischeModell-

vorhaben an Hauptschulen (vgl. Tillmann 1982, S. 17; Bericht eines Hamburger

Projekts: Krüger 1987), die sich Projektarbeit und gruppendynamischen Übun-

gen widmeten und Beratungsangebote für Schüler:innen und Eltern bereitstell-

ten.Neben ihremumstrittenenAuftragblieben sie jedochwegen fehlenderFinan-

zierung und mangelnder schulpolitischer Unterstützung zeitlich befristet (vgl.

Homfeldt 2004, S. 59 f.). Im Jahr 1982 waren deutschlandweit an keiner Haupt-

schule staatlich beschäftigte Sozialarbeiter:innen tätig.Doch gab es an denweni-

gen Ganztagshauptschulen sozialpädagogische Projekte und auch die sozialpäd-

agogischeStadtteilarbeit richtete sichmancherorts direkt anHauptschüler:innen

(vgl. Tillmann 1982, S. 17). Zu einer tatsächlichen Verankerung der Sozialpädago-
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gik bzw.SozialenArbeit durchdieBeschäftigung vonSozialarbeiter:innen an ein-

zelnen Hauptschulen kam es in den meisten Bundesländern erst in den 2000er

Jahren im Zusammenhang mit Profilierungsbemühungen um die Hauptschule

(vgl. Wissenschaftliche Dienste – Deutscher Bundestag 2017, S. 5, 16, 32 f., 38 f.).

Dahermuss hier offen bleiben, abwann und inwelchemMaße sich die schulische

PraxisdurchdenEinsatz vonSchulsozialarbeiter:innensowie sozialpädagogische

Wissensbestände tatsächlich wandelte.

Auch die Anstellung von Schulpsycholog:innenwurde spätestens seit den frü-

hen 1970er Jahren medial gefordert (vgl. z.B. im Spiegel: o.A. 1972). Nachdem in

den späten 1950er Jahren in Nordrhein-Westfalen in ersten Städten kommunale

schulpsychologische Stellen errichtet worden waren, wurde der schulpsychologi-

sche Dienst in den 1970er Jahren ausgebaut. Während in Gesamtschulversuchen

z.T. Psycholog:innen in den Schulen selbst beschäftigt waren (vgl. Denk 2001,

S. 22), waren die meisten Schulpsycholog:innen in diesen kommunalen Bera-

tungsstellen tätig undwidmeten sich u.a. Lern- und Erziehungsschwierigkeiten.

Anhand der Berichte des schulpsychologischen Dienstes in Münster – einer

Stadt mit bereits damals stark zurückgehenden Hauptschulzahlen – ist erkenn-

bar, dass sich die Kooperation gerade mit Hauptschulen ab den frühen 1980er

Jahren intensivierte und die Schulpsychologie neben der sogenannten Einzel-

fallhilfe durch Fortbildungsveranstaltungen für Lehrpersonen, Teilnahme an

Schüler:innen- und Elternprojekten und durch den Einbezug in die städtische

Schulentwicklungsplanung einflussreich wurde (vgl. Schulpsychologische Bera-

tungsstelle Münster 1972 ff.). In Köln gab es seit Mitte der 1980er Jahre konkrete

Maßnahmen, in denen sich Schulpsycholog:innen und Lehrer:innen gemeinsam

um die Reduktion der Anzahl an Schüler:innen ohne Abschluss durch eine Ein-

gangsdiagnostik in Bezug auf Rechnen undRechtschreiben (vgl. Erpenbach 2001)

sowie Förderprojekte zumRechtschreibenbemühten (vgl.Biciste 2001).Auchhier

wäre noch genauer zu erarbeiten, inwiefern sich die schulische Praxis durch die

Beteiligung von Schulpsycholog:innen veränderte und ob sich Lehrer:innen und

Eltern im Schulalltag auf psychologische Deutungen stützten, wie im Unterricht

mit der zunehmenden Diagnose schulischer Teilleistungsstörungen umgegan-

gen wurde und inwiefern sich dabei die Diagnose- und Therapiepraktiken an

Hauptschulen von denen an anderen Schulformen unterschieden.

4. Resümee und Anschlussüberlegungen

Mit Blick auf die weiter zurückreichende Geschichte der Schule lassen sich ver-

schiedene Phasen identifizieren, in denen der Zusammenhang von Schule und

Krankheit thematisiert wurde. In unterschiedlichen Aufmerksamkeitszyklen, die

Reaktionen auf Bürokratisierungs- und Expansionsschübe des Schulischen so-

wie die Diffusion neuermedizinisch-psychologischerWissensformen darstellten
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(vgl. z.B. Oelkers 1998; Balcar 2018), wurden die Gesundheit und das Wohlbefin-

den von Schüler:innen öffentlich diskutiert. Jene Auseinandersetzungen wiesen

immer über den engeren Bereich der Schule hinaus – sie verhandelten zugleich

soziale Ordnungen und gewünschte Subjekte (vgl. z.B. zu Männlichkeitsbildern

in der Überbürdungsdebatte um 1900 Gippert 2013).

Dies gilt auch für die Pathologisierungsdiskurse über Hauptschüler:innen

in den 1970er Jahren. Die Bildungsexpansion und die mit ihr verbundenen

Reformdebatten hatten die Bedeutung der Schule für das Jugendalter radikal

gesteigert und sukzessive zu einer Verschiebung schulischer Mindestabschlüsse

in Richtung Mittlerer Reife geführt. Damit gerieten Schüler:innen in den Fokus

der Aufmerksamkeit, die den neuen Anforderungen aus Sicht einer kritischen

Bildungsöffentlichkeit nicht genügten. Hauptschüler:innen wurden an gewan-

delten Idealen des Aufwachsens gemessen, zu denen Eigeninitiative und die Idee

individueller Selbstverwirklichung qua schulischer Bildung gehörten.10

Neben einer radikalen Ausweitung von Kategorien wie Verhaltensstörun-

gen sowie Lern- und Erziehungsschwierigkeiten, die nicht nur pädagogisch-

psychologische Diagnosen im engeren Sinne waren, wird am Beispiel der Patho-

logisierung von Hauptschüler:innen in den 1970er Jahren deutlich, wie Krank-

heitsbilder funktionalisiert und bildungspolitisch genutzt werden konnten. Die

heraufordernden Erziehungsbedingungen an Hauptschulen und ,Störungen‘

bzw. Probleme ihrer Schüler:innen wurden aus unterschiedlichen Perspektiven

als Beleg für eine fehlgeleitete Bildungspolitik angeführt, deren Alternativen je

nach Standpunkt in einer besseren materiellen oder personellen Ausstattung,

einer Reduktion der unterrichtlichen Ansprüche, der Einführung von Gesamt-

schulen oder schüler:innenorientierter Methoden gesehen wurden.

In mehrfacher Weise wurden in diesem Beitrag daher auch Ambivalenzen

der damaligen Pathologisierungsprozesse deutlich. Die Diagnose devianter und

kranker Hauptschüler:innen führte zu einer neuen Aufmerksamkeit gegenüber

einer zuvor wenig beachteten Gruppe von Schüler:innen. Sie mahnte die Beach-

tung der Bedürfnisse dieser Schüler:innen an und artikulierte neue Ansprüche

auf eine adäquate Förderung. Dies geschah allerdings im Modus der ,Verande-

rung‘ (vgl.Wenk 2022a), dennHauptschüler:innen galten fortan z.T. pauschal als

förderbedürftig. Diese homogenisierende Sicht auf Hauptschüler:innen beein-

flusste, wie die Schulform und ihre Schüler:innen wahrgenommen wurden, und

sie fixierte, welche Ansprüche ihnen zugestanden wurden.

Doch war der Pathologisierungsdiskurs nicht ungebrochen. Gerade kriti-

sche Pädagog:innen wandten sich entschieden gegen eine individualisierende

Pathologisierung von Schüler:innen und argumentierten, dass die Schule im

Allgemeinen und die Hauptschule im Besonderen abweichendes und ,krankes‘

10 ZumWechselverhältnis neuer Selbständigkeitsanforderungenundder Identifikation vonSchü-

ler:innen, die diese verfehlen, vgl. Rabenstein/Reh 2009.

53



Verhalten erst hervorbringen würde. Die Auseinandersetzungen über die Schul-

reformen waren somit Deutungskämpfe um Normalität und die Gestaltung

gewünschten Aufwachsens, an denen die (Schul-)Pädagogik zentral partizipierte

und die medial selektiv aufgegriffen wurden.

Der Blick auf die Tages- und Wochenpresse legt nämlich nahe, dass zwar die

Skandalisierung der Zustände an Hauptschulen intensiv wahrgenommen, die in

den 1970er Jahren sich entsponnene erziehungswissenschaftliche Reflexion mit

ihrer ausgeprägten Schul- und Gesellschaftskritik jedoch nur wenig berücksich-

tigt wurde. Daher erscheint es plausibel, dass die Rede von den ,Restschulen‘ und

den ,Klippschulen der Nation‘ einen ähnlichen öffentlichen Ansehensverlust be-

stärkte, wie ihn die Historikerin Christiane Reinecke für marginalisierte Wohn-

viertel beschriebenhat (vgl.Reinecke 2013; vgl.die zeitgenössischeKritik Schmidt

1977, S. 290).

In diesem Beitrag ging es darum, wie die Schule zeitgenössisch als krank-

machende Institution wahrgenommen und konstruiert wurde. Zuschreibungen

des Pathologischen wurden als Sonde für die Verhandlung von Bildungsrefor-

men genutzt. Es waren Schulpädagog:innen, Journalist:innen und publizierende

Lehrer:innen, die Schüler:innen ,krankschrieben‘. Einwürfe von Ärzt:innen oder

Psycholog:innen waren im betrachteten Diskurs weniger präsent. Ertragreich

wäre es jedoch, noch konkreter nach den verschiedenen Wissensbeständen zu

fragen, die zeitgenössisch zirkulierten, gerade dann, wenn es um den konkreten

Umgang mit abweichendem Schüler:innenverhalten in der Schulpraxis ging.

Zudem erscheint es notwendig, die Breitenwirkung und die weiteren Folgen

dieser Diagnosen genauer zu bestimmen, denn gerade für die 1970er Jahre als

bildungshistorische Epoche ist die Diskrepanz zwischen gesteigerten pädago-

gischen Ambitionen, konfligierenden Interessen und begrenzten Ressourcen

charakteristisch. So wären etwa folgende Fragen zu stellen: Wie stark setzte

sich außerhalb der betrachteten Reformmilieus die Vorstellung durch, dass

Lehrer:innen therapeutisch handeln sollten? Wie beeinflusste sie die Professio-

nalitätsentwürfe zum Lehrer:innenberuf und welche Relevanz hatte sie für die

schulischePraxisunddiekonkreteAusgestaltungpädagogischerArbeitsbündnis-

se? Erst durch eine differenzierte Aufarbeitung ließe sich genauer herausstellen,

inwiefern und ab wann die Schule tatsächlich zunehmend therapeutische Auf-

gaben übernahm. In diesem Zusammenhang wäre auch zu fragen, ob sich als

Folge der Auseinandersetzung über die Pathologisierung von Hauptschüler:in-

nen besondere schulformspezifische „pädagogische[] Anerkennungskulturen“

herausbildeten, wie sie die Schulforschung der 1990er Jahre identifiziert hat (vgl.

Helsper/Wiezorek 2006, S. 452 f.).
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Psychoorganisches Syndrom (POS)

Die Wirkung einer psychiatrischen Diagnose

in der Schweizer Pädagogik der 1970er Jahre1

Daniel Deplazes und Patrick Bühler

1980 stahl ein im Zürcher Landerziehungsheim Albisbrunn für „schwererzieh-

bare“ Knaben internierter „Zögling“ in der Wohngruppe, der Heimschule und

an seinem Arbeitsplatz „die verschiedensten Sachen“ wie Besteck oder Spiel-

figuren.2 Auf dem Weg zum Antiquitätengeschäft, um zumindest einen Teil

der vom Zögling dort veräußerten Beute wieder zurückzuerhalten, erklärte der

geständige Junge seinem Erzieher, „dass es nicht seine Schuld sei, dass er klaue“.

Auf die Nachfrage, wessen Schuld es dann sei, antwortete der Knabe, dass „sein

Psychiater, aber auch seineMutter“, ihm erklärt hätten, dass er bloß „klaue“, weil

er einen „Hirnschaden“ habe.3 Die Heimeinweisung des Jungen erfolgte zwei

Jahre zuvor aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens. Die Diagnose lautete:

„Psychoorganische[s] Syndrom[]“, kurz „POS“.4

In den 1960er Jahren zeichneten sich allmählich – mit etwa „minimal brain

dysfunction“ (MBD) (Rothenberger/Neumärker 2005, S. 11) oder, einer in der

Schweiz später sehr gebräuchliche Bezeichnung, POS –Diagnosen für vermeint-

lich hyperaktive Kinder und Jugendliche ab, die bis dahin in der Medizin nur

selten behandelt wurden (vgl. Smith 2012, S. 25). Seit der dritten Version des

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)5 begann sich dann in

den 1980er JahrendieBenennung„Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstö-

rung“ (ADHS) für Symptombeschreibungenwie „motorische Unruhe,mangelnde

emotionale Impulskontrolle und Unaufmerksamkeit“ durchzusetzen (Rothen-

berger/Neumärker 2005, S. 9). Dass es Medikamente gab, die ,funktionierten‘,

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten

NFP-76-Projekts zur Geschichte des Landerziehungsheims Albisbrunn (Projekt-Nr. 177436).
2 Journal-Blatt, 15.02.1980, S. 9, Staatsarchiv Zürich (StAZH) Z 870.499.AusGründen der Lesbar-

keit werden die häufigen Quellenbegriffe „schwererziehbar“, „Schwererziehbare“ sowie „Zög-

ling“ nachfolgend ohne Anführungszeichen verwendet.
3 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 9 f., StAZH Z 870.499.
4 Psychiatrisches Gutachten, 14.08.1978, S. 3, StAZH Z 870.499.
5 Beim DSM handelt es sich um ein „Klassifikationssystem psychischer Störungen“, das von der

American Psychiatrie Association herausgegeben wird und mit aktualisierten Versionen seit

1952 neben dem International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

zu den etablierten Diagnoseinstrumenten für psychische Krankheiten gehört (vgl. Gawrilow

2012, S. 23).
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mag der sich allmählich etablierenden medizinischen Erklärung nicht geschadet

haben: Ende der 1930er Jahre wurden Amphetamine eingesetzt (vgl. Strohl 2011),

1944 wurde der Wirkstoff Methylphenidat synthetisiert, der 1954 als „Ritalin“ auf

den Markt kam (Rothenberger/Neumärker 2005, S. 26). Nicht erst seit Kurzem

ging die Diagnose daher mit der Sorge bezüglich einer ,Medikamentalisierung‘

von Kindern und Jugendlichen einher. So wies etwa 1977 der Ordinarius für

Sozialpädagogik der Universität Zürich, Heinrich Tuggener (1924–2019), auf die

„Nebenwirkungen“ der „Psychopharmaka“ hin, welche die Ärzte für die „Dämp-

fung der Hyperaktivität“ beim „hirnfunktionsgestörte[n] Kind“ verschreiben

würden und die auch die Familie und die Schule mitzutragen hätten (Tuggener

1977, S. 32, 35).

Die Entwicklung der hyperkinetischen Störung ist geradezu ein Paradebei-

spiel für den Aufstieg der Psychologie und Psychiatrie, der auch vor der Pädago-

gik nicht haltmachte. Ende des 19. Jahrhunderts setzte mit der Etablierung von

Hilfsklassen, Spezialheimen und dem Einzug von Schulärzten in Schulen eine

,Psychologisierung‘desKindes ein,die in den 1970er Jahren in einemregelrechten

„Psychoboom“ eine ganz neue Qualität erlangte (vgl. Tändler 2016). Ab 1971 zählte

die „Verordnung über Geburtsgebrechen“ der Schweizer Invalidenversicherung6

das „psychoorganische[] Syndrom“ explizit zu den beitragsberechtigten Leiden

(Schweizer Bundesrat 1971, Art. 2 Ziff. 404), eine Versicherungsleistung für POS,

die bis 2012 Bestand hatte (vgl. Schweizer Bundesrat 2012). Im Frühling 1974 wur-

de der Elternverein für Kindermit leichten psychoorganischen Funktionsstörun-

gen (ELPOS) gegründet (vgl. Ehrat 1985), dermit demmittlerweile geführten Un-

tertitel ADHS-Organisation und der verklammerten Nomenklatur „ADHS (POS)“

POS geradezu bruchlosmit ADHS gleichsetzte.7 Die historische Analyse von POS

ermöglicht somit nicht zuletzt eine Art Archäologie vonADHS,einer vermeintlich

neuen Krankheit, die jedoch nicht voraussetzungslos in Erscheinung trat.

Für die ,Boomphase‘ von POS in den 1970er Jahren lässt sich fragen, welche

Bedeutung die „Tatsache ,hirngeschädigtes Kind‘“ (Tuggener 1977, S. 31) in ei-

nem der pädagogischen Praxisfelder der Zeit erlangte – der Heimerziehung für

schwererziehbare Kinder und Jugendliche. POS ,erreichte‘ in den 1970er Jahren

nämlich auch die Heime: Mediziner hielten Vorträge für Heimmitarbeitende

über das „psychoorganische[] Syndrom“ (Krüsi 1977, S. 71), Ausbildungskurse

für Heimerzieherinnen und Heimerzieher trugen Titel wie „Fallanalyse eines

frühkindlich hirngeschädigten Kindes“8. Vereinzelt entstanden „Sonderschu-

le[n] [...] für POS-Kinder“ (vgl. VSA 1978, S. 2) und die damalige, sich allmählich

6 Für die Geschichte der Schweizer Invalidenrente vgl. Germann 2010.
7 ELPOSSchweiz: ADHS-Organisation,https://www.adhs-organisation.ch/ueber-uns/ (Abfrage:

05.12.2022).
8 Jahresbericht Schule für Soziale Arbeit Zürich 1976, S. 37, Zentralbibliothek Zürich (ZBZ) LK

1606/1.
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etablierende empirische Heimforschung kam zu dem Schluss, dass „Jugendli-

che mit psychoorganischen Störungen [...] zur schwierigsten Klientengruppe

der Erziehungsinstitutionen“ zu zählen seien (Schürmann 1978, S. 63). Da mit

„medizinisch-psychiatrische[n] Begründungen“ im Verlauf des 20. Jahrhunderts

vermehrt „Fremdplatzierungsmaßnahmen“ legitimiert wurden (Janett 2018,

S. 263; vgl. auch Bereswill/Müller-Behme 2018; Friedmann 2020; Künzle et al.

2020), lässt sich an POS studieren, wie eine Diagnose in der Heimerziehung

,funktionierte‘: Wie gingen die Heimleitungen mit der Diagnose um? Wie groß

war die „Macht von Gutachten“ (Dietrich-Daum/Ralser 2018, S. 126)? Und wie

wirkte sich die Diagnose auf die pädagogische Praxis imHeim aus?

Um sich den aufgeworfenen Fragen zu nähern, soll zunächst geprüft werden,

inwieweit sich POS auf die Alltagsgeschäfte der damaligen Jugendheimleiter für

männliche Zöglinge in der deutschsprachigen Schweiz niederschlug (vgl. Teil 1).

Das Quellenkorpus hierzu bilden u.a. Fachpublikationen des damaligen Albis-

brunner Heimleiters Hans Häberli (1924–2004), sozialpädagogische Studienbe-

funde von Befragungen der Heimleitungen in den 1970er Jahren sowie Protokol-

le der Arbeitsgruppe der Jugendheimleiter (JHL), einem Zusammenschluss der

Leiter von Jugendheimen für männliche Jugendliche (vgl. Germann 2016, S. 67).

Am Fallbeispiel des Landerziehungsheims für schwererziehbare Knaben Albis-

brunn,9 in demauchderBesteck stehlende Jungemit dem„Hirnschaden“10 unter-

gebracht war, wird nachfolgend die pädagogische Praxis untersucht. Es soll eru-

iertwerden, inwelchemUmfangKnabenmit derDiagnosePOS inAlbisbrunnun-

tergebracht waren und welche Bedeutung den psychiatrischen Gutachten bei der

Heimeinweisung zukam (vgl. Teil 2), bevor geklärt wird,welcheWirkung die Dia-

gnose in der pädagogischen Praxis entfaltete (vgl. Teil 3). Ausgewertet werden vor

derHeimplatzierung erstellte psychiatrischeGutachten sowie Fallbesprechungen

während des Heimaufenthalts in einem Sample von 45 Zöglingsdossiers im Zeit-

raumvon 1968bis 1982,was 13%der indiesen 15 Jahren insgesamt 348 eingewiese-

nen Knaben entspricht. Abschließend werden die Befunde dahingehend gebün-

delt und diskutiert, inwiefern POS ein unpädagogisches Argument war (vgl. Teil

4).

9 Das 1924 gegründete Landerziehungsheim beherbergte im Untersuchungszeitraum bis zu 70

Zöglinge im Alter von 12 bis 22 Jahren, die etwa vom Jugendstrafgericht zu einer Erziehungs-

maßnahme verurteilt, im Rahmen einer fürsorgerischen Zwangsmaßnahme fremdplatziert

worden waren oder deren Eltern sich unmittelbar an das Heim gewendet haben. Albisbrunn

verfügte über eine interne Volks- und Gewerbeschule, betreute Wohngruppen sowie mehrere

Betriebe, in denen die Zöglinge eine Lehre u.a. als Maler, Schreiner, Koch oder Landwirt absol-

vieren konnten (vgl. ATH/JHL 1973, S. 11 f.). Für Analysen über das Verhältnis von „Heimkritik

und Integration“ sowie über die Formierungdes „Schwersterziehbaren“ in den 1970er Jahren am

Beispiel Albisbrunns vgl. Deplazes 2021; 2022.
10 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 10, StAZH Z 870.499.
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1. POS in den Alltagsgeschäften der Jugendheimleiter

Obwohl der Heimleiter Albisbrunns, Hans Häberli, die „Etikettierung“ Jugend-

licher problematisierte, da eine „einmal applizierte Etikette die eigentliche

pädagogische Aufgabenstellung im Nebel vermeintlich scharfer Begrifflichkeit

verschwimmen“ lasse (Häberli 1981, S. 53, 61), hegte er an POS als einem mehr

oder weniger genauen Krankheitsbild keine Zweifel. Wiederholt wies er darauf

hin, dass Jugendlichemit „frühkindliche[r] hirnorganische[r] Schädigung (POS)“

im Landerziehungsheim untergebracht seien (zit. n. Bi[nzegger] 1983, S. 53). Mit

POS erklärte er das normabweichende Verhalten der Zöglinge sowie die Not-

wendigkeit einer Fremdplatzierung. So meinte er, dass „POS-Kinder“ aufgrund

ihrer „hirnorganischen Schäden“ zu Fällen „der Strafjustiz“ werden würden.11 In

einer Fallbeschreibung im Albisbrunner Stiftungsrat versuchte er, diesen Befund

an einem besonders schwierigen Zögling zu illustrieren: Die Delikte des Kna-

ben – wie Drogenkonsum oder sexualisierte Gewalt gegenüber seiner jüngeren

Schwester – hätten sichmittlerweile auf 30 Straftaten kumuliert. Der Heimleiter

erklärte diesen Hang zur Kriminalität damit, dass es sich bei dem Jungen um ein

„Kind mit POS“ handle.12 Ebenso ließen sich Entweichungen aus dem Heim für

den Heimleiter auf POS zurückführen. 1974 erklärte er einem Journalisten, der

ihn zu den Fluchtgründen der Zöglinge befragte, dass es in der Population des

Heims Jugendliche gebe, die sich laufend „zwischen Heil- und Pflegeanstalten

und einem Erziehungsheim [...] bewegen“ würden. Besonders bei der „grossen

Gruppe[], die [h]irnorganische [D]efekte“ habe, sei nie klar, weshalb die Jungen

auf der Flucht sind.13

Wie groß diese „Gruppe“ sei, präzisierte Häberli in einer Befragung an-

lässlich einer Studie über die Institutionalisierte Fremdplatzierung (1978), die sich

den Jugendheimen der deutschsprachigen Schweiz widmete. Er schätzte, dass

es sich bei 20% der Albisbrunner Knaben um „Organiker“, eines der in den

Quellen verwendeten Synonyme für POS, handelte (Schürmann 1978, S. 161).

Häberli war mit seiner Einschätzung nicht allein. Ende der 1970er Jahre unter-

suchte die großangelegte sozialpädagogische Studie Konzepte der Heimerziehung

für erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche u.a. die „Klientenbezeichnungen“

und deren „Häufigkeit im Heim“ in den damals 162 Kinder- und Jugendheimen

der deutschsprachigen Schweiz (Amsler et al. 1977, S. 55 f.). Immerhin 49% der

befragten Heimleitungen deklarierten, dass „Hirnorganiker“ zu ihrer Heimpo-

pulation gehörten, wobei die Mehrheit – wie Häberli – von einem Anteil von

11 Protokoll Arbeitsgruppe Konkordat Jugendmassnahmenvollzug (Kommission Schlegel),

30.01.1981, S. 4, Schweizerisches Bundesarchiv (BAR) E4112B#1991/201#107*.
12 Protokoll Stiftungsrat, 04.09.1986, S. 2, StAZH Z 866.62.
13 Transkript eines Interviews mit H. Häberli, geführt von U. H., 05.12.1974, S. 5, StAZH

AL-Nr. 2021/071.
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bis zu 25% der Zöglinge ausging. „Hirnorganiker“ waren demnach etwa gleich

oft in Heimen anzutreffen wie jugendliche „Delinquente[n]“, aber gleichwohl

seltener als „Millieugeschädigte“ (Amsler et al. 1977, S. 56). Damit waren „POS-

Kinder“ inHeimenübervertreten, gingen doch damalige Schätzungen von 5–10%

„hirngeschädigte[n] Kinder[n] unter der Schülerpopulation“ der Volksschule aus

(Tuggener 1977, S. 35).

Wird berücksichtigt, wie zahlreich „POS-Kinder“14 in den Heimen waren, ist

es wenig erstaunlich, dass die Diagnose ebenso dabei mithalf, Bauprojekte für

neue Heime voranzutreiben. Die Arbeitsgruppe Jugendheimleiter (JHL) erachte-

te es etwa als notwendig, neue „Sondereinrichtungen“ wie „jugendpsychiatrische

Abteilungen“ für u.a. „hirnorganisch Geschädigte“ zu gründen (JHL 1972, S. 53 f.).

Inder FilmdokumentationErziehungsheim–Hilfe oderStrafe? (1973)wiederholte der

Direktor der Erziehungsanstalt Aarburg, Fritz Gehrig (* 1925), diese Forderung:

In der Schweiz fehle es an „geschlossenen Abteilungen“ für Jugendliche, die an

„schweren Neurosen“ oder „hirnorganischen Schäden“ litten.15 In der JHL stell-

te Gehrig bereits 1972 fest, dass sich „Hirnorganiker“ in seinem Heim anmelde-

ten, für welche die Aarburg schlicht „ungeeignet[]“ sei.16 Mit Hilfe von Bauplä-

nen wogen die Heimleiter ab, ob „die Unterbringung und Betreuung von hirn-

organisch Geschädigten zusammen mit psycho[logisch] Fehlentwickelten in der

gleichen Gruppe“17 sinnvoll sei oder welche neuen Heimtypen sich für das „POS-

Kind[]“ eignenwürden.Gewisse Bauvorhaben,wie die 1974 von der damaligen Ju-

gendstrafrechtsrevision vorgesehenen „Therapieheim[e]“18, seien etwa für „Hirn-

organiker“ unpassend, da diese Kinder und Jugendlichen nicht behandelt, son-

dern „diszipliniert“ werdenmüssten.19Was jedoch genau zu tun sei, darüber rät-

selten auch die Heimleiter der JHL, die durchaus die kursierenden, diffusen Be-

schreibungen von POS im medizinischen Fachdiskurs wahrnahmen. Sie stellten

etwa fest, dass die „Fachleute“ sich nicht einig darüber seien, inwiefern die „Ver-

haltensgestörtheit“ von „Hirnschädigungen“ herrühre.Während die einen davon

ausgingen, dass „90–95% auf frühkindliche Hirnschädigungen zurückzuführen“

seien, würden andere lediglich „1–2% dieser Belastung“ zuschreiben.20

14 Protokoll Arbeitsgruppe Konkordat Jugendmassnahmenvollzug (Kommission Schlegel),

30.01.1981, S. 4, BAR E4112B#1991/201#107*.
15 Erziehungsheim – Hilfe oder Strafe?, Filmschaffende: Gerhard Camenzind/Ellen Steiner/

Christian Senn, Schweiz 1973, Archivdatenbank SRF: FARO.
16 Protokoll JHL, 26.04.1972, S. 2, StAZHW II 24.1851.
17 Protokoll JHL, 04.02.1971, S. 5, StAZHW II 24.1851.
18 Das revidierte Schweizerische Jugendstrafrecht von 1971, das 1974 in Kraft trat, sah zwei neue

Heimtypen für „ausserordentlich schwer erziehbar[e]“ Jugendliche vor (vgl. Art. 93ter, Bundes-

gesetz betreffend Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches, 18.03.1971, AS 1971 777).

Das „Therapieheim“ war eines davon und sollte ein „spezielles pädagogisch-therapeutisches“

Programm anbieten (zit. n. Tanner 1987, S. 30. Herv. d. O. entfernt).
19 Protokoll JHL, 04.02.1971, S. 5, StAZHW II 24.1851.
20 Protokoll JHL, 27.01.1972, S. 2, StAZHW II 24.1851.
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Die Diagnose POS scheint relativ reibungslos Eingang in das damalige orga-

nisatorische, konzeptionelle wie heimpolitische Alltagsgeschäft der Jugendheim-

leiter gefunden zuhaben.POS legitimierteHeimeinweisungen, erklärte normab-

weichendes VerhaltenwieDelikte oder Entweichungen undhalfmit,Bauprojekte

voranzutreiben. Damit reihte sich die Diagnose als jüngstes Mitglied in ein be-

stehendes Arsenal von Argumenten ein, dessen sich die Heimleitungen bedien-

ten, um die Zuständigkeit, Notwendigkeit, aber auch die eingeschränkte Leis-

tungsfähigkeit ihrerHeimezuverdeutlichen.POSwar somit keinSonderfall, son-

dern ergänzte ein Ensemble pädagogisch zu bearbeitender Probleme wie „,Mi-

lieuschädigung‘“, „Verwöhnung“, „Triebbestimmtheit“ (JHL 1976, S. 268), „Verhal-

tensstörungen“ (Häberli 1981, S. 56), „Bindungsunfähigkeit“ (Häberli 1974, S. 399),

„Verwahrlosung“21 oder „Drogenkonsum“22, die sich in den Augen der Heimlei-

tungen allein mit der Einweisung in ein Heim kurieren ließen.

2. Psychiatrische Gutachten und Heimeinweisungen

Nicht bloß Heimleitungen begründeten u.a. mit POS die Heimerziehung. Zu-

meist führten schulische oder erzieherische Schwierigkeiten entsprechend der

„therapeutischen Funktion der Schule“ (Bühler 2017) zu Abklärungen etwa bei

schulpsychologischen Diensten (vgl. Künzle et al. 2020, S. 131 f.). Die so ent-

standenen psychiatrischen Gutachten empfahlen bei POS in aller Regel eine

Heimunterbringung.23 Einige einweisende Instanzen vermerkten gar explizit

„Hirnorganiker“ oder „POS“ als Grund der Heimplatzierung.24 POS vermittelte

jedoch ebenso, in welches Heim ein Zögling überhaupt gelangen konnte. Der

Leiter des Landheims Erlenhof – einem ähnlich wie Albisbrunn organisierten

Jugendheim im Kanton Basel-Landschaft (vgl. ATH/JHL 1973, S. 5 f.) – lehnte

etwa die Übernahme eines Albisbrunner Zöglings wegen dessen „[h]irnorgani-

sche[n] Schaden[s]“ ab.25 Auch beim Jungen, der 1980 seinem Erzieher erklärte,

dass er aufgrund seines „Hirnschaden[s]“26 gestohlen habe, verweigerte Häberli

zunächst die Aufnahme: Sogar „bei Vorliegen eines Gerichtsentscheides“ würde

21 Etwa Protokoll JHL, 04.05.1971, S. 1, StAZHW II 24.1851.
22 Etwa Protokoll JHL, 06.07.1971, S. 2, StAZHW II 24.1851.
23 Etwa psychiatrisches Gutachten, 01.09.1969, S. 6, StAZHZ 870.292; psychiatrisches Gutachten,

25.11.1971, S. 4, StAZH Z 870.313; psychiatrisches Gutachten, 03.01.1979, o. S., StAZHZ 870.498;

psychiatrisches Gutachten, 14.08.1978, S. 5, StAZH Z 870.499.
24 Etwa Aufnahmegesuch Albisbrunn, 21.09.1973, o. S., StAZH Z 870.380; Aufnahmegesuch Albis-

brunn, 11.02.1975, StAZHZ870.405; AufnahmegesuchAlbisbrunn, 17.12.1974, StAZHZ870.406.
25 Journal-Blatt, 13.10.1975, S. 63, StAZH Z 870.380.
26 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 10, StAZH Z 870.499.
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es nicht sicher sein, dass der Knabe nach Albisbrunn kommen könne. „Das in den

Akten beschriebene POS“ sei „nicht unerheblich“27.

Der Knabe kam dennoch nach Albisbrunn. Er ist einer von elf Zöglingen

mit der Diagnose POS, die sich unter den 45 ausgewerteten Dossiers befinden

(s. Tab. 1). Damit entspricht der Anteil mit POS diagnostizierter Zöglinge in

Albisbrunn etwa 25% des Samples, was mit Häberlis Einschätzungen und den

Befunden der damaligen sozialpädagogischen Erhebungen korrespondiert.

Knapp dieHälfte davonwurden entweder vor oderwährend desHeimaufenthalts

zumindest während einer Phase medikamentös behandelt.28

Tab. 1: Statistische Auswertung zu POS im Sample von 45 Zöglingsdossiers, 1968–1982

Item Einheit mit POS (11) ohne POS (34) Total (45)

Ø Eintrittsalter Jahre 15,0 15,6 15,4

Ø Austrittsalter Jahre 18,0 17,3 17,5

Ø Aufenthaltsdauer Tage 1111 636 752

mit Gutachten % 64 50 53

Auffällig bei der Gegenüberstellung der elf Fällemit und der 34 Fälle ohne POS

ist zunächst die Aufenthaltsdauer, diemit rund drei Jahren in den Fällenmit POS

über ein Jahr höher ausfiel als bei Kindern und Jugendlichen ohne diese Diagno-

se. Ebenfalls fällt auf, dass bei POS eher ein psychiatrisches Gutachten vorlag. In

rund der Hälfte der 45 untersuchten Zöglingsdossiers wurde ein zumeist vor der

Heimeinweisung erstelltes psychiatrisches Gutachten abgelegt. Ob bei den Ak-

ten ohne Gutachten keines erstellt wurde oder allfällig erstellte Gutachten nach-

träglich nicht denWeg in dieHeimakten Albisbrunns fanden, ist ungewiss. Rück-

schlüsse auf frühere Diagnosen finden sich in diesen Fällen entweder im Aufnah-

27 Journal-Blatt, 18.01.1979, S. 3, StAZH Z 870.499.
28 In welchem Ausmaß POS mit Medikamenten behandelt wurde, lässt sich aufgrund der Akten-

lage schwer sagen. In den Gutachten wird teils von bereits vor der Heimunterbringung erfolg-

ten medikamentösen Behandlungen berichtet, während in einigen Heimakten ersichtlich ist,

dass bestehende Verschreibungen imHeimweitergeführt wurden. In den Akten der elf Knaben

mit der Diagnose POS lässt sich bei fünf die Verschreibung von Medikamenten während un-

terschiedlicher Phasen, z.T. vor, z.T.während desHeimaufenthalts nachvollziehen. Keines der

angegebenenMedikamente – „Tégrétol“, „Valium“, „Nobrium“ und „Nootropil“ – scheint jedoch

den damals schon bekannten und im heutigen „Ritalin“ eingesetztenWirkstoffMethylphenidat

enthalten zu haben (vgl. Journal-Blatt, 29.02.1972, S. 1, StAZH Z 870.337; Medikamentenein-

nahmeliste, 1974/1975, S. 1, StAZH Z 870.380; Journal-Blatt, 24.02.1974, S. 3, StAZH Z 870.380;

Journal-Blatt, 28.02.1974, S. 8, StAZH Z 870.380; Brief vom Schulpsychiatrischen Dienst an Ju-

gendamt, 16.08.1974, S. 1, StAZH Z 870.405; psychiatrisches Gutachten, 03.01.1979, StAZH Z

870.498; Medikamenteneinnahmeliste, 07.06.1979, StAZH Z 870.498; psychiatrisches Gutach-

ten, 14.08.1978, S. 2, StAZH Z 870.499).
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meformular des Heims29 oder in den heiminternen psychiatrischen Fallbespre-

chungen30. In der Regel wurden in den Gutachten mehrere Defizitzuschreibun-

gen kombiniert, womit die abschließenden Diagnosen heterogen ausfielen. So

ging POS in den meisten Fällen mit dem Befund einer „Verwahrlosung“ einher.31

Diese Charakteristik vonMehrfachdiagnosen zeigt sich jedoch auch in den über-

lieferten Gutachten der 34 Dossiers ohne POS. Auch dort verbanden sich „[f]rüh-

kindliche affektive“ mit „erzieherische[r] Verwahrlosung“32, „verwahrlosungsge-

fährdet“ mit „neurotische[n] Denkhemmungen“33, „Erziehungsschwierigkeiten“

mit „psychischerVerwahrlosung“34 oder „affektive[] und erzieherische[] Verwahr-

losungmit neurotischen Reaktionen“35. DieMehrfachdiagnosen, die bruchstück-

hafte Überlieferung von Gutachten und die wenigen punktuellen Rückschlüsse

auf frühere Diagnosen aus den Heimakten lassen keine systematische Auswer-

tung zu. Vielmehr wird deutlich, wie Heimerziehung als pädagogische Lösung

für ein heterogenes, schwer überschaubares Sammelsurium psychiatrischer, oft

nicht eindeutigerDiagnosen verstandenwurde.POSwar einedavon.Doch inwie-

fern wirkte sich die in Gutachten verbriefte Diagnose – war der Diagnostizierte

erst imHeim platziert – auf die pädagogische Praxis aus?

3. Heilpädagogische Praxis – Der „leichte[] Hirnschaden“ ist

„praktisch“ „bedeutungslos“

Die Möglichkeit, POS aus den in den Akten abgelegten Gutachten zu extrahieren

und pädagogisch weiterzuverarbeiten, war untrennbar an den Grad der psycho-

logisch-psychiatrischen Expertise im Heim gekoppelt. Diese Expertise begann

im Untersuchungszeitraum jedoch erst zögerlich, in Albisbrunn Einzug zu hal-

ten. Ein seit Ende der 1960er Jahre verpflichteter konsiliarischer Psychiater sowie

ein Psychologemussten 1971 – nach einer internen Auseinandersetzungmit dem

Heimleiter über den Grad der therapeutischen Behandlung – Albisbrunn verlas-

sen.36 Erst 1975 konnte nach langer Suche eine Psychiaterin angestellt werden.

Eine ihrer Hauptaufgaben bestand in der Organisation, Leitung und Protokollie-

rung der sogenannten –wennmöglich zweimal jährlich pro Zögling durchzufüh-

29 Etwa Aufnahmegesuch Albisbrunn, 21.09.1973, o. S., StAZH Z 870.380.
30 Etwa Journal-Blatt, 14.04.1978, S. 4, StAZH Z 870.475.
31 Etwa psychiatrisches Gutachten, 14.11.1973, S. 2, StAZH Z 870.405.
32 Journal-Blatt, 17.06.1969, S. 10a, StAZH Z 870.259. Herv. d. O. entfernt.
33 Psychiatrisches Gutachten, 18.09.1969, S. 1 f., StAZH Z 870.290.
34 Psychiatrisches Gutachten, 23.03.1973, S. 1 f., StAZH Z 870.354.
35 Psychiatrisches Gutachten, 21.01.1980, S. 3, StAZH Z 870.518. Herv. d. O. entfernt.
36 Vgl. Protokoll Betriebsausschuss, 16.02.1966, S. 7, StAZHZ866.70; Protokoll Betriebsausschuss,

27.06.1969, S. 5, StAZH Z 866.70; Protokoll Stiftungsrat, 13.01.1971, S. 2, StAZH Z 866.59; Proto-

koll Betriebsausschuss, 29.03.1974, S. 4, StAZH Z 866.71.

66



renden–„Gemeinsamen“.Dabei handelte es sich umeine Fallbesprechungmit al-

len an der Erziehung eines Knaben beteiligten Personenwie Gruppenleiter, Lehr-

kraft, Lehrmeister, Behördenmitglied, Eltern sowie dem betroffenen Knaben.37

Die „Gemeinsame“ setzte sich bei den untersuchten Zöglingen aus der Anamnese,

einemZwischenstand der bisherigen Entwicklung sowie Beschlüssen zumweite-

renVorgehen zusammen.NebendenEinträgen inden sogenannten Journal-Blät-

tern, in denen das Erziehungspersonal seine Beobachtungen über den Zögling

währenddesHeimaufenthaltsmehr oderweniger regelmäßig notierte, bilden die

Protokolle der „Gemeinsamen“ den zweiten ,Schauplatz‘, an dem studiert werden

kann, inwieweit die Diagnose POS spezifisches erzieherischesHandeln nach sich

zog. Dass der Grad der im Heim verfügbaren psychologisch-psychiatrischen Ex-

pertise hierfür konstitutiv war, zeigt sich daran, dass POS vor der Anstellung der

Psychiaterin 1975 in keiner „Gemeinsamen“ Erwähnung fand. Zwar hatte der Psy-

chologe bis 1971 für die Anamnese, wie es zu seinen Aufgaben gehörte, sämtliche

Befunde – inklusive POS – aus den überlieferten Gutachten zusammengetragen,

Schlussfolgerungen für erzieherisches Handeln wurden daraus jedoch nicht ab-

geleitet. Das ändert sich mit der Anstellung der Psychiaterin 1975 bloß bedingt.

Zwar erwähnte sie in der ersten „Gemeinsamen“ ein allfällig früher festgestelltes

POS, aber bereits von der zweiten Fallbesprechung an fand die Diagnose in der

Regel keine Erwähnung mehr. Die Wirkung von POS im Heim verlängerte sich

somit mit der festangestellten Psychiaterin bis in die erste „Gemeinsame“, aber

kaum darüber hinaus. Wenn die Psychiaterin – wie in zwei Fällen – doch erzie-

herische Empfehlungen formulierte, dann beschränkten sich diese auf klassische

pädagogische ,Techniken‘, die in keiner Weise exklusiv „POS-Kinder[n]“38 vorbe-

halten gewesenwären:Während sie einmal nahelegte,derErzieher soll die „Grup-

pe“ über die Gründe für das schwierige Verhalten des Zöglings aufklären und von

den„KameradenmehrToleranz verlangen“,39 stellte sie in einemanderenFall fest:

Der Junge sei „wegen seiner Hirnleistungsschwäche insofern handicapiert, als er

durch Druck und Temposteigerung rasch überfordert“ sei, weshalb man ihm im

Lehrbetrieb „mehr Zeit lassen“müsse.40

Aber auch dieMenge an aufgewendetem Schreibmaschinenfarbband für POS

in der „Gemeinsamen“ belegt dessen marginale Bedeutung. Bei den elf diagnos-

tizierten Fällen mit einem durchschnittlichen Heimaufenthalt von drei Jahren

und einer idealerweise zweimal jährlich durchgeführten „Gemeinsamen“ lässt

sich von grob 66 Fallbesprechungen ausgehen. Insgesamt wurde jedoch lediglich

in elf „Gemeinsamen“, also 17% der Fallbesprechungen, POS überhaupt erwähnt.

37 Unpublizierter Jahresbericht Albisbrunn 1978, H.Häberli, 12.10.1979, S. 6, StAZH III LE 7a.
38 Protokoll Arbeitsgruppe Konkordat Jugendmassnahmenvollzug (Kommission Schlegel),

30.01.1981, S. 4, BAR E4112B#1991/201#107*.
39 Journal-Blatt, 29.06.1979, S. 6, StAZH Z 870.499.
40 Journal-Blatt, 26.01.1979, S. 10, StAZH Z 870.475.

67



Obwohl die Diagnose zumeist der Grund für die Heimeinweisung war und es

sich um die von der Psychiaterin protokollierte Fallbesprechung u.a. mit der

verantwortlichen Erziehungsperson handelte, wurde POS kaum thematisiert.

Dass POS die erste „Gemeinsame“ in den meisten Fällen nicht ,überlebte‘,

mag daran liegen, dass die Psychiaterin –korrespondierendmit einer der damals

gängigen Lehrmeinungen41 –davon ausging, dass POS sich ,von allein‘ als Teil des

natürlichen Reifungsprozesses abschwächen würde: „Erfahrungsgemäss kann

mit einer zunehmenden Besserung der Hirnleistungsschwäche [...] gerechnet

werden“, notierte sie bei einem der diagnostizierten Knaben.42 Im einzigen Fall

des Samples, in dem sie während vier Jahren bis zum Heimaustritt des Jungen

in den „Gemeinsamen“ POS wiederholt erwähnte, dokumentierte sie geradezu

dieses langsame ,Auswachsen‘. Bei der ersten „Gemeinsamen“ stellte sie beim 16-

jährigen Knaben noch „Hirnleistungsschwäche“ fest und verwies auf das in frü-

heren Gutachten festgestellte „frühkindliche[] POS“.43 Ein Jahr später vermerkte

die Psychiaterin, dass sein „POS immer noch nachweisbar“ sei,44 während sie

zwei Jahre später festhielt,dass sein „ehemaliges POS [...] kaumnoch feststellbar“

sei.45 Kurz vor dem Heimaustritt 1982 lobte sie die hervorragende Entwicklung

des mittlerweile 21-jährigen Knaben undmeinte: „Vom ursprünglich sehr deutli-

chen POS ist praktisch nichts mehr vorhanden.“46 POS verschwand also während

des üblichen Reifungsprozesses; erzieherisch brauchte nicht nachgeholfen zu

werden. Klar wird diese Vorstellung auch, als sie bei einem anderen Jungen

notierte, dass dessen „leichter Hirnschaden“ nicht eindeutig feststellbar sei,

„praktisch“ sei dies jedoch ohnehin „bedeutungslos“.47

4. POS als unpädagogisches Argument

Auf POS als organische Krankheit konnte es konsequenterweise nur wenig päd-

agogische Antworten geben. Es war sogar fraglich, ob die Diagnostizierten über-

haupt in einErziehungsheimgehörtenodernicht vielmehrneueSpezialheime für

sie zu bauen wären. Die Diagnose eignete sich zwar in den Alltagsgeschäften der

Heimleitungen als weiteres Argument neben anderen, umHeimeinweisungen zu

41 Vgl. etwa Katamnesen von Schulkindernmit Verhaltensstörungen,W.Deuchler, 1981, S. 26, Bi-

bliothekMedizinhistorisches Institut Universität Zürich (BMHIZ) DZ21 D485.
42 Journal-Blatt, 14.04.1978, S. 5, StAZHZ 870.475; vgl. auch Journal-Blatt, 11.03.1980, S. 11, StAZH

Z 870.499.
43 Journal-Blatt, 14.04.1978, S. 4 f., StAZH Z 870.475.
44 Journal-Blatt, 10.08.1979, S. 11, StAZH Z 870.475.
45 Journal-Blatt, 13.11.1981, S. 24, StAZH Z 870.475.
46 Journal-Blatt, 12.03.1982, S. 25, StAZH Z 870.475.
47 Journal-Blatt, 07.09.1979, S. 6, StAZH Z 870.498.
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legitimieren, abzulehnen oder das allfällige Scheitern des Erziehungsversuchs zu

erklären.DenpädagogischenAlltag imHeimerreichte POS jedoch bloß amRand.

Diffundierte die Diagnose dennoch – zumeist unsystematisch und punktu-

ell – in die Praxis der Heilpädagogik, setzte sich ihre Schwammigkeit aus dem

medizinischen Diskurs gleichsam fort. Wer von POS betroffen war, wie und ob

sich das überhaupt feststellen ließ und was das für Konsequenzen für die Unter-

bringung ineinemErziehungsheimunddann fürdenerzieherischenAlltaghaben

soll,war alles andere als eindeutig.DieseUndifferenziertheit beschränkte sich je-

doch nicht auf POS, sondern betraf ebenso viele andere Diagnosen aus psychia-

trischenGutachten, fürdieHeimerziehungals ,Therapie‘ verschriebenwurde (vgl.

auch Friedmann 2020, S. 103). Die prototypische ,Wanderung‘ von POS ins Heim

erfolgte über ein psychiatrisches Gutachten, das die Heimeinweisung empfohlen

hatte. Im Heim wurde die frühere Diagnose meist in der ersten Fallbesprechung

protokolliert, spielte dann jedoch während des Heimaufenthalts kaum eine päd-

agogische Rolle.Wie bei anderen psychiatrischen Diagnosen blieb die pädagogi-

sche Praxis weitgehend immun gegen den medizinischen Befund und operierte

vielmehrmit altbekannten pädagogischen Praktiken wie vermehrte Zuwendung,

Geduld, Gespräche, Belohnung oder Bestrafung.

Wie bedeutsam POS als Fremd- und Selbstzuschreibung im Alltag der Zög-

linge war, lässt sich über die Akten kaum erschließen. Wenn ein Knabe, der „Ex-

plorand“48, jedoch begann, Regelverstöße mit seiner Diagnose zu erklären, zeigt

sich an den Reaktionen des Erziehungspersonals, wie POS als Argument in der

pädagogischen Praxis ,dahinbröckelte‘: Nachdem 1980 der Knabe auf dem Weg

ins Antiquitätengeschäft die Diebstähle mit seinem „Hirnschaden“ erklärte, wi-

dersprach der Erzieher. Er meinte zum Zögling, dass es sein möge, dass er „ei-

nen leichten Hirnschaden“ habe, er fände es jedoch „gefährlich“, wenn der Jun-

ge „nun diesen Hirnschaden als Aufhänger für seine Klauereien benütze“.49 Die

Psychiaterin pflichtete dem Erzieher bei und betonte in der „Gemeinsamen“ ein

paar Tage später: Der Knabe würde „glaub[en]“, dass er stiehlt, „weil er an einem

Hirnschaden leide“.50 Was die Psychiaterin bei der ersten „Gemeinsamen“ noch

als „deutliches POS“ beschrieb,51 das so „[]erheblich“war, dass derHeimleiter bei-

nahe die Aufnahme ins Heim verweigerte,52 war als Erklärung des Zöglings zu

einemmedizinischen ,Irrglauben‘ geworden. Der Betroffene zumindest durfte –

im Gegensatz zu den Fachexpertinnen und -experten, die bei Flucht, Diebstäh-

len und sexualisierter Gewalt nicht davor zurückschreckten – die Diagnose nicht

zurErklärungseines rechtswidrigenVerhaltensnutzen.DieEinschätzungdesEr-

48 Psychiatrisches Gutachten, 01.09.1969, S. 5, StAZH Z 870.292.
49 Journal-Blatt, 06.03.1980, S. 10, StAZH Z 870.499.
50 Journal-Blatt, 11.03.1980, S. 11, StAZH Z 870.499.
51 Journal-Blatt, 29.06.1979, S. 5, StAZH Z 870.499.
52 Journal-Blatt, 18.01.1979, S. 3, StAZH Z 870.499.
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ziehers und der Psychiaterin waren gleichwohl konsequent: Wenn POS erziehe-

risch nicht von Belang war, dann konnte es in den Augen der Verantwortlichen

auch keinen Zusammenhang zwischen POS und einem pädagogisch anzugehen-

den Diebstahl geben.Während die Diagnose für Medizinerinnen undMediziner,

Heimleiter und Behörden ein Argument neben anderen bot, um ihr Handeln zu

legitimieren, blieb POS –wie auch dieser Fall zeigt – für die pädagogische Praxis

weitgehend vernachlässigbar.
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Psychologie, Prüfung, Persönlichkeit

Eine Geschichte der „Kraepelin’schen Arbeitskurve“
zwischen psychologischem Labor und pädagogischer
Praxis (1902–1944)1

Jona T. Garz

1. Auftakt

Anfang des Jahres 1940 wurde der 18-jährige Walter B. in die Beobachtungssta-

tion des Landerziehungsheims Albisbrunn, einem Heim für „schwererziehbare,

männliche Kinder und Jugendliche“, gelegen auf einem Hügel oberhalb der

Stadt Zürich, aufgenommen.2 Im Fall vonWalter B. hatte die Justizdirektion des

Kantons Zürich verfügt, dass er „zur gründlichen ärztlichen und pädagogischen

Untersuchung und Begutachtung“ im Landerziehungsheim Albisbrunn unter-

zubringen war. Ziel der „psychiatrischen Begutachtung“ auf der sogenannten

Beobachtungsstation in Albisbrunn war es zu klären, wo und wie er für die Zeit

seiner vorgesehenen zweijährigen Unterbringung, einer Strafe wegenDiebstahls

von Büchern, versorgt werden solle.3

Kurz vor Ende der verfügten Beobachtungszeit addierte Walter B. einstellige

Zahlen, die in senkrechten Reihen auf einen Bogen Papier gedruckt waren. Ver-

mutlich war ihm im Voraus weder gesagt worden, wie lange er dieser Tätigkeit

nachgehen müssen würde, noch wurde er währenddessen darüber informiert,

wie lange das Ganze noch dauern würde (vgl. Moor/Zeltner 1944, S. 12). Falls Ja-

kob Oeler (1890–?), von 1933 bis 1942 der Leiter der Beobachtungsstation in Al-

1 Dieser Beitrag entstand imRahmen eines Teilprojekts des vom SchweizerischenNationalfonds

geförderten Nationalen Forschungsprogramms 76. Das Projekt zur Geschichte des Landerzie-

hungsheims Albisbrunn wurde geleitet von Patrick Bühler, Lucien Criblez und ElisabethMoser

Opitz (Projekt-Nr. 177436).

Mein Dank gilt meinen Kolleg:innen Daniel Deplazes, Lea Hägi, Natalie Pfiffner, Stefan Kess-

ler und Caroline Suter, die dankenswerterweise eine frühere Version des Beitrags gelesen und

kritisch diskutiert haben.
2 Das Heimwar 1924 als Stiftung Albisbrunn gegründet worden. Ziel des Erziehungsheims war es,

„Kinder und Jugendliche, deren körperlich-seelische Entwicklung durch individuale und sozia-

le Faktoren gehemmt“war, zu unterstützen (Stiftung Albisbrunn 1926, S. 3). Zur Geschichte des

Landerziehungsheims vgl. auchDeplazes undBühler in diesemBand sowieDeplazes 2022; De-

plazes/Garz 2023a.
3 Verfügung der Justizdirektion, 12.03.1940, StAZHW II 24.763, o. S.
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bisbrunn,4 sich an die Versuchsanweisungen hielt, hatte er zuvorWalter B. einen

„Rechenbogen“ sowie „zwei sechskantige BleistiftemittlererHärte“ ausgehändigt

und ihm das weitere Vorgehen erläutert: Er solle „in den Zwischenraum hinter

je zwei untereinanderstehenden Zahlen deren Summe“ schreiben. Dabei solle er

„auf ein bestimmtes Zeichen mit der Arbeit beginnen und sie fortsetzen bis zu

einem verabredeten Schlusszeichen“, während der Arbeit „so rasch als möglich“

addieren sowie „sich durch nichts ablenken lassen“ (ebd. 1944, S. 11 f.). Walter B.

addierte also Zahl um Zahl, bis nach 60 Minuten das verabredete Signal ertönte

und die Arbeit beendet war.

Abb. 1: Auswertung des Rechenversuchs, o. D., StAZH, W II 24.763, Bl. 90.

4 Der Beobachtungsstation kam bis zu ihrer Auflösung Mitte der 1940er Jahre innerhalb des

Heims eine besondere Rolle zu: Sie war in einem separaten Gebäude, dem sogenannten Bä-

renwald untergebracht und sie beherbergte ausschließlich auf Verfügung der Justizdirektion

zur „Beobachtung“ untergebrachte Zöglinge, derenDauer des Aufenthalts zunächst auf drei bis

sechsMonate beschränktwar.Ziel derBeobachtung,die z.T.mithilfe desZürcherKinderpsych-

iaters Jakob Lutz (1903–1998) durchgeführt wurde, war es zu klären, ob die jungen Männer zur

„Nacherziehung“ in Albisbrunn aufgenommenwerden konnten, oder ob sich ein anderes,mög-

licherweise strengeres Heim besser eigne (vgl. Stiftung Albisbrunn 1932, S. 11; Lutz 1935). Die

Kosten fürdieseZöglingeübernahmderKanton (vgl.Vertrag zwischenderStiftungAlbisbrunn,

Hausen a. A., und dem Staate Zürich über die Aufnahme Jugendlicher in das Landerziehungs-

heim Albisbrunn, 22.10.1935, StAZHOS 35, S. 532–541).
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Einen Tag später wertete Oeler den Rechenbogen aus: Zunächst addierte er

die Zahl der korrekten Additionen des Zöglings je Zeiteinheit (vgl. Abb. 1). Diese

trug er dem Zeitverlauf nach in ein Koordinatensystem ein. Die so erzeugten 20

Punkte wurden miteinander verbunden und zeigten die Arbeitskurve des Walter

B. (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Arbeitskurve, o. D., StAZH, W II 24.763, Bl. 91.

Zur Bedeutung der so hergestellten Kurven notierte Oelers in den Beobach-

tungsbogen des Dossiers:

„Beim Rechenversuch: überdurchschnittliche Leistung, durchschnittliche Minuten-

leistung 33,55. Die Leistungskurve steigt zuerst sehr schön an, erleidet aber in der 4.

Dekade einen Einbruch, weil Walter da eine Zeit lang ganz merklich ermattet, ohne

aber dabei unter 30 zu sinken. Er erholt sich wieder, steigt noch einmal an, und der

EndpunktderKurve liegtwesentlichüberdemAnfangspunkt. […]Ueberdie Frage,ob

Minderwertigkeitsgefühle vorliegen, gibt die Leistungskurve kaum Auskunft, dage-

gen ist die Behandlung der Fehler in dieser Beziehung aufschlussreich. […] Er bringt

es auf über 3% Fehler. Die Höhe der Leistung zusammen mit der Fehlerbehandlung

lassen auf eine ausgesprochene Hemmungslosigkeit schliessen.“5

5 Eintrag im Beobachtungsbogen, 09.05.1940, StAZH,W II 24.763, o. S.
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Die in ein Koordinaten-System gezeichneten Kurven finden sich in zahlreichen

Dossiers der in der Beobachtungsstation untergebrachten Zöglinge.6 Das Ver-

hältnis von einstelligen Zahlen, Kurven und Urteilen zu „Hemmungslosigkeit“,

„schwacher Willensanstrengung“7 oder „Willensschwäche“8 erschließt sich nicht

unmittelbar. Scheinbar war es möglich, die Ergebnisse von Additionen in Aussa-

gen über persönliche Verhaltensmerkmale, Charakterzüge oder das Wesen einer

Person zu übersetzen. Was passierte hier, gewissermaßen ,zwischen den Zahlen‘?

Waswurde geprüft undwie verhielten sich Zahlen und Prüfergebnis zueinander?

Offenbar ging man in Albisbrunn davon aus, dass die „Arbeitskurve“, oder der

„Rechenversuch“, wie dieser Test auch genannt wurde, Charaktereigenschaften

oder Persönlichkeitszüge sichtbar machen konnten.

Nun ist ,Persönlichkeit‘ ein Begriff, der längst in unsere Alltagssprache aufge-

nommenwurde,wo er zweierlei bezeichnet: Zumeinenbeschreibt er denCharak-

ter oder dieWesensart einesMenschen imAllgemeinen. Zum anderen beschreibt

er das „psychische Gesamtbild“ einer Person, das einem Entwicklungsverlauf un-

terworfen ist (vgl.Geisthövel 2020,S. 173).Während imenglischsprachigenRaum

der Begriff personality zuBeginn des 20. Jahrhunderts den älteren, geisteswissen-

schaftlich geprägten und alsmoralisch aufgeladen empfundenenBegriff character

ablöste (vgl. Danziger 1990, S. 159–165; Nicholson 2002, S. 328–331), hielt sich der

Begriff ,Charakter‘ imdeutschsprachigenRaumsehr viel länger.Personalitywurde

imGegensatz zu character als etwas begriffen, das durch einzelne Fähigkeiten und

Dispositionen gekennzeichnet war, die in ihrem Zusammenspiel die Persönlich-

keit bildeten. Auch ohne die begriffliche Anpassung finden sich im deutschspra-

chigen Raum ab Ende des 19. Jahrhunderts jedoch Beispiele für ein Konzept der

Psyche, das diese als durch verschiedene, je einzeln messbare, elementare men-

tale Prozesse zusammengesetzt beschrieb (vgl. Danziger 1990, S. 52). Es war u.a.

Wilhelm Wundt (1832–1920), Gründer eines der ersten experimentalpsychologi-

schen Labors im deutschsprachigen Raum an der Universität Leipzig, der via Ex-

perimente „Teilprozesse der Psyche“ zu analysieren versuchte (vgl. Sammet 2013,

S. 232). Eine Gemeinsamkeit zwischen US-amerikanischer personality und dem

deutschsprachigen Charakter blieb erhalten: Beide dachten die Eigenschaften ei-

6 Etwa StAZHW II 24.648; 853; 717. Zahlreiche Dossiers, vor allem abMitte der 1940er Jahre, ent-

halten als Auswertung lediglich die Kurve als solche und keine Beschreibungmehr.Etwa StAZH

W II 24.964; 966; 988; 1005; 1012.

ImRahmen des in Fußnote 1 erwähnten Projekts wurde eine Stichprobe der „Zöglingsdossiers“

des Landerziehungsheims Albisbrunn untersucht. Für die Aufnahmejahre 1938–1952 wurden

jeweils die ersten fünfDossiers eines jeden Jahres ausgewertet, insgesamt 70Dossiers.Über die

Hälfte der inAlbisbrunnaufgenommenenZöglingewurdenmit demRechenversuchgetestet (35

der 70 Jungen). Alle in diesem Zeitraum in der Beobachtungsstation Aufgenommenen wurden

mit dem Rechenversuch getestet.
7 Eintrag im Beobachtungsbogen, 25.11.1939, StAZHW II 24.717, o. S.
8 Eintrag im Beobachtungsbogen, 20.02.1938, StAZHW II 24.648, o. S.
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ner Person als statisch, als etwas Zeitüberdauerndes (vgl. Danziger 1990, S. 174).

Dementsprechendfinden sich indeutschsprachigenPublikationen,z.T.bis in die

Gegenwart hinein, ,Charakter‘ und ,Persönlichkeit‘ synonym verwendet.

Wie sich aber diese einzelnen Fähigkeiten oder Eigenschaften innerlich or-

ganisieren, wie sie sich zueinander verhalten, ob ausschließlich kognitive Fähig-

keit oder auch „Gefühle“ oder „Gemüt“ einen Einfluss haben, ob es wirklich stabi-

le „Wesenszüge“ gibt oder doch eine gewisse „Entwicklungsfähigkeit“ zugestan-

den werden sollte, darüber existierte keine Einigkeit (vgl. Geisthövel 2020, S. 183;

Seidel/Pongratz 2017, o. S.).Worüber jedoch Einigkeit herrschte, war die Annah-

me, dass sich Psychisches und persönliche Eigenschaften nicht unmittelbar be-

obachten, sich aber aus sichtbaren Reaktionen auf äußere Reize indirekt heraus-

lesen lassen. Bis in die 1920er Jahre dienten Experimente dazu, einzelne psychi-

sche Eigenschaften zu testen. Ab Mitte der 1920er Jahre entstanden dann jedoch

Tests, die davon ausgingen, die ganze Persönlichkeit testen zu können (vgl. Gali-

son 2005).

Zur Geschichte einzelner psychometrischer und projektiver Persönlichkeits-

tests selbst gibt eswenig: Persönlichkeit als dasObjekt derWissenschaft erscheint

darin als ahistorischeGröße (vgl.Rose 1996,S. 42). Jenseits vonÜberblicksdarstel-

lungen (etwaGrubitzsch 1999; Linn 2001; Rey 1977) zur Entwicklung verschiedens-

ter psychometrischer Tests finden sich zwei Beiträge, die im Sinne einer „histo-

rischen Epistemologie“ die Entstehung und Funktion z.B. des Rorschach-Tests

untersuchen und zeigen, dass sich die veränderte Konzeption von Charakter und

Persönlichkeit –weg von einzelnen Fähigkeiten, hin zu einer ,ganzen Persönlich-

keit – in der Art undWeise des Testens niederschlägt (vgl.Galison 2005; Germann

2019).

Was im Folgenden anhand des Beispiels der „Arbeitskurve“ gezeigt werden

kann, ist die ,Erfindung‘ eines psychologischenExperiments unddessenEntwick-

lung zu einem psychometrischen Test und die darauffolgende Anwendung in der

Praxis.Während Aufgabe und Durchführung des „Rechenversuchs“ über die Zeit

hinweg relativ stabil blieben, veränderte sich das, was die Kurve sichtbarmachte,

bedeutend. Es lohnt sich, der Arbeitskurve auf ihrem Weg aus dem Labor in die

Praxis eines Landerziehungsheims zu folgen, weil sich daran exemplarisch zei-

gen lässt, was wohl allgemein für die Psychometrie gilt: Es ist weniger der Test

als solcher, sondern vielmehr sind es die sich verändernden epistemischen Prak-

tiken und Zielsetzungen in den Laboren und Praxisfeldern der Referenzdiszipli-

nen, die bestimmen,was ein Test testet.Diese Entwicklung soll im Folgenden an-

hand von drei Momenten nachvollzogen werden, die es ermöglichen, diese Ge-

schichtemöglichst prägnant zu erzählen: Zunächst wird die Entwicklung des Ex-

periments der „Arbeitscurve“9 zu Beginn des 19. Jahrhunderts nachvollzogen (2).

9 ImFolgenden verwende ichKraepelins Schreibweise ,Arbeitscurve‘,wenn ich auf seineArbeiten

rekurriere. In allen anderen Fällen wird die angepasste Schreibweise Arbeitskurve verwendet.
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Die zweite Phase lässt sich um 1935 verorten, als begonnenwurde, die Arbeitskur-

ve als psychometrischen Test zur Feststellung der Persönlichkeit zu nutzen, und

zahlreiche Psycholog:innen an der Eichung des Tests für spezifische Zielgruppen

arbeiteten (3). Schließlich fand die Arbeitskurve um 1940 ihren Weg in die heil-

pädagogische Praxis, hier exemplarisch untersucht anhand des Landerziehungs-

heims Albisbrunn, wo sie als „Hilfsmittel zur Erfassung schwererziehbarer Ju-

gendlicher“ (Moor/Zeltner 1944, S. 5) eingesetzt wurde (4). Abschließend werden

die Implikationen der Geschichte der Arbeitskurve für die Historisierung dermit

Persönlichkeitstests verbundenen epistemischen Praktiken zusammengefasst.

2. 1902: „Die Arbeitscurve“

Als Emil Kraepelin10 (1856–1926) 1902 erstmals seine Erkenntnisse und Über-

legungen zur „Arbeitscurve“ systematisch darstellte, hatte er bereits 14 Jahre

lang „Versuche“ durchgeführt, deren Ausgangspunkt „das zifferweise Addiren

einstelliger Zahlen“ (Kraepelin 1902, S. 5) war. ImRahmen dieser Versuche hatten

Kraepelin und seine Mitarbeiter:innen begonnen, die Summe der korrekten

Lösungen pro Zeitabschnitt in ein Koordinatensystem zu übertragen, um so eine

„Arbeitscurve“ entstehen zu lassen. Anders als in physiologischen Experimenten,

deren Clou meist in einer technisch vermittelten, automatischen Aufzeichnung

der Kurve bestand, in der die Wirklichkeit sich gewissermaßen selbst schrieb

(vgl. Kammer 2013), musste für eine Arbeitskurve der Versuchsleiter selbst die

Reaktionen der Versuchsperson sequenzieren und übersetzen. Dieses Vorgehen

war keines, das Kraepelin ,erfunden‘ hatte: Vor allem auf Wundt geht die ex-

perimentelle Untersuchung der Psyche in Teilprozessen zurück. Für ihn waren

„Zeitmessungen […] Mittel zum Zweck [der] qualitative[n]Analyse der Psyche“

(Sammet 2013, S. 232; vgl. auchDanziger 1990, S. 108 ff.). Ebensowar der inhaltli-

che Teil des Experiments, dieMessung von Leistung anhand einfacher Aufgaben,

nichtKraepelins genialer Einfall, sondern verdankte sich einemganzenNetzwerk

aus Physiolog:innen, Psycholog:innen und ihren Experimenten zumZusammen-

hang zwischen Anstrengung, Übung, Ermüdung und Leistung (vgl. Danziger

1990, S. 137–147).11

10 1902 war Kraepelin Professor für Psychiatrie in Heidelberg. Er hatte zuvor beiWilhelmWundt,

dem Leiter des Instituts für experimentelle Psychologie in Leipzig, studiert. Kraepelin gilt bis

heute als einer der wichtigsten Psychiater Europas, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass die

Klassifikation psychischer Erkrankungen bis heute auf seiner Nosologie fußt (zu Kraepelin vgl.

Engstrom/Kendler 2015).
11 Vgl. dazu auch eine Rezension von Ebbinghaus (1897, S. 403–414) zu neun verschiedenen Test-

verfahren zur Prüfungder Ermüdung vonSchulkindern,die Ende des 19. Jahrhunderts zurVer-

fügung standen und die allesamt darauf basierten, einfache Aufgaben lösen zu lassen und an-

schließend die Anzahl korrekter Lösungen pro Zeiteinheit auszuwerten.
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Anfänglich hatte Kraepelin den Versuch entworfen, um die Auswirkungen

toxischer Substanzen auf die geistigen Leistungen zu messen. Er ließ Pro-

band:innen den Versuch nüchtern und unter dem Einfluss von „Alkohol, Opium

oder Coffein“ (Kraepelin 1902, S. 4) durchführen. Die Leistungen der Proband:in-

nen schwankten jedoch selbst nüchtern je nach Tag und Uhrzeit so stark, dass

der Versuch wertlos erschien: Offenbar war die Leistung in hohem Maße von

„wechselnden inneren Bedingungen“ abhängig, die fälschlicherweise als „Gift-

wirkungen hätten gedeutet werden können“ (ebd., S. 4). Er befand es von daher

als notwendig, „zu untersuchen, welchen Wandlungen die geistigen Leistungen

aus inneren Gründen, ohne Wechsel der äusseren Bedingungen unterliegen“

(ebd., S. 4).

InderFolge ließenerundseineMitarbeiter:innenwiederholtErwachseneein-

stellige Zahlen, in senkrechten Reihen angeordnet, addieren. In der Regel dauer-

ten diese Versuche 120 Minuten, die in Fünf-Minuten-Abschnitte unterteilt wur-

den. ImAnschluss übertrugen sie die Summeder korrekten Additionen je Zeitab-

schnitt in einKoordinatensystem.Entgegen der AnnahmeKraepelins entstanden

keine steigenden oder abfallendenKurven. Stattdessen sah er Kurven, die die un-

regelmäßigen Schwankungen der Leistung über die Zeit hinweg sichtbar mach-

ten.Mal gab esmehr,mal weniger korrekte Rechenoperationen proMinute, ohne

dass sich zunächst ein eindeutiges Muster abzeichnen würde. Gründe, die Kra-

epelin als ursächlich für die Schwankungen vermutete, waren „Übung“, „Ermü-

dung“ und „Antrieb“. „Übungseffekte“ würden sichtbar, wenn die Kurve begann

zu steigen. „Ermüdung“, sowohl psychisch als auch physisch, zeige sich in plötz-

lich fallenden Kurven. Der „Antrieb“, auch als „Wissensanspannung“ bezeichnet,

sei diejenige „psychische Kraft“, die die Ermüdung zeitweise ausgleichen konnte

und dafür sorgte, dass die Schwankungen der Kurve auf ein gewisses Maß be-

grenzt blieben (ebd., S. 5–8, 11–16). Kraepelin folgerte daraus, dass,wenn alle an-

deren Parameter des Experiments, die Art der Additionen, der Bogen auf dem

gerechnet wurde, eine ruhige Arbeitssituation etc., gleichblieben, die Arbeitskur-

ve „Ausdruck des Verhältnisses von Übung, Ermüdung und Antrieb“ sein müsse

(ebd., S. 12).

Damit hatte sich das,was durch den Rechenversuch sichtbar gemacht werden

konnte, zum erstenMal verschoben: Statt reiner Leistungsmessung in Abhängig-

keit von bestimmten Substanzen konnte die Arbeitskurve nun dabei helfen, „die

Grösse der Einflüsse zu erforschen,welche denArbeitsverlauf beherrschen“ (ebd.,

S. 12). Um diese Vermutung zu bestätigen, versuchte sich Kraepelin an einer Ge-

genprobe: Wenn er jeden der Einflüsse (Übung, Ermüdung, Gewöhnung) in ei-

ner eigenenKurve darstellen konnte undwenn diese –analog der Trennung einer

Schwingungskurve in dieKurvenderEinzeltöne–wieder zusammengesetztwer-

den konnten, dann konnte er davon ausgehen, dass er alle wesentlichen Einflüs-
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se auf die Arbeitskurve rekonstruiert und korrekt gemessen hätte.12 Das Resultat

dieser Brechungen waren einzelne Kurven, die „die muthmassliche Grösse und

den Gang der einzelnen erörterten Einflüsse für die aufeinander folgenden Ar-

beitsabschnitte fest[]setz[t]en“ (Kraepelin 1902, S. 45). Umgekehrt müsste er mit-

tels dieser Kurven zeigen können,welchenVerlauf die Rechenleistung einesMen-

schennehmenwürde,wäre er nur von einemdieser Faktoren beeinflusst.Daswar

jedoch nicht der Fall und so stellte Kraepelin ein wenig ernüchtert fest, dass die

Erkenntnisse über die „verwickelten Entstehungsbedingungen der Arbeitscurve“

zeigen,wie schwierig es seinwürde, ein „praktisch brauchbares“ und „zuverlässi-

ges Verfahren der Ermüdungsmessung“ zu entwickeln (ebd., S. 50).

Dass die „Ermüdungsmessung“ nun zu Kraepelins eigentlichem Anliegen

wurde, erklärt sich aus seiner Überzeugung, dass das Verhältnis von „Uebungs-

fähigkeit und Ermüdbarkeit […] vielleicht den gemeinsamen Ausdruck […]

allgemeiner Grundeigenschaften der psychischen Persönlichkeit“ (ebd., S. 16)

darstellt. Was hier bereits angelegt ist, das wird sich im nächsten Abschnitt zei-

gen, ist die „Gleichsetzung von Persönlichkeit und Arbeitskraft“ (Jaeger/Staeuble

1981, S. 5), die in der Folge maßgeblich zum Erfolg psychometrischer Persönlich-

keitstests beitragen wird. Damit die Psyche oder der Charakter eines Menschen

mittels eines Tests zuverlässig vermessen werden konnte, musste zunächst, da

orientierte sich Kraepelin weiterhin an seinem Mentor Wundt, „eine sorgfältige

Erforschung der Arbeitscurve in allen ihren Einzelheiten“ erfolgen (Kraepelin

1902, S. 51; vgl. auch Sammet 2013, S. 229). Sollte das zuverlässig gelingen, „wird

es voraussichtlich auch gelingen, ein Maßverfahren zu ersinnen, welches uns

rasch mit den wesentlichsten Eigenschaften der Versuchsperson […] vertraut

macht“ (Kraepelin 1902, S. 51), so seine Hoffnung.

3. 1936: Der Additionsversuch als „charakterologisches

Prüfverfahren“

Fast 30 Jahre nach Kraepelin stellte der Münchner Psychologe Richard Pauli

(1886–1952)13 in seinen „Beiträge[n] zur Kenntnis der Arbeitskurve“ fest: „Die

Arbeitskurve, die auf Kraepelins bahnbrechende Untersuchungen zurückgeht,

stellt zweifellos eine der wertvollsten Errungenschaften der experimentellen

12 Vom Ausgangspunkt einer durchschnittlichen Arbeitskurve berechnete er zunächst die Effek-

te der Übung, indem er sogenannte Pausenversuche machte. Im Anschluss führte er Rechen-

versuche mit denselben Versuchspersonen an verschiedenen Tag durch, um den Einfluss von

Übungsfortschritt und Übungsverlust auf die Arbeitskurve bestimmen und so „herausrechnen“

zu können. Analog verfuhr er mit denWillenseinflüssen (vgl. Kraepelin 1902, S. 33–48).
13 Pauli hatte,wie schonKraepelin, beiWundt in Leipzig studiert. 1919wurde er zunächst amPsy-

chologischen Institut der Universität München angestellt, wo er ein Jahr später eine außeror-

dentliche Professur erhielt (vgl. Holzapfel 2001, o. S.)
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Psychologie dar. Sie bedeutet den Inbegriff einer ganzen Gruppe eigener Fra-

gestellungen, die ihrerseits ein selbständiges Gebiet, die Arbeitspsychologie,

ausmachen.“ (Pauli 1936, S. 465)

Neben der wissenschaftlichen Seite, das betonte Pauli, gab es eine „prakti-

sche Seite der Arbeitskurve“ (ebd., S. 465), die insbesondere für die Psychotech-

nik bedeutsam wurde, was möglicherweise auch sein Interesse an dem Versuch

erklärt. In der Psychotechnik hatte sich, u.a. anschließend an Edward Thorndi-

kes (1874–1949) Auseinandersetzung mit Kraepelins Arbeitskurve, vor allem aber

durch die Rezeption von Frederick Taylors (1856–1915) scientific management, die

Überzeugungdurchgesetzt,dass emotionaleFaktorenzentraleEinflüsseaufLeis-

tung und Arbeit darstellen, die bei der Auswahl von Arbeitskräften berücksichtigt

werden sollten.14

Mit seiner Untersuchung zur Arbeitskurve wollte Pauli dementsprechend „ei-

nen Beitrag zur Testpsychologie wie zur Lehre von den individuellen Unterschie-

den bzw.der Charakterkunde“ leisten (Pauli 1936, S. 468). Ab den 1930er Jahren ar-

beitete er daran, aus dem Experiment Kraepelins einen standardisierten Test zu

entwickeln,der Aussagenüber psychische Leistungsmerkmale, bspw.Konzentra-

tion sowie über den Charakter ermöglichen sollte.

Die Rechenaufgaben und der Ablauf des Tests blieben quasi unverändert: Ver-

suchspersonen mussten so viele einstellige Zahlen wie möglich innerhalb eines

bestimmten Zeitraumes addieren. Um aus dem Additionsversuch einen Test zu

machen, der die Vergleichbarkeit über einzelne Testpersonen, Orte oder Zeiträu-

me hinweg ermöglichte, nahm Pauli ein paar Anpassungen vor, an die sich einige

Jahre später auchOelers inAlbisbrunnhielt.DieDauerdesTestswurdeauf 60 Mi-

nuten festgelegt.Er entwarf einenRechenbogen,der imRahmenvonMassentests

die Störung durch ständiges Umblättern minimieren sollte. Das Format der Re-

chenbogenwar so gewählt,dass „2000 schriftlicheAdditionenauf eineSeite pass-

ten“. Die Bogen waren aus „glattem, dicken Papier“ und beidseitig bedruckt. Die

Zahlen waren so angeordnet, dass die Reihenfolge der Zahlen von 2 bis 9 gleich-

mäßig verteilt war: es waren 64 verschiedene Zahlenpaare möglich, die dadurch

ebenfalls regelmäßig verteilt warenund sich nach je 65 Ziffernwiederholten.Pau-

li wollte hiermit sicherstellen, dass die „Rechenschwierigkeit stets dieselbe“ war

(ebd., S. 526 f.).

Bevor der Test begann, wurden die Testpersonen darauf hingewiesen, dass

„Höchstleistung in jedem Augenblick“ gefordert war (ebd., S. 469). Die Versuchs-

dauer sollte nicht bekannt gegeben und die Arbeitsbedingungen möglichst stö-

rungsarm gestaltet werden. Auf einen Gongschlag wurde mit dem Addieren be-

gonnen, eine Stunde lang gerechnet und alle drei Minuten „nach den Gongschlä-

gen einer besonders eingerichtetenWeckeruhr“ sollten die Versuchspersonen ei-

14 Zur Geschichte der Psychotechnik bzw. Arbeitspsychologie vgl. u.a. Rüegsegger 1986; Jaeger/

Staeuble 1981; Messerli 1996; Horn 2002.

81



ne Zeitmarke in Form eines Querstrichs, zwischen den Ziffern anbringen (ebd.,

S. 469). Im Nachgang wurde die Anzahl korrekter Additionen je Zeiteinheit auf

ein Koordinatensystem übertragen. Die Arbeitskurve stellte, wie schon bei Krae-

pelin, die Summe der korrekten Additionen je Zeiteinheit, der sogenannten Teil-

leistungen, im Zeitverlauf dar.

Um aber zu „Normen, ihrem Schwankungsbereich und damit auch [zu] den

Massstäben […] des Arbeitsverlaufes“ zu gelangen, d.h., um die Arbeitskurve

,sprechen zu lassen‘, benötigte Pauli Vergleichswerte, die er zunächst aus einer

Massenuntersuchung, durchgeführt an „85 Studierenden“, zog (ebd., S. 469).Wie

Kraepelin hatte Paulimit einem„verwickelte[n]Verlauf“ (ebd.,S. 474) derArbeits-

kurve zu kämpfen.Zu viele Faktoren hatten Einfluss, zu viele Unterschiede in den

einzelnen Kurven ließen sich potentiell vergleichen. Er griff deshalb vier Werte

heraus, die sich jeweils in Zahlen ausdrücken ließen: die „Steighöhe“, also die

Differenz zwischen niedrigster und höchster Leistung, um die Schwankungen in

der Arbeitskurve zu beziffern; die „Güte“, also die Anzahl korrekter Additionen

im Verhältnis zu den falschen; die „Gipfellage“, also den Zeitpunkt der höchsten

Leistung, um verfrühte oder verspätete Höchstleistung im Verhältnis zur Norm

auszudrücken; den „Arbeitsrhythmus“, der die Schwankungen der Teilleistungen

untereinander bezeichnete (Pauli 1936, S. 473 ff.). Pauli sah, dass zwischen diesen

Werten „bestimmte Zusammenhänge bestehen“ (ebd., S. 482 f.). War die Zahl

der korrekten Additionen hoch, war die relative Fehlerzahl, die Steighöhe und

die Schwankung zwischen den Teilleistungen gering. War hingegen die Zahl

der korrekten Additionen niedrig, zeigte sich im Massenversuch, dass sowohl

Fehlerzahl, Steighöhe als auch die Schwankungen zunahmen. Wie ließen sich

diese Zusammenhänge erklären? PaulisThese:

„Sie müssen offenbar zurückgehen auf diejenigen psychischen Gegebenheiten, die

für das Zustandekommen der Leistung überhauptmaßgebend sind.Nähere Überle-

gung zeigt, dass es sich letzten Endes um die Aufgabenbestimmtheit, die Determi-

nation, handelt. Je ausgeprägter, ausschließlicher und gleichmäßiger sie dem gan-

zen Bewusstsein den Stempel aufdrückt, desto günstigere Voraussetzungen für die

Arbeit und die Leistung sind offenbar gegeben.“ (Pauli 1936, S. 482)

DieAufgabenbestimmtheit ermögliche es, sowohl Ablenkungen,die leistungsstö-

rend wirken, auszublenden als auch möglichst effektiv zu arbeiten. Sie war, so

sah es Pauli, eine „Willenserscheinung“.Wenn die Korrelationen zwischen „Men-

ge, Güte, Steighöhe und Schwankung“ in einer individuellen Arbeitskurve vor al-

lem auf die „Determination“ des Einzelnen zurückzuführen waren, dann konn-

te die Arbeitskurve als Abbildung der „willenmäßigen Seite [der Gesamtpersön-

lichkeit], und zwar nach ihrer konstitutionellen Beschaffenheit“ gelesen werden

(ebd., S. 488).
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Dabei bleibt implizit, dass die Addition einzelner Zahlen eben keine spezi-

fische Fähigkeit prüfte, sondern in ihrer „Abstraktion eines Arbeitsvorgangs“

den ganzen Menschen sowohl in seiner Übungsfähigkeit und Ermüdbarkeit als

auch in seiner „Persönlichkeit“, die letztlich bestimmte, wie sehr er sich selbst

antreiben und die Ermüdungserscheinungen ausgleichen konnte (vgl. Horn

2002, S. 115). Die Arbeitskurve war also beides: Leistungstest und Charaktertest.

Ermöglicht wurde dies, weil die Interpretation der Kurve Charakterveranlagung

und Leistungsfähigkeit eng miteinander verknüpfte und damit die zentrale Prä-

misse der Psychotechnik und ihrer Testungen übernahm (vgl. Jaeger/Staeuble

1981, S. 59 ff.).

Was sich hier zeigt, ist eine Entwicklung, wie sie auch für weitere Bereiche

der angewandten Psychologie beschreibbar ist: eine Abkehr von der Testung spe-

zifischer einzelner Fähigkeiten hin zur Hervorbringung qualitativer Unterschie-

de zwischen Menschen. Dabei bediente sie sich der Typenbildung als Mittel, die

„überkomplexe Realität für die systematische Beobachtung handhabbar [zu] ma-

chen“ (Geisthövel 2020, S. 184). Ohne sich weiter mit den Einzelheiten der Ent-

stehung des „verwickelte[n] Verlauf[s]“ der Arbeitskurve beschäftigen zumüssen,

zeigte die Form der Kurve die „Gesamtpersönlichkeit“ an, und zwar ohne dass

sich Test oder Darstellung zwischen 1902 und 1936 grundlegend änderten. Dass

der Test nun vermeintlich die Diagnose der ganzen Persönlichkeit ermöglichte,

beruhte auf der numerischen Auswertung der Schwankungen und der Verknüp-

fung dieser Zahl mit der „Determination“ einer Person. Diese Verknüpfung war

es, die es Pauli ermöglichte, die Arbeitskurve als Persönlichkeitstest in Umlauf zu

bringen. Der entscheidende Vorteil dieser Tests war es, dass der Charakter einer

Person anhand einer einfachen Kurve erkennbar wurde.

4. 1944: Der „Additionsversuch von Kraepelin als Hilfsmittel

bei der Erfassung von schwererziehbaren Kindern und

Jugendlichen“

Es war Paul Moor (1899–1977), zwischen 1931 und 1933 Leiter der Beobachtungs-

station in Albisbrunn, der dort begonnen hatte, hin und wieder Beobachtungs-

zöglinge mit der Arbeitskurve zu diagnostizieren.15 Zunächst war der Rechen-

versuch einer vonmehreren psychologischen Tests, unter ihnen der Rohrschach-

Formdeutversuch und der Assoziationstest nach Carl Gustav Jung.16 Das änder-

15 PaulMoorwurde 1924 in Physik promoviert. Parallel zu seiner Anstellung in Albisbrunn promo-

vierte er beiHeinrichHanselmann imFachHeilpädagogik.Von 1951–1968 hatte er die Professur

für Heilpädagogik an der Universität Zürich inne (vgl. Heese 2007).
16 Vgl. Fußnote 6 für Erläuterungen zum ausgewerteten Sample der „Zöglingsdossiers“ aus Albis-

brunn.
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te sich im Laufe der 1930er Jahre: Der „Kraepelin’sche Rechenversuch“, wie er in

Albisbrunn genannt wurde, obwohl die von Pauli weiterentwickelte Testvarian-

te durchgeführt wurde, war ab Anfang der 1940er Jahre der dort am häufigsten

durchgeführte psychometrische Test.

So ist es denn auch nicht weiter verwunderlich, dass Moor, zu diesem Zeit-

punktLeiter desHeilpädagogischenSeminars anderUniversitätZürich,undMax

Zeltner17 (1895–1953), derHeimleiter in Albisbrunn, 1944 eine Anleitung veröffent-

lichten,wie der „Additionsversuch“ bei der Erfassung sogenannter schwererzieh-

barer Jugendlicher nutzbar gemacht werden konnte. Die beiden betonten, dass

ein „methodisches Vorgehen“ bei der Erkenntnis des Kindes die beste Vorausset-

zung für gutes pädagogisches Handeln sei (Moor/Zeltner 1944, S. 5). Außerdem

schien der Rechenversuch drei spezifische Vorteile mit sich zu bringen. Das Er-

gebnis stelle einen Verlauf dar und sei deshalb imVorteil gegenüber Kurzprüfun-

gen, die nur eine einzige Leistung maßen: „Sie stellt uns das gesuchte Ganze des

Arbeitsverlaufs anschaulich vor Augen.“ Der zweite Vorteil sei, „dass die graphi-

sche Darstellung in der Arbeitskurve einerseits das Versuchsergebnis in objekti-

ver Form fixiert, andererseits in seiner vollen Differenziertheit vor Augen führt“.

Wasunmittelbarmit demdrittenVorteil zusammenhing,derEntlastungder „im-

mer an Zeitmangel leidende[n] Anstaltserzieher“ (ebd., S. 6 f.). Die Kurve ermög-

liche es, in kurzer Zeit objektiv und differenziert den Ausgangspunkt für die Er-

ziehung zur Arbeit zu bestimmen,mit einem Test, der gleichzeitig mit mehreren

,Zöglingen‘ durchführbar war.

Damit die Arbeitskurve aber als Diagnostik-Instrument für das eigene Klien-

tel zur Verfügung stand, mussten „Vergleichswerte“ erhoben werden.18 Bis Ende

der 1930er Jahre fehltenVergleichswertederArbeitskurveaus„SchweizerMassen-

versuchen“ allgemein, aber auch für Jugendliche unter 16 Jahren und insbesonde-

re für ,schwererziehbare Kinder‘ lagen keine ,Normkurven‘ vor. Deshalb hielten

esMoor und Zeltner für geboten, „Höhe undVerlauf für die Prüflinge aus schwei-

zerischen Verhältnissen festzustellen“ und dabei „insbesondere Schüler und Ju-

gendliche aus Erziehungsheimen“ zu testen (ebd., S. 59). Hierfür führten sie mit

insgesamt 500 JugendlichenAdditionsversuche durch, von denen „dieHälfte aus-

17 Max Zeltner war ab 1926 stellvertretender Heimleiter in Albisbrunn. Ab 1929 übernahm er die

Leitung des Heims und blieb dies bis zu seinem Tod 1953 (vgl. Moor 1974, Garz i.E.).
18 Die Vergleichswerte aus einer ähnlichen Gruppe waren nötig, da sich die Persönlichkeit nur im

Verhältnis zur Leistung bestimmen ließ, die als relativerWert gemessenwurde.War eine Kurve

insgesamt viel zu niedrig, ließ dies auf eine grundsätzliche „Willensschwäche“ oder „Antriebs-

armut“ schließen (Pauli 1944, S. 8).

Ähnlichwie Paulimit seiner Arbeit an demRechenversuchwaren Zeltner undMoor in ihren Be-

mühungen,adäquateVergleichswerte fürbestimmteGruppenzuerheben,nicht alleine.Sowohl

in Deutschland als auch in der Schweiz wurde die „Arbeitskurve“ ab den späten 1930er Jahren

wiederholt an verschiedenen Gruppen geeicht (so etwa Läpple 1940; Plößl 1941; Remplein 1942;

Achtnich 1956).
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gesprochen schwererziehbare Zöglinge“ waren und die anderen 250 je zur Hälf-

te Sekundarschulen in der Stadt bzw. dem Kanton Zürich besuchten (vgl. ebd.,

S. 59). Aus diesen Reihentestungen erstellten sie ,Normkurven‘ für Jugendliche,

die ihnen die Basis für die Erkenntnis der sogenannten schwererziehbaren Zög-

linge in Albisbrunn lieferten. Die Form der Kurven, da verließen sie sich auf Pau-

li, ermöglichte Aussagen über den Charakter eines Zöglings, da sie sowohl „Leis-

tungsvermögen“ als auch „Charakterveranlagung“ (Pauli 1936, S. 488) maßen.

DerAdditionsversuch sollte also „zumVerstehendesKindes“beitragen,wobei

dieses Verständnis die Basis für den „Erziehungsversuch“ war, dessen Ziel wie-

derum die „Erziehung zur Arbeit“ war (Moor/Zeltner 1944, S. 53). Insofern war es

folgerichtig, dass die beiden in ihrer Veröffentlichung betonten, dass der Addi-

tionsversuch so wertvoll für die (heil-)pädagogische Erziehung sei, weil er auf-

zeige, inwiefern ein Jugendlicher überhaupt in der Lage bzw. „reif“ genug sei, im

Hinblick auf seineWillensanstrengung und seine Leistungsfähigkeit einen Beruf

zu lernen (vgl. ebd., S. 53). Damit sei der Ansatzpunkt für die ,Erziehung zur Ar-

beit‘ bestimmt,was entscheidendwar für das eigene Ziel: einen Jugendlichen zur

Arbeit zu erziehen. Anders als Psychotechnik und Psychologie, die fragten „was

einer werden könne“, pochten Moor und Zeltner darauf, dass die entscheidends-

te Frage auf demWeg zur Berufstätigkeit eine pädagogische sei, nämlich ob „der

Jugendliche dazu reif sei, einen Beruf zu lernen“. Die Pädagogik „fragt nicht nur:

Möchtest du wohl? Sondern sie sagt: Es käme darauf an, dass du auch dort noch

wolltest, wo du nicht möchtest. Sie frage nicht nur: Kannst du das? Sondern sie

sagt: es käme darauf an, dass du das, was du noch nicht kannst, lernen wolltest“

(ebd., S. 53).

Ohne en détail auf das Konzept Erziehung durch Arbeit und zur Arbeit19, ex-

plizit als „Charaktererziehung überhaupt“ (ebd., S. 67) bezeichnet, eingehen zu

können, lässt sich hier einUnterschied zwischenMoors und Zeltners Verständnis

von „Charakter“ und dem Paulis benennen. Letzterer ging davon aus, dass die Ei-

genschaften einer Persönlichkeit, die durch die Arbeitskurve erfasst wurden, im

Wesentlichen angelegt undunveränderbarwaren (vgl. Pauli 1936,S. 488).Der Test

machte für ihn die Grundzüge sichtbar, die darüber bestimmten,was eine Person

imstande war zu leisten – und zwar auch als prognostisches Verfahren (vgl. Pauli

1944, S. 9).Moor und Zeltner hingegen verstanden den Test als eine Bestandsauf-

nahme, von der aus sie ihre „Nacherziehung“ planen und durch „Gewöhnung an

Arbeit“, „Vermitteln von Arbeitsfreudigkeit“ und „dasWecken von Arbeitsinteres-

se“ eine „leistungsfähigere Persönlichkeit“ erziehen konnten (Moor/Zeltner 1944,

S. 53 f.).

Illustriert werden kann dies anhand der Einzelfallbeschreibungen, die sie an

ihre Publikation zur Arbeitskurve anhängten. So heißt es zum Fall A1: „Für die

19 Vgl. zum Programm der Arbeitserziehung in Albisbrunn Moor/Zeltner 1944, S. 50–59; Zeltner

1927; 1945; Deplazes/Garz 2023b.
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Erziehung zu Arbeit folgt daraus, dass der Junge in charakterlicher Hinsicht ein

gutes Stück Nacherziehung nötig hat: er hat ganz einfach erst noch zu lernen,

mit etwas fertig zu werden, auch wenn es ihm unangenehm wird. Man erkennt

ja auch schon aus dem Versuch, dass in einfachen Arbeitssituationen es nichts

Anderes braucht, als ihn bei der Stange zu halten.“ (Moor/Zeltner 1944, S. 71) Ent-

gegen der Psychologie der Zeit wurde hier Persönlichkeit als etwas gedacht, das

nicht statisch, sondern im Rahmen von Erziehung form- und veränderbar war.

5. Zur Historisierung von Test und Persönlichkeit

Mit dem Rechenversuch wurde hier ein Verfahren vorgestellt, das 1902 ein psy-

chologisches Experiment war, 1936 die Leistungspersönlichkeit festzustellen ver-

mochte und 1944 in einem heilpädagogischen Kontext den Ausgangspunkt eines

Erziehungsversuchs markierte. Daran zeigt sich zunächst, dass Tests, Verfahren

zur Sichtbarmachung einer psychischenDisposition, eineGeschichte haben:Was

ein Test testet, transformiert sich imLaufe der Zeit.Es zeigt sich als kaum theore-

tisch vorbestimmt und hochgradig von sowohl zeitgenössischen als auch histori-

schenNetzwerken,WissenundDiskursenabhängig.Derhier inAnsätzengezeig-

te „Resonanzraum“ (Rheinberger/Hagner 1993) oder der „Wissenstransit“ (Secord

2004) zwischen Labor und Praxis beruht auf einem eng verbundenen Netzwerk

von Forschenden,TestendenundGetesteten sowie derenVerhandlungenüber die

Bedeutung der Kurven und der Mobilisierung von Ressourcen.

Zielte Kraepelins Experiment noch auf das Individuumund das dort feststell-

bare Verhältnis von Ermüdung undÜbung, verschob sich der Fokus in den 1940er

Jahren hin zu einer Typenbildung entlang der Form der Kurve. Es ging nun we-

niger darum, einzelne Fähigkeiten und ihren Einfluss auf die Leistung bei der

Arbeit zu untersuchen. Vielmehr hatte sich die Einschätzung durchgesetzt, dass

der Test nicht nur „Leistung“, die Menge der Additionen pro Minute, testete. Die

Kurve konnte auch „Determination“, den Grad, bis zu dem eine Versuchsperson

die Ermüdungserscheinungen wettzumachen in der Lage war, sichtbar machen.

Damit brachte die Kurve das hervor, was in der zeitgenössischen angewandten

Psychologie als „Bild der Persönlichkeit, als Erkenntnis vomZusammenhang zwi-

schenLeistungsfähigkeit undCharakterveranlagung“ (Pauli 1936,S. 488) galt. Sei-

ne Fähigkeiten einzusetzen, war schließlich das Entscheidende im Hinblick dar-

auf, was eine Person im Stande war zu leisten. Dieser tatsächliche Einsatz war

dann abhängig „von der ganzen Persönlichkeit“, von „Willen undCharakter“ (Pau-

li 1944, S. 1). Dabei ging es nicht, wie noch um 1900, um die (numerische) Abwei-

chungvonderNorm,sondernumdieEinteilungbestimmterCharaktermerkmale

in Typen, die nicht pathologisch gewertet wurden, sondern Aussagen über einen

stabilen ,Wesenskern‘ einer Person ermöglichen sollten.
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Es waren nicht zuletzt die Kurven als Darstellungsform und die damit signa-

lisierte Objektivität der Sichtbarmachung der Psyche, die Moor und Zeltner da-

zu veranlasste, die Kurve als „Hilfsmittel bei der Erfassung von schwererziehba-

ren Kindern und Jugendlichen“ einzusetzen.Denn in der Kurve trat „in objektiver

Form“ bei gleichzeitiger „volle[r] Differenziertheit“ die „Disponiertheit der Ver-

suchsperson“ klar zu Tage (Moor/Zeltner 1944, S. 6). Dabei lässt sich eine weitere

Veränderung im Verständnis des Tests konstatieren. Zeigte für Pauli die Arbeits-

kurve etwas Zeitüberdauerndes im Hinblick auf den Charakter einer Person an,

war sie für Moor und Zeltner lediglich eine Momentaufnahme. Die Arbeitskurve

konnte, ganz im Sinne einer Psychopathologie, zum Ausgangspunkt der „Erzie-

hungspraxis“ (ebd., S. 5) gemacht werden. Charakter oder Persönlichkeit wurden

in diesem Verständnis zu etwas, das als pädagogisch, allemal heilpädagogisch,

formbar gedacht wurde.

Es ist somit nicht nur der Test, der eine Geschichte hat, sondern auch die Vor-

stellung dessen,was überhaupt Persönlichkeit sei. AnhandderGeschichte der Ar-

beitskurvezeigt sich,dassdas,wasmitPersönlichkeit bzw.Charaktergemeint ist,

im Kontext von „lokalen, sehr heterogenen institutionellen, klinischen und ad-

ministrativen Interessen und Praktiken, je neu verhandelt“ werden muss (Geist-

hövel 2020, S. 174). Dass Kraepelin seinen Fokus noch auf einzelne Fähigkeiten

richtete, entspricht den Anliegen der Psychologie dieser Zeit, die erst nach 1900

begann, Persönlichkeit und auch Intelligenz als Konzepte herauszuarbeiten. Da-

zu war eine epistemologische Verschiebung notwendig, die es ermöglichte, Per-

sonen nicht als Addition einzelner Fähigkeiten, sondern als ein „integriertes Ich“

(Galison 2005, S. 135) zu verstehen: eine Verschiebung, die in der Geschichte der

Arbeitskurve anschaulich wird.
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Zur Verwobenheit von Fachwissen und

Pathologien

Die (Nicht-)Thematisierung von Lese- und
Schreibversagen in pädagogischen Handbüchern
und psychologischer Forschung1

Daniel Töpper und Fanny Isensee

Einleitung

Im international als vorbildhaft eingeschätzten preußischen Volks- bzw. Ele-

mentarschulwesen des 19. Jahrhunderts stellte sich kontinuierlich die Frage,

wie Schüler:innen gruppiert werden sollten und wie Schule als Massensys-

tem organisiert werden soll. In der Historiografie zum Elementarschulwesen

wurde die Ausdifferenzierung innerhalb der Organisation Schule vor allem

anhand quantifizierter Zahlenreihen nachgezeichnet.2 Die organisatorische

Ausdifferenzierung war auf theoretischer Ebene aber kontinuierlich mit Ent-

wicklungserwartungen gegenüber der Schüler:innenschaft verknüpft, d.h. die

curriculare Struktur korrespondierte mit Normvorstellungen zur Entwicklung

des Kindes. Diese Verbindung blieb, wie wir argumentieren, nicht ohneWirkung

auf die Unterrichtsweisen und die Schüler:innenschaft in den Volksschulen.

Im Beitrag wird mithilfe von Lehrerhandbüchern diskutiert, wie normative

Entwicklungsverlaufserwartungen, die nur das Tempo einer mittleren theo-

retisch bestimmten Idealentwicklung kannten, notwendigerweise aufgrund

von Lerngeschwindigkeitsvarianzen Folgeprobleme produzierten. Die curricu-

lar-fachlich eingeschriebene Entwicklungsvorstellung erzeugte in der Praxis

Rückstände, welche Anpassungsleistungen erforderlich gemacht hätten, die

allerdings in der seminaristischen Lehrer:innenbildung nicht vermittelt wurden.

Aus diesemMangel an, wieman heute sagen würde,Wissen zur unterrichtlichen

,Binnendifferenzierung‘ entstand das folgenreiche Problem der zurückbleiben-

1 Die Ausführungen in diesemBeitrag basieren aufMaterialien, die imRahmen des von der DFG

gefördertenForschungsprojektsDieBürokratisierungderGruppierung.Lokaleund transnationale In-

novationsdynamik bei der Einführung von Jahrgangsklassen im Pflichtschulbereich (Preußen, USA, Spa-

nien; ca. 1830–1930) erhoben wurden.
2 Siehe allgemein zum Stand der Forschung bezüglich der Frage zur Gruppierung im niederen

Schulwesen und zur Jahrgangsklasse im Besonderen Caruso (2021). Die Ausweitung der fein-

gliedrigen schulinternen Gliederung zeichneten quantitativ bereits Müller (1977) und jüngst

Nath und Titze (2016) nach.
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den Schüler:innen, sichtbar gemacht durch die gegen Ende des 19. Jahrhunderts

breit etablierten „Entlassungsstatistiken“. Zugleich produzierte die curriculare

Ausdifferenzierung, so unser Argument, auch in konkreten einzelnen Unter-

richtsfächern Rückstände und führte vermittelt zu ,Fachpathologien‘.

ZurEntfaltungdieserÜberlegungengehenwir in folgendenSchritten vor: Zu-

nächst zeigenwir amBeispiel der Debatte zwischenGraff undHerbart zu Beginn

des 19. Jahrhunderts, dass die vielfältigen Entwicklungsgeschwindigkeiten der

Schüler:innenschaft von Beginn an für die staatliche Mitgestaltung im Bereich

der theoretischen, aber auch konkreten, administrativen Diskussion ein Pro-

blemfeld darstellten (1). Anschließend skizzieren wir, wie sich im 19. Jahrhundert

ein stufenmäßiges Einteilen des Lehrplans durchsetzte (2).Wir zeigen an Auszü-

gen aus Lehrerhandbüchern zum deutschen Unterricht, dass dabei jedoch keine

Formate zur Bewältigung der curricularen Ausdifferenzierung entwickelt und im

Lehrerwissen angesiedelt wurden (3). Abschließend diskutieren wir diskursive

und fachliche Aushandlungen zu den Folgen dieser Fachentwicklungslinie um

1900 (4). Ausgehend vom Problem des Zurückbleibens zeigen wir, wie das Ver-

schieben der Problemverantwortung auf die Schüler:innenschaft auch imBereich

des Lese- und Schreibunterrichts zu Formen pathologisierendenDenkens führte,

welche wiederum Abweichungen zur Kenntnis nahmen, diese aber nur im Mo-

dus der Mangelzuschreibung als Pathologisierung bearbeiteten. Abschließend

diskutieren wir diese Überlegungen anhand des Begriffs der „Fachpathologien“.

1. Fähigkeitsunterschiede als konstituierendes Element der

Gruppierungsdebatte

Die Geschichte der Gruppierung ist auch mit dem Nachdenken über ,angemes-

sene‘ Logiken des Gruppierens befasst und damit Teil der Tradition einer univer-

sitären Bildungsphilosophie. Abseits der hier nicht bearbeiteten Diskussion der

HerbartianerundderenStufenmodellentwicklungenfindensichArbeitenzurGe-

schichte des Gruppierens, die die modernen Diskussionen zur Gruppierungsfra-

ge in der Zeit der preußischen Reformen und der Diskussion zwischen Herbart

und dem damals noch als Schulrat angestellten späteren Philologen Graff begin-

nen lassen.Um1900 (vgl.Heinecker 1913; Tews 1906), aber auch inderNachkriegs-

zeit (vgl. Schmidt-Stein 1963) kommen Arbeiten wiederholt auf diese Debatte zu-

rück, die zunehmend als Teil eines kontinuierlichenNachdenkens über die richti-

ge Form der Schulorganisation gerahmtwird. Eine klare Trennung zwischen ver-

schiedenen Schulformen war 1818 längst nicht etabliert, und Herbart und Graff

reflektierten allgemein über die Frage der richtigen Schulform und nicht spezi-

fisch in Hinblick auf das höhere Schulwesen. Angesichts deren langdauernder

Rezeption und kontextuell sowie historiografisch zugesprochenen Relevanz kön-
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nen deren Perspektiven als wichtiger Hinweis für eine grobe Einschätzung des

damaligen Debattenstands zur Zusammensetzung der Schüler:innenpopulation

gelten.

Staatliche Verantwortung für das Schulwesen drückt sich zunächst im Auf-

bau von Verwaltungsstrukturen aus – vor allem in solchen zur Planung und Be-

aufsichtigung des Schulwesens. Diese Planungen sind bereits vor, vor allem aber

zwischen 1800und 1830wichtigeGegenstände einer administrativenund teilwei-

se öffentlichen Debatte; bedeutende „Schulmänner“ wie Diesterweg, Natorp, von

Türkundandere tun sichmit derAusarbeitung eigener–z.T. realisierter–Schul-

pläne hervor. In diesenwirddie Passung zwischenCurriculumundSchüler:innen

nur teilweise explizit aufgegriffen.DieGraff-Herbart-Debatte ist auchdeshalb als

besonderes Beispiel zu sehen, weil Regierungs- und Schulrat Eberhard Gottlieb

Graff 1817 diese administrative Planungsdebatte in ein öffentliches Forum trägt

und den Philosophen Herbart um eine gutachterliche Einschätzung bittet, also

zwei Diskurse verbindet. Herbart liefert dieses Gutachten auch zeitnah (Herbart

1818), bevorGraff seinen kommentiertenVorschlag neuerlich veröffentlicht (Graff

1818).

Graff diskutiert die Lösung des Passungsproblems zwischen curricularen An-

forderungen und diverser Schüler:innenschaft am prägnantesten in einer Passa-

ge zu Beginn:

„DieSchule ist durchdenUnterricht zu erziehennurdann imStande,wenndieSchü-

ler denjenigen Händen […], denen sie bei ihrem ersten Eintritt in die Schule zur Bil-

dung übergeben wurden, bis an das Ende ihrer Bildungszeit überlassen bleiben, so

daß die Lehrgegenstände und die Fortschreitung des Unterrichts nicht von dem ei-

ner Classe abgesteckten Cursus, sondern von dem geistigen Bedürfnisse, so wie von

derZögerungoder demVoreilender Schüler bestimmtwerdenunddemLehrerwenn

esmöglichwird, gerade dann undda neueUnterrichtsstunden anzulegen,wannund

wo sie nöthig sind.“ (Graff 1818, S. 13)

Graff argumentiert hier für die Anpassung des Curriculums an jede/n einzelne/n

Schüler:in, indem die Verantwortung für den Klassenunterrichtsprozess an die

Lehrkraft abgegeben werden soll – eine für den damaligen Kontext durchaus ra-

dikale Position, da diese Problemlösung den einzelnen Lehrer:innen einen größe-

ren Gestaltungsspielraum zuspricht. Durch Kenntnis der Schüler:innen soll die

Lehrkraft die Spannungen zwischen Curriculum und Unterricht auflösen. Eine

Implementierung von Fähigkeiten zur Binnendifferenzierung in der Ausbildung

der Beobachtungsfähigkeiten der Lehrer:innenwäre demnach zu erwarten gewe-

sen. Graff selbst legt eine solche nicht vor und wendet sich vielmehr nach dem

Ausscheiden aus dem Staatsdienst im Jahr 1820 sprachwissenschaftlichen Studi-

en zu. Sein Biograf, der den Vorschlag als „vollständig missglückt“ (Scherer 1879,

S. 567) schildert, erkannte ebenfalls keine weitergehende positive Rezeption. In-
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sofern entsteht hier keine detaillierte Ausarbeitung dieses Lehrerbeobachtungs-

wissens. Herbart stimmt in seiner Rezeption Graffs Vorschlag einer Individuali-

sierungdurchdenLehrernicht zu,stattdessenwirbt er fürorganisatorischeMaß-

nahmen zur Bearbeitung des Passungsproblems: „Die Bedingungen also, welche

Herr Graff vorschrieb, und gleichwohl für unerreichbar, für unmögliche Bedin-

gungen hielt, — Absteckung und Endigung der jährlichen Cursus, und Ausglei-

chung der Fortschritte der Schüler, — diese lassen sich wohl noch leidlich erfül-

len; […].“ (Herbart 1818, S. 300) Herbart plädiert für eine zentralisiertere curricu-

lare Steuerung undOrdnung des Klassenunterrichts, deren Folgeprobleme durch

organisatorische Maßnahmen auszugleichen wären. Statt einer Anpassung des

Klassenunterrichts an die einzelnen Schüler:innen argumentiert er für eine Aus-

sonderung besonders schwach- oder stark Begabter und für deren Schulwechsel:

„In der angenommenen Nothwendigkeit, alle Schüler zugleich fortrücken zu lassen,

liegt die versteckte Voraussetzung, siewürden,wenndies nicht geschähe, auf der vo-

rigen Klasse bleiben, und dort die Ungleichartigkeit hervorbringen, […]. Allein ist es

nicht auchmöglich, dass sieweder rücken noch bleiben, vielmehr von dieser Lehran-

stalt entfernt werden?“ (Herbart 1851 (1818), S. 297)

Vermutlich wird auch diese Lösungsidee, zu der als Vorstufen noch Formen indi-

vidueller Unterstützung durch Förderstunden und Förderklassen hinzukommen,

kaum realisiert. Aber: Die Vorschläge vonHerbart undGraff belegen eindrücklich

die Kenntnis um die Problemlage der unterschiedlichen Schüler:innenanlagen.

Graff und Herbart sehen die Spannung, machen aber unterschiedliche Lösungs-

angebote: Anpassung des Curriculums an die Schüler:innen durch die Lehrper-

son (Graff) oder durch institutionelle Arrangements (Herbart). Eine systemati-

sche Charakteristik des Schülers bzw. der Schülerin, insbesondere in seiner oder

ihrer Beziehung zum Curriculum, ist hier (noch) kein empirisches Thema, son-

dern zunächst ein philosophisches Problem.Die Führungs- und Anpassungsleis-

tung ist in dieser Konstellation zunächst Aufgabe der Lehrkraft, die in dennoch

wenig gegliederten Schulenmit überschaubaren Personenzahlen diese Probleme

vermutlich noch informell bearbeiten konnte, jedochweitestgehend ohnemetho-

dische Unterstützung. Der Lehrer sollte alle Schüler:innen soweit wie möglich

durch die curricularen Vorgaben führen, wozu er auch fachlich ausgebildet war,

ohne dassmangelnde curriculare Leistungen und ein stetiges Zurückbleiben ein-

zelner als größere organisatorische Probleme wahrgenommen wurden. Die päd-

agogischen Ausbildungsinhalte in Hinblick auf die Behandlung von Unterschie-

denen innerhalbderSchüler:innenschaftwarendeshalb relativmarginalundblie-

benauchüberdas Jahrhundert verhältnismäßig stabil,während sichdieAusdiffe-

renzierung des Curriculums rasant entwickeln sollte. Die Frage ist:Wurden hier-

zu Anpassungen fachlich erarbeitet und imRahmen der Lehrerbildung vermittelt

oder gab es andere Ansätze, ummit dem Passungsproblem umzugehen?
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2. Lehrplanentwicklung und curriculare Ausdifferenzierung

im Volksschulwesen des 19. Jahrhunderts

Die Ausdifferenzierung des Curriculums im 19. Jahrhundert verlief langsam und

stetig. Parallel zur stetigen Durchsetzung der Schulpflicht kam es insbesondere

in den Städten zu innerschulischer Differenzierung in separierte Klassen,welche

wiederum in Lehrplanvorgaben kodifiziert wurden, wie dies bspw. Müller (1977)

für Berlin nachzeichnet. Nach der früheren diskursiven Durchsetzung einer

groben Unterteilung in jüngere und ältere Kinder, die schon bei verschiedenen

Schulreformern und städtischen Schulplanern (u.a. Rochow, Natorp) etabliert

war,wurden solcheUnterscheidungen auch in administrative Schulplanungsvor-

gaben übernommen, wie bspw. der Schulplan Berlins von 1827 von Stadtschulrat

Reichhelm zeigt (vgl. Rückriem 1981). In der Folgewurde zunächst die Gliederung

in zwei Klassen zu einer dreistufigen Vorgabe ausgeweitet. Bald sollten je Schule

acht Klassen, also jeweils vier für Jungen und vier für Mädchen bestehen (vgl.

Müller 1977, S. 264–268), bevor im Lehrplan von 1855 für Berlin (das meistens

Vorreiter einer preußenweiten Entwicklung in den Städten war) bereits ein

Curriculum mit sechs aufeinanderfolgenden Klassen gesetzt wurde, das 1873

erweitert wurde, bevor 1902mit einer umkämpften Entscheidung für acht konse-

kutive Klassen in acht Schuljahren der Endpunkt der Ausdifferenzierung erreicht

war.

Die Lehrplanausdifferenzierung und eine Fokussierung eines auf Leistung

basierenden (und nicht altersbezogenen) Versetzungsmodus ging einher mit

der ,Entstehung‘ zurückbleibender und vorauseilender Schüler:innen (vgl. schon

Müller 1977, S. 266–267). Im Detail musste diese Ausdifferenzierung verschie-

denste Interessen berücksichtigen und löste unterschiedliche Anpassungslösun-

gen aus, ohne aber das Passungsproblem endgültig zu überwinden. Müller (wie

auch bspw. Sauer 1998) bleibt in seinen Ausführungen bei den sozialgeschichtlich

relevanten politischen Interessenkonstellationen, die die Ausdifferenzierung

begleiteten, ohne sich deren fachdidaktischen Folgewirkungen zuzuwenden.

Den Arbeitsstand betrachtend lässt sich festhalten, dass mit den zu schnellen

und zu langsamen Schüler:innen durch organisatorische Anpassungen umge-

gangen wurde, insbesondere in Form von Anreiz- und Weiterbildungsoptionen

für schneller voranschreitende Volksschüler:innen. Zu langsame Schulkinder

gerieten jedoch als organisatorisches Problem – in Form der „Überfüllung“ der

unteren Klassen – um 1900 zunehmend in den Blick, worauf mit einer Herab-

setzung der Anforderungen bei Klassenversetzungen reagiert wurde. Es scheint

aberweiterhin keine unterrichtsinternenDifferenzierungsbemühungen gegeben

zu haben.
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3. Lese- und Schreibversagen in pädagogischen Handbüchern

Das in diesem Beitrag zentrale fachliche Wissen ist insbesondere in pädagogi-

schenHandbüchern tradiert.Unter pädagogischenHandbüchern fassenwir Tex-

te, die aus der Perspektive von Lehrkräften, Schulleiter:innen oder in der Ver-

waltung aktivem Personal für zukünftige Lehrkräfte verfasst wurden (vgl. Isen-

see/Töpper 2021, S. 171; Caruso 2021). Für diese Analyse prüfen wir das gängi-

ge Handbuchwissen entlang von Zeitphasen. Die Entwicklung einer seminaris-

tischen Lehrerausbildung, die vor 1820 begann, wird zugunsten der Handbücher

des entstehenden Lehrerwissens zwischen etwa 1820 und 1850 (Phase 1) vernach-

lässigt.Hieran schließt erst die restaurative Phase des pädagogischen Lehrerwis-

sens (etwa 1850–1870) und dann die Spätphase des seminaristischen Lehrerwis-

sens an (etwa 1870–1900). Wir ziehen für die Phasen jeweils relevante Beispiel-

werke heran: Diesterweg (1835) und Zerrenner (1829) für den ersten Zeitschnitt,

Bormann (1863) und Goltzsch (1853) für den zweiten und Kehr (1885), Heinemann

(1903) und Scherer (1892) für den letzten. Die Phase um 1900 wird im vierten Ab-

schnitt diskutiert. Diese Auswahl erlaubt es, einen Eindruck zu Hinweisen zum

Umgangmit der Diversität innerhalb der Schüler:innenpopulation zu gewinnen,

und stärkt die Hypothese, dass hier wenigWissen vermittelt wurde.

In der ersten Phase (etwa 1820–1850) stellen die Lehrerhandbücher Kom-

pendien dar, also Sammlungen von Wissen über Schule und Unterricht, welche

auf weitere Bücher und dort gelagertes Wissen verweisen und das Feld der

Lehrkräftebildung erschließen und kartieren. Es finden sich offene Methoden-

diskussionen zur ,richtigen‘ Lehrweise in den einzelnen Unterrichtsfächern,

die aber kaum Hinweise zur internen Differenzierung umfassen. Stattdessen

orientieren sich die Fachunterrichtsabfolgen an einem meist im vorgelagerten

theoretischen Teil des Handbuchs vorgestellten normativen Entwicklungsmo-

dell, das verschiedene Durchlaufgeschwindigkeiten vorsieht und diese als Nach-

undVorweggehen deutet. Entsprechendwird ein Entwicklungsgang vorgegeben,

welcher – noch recht locker – mit den unterschiedlich differenziert ausgear-

beiteten Fachentwicklungsabläufen korrespondiert. Der Leseunterricht, hier

noch unterschieden vom Schreibunterricht, erfolgt in drei konsekutiven Stufen:

Diesterwegunterscheidet dabeimechanisches Lesen, logisches Lesen und zuletzt

ästhetisches Lesen (vgl. Diesterweg 1835, S. 226–242). Es werden in dieser Phase

auch Lehrmittel für den Unterricht diskutiert und ihr Gebrauch beschrieben,

so z.B. Lehr-, Lese- und Übungsbücher, Fibeln, Wandtafeln. In allen Büchern

finden sich keine Reflexionen über das Lese- und Schreibversagen oder gar indi-

viduelle Anpassungsmöglichkeiten der Sprachvermittlung. Solange die gängigen

Methoden angewendet werden, so die Annahme, führen diese zur erfolgreichen

Vermittlung von Lesen und Schreiben.

In der zweiten Phase (etwa 1850–1870) wird der Unterricht im Lesen der deut-

schen Sprache und im Schreiben häufig gebündelt behandelt. Auch hier sindMe-
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thodendiskussionen und -hinweise anhängig. Die Lehrerhandbücher sprechen

zumAufbau der Unterrichtseinheiten, legen deren Anzahl imGesamtcurriculum

fest und geben eine Unterteilung des Stoffes in Stufen und dazugehörige Lehr-

inhalte vor, welche wiederum orientiert sind an Schulklassenstufen. Besonders

auffälligeThemensinddieBehandlungdesSchnellschreibensunddesKalligrafie-

rens, die einander gegenübergestellt werden. Hierbei lässt sich ein Zusammen-

hang mit der Verwendung des in den jeweiligen Schultypen vermittelten Wis-

sens erkennen – so ist das Schnellschreiben, das „fürs Lebenwichtiger scheint als

das kalligraphische Schreiben“, für Volksschüler:innen von größerer Bedeutung

(Goltzsch 1853, S. 105). Es finden sich ausführlichere Betrachtungen der didakti-

schen Vermittlungsmethoden sowie eine detailliertere Diskussion von Lehrmit-

teln und -objekten. Auch die Passung von Unterrichtsgegenstand und curricula-

rer Stufe wird zur möglichst schnellen Alphabetisierung der Schulkinder weiter

verfeinert. Wie auch in der ersten Phase wird die Rolle der Lehrkraft diskutiert:

Einen interessantenNebenschauplatz bildet bspw. die Frage, ob Lehrer:innen auf

Hochdeutsch oder im jeweiligen regionalen Dialekt unterrichten sollten. Wenig

überraschendwird für das Unterrichten auf Hochdeutsch plädiert (vgl. Bormann

1863, S. 150–151). Obwohl dieses Plädoyer wenig überrascht,macht die Rückfrage

doch deutlich, dass die Bücher sensibel für die Diskrepanz zwischen gesproche-

ner und geschriebener Sprache waren. Eine solche Sensibilität zeigt sich jedoch

nicht für die Geschwindigkeitsunterschiede im Lernen innerhalb der Schüler:in-

nenschaft.

In der dritten Phase (etwa 1850–1870) setzen sich die Entwicklungen im

Bereich des Lese- und Schreibunterrichts fort: Es werden konkrete Lehrpläne

für den Lese- und Schreibunterricht vorgegeben (vgl. z.B. Kehr 1885, S. 204;

Heinemann 1903, S. 115), die Vorgabendichte nimmt sowohl in der Aufteilung in

unterschiedliche Stufen des Lesens als auch in den spezifischen Lehrplaninhalten

und Stundenzahlen weiter zu. Trotzdem klingt noch bei Kehr (1885) Diesterwegs

EinteilungderLesestufennach,wennauchmit leicht verändertenBezeichnungen

(mechanisches, logisch-verständiges und schönes (euphonisches) Lesen). Diese

Stufen setzt Kehr mit den Schulstufen der Unter-, Mittel- und Oberklasse gleich

(vgl. Kehr 1885, S. 203). Konkreter werden hier auch spezifische Schreibübungen

im Bereich der Grammatik und Orthografie diskutiert. Es finden sich weiterhin

Literaturempfehlungen für das Eigenstudium der Lehrkräfte (vgl. u.a. bei Sche-

rer 1892). Zudem werden verschiedene lebensweltliche Lese- und Schreibstücke

(z.B. das Anfertigen von Quittungen, Listen etc.) vorgestellt und deren Praxisbe-

zug markiert. Generell findet in dieser Phase eine fortschreitende Ausdifferen-

zierung der curricularen Vorgaben bezogen auf den Lese- und Schreibunterricht

statt, der sich nun verstärkt Übungs- und Textarten zuwendet, die einen prak-

tischen Anwendungsbezug präferieren. Aber in all diesen Handbüchern werden

Hinweise zum Umgang mit Problemen und verschiedenen Geschwindigkeiten

beim Lese- und Schreibunterricht ausgespart. Dies wiegt umso schwerer, wenn
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andere Diskussionen zwischen 1870 und 1900 betrachtet werden. In dieser Phase

beginnt bereits eine Diskussion von „Sprach- und Schreibstörungen“ (Aphemia,

Aphasia, Paraphasie, Agrafie, Paragrafie) (vgl. Kussmaul 1877), deren Ergebnisse

jedoch nicht unbedingt in amtliche Lehrpläne Einzug halten oder zu speziellem

neuen Lehrerwissen hinführen. Aber die beginnende Aufmerksamkeit für Ab-

weichungen und Individualisierung ist im weiteren Diskurs festzustellen, der

vereinzelt von Lehrer:innen, Didaktiker:innen und schulnahen Psycholog:innen

aufgegriffen wird. In dieser Phase beginnen Experimente zur Lokalisation von

Sprache im Gehirn und den benötigten Sinnen sowie Erwägungen zur Rückwir-

kung auf Vermittlungsmethoden: Buchstabieren, Abschreiben, Diktieren (vgl.

Meumann 1910; Lobsien 1911). Es werden auch Forderungen nach neuen Schrift-

arten (v. a. Sütterlin) und angemesseneren Schreibutensilien aufgenommen (vgl.

Ashelm 1926). Generell entsteht nach 1900 eine Tendenz hin zu Forderungen nach

einer Individualisierung des Unterrichts und einer Vermittlung „vom Schüler

aus“ statt allein vom Curriculum, was teilweise auch mit dem Wunsch nach

psychologischen Kenntnissen der Lehrkräfte verbundenwird.Der Seminarlehrer

Lay, dem eine eigene psychologische Arbeitsstelle verwehrt blieb, der sich aber als

einer der wenigen Lehrerbildner mit psychologisch-experimentellen Verfahren

befasst hatte und dessen psychologische Arbeiten explizit aus Überlegungen

zum Fachunterricht Deutsch generiert wurden (vgl. Enderlin 1927; Burger 1918),

konstatiert: „So bietet uns die heutige Methode des Rechtschreibunterrichts

ein höchst trübes Bild, einen Wirrwarr der Meinungen und Gegenmeinungen

[…]. Der Grund dieser Erscheinung ist aber leicht einzusehen: es fehlt an den

psychologischen Grundlagen des Rechtschreibens.“ (Lay 1897, S. 74) Eine weitere

Ausnahme stellt der Autor Marx Lobsien dar, der aus seinen experimentell-

psychologischen Studien Methoden für die Überwindung von ,Schreibproble-

men‘ entwickelt. Ausgehend von experimentellen Studien arbeitet er heraus,

welche Vorgaben (bei Lehrer und Schüler:innen) vorhanden sein müssen, da-

mit Schreibunterricht (gut) funktioniert. Die psychologisch-physiologischen

Untersuchungen prüfen, welche Gehirnareale beim Schreibenlernen aktiviert

werden. Aber auch solche Autoren konzipieren auffindbare Varianzen vielfach als

Abweichungen inmedizinischer Terminologie (vgl. Egenberger 1913; siehe hierzu

allgemein Tenorth 2006) und versuchen nun, die Norm durch Bestimmungen

der Normabweichungen zu konstruieren. Hierbei werden der Umgang und die

Anpassung an differente Lernvoraussetzungen auch in den Arbeitsbereich der

Pädagogik inkorporiert: „Die Bedeutung und das Wesen der Fehlleistungen

aufzudecken, ist Sache der Psychiatrie und Psychologie, die Bekämpfung der

Hemmungen und Störungen ist eine Angelegenheit der Medizin und Pädagogik.

Die Sammlung und Beschreibung der Fehlleistungen ist eine Pflicht der Schule

und des Arztes, denn niemandmehr als der Lehrer und der Arzt haben in diesem

Maße Zugang zu diesem Materiale.“ (Egenberger 1913, S. 1) Die beginnenden

Folgerungen nehmen verschiedene Formen an. Teilweise kommt es zu konkreten
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Handlungsempfehlungen, z.B.: „Der Schüler muss darum das korrigierte Wort

10–20 Mal nacheinander abschreiben und dabei stets die Stelle, wo er gefehlt

hat, durch einen Strich andeuten.“ (Lobsien 1900, S. 49) Teilweise wird die Leh-

rerschaft für das Erkennen von Abweichungen sensibilisiert (siehe Abb. 1), indem

ihnen Beispiele hierfür präsentiert werden.

Abb. 1: Egenberger (1913): Psychische Fehlleistungen, Tafel 1
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Ziel ist es, solche „objektiven Maßstäbe“ und Wissensproduktionsweisen

in pädagogische Operationen umzuwandeln und somit für die Organisation

von Schule nutzbar zu machen. Hierbei wandeln sich bereits vorher existieren-

de Fachleistungen, wie sie in Noten und Annahmen des Lehrers über den/die

Schüler:in vorhanden waren, zu stabilen Zuschreibungen, an die sich ,objektive‘

Begriffe anschließen lassen und derenVerfahrensfolgen formaler legitimiert sind

als durch die ,nicht-wissenschaftliche‘ Professionalität der Lehrer (vgl. für den

amerikanischen Fall zur Komplexität des Verhältnisses zwischen Lehrern und

Psychologen Beauvais 2017).3 Die Standardsetzungen der wissenschaftlichen

,Experten‘ ersetzen die bzw. konkurrieren mit den professionellen Einschätzun-

gen der Lehrpersonen. Diese Spannung ist durchaus folgenreich und fordert

die Hegemonie des seminaristischen pädagogischen Wissens heraus: Indem es

den Testern (auch) um die Durchsetzung des Testens und die Delegitimierung

des Lehrerurteils zur Leistungsfähigkeit geht, bringen sie Aspekte des Messens

und der Praxis der Kategorisierung näher zusammen – dies ist die Neuerung

und die Nebenleistung der Psychologie. Entscheidend aber bleibt, dass diese

Innovationen außerhalb des hegemonialen Lehrerhandbuchwissens und des im

Seminarwesen vermittelten Wissens bleiben bzw. dort nur begrenzt rezipiert

werden, während gleichzeitig die Debatten zum Schulwesen und dem dortigen

Zurückbleiben in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden. Die Spannung

zwischen beschleunigter curricularer Ausdifferenzierung und fehlender fachdi-

daktischer Reflexion und Adaption war –wie schon angedeutet – folgenreich für

pädagogische, aber auch externeWissensproduktionen und -interventionen, die

wir im Folgenden thematisieren.

4. Fachlichkeit, pathologisches Denken und deren Wirkungen –

Auslese, Zurückbleiben und pädagogische Beobachtung

Die relative Konsistenz des fachlichen Elementarschullehrerwissens umfasste ei-

nerseits ein sich stark ausdifferenzierendes curricularesWissen und ein weniger

ausgeprägtesWissen zur Schüler:innenschaft, das sich imProblemzu langsamer,

„zurückbleibender“ Schüler:innen ebenso bemerkbarmachtewie imProblemdes

Verlustes besonders begabter Schüler:innen.

3 Die konkreten Formen der Wandlungen wären eingehender wissensgeschichtlich zu untersu-

chen. Vermutlich nahmen Lehrer:innen durch externe Anregungen, Fortbildungsverpflichtun-

gen oder durch Lektüre der Lehrerpresse kursorisch, vielleicht aber auch vertiefend die Theo-

rien, Begriffsangebote und Befunde der Psychologie wahr, inkorporierten diese in ihre eigene

Praxis, nahmen an Fortbildungsmöglichkeiten teil oder waren in Ausnahmefällen selbst in For-

schungen eingebunden.
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Ausgehend von Müllers archivgestützten, aber sehr knappen Analysen (vgl.

Müller 1977, S. 266–268) führte die zunehmende Ausdifferenzierung zur Frage,

welches Schul- und Klassenziel für die Schüler:innenschaft optimal wäre und in

wie viele konsekutiveKlassendieSchulenaufzuteilenwären.EinegrößereZahl an

Klassen ermöglichte eine gleichmäßigereVerteilungdes Stoffes,wovondieMehr-

heit der Schüler:innenschaft profitieren würde, während aber für die leistungs-

stärkeren Schüler:innen ein schnelleres Durchlaufen und anschließender Über-

gang auf höhere Schulen, ggf. finanziert durch ein Stipendium, erschwertwürde.

Die Möglichkeit der schnelleren Schulabsolvierung war im weniger gegliederten

Volksschulaufbau noch vorhanden. Langfristig führte die Entscheidung zur Ori-

entierung anderMitte–unddamit derMehrheit –dazu,dassVolksschüler:innen

schwerer weiterführende Schulen besuchen konnten, wodurch dieser Schultyp

weniger häufig von aufstiegsorientierten Angehörigen der Mittelschicht besucht

wurde. Es kam zu Initiativen, einen solchen Übergang durch Formen der Aus-

lese zu erleichtern (vgl. Schregel 2021), z.B. in Hamburg, Leipzig, Berlin, Mün-

chen, Breslau (sehr gut zusammengefasst, allerdings vor allem in Hinblick auf

die Entwicklung der pädagogischen Diagnostik hierzu Ingenkamp 1990). Insbe-

sondere die Hamburger Versuche, u.a. vonWilliam Stern,wurden breit rezipiert

(vgl. Peter/Stern 1919; Heinemann 2021). Auch in Berlin kam es zu einem solchen

Ausleseverfahren, in dem psychologisch geschulte Forscher Testverfahren breiter

einsetzten (zum Berliner Verfahren siehe jüngst Henze/Zumhasch 2000). Diese

Verfahren nutzten z.T. Lehrer als Prüfungsleiter, nahmen deren Beobachtungen

in Form vonBeobachtungsbögen auf und kontrastierten diesemit den Testergeb-

nissen der Schüler:innentests. Diese ,Auslese‘ sowie das generelle Differenzieren

innerhalb der Volksschüler:innenschaftwurde kontrovers diskutiert, gerade auch

imHinblick auf Fragender Subjektivierung.Eswurdebefürchtet,dass sowohl die

ausgewähltenbesserenals auchdiezurückbleibendenschlechterenSchüler:innen

negativ vonderAufteilungbetroffenwären,da erstere alsUnterstützungundVor-

bildwegfallenwürden,während letzteredurchdie subjektiveAbwertungebenfalls

negativ in ihren schulischenLeistungenbetroffen sein könnten (prägnant heraus-

gearbeitet bei Pretzel 1904, die Diskussion entzündete sich aber auch schon an

früheren Reformunternehmen, den Initiativen für Selektenschulen, oder A- und

B-Klassen; vgl. Harten 1891, S. 20; zusammenfassend Rebe 1928). Dennoch ent-

stand um 1900 aufgrund der Konsolidierung des Massenschulwesens, der Kritik

an den unzureichenden Entlassungszahlen der Volksschulen sowie einer allge-

meinengesellschaftlichenReformstimmungundaucheiner sichtbardiskursfähi-

gen Lehrer:innenschaft eine generelle Bereitschaft für Reformunternehmen, die

auchweitergehendeBildungsaspirationenunddenWunsch nach einemweiteren

AusbauderVolksschulenumfassten.Entscheidend ist,dassdieAuslesederBesse-

ren zuerst vor demHintergrund eines normalen Schulverlaufs nötig undmöglich

wurde, der nicht so sehr durch auffallend gute Schüler:innen, sondern durch auf

Distinktion bedachte Akteure hervorgebracht wurde.
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Die Ausdifferenzierung des Curriculums produzierte auffällige Daten, die

ebenfalls kritisch gesehen wurden. Maßgeblich beteiligt an der Popularisierung

dieser Kritik war der Stadtschulrat Anton Sickinger in Mannheim. Von besonde-

rer Bedeutung ist dessen Denkschrift von 1899 (vgl. Sickinger 1899; eingehender

zum Mannheimer Modell vgl. Schwerdt 2019, S. 35–92), die zwar noch nicht

den finalen Aufbau des „Mannheimer Systems“ darstellt, aber bereits dessen

Problemsetzung umfasst. Sickinger diskutiert im Beitrag ausgehend von den

Versetzungszahlen in Mannheim die Frage, wieso die Beschulungsergebnisse in

Karlsruhe, mit denen er die Zahlen kontrastiert, besser zu sein scheinen. Nach-

dem er die curricularen Bedingungen und die Lehrerqualifikation als Ursachen

ausschließt, argumentiert er, dass allein das „Schülermaterial“ zur Erklärung

der Unterschiede herangezogen werden könne: „[…] das Schülermaterial der

Karlsruher Volksschule ist nach Leistungsfähigkeit einheitlicher, mehr ausge-

glichen, als das der hiesigen Volksschule.“ (Sickinger 1899, S. 17) Er visualisiert

hierzu die Unterschiedlichkeit innerhalb der Schüler:innenschaft, indem er eine

Kategorisierung vorschlägt und die Schüler:innen entsprechend ihrer schuli-

schen Leistungen als identifizierbar,messbar und differenzierbar darstellt (siehe

hierzu Abb. 2).4

Aus der Kategorisierung leitet er die Notwendigkeit zur Reform der Schul-

organisation ab: „Das einzig wirksame Mittel, auch die schwächeren Schüler zu

einem Abschluss ihrer Ausbildung zu bringen, ist und bleibt die Einrichtung ei-

nes besonderen, der Leistungsfähigkeit derselben angepassten Unterrichtsgan-

ges.“ (Sickinger 1899, S. 34) DieModifikation des Curriculums und bspw. eine An-

passung an das Karlsruher Curriculum wird zugunsten der Separierung der sit-

zenbleibenden Schüler:innen in eigene Bildungsgänge vernachlässigt, da für Si-

ckinger auch das Karlsruher Modell nicht das Grundproblem der verschiedenen

Schüler:innenschaft aufzulösen vermag. Vielmehr findet er in den dort weiterhin

bestehenden, weniger gegliederten Schulen ein überzeugendes Mittel zum bes-

seren Umgang mit den Schüler:innen. Das Problem der Versetzung, deren cur-

riculare Ursache erkannt wird, wird zum Ansatz für eine organisatorische Diffe-

renzierung, welche wiederum differente Schulkarrieren und damit Potenzial für

differente Subjektpositionen bereitstellt. Solche pathologischen Subjektpositio-

nen sind qualitativ anders zu verstehen als die vorher schon bekannten Zuschrei-

bungen.Es gab sicherlich (insgesamt oder inEinzelfächern) ,gute‘ oder ,schlechte‘

Schüler:innen,allerdings ist dieser Subjektstatus einerseits stärker auf den spezi-

fischenSozialrahmenSchule bezogen,damit lebenszeitlichbegrenzt relevantund

außerhalb dieser Institution nur gering mit Anschlüssen verbunden. Pathologi-

sche Subjektpositionen unterscheiden sich von diesen Schüler:innen darin, dass

4 EinWunsch nach einer Kategorisierung innerhalb der Schüler:innenschaft findet sich auch für

die Berliner Begabtenschulen, wo ebenfalls Stufenmodelle diskutiert wurden (vgl. Schönbeck

1919, S. 118 f.).
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Abb. 2: Gruppierung der Schüler:innen nach Leistungs- und Bildungsfähigkeit, Sickinger

1899, S. 29

diese an das Begriffsfeld der Krankheit anschließen und zeitlich nicht begrenzt,

sondern teilweise statisch gemeint sind. Insofern verändert sich die Subjektivie-

rungsweise, also die Weise, wie und mit welchem Ergebnis die Beschulung das

Selbstverständnis der adressierten Schüler:innen formt und als welche sie diese

adressiert.

Sickinger ist aufgrund der Verbreitung und Rezeption seines Systems und

seiner Schriften vielleicht der populärste und am kontroversesten diskutierte

Akteur in dieser Debatte, der als einer der ersten Statistiken zur Krisensetzung,

Reforminitiierung und -legitimierung in Anspruch nahm.Hierfür zog erMateri-

al der durch die Verwaltung zunehmend aufgebauten statistischen Stellen heran.

Als ein weiteres Beispiel für diese neue Aufmerksamkeit für Versetzungszahlen

kann auch der folgende Gesetzesauszug dienen: „Die Herren Kreisschulinspek-

toren wollen die Versetzungsergebnisse der sechs- und mehrstufigen Schulen

regelmäßig überwachen und die Leiter dieser Schulen zur Ausstellung und

Aufbewahrung von Übersichten über die jedesmaligen Versetzungsergebnisse

bei ihren Schulakten veranlassen. Bleiben mehr als 20 (zwanzig) Prozent der

Schüler einer Klasse sitzen, so ist die Ursache davon festzustellen.“ (Böckler 1905,

S. 235) Sickinger schlägt zur Lösung des Versetzungsproblems keine curriculare

Anpassung, keinen Förderunterricht, keine Verbesserung der Lehrerausbildung

vor, sondern eine institutionelle Separierung. Hiermit einher geht neben der

generellen Aufmerksamkeit für die abweichenden Schüler:innen auch ein ver-
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stärktes Interesse für Schüler:innenkenntnis und Individualisierung, vor allem

auch in der Lehrer:innenschaft.5 Die Beobachtung des einzelnen Schulkindes,

aber auch der Überblick über die gesamten Klasse wurde in Preußen von den

Lehrkräften bereitwillig aufgenommen. Schüler:innenkenntnis war von jeher

eines der geforderten Wissensfelder des Lehrpersonals, ohne dass hierzu immer

ausreichend methodische Fertigkeiten systematisch vermittelt worden waren.

Diese Beobachtungen sollten aber vor allem der Verbesserung der eigenenUnter-

richtstätigkeit dienen, die selbst mehr auf Beobachtungen zu stützen sei. Diese

Entwicklung lässt sich gut anhand der ab 1900 entstehenden Schüler:innenper-

sonalbögen nachzeichnen, die der vereinfachten Beobachtung der Schüler:innen

durch die Lehrer:innen dienen sollten und von denen eine Vielzahl von Ingen-

kamp identifiziert und diskutiert wurde (vgl. Ingenkamp 1990, S. 272–301).

Abseits von der Bedeutung solcher Bögen für die Entwicklung der Psychometrie

sind diese vor allem auch als Hinweis zu interpretieren, dass bei den Lehrkräften

ein Interesse an einer stärkeren Beobachtung festzustellen war. Bereits 1921 ver-

zeichnete dieBibliographie des pädagogisch-psychologischen Instituts inMünchen fast

einhundert Entwürfe für Schüler:innenpersonalbögen (vgl. Stern 1921, S. 529).

Dasmit den Personalbögen verbundene Interesse war sicher vielfältig, neben der

Verbesserung der Beobachtungstätigkeit der Lehrer:innen dienten einige dieser

Bögen dazu, diese zu verändern bzw. zu vereinnahmen und zu steuern; teilweise

auch zu de-legitimieren, bzw. als Weg, um empirisches Material für potenziell

neues Wissen zu gewinnen. Die in den Bögen eingeschriebenen Abstraktionen

und Standardisierungsversuche zeitigten wiederum die Einführung (wissen-

schaftlich) kategorisierenden Denkens und pathologisierend-normierender

Begrifflichkeiten und modifizierten zugleich frühere Funktionen administrati-

ver Aufschreibtätigkeiten der Lehrkräfte. Rebhuhn, dessen Bogen im Rahmen

der Auslese für die Berliner Begabtenschulen genutzt wurde, schlägt in seinen

BeobachtungsthemenAspekte vorwie: „1. Ist der Schüler imallgemeinen gesund?

2. Besitzt er auffälligeMängel in der Sinneswahrnehmung?“ (Rebhuhn 1918, S. 8).

Dabei grenzt er diese Beobachtungen explizit von Zensuren ab, die lediglich

Werturteile über Leistungen und damit weniger objektiv sind als „Tatsachen“, die

mit einem Beobachtungsbogen zu identifizieren sind (vgl. Rebhuhn 1918, S. 5).

Wie wir abschließend ausführen wollen, begünstigte die Integration „wissen-

schaftlichen“ Wissens und Kategorisierungsverfahren (Psychologie, Medizin) in

das Fachwissen der Schullehrkräfte und Lehrerseminare die Entstehung dessen,

was wir oben als „Fachpathologie“markiert haben.

5 Dies lässt sich gut nachzeichnen anhand von Lehrerfortbildungskursen, die bspw. vom Berliner

Lehrerverein angeboten wurden (vgl. Ewald 1913).
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5. Diskussion: Die Entstehung von Fachpathologien

Ausgehend von den Entwicklungen um 1900 wird hier die These der „Fachpa-

thologie“ ausgeführt und in Konkurrenz zu anderen gängigen Überlegungen

gesetzt.Mit Blick auf die Einleitung des kürzlich erschienenen Sammelbands zur

Schülerauslese (vgl. Reh et al. 2021) wird deutlich, dass viele der hier verhandel-

ten Themen eher unverbunden nebeneinanderstehen und Einflussbeziehungen

kaum auszumachen sind. Wir würden demgegenüber die Bedeutung der Ver-

bindung zwischen Elementarlehrer:innenfachlichkeit und pathologisierenden

Begrifflichkeiten betonen. Die Ausdifferenzierung des Curriculums produzier-

te das Problem der Auslese und des Zurückbleibens als strukturelle Probleme

der Schulorganisation, da einzelne Schüler:innen nicht den ihnen organisato-

risch gestellten Anforderungen gerecht wurden, wodurch bestimmte soziale

Funktionen des Schulsystems nicht in gewohnter Weise erfüllt werden konn-

ten. Aus diesen Gründen galt es, einzelne Schüler:innen durch pädagogisch-

psychologische Beobachtung und psychometrische Testverfahren verstärkt in

den Blick zu nehmen. Hierbei gelangte aber nicht allein der/die Schüler:in mit

ihren bzw. seinen Gesamtleistungen in den Vordergrund, sondern der in Fächer

und entsprechendes Fachwissen aufgeteilte pädagogische Diskurs produzierte

und ermöglichte fachspezifische Beobachtungen und Testverfahren, machte

so auf Tätigkeiten der einzelnen Schüler:innen in den Einzelfächern aufmerk-

sam und verlangte hierzu Beobachtungs- und Vermessungsmethoden. Nun

entstand aufgrund der pathologischen Orientierung der Diskussionen der Zeit

neues Fachwissen, das sich insbesondere auf abweichende Lernprozesse und

pathologische Auffälligkeiten konzentrierte. Dieses Interesse setzte auch an

der metaphorischen Kraft der Erkrankung an, die in die Beschreibung der Ver-

setzungszahlen eingeschrieben wurde. So entstanden Schüler:innenprobleme

auch in einzelnen Unterrichtsfächern als neue Fachprobleme, ohne diese aber

didaktisch zu diskutieren. Vielmehr wurde explizit ein Bruch mit dem üblichen

Schulwissen angestrebt, dem eine Mitverursachung der Probleme zugeschrie-

ben wurde. Die Problemsetzungen und Beschreibung der Abweichungen als

Typisierungen und Devianzen sind hierbei kurzum als ,pathologisierende‘ Ka-

tegorisierungen zu verstehen. Das ,Fachliche‘ des Phänomens bestand dabei

darin, dass die Zuschreibungen an Ergebnissen und Leistungen aus verschie-

denen Unterrichtsfächern ansetzten. Erst diese Maßstäbe erlaubten es, ein

Problem festzustellen, empirisch zu belegen und damit die vorher fehlende wis-

senschaftliche und stabile Differenzierung innerhalb der Schüler:innenkohorte

zu markieren. Die vorher bestehende Fachlichkeit kannte eine Normalentwick-

lungsgeschwindigkeit und damit korrespondierende Standardanforderungen,

um die im Detail gerungen wurde und deren angemessener Umfang und Schwe-

re kontinuierlich diskutiert wurden. Diese bot ebenfalls den Ansatzpunkt für

eine an den Schüler:innen ansetzende Konstituierung von Abweichungsmessun-
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gen und Anlass für kategorisierende Typisierungen, mit welchen das Reservoir

pathologisierender Zuschreibungen als neue Logik der Schüler:innenkatego-

risierung angelegt wurde. Die Schulorganisation wechselte von einer vorher

unterschiedslosen Schüler:innenbehandlung, die sich aus der institutionellen

Steuerung der Lehrer:innenbildung und curricularen Forderungen ergab, zu

einer differenzierenden (und pathologisierenden) Subjektivierung der einzelnen

Schüler:innen. Waren vorher Lehrer:innenbeobachtungen pädagogische Beob-

achtungen aus der Praxis für die Praxis, kam nun der Versuch einer spezifisch

wissenschaftlichen Systematisierung der Schüler:innenschaft auf. Während die

an den Beobachtungen ansetzenden organisatorischen Entscheidungen vorher

kollegial verantwortet und durch Erfahrung legitimiert wurden, bezogen sie

nun ihre Legitimierung aus ,wissenschaftlichen‘ und ,objektiven‘ Forschungs-

verweisen, deren Messung in gewissem Umfang wiederum an schulischen,

d.h. fachlichen Strukturen ansetzte. Die Fachpathologie als Wissensmischform

zwischen curricularemUnterrichtsfachwissen und pathologisierenden Beobach-

tungen will keine Schulprozessdiagnose sein, konnte ohne solche pädagogischen

Vorarbeiten aber nicht entstehen. Eine Fachpathologie in dieser Vorstellung ist

kein bei Schüler:innen zu entdeckender Entwicklungsrückstand wie Legasthenie

oder Dyslexie (vgl. z.B. Bühler-Niederberger 1991; Valtin 1970). Ebenso wenig

sind fachliche Rückstände mit in der Diversität der Schüler:innenschaft ,natür-

lich‘ angelegten – und dann quasi ,entdeckten‘ – Abweichungspotenzialen sowie

,natürlich‘ angelegten Pathologien zu erklären, und wir würden auch nicht der

Überlegung folgen, dass hier i. S. v. Interdisziplinarität neue interprofessionelle

Kooperationen oder professionsinterne Innovationen entstanden. Stattdessen

beschreibt die Fachpathologie eine in sich konsistente Abweichungslogik,die sich

aus der Geschlossenheit und Begrenztheit des vorher etablierten hegemonialen

fachlichen Wissenskorpus ableitet. Fachpathologien können entsprechend als

Nebenfolgen fachlicher Ausdifferenzierung verstanden werden, die produktiv

pädagogische und ggf. hierüber hinausgehende professionelle Interventionen

ermöglicht hatten. Unter anderem entstanden so auch eine neue Qualität der

Subjektivierung und neue Subjektpositionen, die – anders als bspw. Kaminski

(2011) vorschlägt – sich nicht allein durch innovative psychologische Prüfungs-

und Beobachtungsverfahren bildeten, sondern an ausdifferenzierten fachlichen

Maßstäben und pädagogischen Leistungsfeststellungsverfahren ansetzten und

in diesem Zuge Unterschiede innerhalb der Schüler:innenschaft produzierten.
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Pathologisierung in

Sonderschulüberprüfungsverfahren

Ein Versuch der Konzeptualisierung durch Fokussierung

auf konsultierte Vergleichsgruppen

Till Neuhaus und Michaela Vogt

1. Einleitung

Pathologisch meint im alltagssprachlichen Gebrauch, dass etwas – bspw. eine

Verhaltensweise, soziale Konstellation, Emotion oder körperliche Konstitution –

krankhaft ist (vgl. Allex 2014, S. 15). Häufig wird argumentiert, dass der Prozess

der Pathologisierung primär im Abgleich zwischen normalen und, in Abgren-

zung dazu, anormalen Positionen, Befunden, Verhaltensweisen etc. liege, was

zu einem vielfältigen Diskurs um das Konzept der Normalität geführt hat (vgl.

Waldschmidt 2003). Seit Ende des 19. Jahrhunderts widmen sich große Teile ver-

schiedenerDisziplinen –gestärkt durch das Aufkommen von Statistik und damit

einhergehend quantitativer Methodik (vgl. Bernstein 1996) – der Identifizierung

von Normalität bzw. der Identifizierung von Normalität und darauf bezogenen

Abweichungen. Das Aufkommen von Intelligenzdiagnostik kann dabei als eine

Manifestation dieser (Forschungs-)Tendenzen gelesen werden (vgl. Ulmann

2008, S. 88–90), allerdings als eine besonders gewichtige für die Felder der Päd-

agogik, Psychologie und Erziehungswissenschaft. Dabei stellt der Prozess der

Unterscheidung zwischen sogenannten normalen und anormalen1 Positionen

lediglich den ersten Schritt im Verlauf einer Pathologisierung dar, denn Abwei-

chung (bspw. vomDurchschnitt) wird gemeinhin noch nicht mit Krankhaftigkeit

assoziiert. Pathologisch werden Verhaltensweisen, Personen oder Konstellatio-

nen hingegen erst, wenn diese von der vorherrschenden Norm abweichen und

diese Andersartigkeit mit einem– in diesem Fall gesellschaftlich – vorgegebenen

1 Neuere Studien gehen davon aus, dass Normalität sich erst durch die Abgrenzung zum ver-

meintlich A-Normalen konstituiert und festigt (vgl.Hofmann 2021). Vor diesemProzess, sprich

in Abwesenheit von Devianz, lässt sich weder in einem strengen SinnNormalität noch Devianz

thematisieren. Für die Relevanz darauf bezogener Unterscheidungen spricht zudem, dass in

einem sich stetig stärker standardisierenden Schulsystem (vgl. Neuhaus/Jacobsen/Vogt 2021)

auch graduell mehr Kinder als potenziell deviant und damit behandlungswürdig identifiziert

werden.
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Ziel bzw. einer Zielvorstellung konfligiert.2 Diese Rückkopplung des Patholo-

gischen über erstrebenswerte, verlangte oder anderswie ausgewiesene bzw.

artikulierte Ziele lässt das, was – zu verschiedenen Zeiten sowie in unterschied-

lichen Kulturen – als pathologisch verstanden wird, einem enormen Wandel

unterliegen. So konnte bspw. für den pädagogischen Kontext nachgezeichnet

werden, dass Unaufmerksamkeit erst im zeitlichen Verlauf als pathologisch

wahrgenommenworden ist und dieseWahrnehmung in starken Zusammenhang

mit sich wandelnden Ansprüchen an und Vorstellungen von Schüler:innen steht

(vgl. Rabenstein/Reh 2009). Der Konzeptualisierung des Pathologischen als de-

viant und mit externen Vorgaben konfligierend folgend, argumentiert Bühler-

Niederberger (2013, S. 1) für den Bereich der Legasthenie, dass Pathologisierung

ebenso als „Klientifizierung“ begriffen werden könne: Es wird eine Gruppe iden-

tifiziert, die aufgrund ihrer negativen3 Devianz bezogen auf gesellschaftliche

Normen und Ansprüche einer von spezialisierten Expert:innen durchgeführten

Behandlung, Unterstützung oder andersgearteten Korrektur bedarf. Den (teils

willkürlichen) Prozess der Etablierung menschgemachter Ordnungen bzw. Ka-

tegorisierungen diskutierte bereits Hacking (1986) ausgiebig und betitelte diesen

als making up people. Hacking folgend sind große Teile der verwendeten Labels

sozial konstruiert, was sich teilweise in ihrer Fluidität, ihrem Wandel sowie

ihrer zeitlichen Inkonsistenz widerspiegelt (vgl. Hacking 1999): Während bspw.

der Akt der Selbsttötung in der Antike als akzeptabel (teilweise sogar heroisch)

betrachtet wurde, wird dieser in gegenwärtigen Diskursen vornehmlich vor dem

Hintergrundmentaler Gesundheit thematisiert. Basierend auf der Annahme der

Kontingenz von Labeln, Diagnosen, Bezeichnungen sowie Wissensordnungen

kommen einige Beobachter:innen zu dem Schluss, „dass heute nahezu jede Ver-

haltensweise als Sucht diskreditiert und pathologisiert werden könne“ (Schmidt-

Semisch 2016, S. 838). Ähnliche Tendenzen lassen sich für die von Hacking (1986)

diskutierte Gruppe der Perversen ausmachen, die – je nach zeitlichem, räum-

lichem sowie kulturellem Zuschnitt – inhaltlich anders ausgestaltet worden

ist. Perversion diente sozusagen als Chiffre, die die Verständigung über den in

2 An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Personen, Verhaltensweisen etc. in verschiedenen

Zeiten als krankhaft betitelt wurden, wenn auch nur vermutet – aber nicht bewiesen – wurde,

dass ihre Andersartigkeitmit gesellschaftlichen,persönlichen oder anderenZielen konfligierte;

es besteht also stets die Möglichkeit, dass es sich bei vermuteten Pathologisierungen um eine

reflexive Lücke zwischen (menschlichem) Denken und der Realität handelt (vgl. Soros 2000).
3 Negative Devianz bedeutet in diesem Kontext, dass Abweichungen als behandlungswürdig be-

trachtet werden und die abweichende Gruppe durch eine (spezialisierte) Profession untersucht

und behandelt wird. Im Gegensatz dazu existiert gleichsam positive Devianz, sprich das Über-

erfüllen und/oder das schnellere Erreichen gesetzter Ziele oder Entwicklungsschritte. Diese

Gruppewird in Folge ihrer Andersartigkeit nicht bzw. nur selten behandelt oder an andere Pro-

fessionen abgetreten, stattdessenwird sie als Ideal ausgewiesen,gesondert geehrt oder fürwei-

tere, höherwertige Aufgaben und Positionen vorgeschlagen.
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Gang gesetzten Prozess erst ermöglichte. Im Rahmen dieses Prozesses skizziert

Hacking (2007, S. 305 f.) eine sieben- bzw. zehnteilige Abfolge4, die er „Engines of

Discovery“ nennt und die die Etablierung vonWissensstrukturen und,mit ihnen

einhergehend, Labeln sowie den Umgang mit Personen, die zu dieser Kategorie

gezählt werden, strukturiert. Der von Hacking skizzierte Ablauf endet mit ei-

nem „reclaim our identity!“ (ebd., S. 306), also der Kontestation der erzeugten

Wissensbestände – und mit ihnen der menschgemachten Ordnungen – durch

Betroffene, die aufgrund der Interaktion des geschaffenen Labels mit der Au-

ßenwelt Benachteiligung oder Ausgrenzung erfahren haben: dem sogenannten

Looping-Effekt (vgl. ebd., S. 286).

Bei den hier in Kürze dargestellten Überlegungen zur Pathologisierung soll-

ten allerdings noch zwei zentrale Zwecke von Pathologisierung kurz angedeutet

werden: Einerseits fungiert sie, Hacking folgend, als Mechanismen derWissens-

produktion über verschiedene Gruppen, Verhaltensweisen etc. Pathologisierung

stellt somit eine Fokussierung auf als relevant erachtete Personen,Mechanismen

undGegenstände dar. Andererseits wirken pathologisierende Prozesse allerdings

auchaufnicht-pathologisierteGruppen,denn sie bescheinigendenDevianten ih-

re Devianz, aber eben auch den Normalen ihre Normalität. Die Auflösung einer

solchen Barriere resultiert –wie bspw. Illouz’ (2011) Studien zur De-Pathologisie-

rung psychiatrischer Befunde gezeigt haben – daher zwangsläufig in einer Aus-

weitung der Pathologisierungstendenzen auf bislang unbedachte Gruppen (für

den sonderpädagogischen Kontext vgl. Boger 2018).

Werden diese Erkenntnisse auf den Gegenstand dieses Aufsatzes – die ver-

muteten Pathologisierungsmodi in (Sonderschul-)Überprüfungsverfahren –

transferiert, so kann angenommen werden, dass trotz des rechtlich verbrieften

Anspruchs auf inklusive Beschulung (vgl. Vogt/Neuhaus 2021a) Überprüfungs-

verfahren auch weiterhin durchgeführt werden müssen. Verfahren dieser Art

mögen vielleicht im zeitlichen Verlauf unterschiedliche Bezeichnungen tragen5

4 Hacking folgend, beginnt der Prozess mit der numerischen Erfassung (count) sowie einer Abs-

traktion ebendieser Erfassung (quantify). Basierend auf diesen numerischen Markern können

Normen festgesetzt (create norms) und Korrelationen errechnet werden (correlate). Auf diese

Weise können Befunde pathologisiert (medicalise) sowie auf biologische Vorgänge (biologise)

und genetische Faktoren (geneticise) zurückgeführt werden. Die ersten sieben Schritte konsti-

tuieren sozusagen den naturwissenschaftlich geprägten Erkenntnisprozess, die Schritte 8 bis

10 beschreiben die gesellschaftliche Verankerung über Normalisierung (normalise), Bürokrati-

sierung (bureaucratise) sowie die Kontestation der erzeugtenWissensbestände durch verschie-

dene Gruppe (reclaim our identity).
5 Die erste standardisierte Version eines Überprüfungsverfahrens fand 1942 alsMagdeburger Ver-

fahren (vgl. Lenz/Tornow 1942) seine Anwendung. Im zeitlichen Verlauf veränderte sich, je nach

Standort undZeit die Bezeichnung der Verfahren. So fanden bspw.Hilfsschulaufnahmeverfah-

ren in den 1950er Jahren statt, später (1960er und 1970er) Sonderschulüberprüfungsverfahren.

Darauf folgten Varianten sonderpädagogischer Feststellungsverfahren: die Feststellung son-

derpädagogischen Förder- sowieUnterstützungsbedarfs. Analog zur Chiffre „Inklusion“ (Boger
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sowie unterschiedliche Optionen und Möglichkeiten beinhalten, ihre Grund-

dynamik bleibt allerdings unverändert: Überprüfungsverfahren identifizieren

Kinder, die aufgrund verschiedener (als negativ wahrgenommener) Ausprägun-

gen als zu deviant für einen unkommentierten Regelschulbesuch gelten (vgl.

Floth/Sauer/Vogt 2017) – in vergangenen Varianten wurden diese auf Sonder-

oder Hilfsschulen umgeschult, heute werden sonderpädagogische Unterstüt-

zungsangebote (bspw. durch Inklusionshelfer:innen) ausgearbeitet. Damit sind

Überprüfungsverfahren einerseits Prozesse der Klientifizierung, schließlich

werden sonderpädagogische Bedarfslagen – und damit auf entsprechende Wis-

sensordnungen bezogene Behandlungsweisen – innerhalb dieser Verfahren

festgestellt. Gleichzeitig attestieren sie allen anderen Kindern, dass diese sich in

einer Zone der Normalität (vgl. Link 2013) bewegen. Aufgrund der (vermutlich

auch in die Zukunft hineinreichenden) Kontinuität von Überprüfungsverfahren,

sind Studien, die die Abläufe, internen Logiken sowie vermuteten Patholo-

gisierungsmodi vergangener sowie gegenwärtiger Verfahren rekonstruieren,

analysieren und kritisieren, als durchaus relevant einzuschätzen.

An dieser Stelle soll mit dem vorliegenden Text ein Beitrag geleistet werden,

indem eingangs (Abschnitt 2) Überprüfungsverfahren in ihrer grundsätzlichen

Dynamik sowie ihrem Ablauf skizziert und anhand der oben angedeuteten Aus-

führungen hinsichtlich Pathologisierung bzw. dem Making Up People reflektiert

werden. In einem zweiten Schritt (Abschnitt 3) werden diese tendenziell theo-

retischen Überlegungen anhand einer historischen Einzelfallstudie – einem

Schüler:innenbogen, der in einem Verfahren 1959 in der BRD angefertigt wurde

–konkretisiert. Ziel dieser Untersuchung ist es, einen Vorschlag zu unterbreiten,

wie ein konkreter Modus der Pathologisierung aussehen könnte. Die Ergebnisse

und Limitierungen dieses Versuchs werden in Abschnitt 4 kurz dargelegt.

2. (Sonderschul-)Überprüfungsverfahren als Prozesse der

Pathologisierung?

Im Folgenden soll geprüft werden, inwiefern (Sonderschul-)Überprüfungsver-

fahren tendenziell pathologisierendwirken können.Dazuwerden Forschungser-

gebnisse aus demBereich der Überprüfungsverfahren hinsichtlich ihrer Passung

zu den oben skizzierten Überlegungen zur Pathologisierung abgeglichen. Im

Anschluss an diese Ausführungen folgt eine historische Fallstudie, anhand derer

et al. 2021) können diese vielfältigen Verfahren als Gegenchiffre verstanden werden, wobei an-

genommen werden kann, dass eine Verfahrensänderung sowie Neubenennung potenziell im-

mer dann stattfand, wenn Betroffene die zu diesem Zeitpunkt relevanteWissensordnung bzw.

ihre Verfahrenwirksam in Frage stellten (reclaim our identity) und so die beteiligten Akteur:in-

nen zumNachjustieren bewegten.
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die Modi der Pathologisierung genau(er) nachvollzogen werden sollen, wobei

es sich hier um ein (Theorie-)Angebot handelt, das keineswegs Anspruch auf

epistemischen Vorrang erhebt.

In der Einleitung dieses Aufsatzes wurde ausgeführt, dass es sich bei Patho-

logisierung um einen (mindestens) zweigeteilten Prozess handelt: Erstens die

Unterscheidung zwischen normal und abweichend sowie zweitens die Feststellung,

ob die beobachtete Abweichung mit einem (extern verorteten) Ziel konfligiert

und die identifizierte Gruppe daher von einer spezialisierten Wissensordnung

bzw. deren Vertreter:innen behandelt werden muss. Werden Überprüfungsver-

fahren aus der Perspektive der Pathologisierung betrachtet, so fällt auf, dass

Kinder, die zu einem solchen Verfahren angemeldet werden, zuvor von einer

Regelschullehrkraft als deviant markiert worden sind. Devianz konstituiert sich

in diesemFall anhand von schwachen schulischen Leistungen – schlechtenNoten

und/oder die Wiederholung eines Schuljahres – sowie als auffällig wahrgenom-

menes Verhalten (bspw. häufiges Stören, Unaufmerksamkeit etc.) (vgl. Sauer/

Floth/Vogt 2018). Hinsichtlich der beiden zentralen Marker von Devianz in die-

ser (Vor-)Phase des Überprüfungsverfahrens kann argumentiert werden, dass

es sich um eine negative Abweichung von der antizipierten Norm handelt und

Devianz sich vornehmlich aus dem Vergleich des Kindes mit den schullokalen

Gegebenheiten (Klasse bzw. Mitschüler:innen, curriculare Anforderungen etc.)

ergibt (vgl. Neuhaus/Vogt 2022a). Folgt man dieser Argumentation, so dient

das Überprüfungsverfahren im Kern der Feststellung, ob das Kind in seinen

Ausprägungen zu deviant ist, als dass es extern verortete Ziele –bspw. curriculare

Vorgaben, festgeschriebene Leistungszuwächse etc. (vgl. Seitz 2004) – erreichen

kann und in Folge dessen von Vertreter:innen der Sonderpädagogik betreut,

unterstützt bzw. behandelt6 werdenmuss. Für die Funktion sowieDurchführung

des Verfahrens ist es daher irrelevant, ob die – als potenzielles Verfahrensresul-

tat – sonderpädagogische Betreuung in einem separierenden Setting (z.B. der

Sonderschule) oder im regulären Schulsetting unter Konsultation ebendieser

spezialisiertenWissensbestände stattfindet.

Sobald der/die Schüler:in seitens der Lehrkraft – entweder über die Dimen-

sion der Leistung (Noten) und/oder über beobachtetes Verhalten – als potenziell

deviantmarkiert worden ist, beginnt das eigentliche Überprüfungsverfahrenmit

dem Ziel der Bestimmung des zukünftigen Beschulungsortes sowie -modus. Da

6 Der Aspekt der Behandlung durch spezialisierte Expert:innen scheint in der Geschichte der

Sonderpädagogik – je nach Lesart bzw. je nach Lesenden – immer einmal wieder durch, z.B.

wenn von besonderenGrund- und Hauptschulen gesprochen wird (vgl.Möckel 2001). Hier muss

allerdings bedacht werden, dass die Geschichte sonderpädagogischer Institutionen, Theorien

und Vertreter:innen stark miteinander verquickt und ebenso von den Interessen der Erzäh-

lenden gefärbt ist (vgl. Hänsel 2005). Nichtsdestotrotz findet sich in der Geschichte bzw. dem

Selbstverständnis derDisziplindie Idee, sichderer anzunehmen,die „vergessen,verspottet und

beiseite geschoben wurden“ (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 25).
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es sich um einen bürokratischen bzw. schuladministrativ organisierten Prozess

handelt, der feststellen soll, ob das begutachtete Kind normal genug ist, um re-

gulär beschult zu werden, kann ein Überprüfungsverfahren im hinteren Teil der

von Hacking skizzierten Engines of Discovery verortet werden (normalise und bu-

reaucratise; vgl. Hacking 2007, S. 306). Die vorangegangenen Dimensionen des

Entdeckungs- bzw. Erkenntnisprozesses spielen allerdings ebenso eine (latente)

Rolle im Verfahren und manifestieren sich über die konsultierten Expert:innen.

Seit der Etablierung des Magdeburger Verfahrens (1942) besteht das konsultierte

Expert:innengremium in der BRD aus drei Professionen: Einer Regelschullehr-

kraft, einem/r Mediziner:in sowie einer sonderpädagogischen Lehrkraft – jede/r

Expert:in kann dabei als Repräsentant:in der jeweiligenWissensordnung gelesen

werden (vgl.Neuhaus/Vogt 2022a) und bringt eine genuine Perspektive in die Be-

gutachtung mit ein. Bei einer solchen Betrachtung wird eine zentrale Schwäche

des Modells von Hackings offengelegt, da es den Faktor der Kontingenz unter-

schätzt.Wissensbestände verändern sich nicht nur, wenn Betroffene gegen diese

(sowie die damit assoziierten Ordnungen) opponieren, sondern ebenso aus sich

selbst heraus, wenn neue Erkenntnisse gewonnen und an Praktiker:innen sowie

nachkommende Expert:innenweitergegebenwerden.Daher sollte angenommen

werden, dass die konsultierten Expert:innen das Kind nach State-of-the-Art-An-

sätzen begutachten und auf Basis ihrer Beobachtungen eine Teilexpertise verfas-

sen. Diese Teilexpertisen werden in einem zweiten Schritt durch Vertreter:innen

der Administration zusammengenommen und es wird ein finales Urteil formu-

liert, das an die schullokalen Akteur:innen zwecks Umsetzung zurückgespiegelt

wird.Werden Überprüfungsverfahren – im Sinne eines pathologisierenden Pro-

zesses – als Bestimmung des durch die Sonderpädagogik zu behandelnden Kli-

entels gerahmt, so müsste eine „Vorrangstellung des sonderpädagogischen Gut-

achtens“ (Winkler 2013, S. 152) auszumachen sein.AuchwennKritiker:innen stets

die geografischen, lokalen, zeitlichen sowie kulturellen Idiosynkrasien jedes Ver-

fahrens sowie damit einhergehend die potenzielle Unvergleichbarkeit von Ver-

fahren hervorheben, konnten verschiedene Einzelstudien das Primat der Sonder-

pädagogik in gegenwärtigen Varianten vonÜberprüfungsverfahren herausarbei-

ten (vgl. Moser 2014; Melzer et al. 2015; Quante/Urbanek 2021). Ebenso für die

pathologisierende Wirkung von Überprüfungsverfahren spricht, das von Eggert

(2007) attestierte „Unbehagen“ vonDiagnostiker:innen hinsichtlich potenziell ex-

kludierender Gutachten und Beurteilungen, da sie sich der Bedeutung des ver-

handelten Labels sowie der daraus erwachsenen gesellschaftlichen Konsequen-

zen – im Sinne eines Looping-Effekts (vgl. Hacking 2007; Tsou 2007) – bewusst

sind. Neben dem hier angedeuteten Spagat zwischen Stigmatisierung und indi-

vidueller Förderung (vgl. Neumann/Lütje-Klose 2020) in verschiedenen Ausgän-

gen von Überprüfungsverfahren sollte allerdings auch die Rolle der Sonderschule

als Institution bedacht werden: Bildung (vgl. Vogt/Neuhaus 2021b) sowie deren

Zertifizierung (vgl. Neuhaus 2021) gelten in der modernen Welt – trotz ernstzu-
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nehmender Zweifel an dieser These (vgl. Taleb 2018, S. 165) – gemeinhin als zen-

trale Ressource für ein ökonomisch produktives, selbstbestimmtes und erfülltes

Leben. Dabei stellt die Regelschule den zentralen Ort für den Erwerb der Res-

source Bildung dar und wird daher von einigen u.a. als Ort der Bürgerwerdung

betrachtet (vgl. Neuhaus/Vogt 2022a). Die nachwachsende Generation besucht

Bildungsinstitution(en) und wird so einerseits mit notwendigen Fähig- und Fer-

tigkeiten ausgestattet, andererseits wird sie über den Schulbesuch auch in wei-

tere Teile der Gesellschaft integriert – ein Prozess, der auf eine lange Tradition

zurückblickt (vgl. Neuhaus/Vogt 2022b). Vor diesen vielfältigen Initiationsritua-

len ruhen im Kind noch nicht ausgebildete Potenziale, deren Realisierung – u.a.

durchBildungsinstitutionen–angebahntwerden soll (vgl.Neuhaus/Pieper/Vogt

i. D.). Wird ein Kind infolge eines Überprüfungsverfahrens als nicht regelschul-

fähig beurteilt und zwecks Unterstützung an sonderpädagogische Wissensord-

nungen überwiesen, so wird diesem Kind einerseits das Potenzial abgesprochen

– im normalen Sinne –, ein selbstbestimmtes und produktives Leben führen zu

können, andererseits wird ein zentrales Charakteristikum von Kindern in Frage

gestellt: (ausreichendes) Entwicklungspotenzial (vgl. Vogt/Floth 2021).

Werden die hier gemachten Beobachtungen zusammengetragen, so liegt die

Argumentation nahe, dass Überprüfungsverfahren als pathologisierende Prozes-

se gerahmt werden können. Von besonderer Relevanz bei dieser Beurteilung er-

scheinen einerseits die Parallelen zum making up people-Prozess, aber ebenso die

verhandelten (potenziell exkludierenden) Beschulungsoptionen, das Primat der

sonderpädagogischen Expertise sowie die gesellschaftliche Wahrnehmung bzw.

(Wechsel-)Wirkung des im Verfahren verhandelten Labels. Im Folgenden soll an-

hand eines historischen Falls hergeleitet werden,welche Entscheidungs- und da-

mit einhergehend Pathologisierungsmodi innerhalb des Verfahrens seitens der

Expert:innen genutztwerden.Aufgrundder Vielschichtigkeit vonÜberprüfungs-

verfahren sollte der in der Folge skizzierteModus als Angebot einerRahmung ver-

standen werden und keinesfalls als einzige Art der Betrachtung.

3. Vergleichspraktiken als potenziell pathologisierender Modus

in Überprüfungsverfahren – Erkenntnisse aus einem

historischen Einzelfall

Der bislang ausgeführten Argumentation folgend, können die im Rahmen eines

Überprüfungsverfahrens angefertigten (Teil-)Expertisen die Pathologisierung

des begutachteten Kindes nach sich ziehen. In diesem Abschnitt soll nun primär

auf den vermuteten Modus ebenjener Pathologisierung fokussiert werden. Da

der Akt des (lokalen) Vergleichens bereits bei der Auswahl der zum Verfahren an-

gemeldeten Kinder eine zentrale Rolle eingenommen hat (vgl. Sauer/Floth/Vogt
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2018), wird in diesem Beitrag argumentiert, dass Überprüfungsverfahren als

Prozesse des dezentralen Vergleichens betrachtet werden können (vgl. Neuhaus/

Vogt i. D.), wobei die Wahl der jeweiligen Comparata von erheblicher Bedeutung

für eine potenzielle Pathologisierung ist. Hinsichtlich Vergleichspraktiken ist

bekannt, dass diese primär lokal operieren (vgl. Festinger 1954), d.h., dass Per-

sonen, Gegenstände oder Einheiten (unbewusst) mit jenen verglichen werden,

die ihnen nahe bzw. ähnlich zu sein scheinen. Die Rahmung von Vergleichen als

primär lokal mag zwar die Auswahl der zum Verfahren angemeldeten Kinder

erklären, greift aber für die Betrachtung des eigentlichen Überprüfungsverfah-

rens (noch) zu kurz. Hinsichtlich Überprüfungsverfahren muss ebenso betont

werden, dass die konsultierten Expert:innen imSinne eines „Auftragshandeln[s]“

(vgl. Trautmann/Wischer 2011) agieren (sollen), d.h. als Fachexpert:innen be-

gutachten sollen; ebenso relevant erscheint der Fakt, dass die Aufmerksamkeit

der Expert:innen durch den sogenannten Schüler:innenbogen – in Form von

festgesetzten Fragen oder auszufüllenden Befunden – auf verschiedene Aspek-

te fokussiert wird, die dann seitens des/der Expert:in beurteilt werden sollen.

Damit ergibt sich kognitionspsychologisch gesprochen folgender Sachverhalt:

Das in dem/der Expert:in vorhandene Fachwissen dient als Anker bei der Ent-

scheidungsfindung, da mental präsente Wissensbestände – im Sinne einer Ver-

fügbarkeitsheuristik (vgl. Tversky/Kahneman 1973) – einfacher zu konsultieren

bzw. abzurufen sind (vgl. Neuhaus 2020). Ebenso leitet der Schüler:innenbo-

gen – als administrativ konstruiertes Instrument – die Entscheidungsfindung

weiter an, sodass (sowohl über die vorhandenen Wissensbestände sowie die

Aufmerksamkeitsverschiebung über den Bogen) eine doppelte Rückkopplung

der/des Expert:in stattfindet und so ihre/seine Entscheidungsarchitektur(en)

(vgl. Neuhaus/Großjohann 2022) größtenteils externalisiert werden.Wie bereits

ausgeführt, begutachten drei verschiedene Expert:innen – je ein/e Expert:in aus

dem Bereich Regelschule, Sonderpädagogik und Medizin – das Kind im Rah-

men eines Überprüfungsverfahrens, wobei in einem nicht rekonstruierbaren,

administrativen Prozess (vgl. Neuhaus/Vogt 2022a) diese Expertisen zwecks

Entscheidungsfindung zusammengenommen werden. Damit umfasst ein Schü-

ler:innenbogen drei inhaltlich unterschiedlich gelagerte Expertisen und leitet

diese über Fragen bzw. Fragebereiche an – letztere beinhalten (implizit) die

Comparata, mit denen das begutachtete Kind verglichen bzw. auf Basis derer

das Kind potenziell pathologisiert wird. Ebenjene im Schüler:innenbogen7 an-

7 Bei dem analysierten Schüler:innenbogen handelt es sich um eine historische Quelle aus dem

Jahr 1959, was ebenso das Jahr ist, in dem das Verfahren stattfand. Der Bogen konnte in ei-

nemFrankfurter Schularchiv geborgenwerdenundbeinhaltet sowohl die angelegtenFragenbe-

reiche, die Ausfüllungen der Expert:innen sowie die seitens des Schulrates getroffene Beschu-

lungsentscheidung.Da imRahmen dieses Aufsatzes vornehmlich die Fragenbereiche hinsicht-

lich (implizit) vorhandener Comparata als zentraler Modus der Pathologisierung befragt wer-
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gelegten Fragen werden in der Folge skizziert und hinsichtlich der vorhandenen

Comparata – als potenzieller Modus der Pathologisierung – diskutiert. Ebenso

werden die Ausfüllungen der drei Expert:innen diskutiert, allerdings nur, wenn

diese sich inhaltlich von den vorgegebenen Fragen distanzieren und damit ihrem

Auftragshandeln nicht mehr nachkamen.

Wirddas (Teil-)GutachtenderRegelschule–indiesemFall derVolksschule–be-

trachtet, so können drei ungleichgewichtete Foki innerhalb des Schüler:innenbo-

gens ausgemacht werden: Den mit Abstand größten Teil der Überprüfung durch

die Regelschullehrkraft stellt der Punkt „Geistige Entwicklung“ (w_1952_17_Fra,

S. 2) dar, der durch fünf Unterkategorien (Lesen, Schreiben, Rechnen, Sprache

sowie Gedächtnisstoff) abgeprüft wird. Dabei offeriert der Bogen bereits An-

leitungen der Beurteilung, z.B. für den Punkt Lesen: „Art der Lesemethode:

Analytisch – Synthetisch (Kenntnisse Buchstaben; silben-, wort-, satzweises

Lesen; Fertigkeit im Lesen von Schreib- und Druckschrift: fehlerfrei – stockend

– langsam – mechanisch – den Sinn erfassend)“ (ebd.). Der Einfluss dieser An-

leitungen manifestiert sich auch in den Ausfüllungen der Regelschullehrkraft,

die die Leistungen des Kindes wie folgt charakterisiert: „Sie [die Schülerin; d. A.]

kann weder silben-, noch wort- und satzweise lesen. Sie kennt nur einzelne

Buchstaben und Ganzwörter. Gelesen wurde die Schreibschrift.“ (ebd.) Ähnliche

Anleitungen finden sich auch für die anderen Überprüfungsbereiche (Rechnen,

Sprache, Schreiben und Gedächtnisstoff). Auf Basis der betrachteten Überprü-

fungsbereiche bzw. deren Unterkategorien kann argumentiert werden, dass die

sogenannte geistige Entwicklung des begutachteten Kindes anhand schulty-

pischer Fähig- und Fertigkeiten erhoben worden ist. Dabei orientiert sich der

Bogen am Leistungsstand bzw. -vermögen eines/r als normal wahrgenommenen

Grundschüler:in. Damit gilt für den Großteil des Regelschulgutachtens, dass

das begutachtete Kind primär am Vergleichsmaßstab seiner Mitschüler:innen

bzw. – abstrakter gefasst – am normalen Schulkind (vgl. Vogt 2021) ge- und ver-

messen worden ist. Ergänzt wird das Regelschulgutachten um zwei Fragen,

die durchaus als Sammelkomplexe charakterisiert werden können: Zum einen

soll die Lehrkraft das Kind hinsichtlich seiner „Leib-seelischen Entwicklung“

(w_1952_17_Fra, S. 3) begutachten, wobei dieser Bereich am ehesten mit dem

heute gebräuchlicheren Terminus des Sozialverhaltens betitelt werden könnte.

Als relevante Beobachtungsmerkmale suggeriert der Schüler:innenbogen Beob-

achtungen zum „Sinn für Sauberkeit und Ordnung“, aber ebenso „Körperliche

Gewandtheit und Leistungsfähigkeit, Mut, Kameradschaft“ und „Einordnung in

die Klassengemeinschaft“ (ebd.). Darüber hinaus werden emotional-volitive Zu-

stände (Zerstörungssucht,Unverträglichkeit, Jähzorn,Hang zumStehlen o.ä.) in

diesemBereich subsumiert.Die Ausfüllungen der/des Expert:in charakterisieren

den,bedarf es–zumindest für diesesVorhaben–keiner größerenMengebzw.Varianz anQuel-

len.
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das begutachtete Kind – nach Aufzählung einiger positiver Eigenschaften – als

„eine gute Klassenkameradin“ (ebd.). Abgerundet wird die Regelschulexpertise

durch Beobachtungen zur häuslichen Erziehung bzw. der wirtschaftlichen und

persönlichen Verhältnisse der Eltern (ebd.). In diesem Fragenbereich werden

Beobachtungen hinsichtlich der familiären Verhältnisse (Größe der Familie,

Betreuungssituation, Geschwister) notiert. Der Bogen schlägt ebenfalls vor zu

erfassen, ob Eltern und/oder Geschwister bereits die Sonderschule besucht ha-

ben (vgl. ebd.). Der/Die Expert:in notierte diesbezüglich, dass die häuslichen

Verhältnisse in Ordnung zu sein scheinen, auchwenn die Eltern „wenig Interesse

am Fortschritt des Kindes“ zu haben scheinen (ebd.).

AuchwenndieÜberprüfungsbereiche leib-seelische Entwicklung sowie häus-

liche Verhältnisse dieser Einschätzung anteilig widersprechen, kann – aufgrund

des enormen Fokus auf die geistige Entwicklung innerhalb des Gutachtens –

argumentiert werden, dass das zentrale Comparatum bzw. der zentrale Ver-

gleichsmaßstab im Regelschulgutachten die projektierte Normentwicklung im

Lern- und Lebensraum Schule darstellt. Das begutachtete Kind wird mit einer

stilisierten Version des normalen Schulkindes verglichen, wobei die explizit abge-

prüften Fähig- und Fertigkeiten sich stark an curricularen Vorgaben orientieren.

Die Überprüfung durch die Sonderschule spiegelt inhaltlich die Bereiche der

Regelschulexpertise, arbeitet diese allerdings kleinschrittiger ab. So wird bspw.

der Bereich der Merkfähigkeit systematischer –mit Hilfe einer Bildergeschichte

– erhoben und durch die Bereiche „Bildauffassung (Aufzählen, Beschreiben,

Erklären)“ sowie „Denken und Urteilen (Auffassen und Widergeben einer Ge-

schichte; Warum- und Unterschiedsfragen etc.)“ ergänzt (w_1952_17_Fra, S. 4).

Neben der bereits skizzierten Merkfähigkeit umfasst die Einschätzung der Son-

derschule noch die Bereiche Lesefertigkeit, Schreiben, Rechenfertigkeit, Sprache

sowie Motorik (vornehmlich der Hände beim Schneiden, Legen, Bauen oder

Zeichnen) (vgl. ebd.). Hinzu kommen Beobachtungen zum Arbeitsverhalten –

„Tempo, Ausdauer, Sorgfalt, Sauberkeit, Selbstständigkeit, Spontanaktivität, Ab-

lenkbarkeit und Kontaktfähigkeit“ (w_1952_17_Fra, S. 5) – sowie ein fakultativer

Intelligenztest (in diesem Fall: Hamburg-Wechsler-IQ-Test). Zentraler Unter-

schied zur Überprüfung durch die Regelschule ist, dass der Schüler:innenbogen

keine Beobachtungsvorgaben macht, wie bspw. die Lesefähigkeit des Kindes

einzuschätzen sei. Während der Schüler:innenbogen die Regelschullehrkraft

auf flüssiges, stockendes, sinnverstehendes etc. Lesen fokussiert, wird der Son-

derschullehrkraft zugetraut, eine angemessene Einschätzung auch ohne diese

Hilfen zu treffen. Dies spricht u.a. für das Vertrauen8 in die Wissensordnung

8 Die fehlende Differenziertheit der sonderpädagogischen Expertise im Überprüfungsbogen

könnte auch so gedeutet werden, dass diese Expertise schlichtweg als weniger relevant erachtet

wurde.Dagegen sprechen allerdings zeithistorischeKontextquellen,die sich für ein klares „Pri-

mat“ (Luxenburger 1959, S. 566) der sonderpädagogischen Expertise im Rahmen der Identifi-
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der Sonderpädagogik in diesem Verfahren und deckt sich anteilig mit sowohl

vergangenen als auch gegenwärtigen Beobachtungen bzgl. des Primats der

Sonderschulexpertise in Überprüfungsverfahren. Da sowohl die Überprüfungs-

bereiche kleinschrittiger angelegt sind und lediglich wenig anleitende Vorgaben

seitens des Bogens gemacht werden – der/die Sonderschullehrer:in operiert so-

zusagen primär auf Basis der in ihr/ihm vorhandenen Wissensbestände –, kann

davon ausgegangen werden, dass sonderschultypische Comparata den zentra-

len Vergleichsmaßstab dieser Teilexpertise prägen. Die relative Autonomie von

Sonderpädagog:innen findet sich auch schon in den Ausführungen zum ersten

standardisierten Überprüfungsverfahren, dem Magdeburger Verfahren, wenn

Lenz und Tornow (1942, S. 62 f.) für Freiheiten in der Beurteilung plädieren – so-

zusagen eine Argumentation zugunsten sonderpädagogischer Praktiker:innen.

Zusammenfassend kann argumentiert werden, dass das zentrale Comparatum,

mit dem das begutachtete Kind in dieser Phase des Verfahrens, teils implizit

teils explizit, verglichen (und potenziell pathologisiert) wird, der/die idealtypische

Sonderschüler:in ist.

Die medizinische Expertise umfasst lediglich zwei Teile und ist gemeinhin die

Kürzeste. Zum einen wird die medizinische Vorgeschichte – „besondere [medi-

zinische; d. A.] Verhältnisse in der Familie, Entwicklung des Kindes, überstande-

ne Krankheiten“ (w_1952_17_Fra, S. 6) – erhoben, andererseits eine generelle kör-

perliche Untersuchung angestrebt. Diese besteht aus einer Erhebung der Größe

sowie des Gewichtes, einer Untersuchung der Organe sowie des Nervensystems,

Erfassung des Hör- und Sehvermögens und eine medizinische Betrachtung der

Sprache (vgl. ebd.). Auf Basis der skizzierten Beobachtungsbereiche kann ange-

nommenwerden,dass die vomBogen implizierte, zentraleReferenz (sowie damit

einhergehend, der Vergleichsmaßstab) im normal entwickelten, gesunden Kind

zu vermuten ist. Im vorliegenden Bogen löst sich der/die gutachtende Medizi-

ner:in vondenBegutachtungsvorgabenundnotiert lediglich dreiWörter: „Erheb-

licher Intelligenzmangel – Sonderschule“ (ebd.). Während sich Regelschullehr-

kraft und Sonderpädagog:in dem Diktat des schul-administrativen Werkzeugs,

demÜberprüfungsbogen, im Sinne eines Auftragshandelns unterwarfen und das

Kind auf Basis dessen begutachteten, löste sich der/die – per Definition außer-

schulisch agierende –Mediziner:in von diesem Zwang und legte kurzerhand sei-

ne/ihre eigenen Comparata an.

kation von Sonderschüler:innen aussprechen.Diese Beobachtungwird gestützt durch ähnliche

BefundevonvordemUntersuchungszeitraum(vgl.Hänsel 2019) sowiebis indieGegenwarthin-

ein (vgl. Winkler 2013; Quante/Urbanek 2021). Darüber hinaus konnte Sauer (i. D., S. 196–199)

für den Untersuchungszeitraum von ca. 1950 bis ca. 1975 zeigen, dass sich das Verständnis von

Hilfsschulbedürftigkeit von einem medizinischen zu einem sonderpädagogischen gewandelt

hat, was ebenso für das Primat der sonderpädagogischen Expertise im Rahmen der Identifika-

tion von potenziellen Hilfs- bzw. Sonderschüler:innen spricht.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in dem hier betrachteten

Verfahren drei unterschiedliche Comparata konsultiert wurden. Einerseits fand,

qua Regelschul- und Sonderschulexpertise, ein doppelter Zugriff des pädago-

gischen Sektors statt. Dieser kann als Taxonomie gelesen werden, in dem die

beiden Professionen versuchen zu determinieren, ob das begutachtete Kind

tendenziell eher einem/einer Regelschüler:in oder einem/einer Sonderschüler:in

gleicht. Diese Taxonomie wird ergänzt durch Referenzen auf das körperlich-

medizinisch normal entwickelte Kind unter Berücksichtigung individueller

Krankheitsgeschichten; allerdings zeigt bereits die historische Einzelfallstudie,

dass zumindest die medizinische Expertise sich grundsätzlich von den an sie

gestellten Forderungen löste und ihre eigenen Comparata anlegte.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Mit diesem Aufsatz wurden drei Ziele verfolgt: Eingangs sollte sich der Idee der

Pathologisierung angenähert und diese mit weiteren Ansätzen zusammenge-

bracht werden. Dies geschah über eine Verknüpfung verschiedener Diskurse,

wobei Hackings Studien zum Making Up People als zentral ausgemacht wor-

den sind. Zweitens sollten mit diesem Aufsatz Argumente dafür entwickelt

und präsentiert werden, dass (Sonderschul-)Überprüfungsverfahren als ten-

denziell pathologisierend konzeptualisiert werden können. Dies konnte unter

Berufung auf institutionelle sowie gesellschaftliche Stigmatisierungstendenzen

sowie die Sonderrolle der sonderpädagogischen Profession in ebenjenen Verfah-

ren verdeutlicht werden. Letztlich hatte dieser Aufsatz das Ziel, anhand einer

historischen Fallstudie ein Theorieangebot hinsichtlich der Modi der Pathologi-

sierung in Überprüfungsverfahren zu machen. Auf Basis kognitionspsycholo-

gischer Überlegungen wurde das vorliegende Material unter Gesichtspunkten

der lokalen Vergleichsgruppen bzw. (implizit/explizit) konsultierter Compara-

ta betrachtet. Dabei konnten drei zentrale Vergleichsreferenzen im Material

identifiziert werden: Das normale Schulkind, der/die idealtypische Sonderschüler:in

sowie das medizinisch normalentwickelte Kind. Zukünftige Forschung im Feld der

Überprüfungsverfahren wird zeigen müssen, ob diese vorläufig identifizierten

sowie dem Prozess der Pathologisierung zuträglichen Vergleichsgruppen auch

in anderen Kulturen, Zeiten, Regionen sowie Standorten identifiziert werden

können. Anhand der Identifikation der im Verfahren konsultierten Comparata

könnte einerseits der kleinste gemeinsame Nenner von Überprüfungsverfahren

– sozusagen eine Grammar of Special Needs Assessment – ausgemacht werden, an-

dererseits könnten kulturelle, geografische oder zeitliche Eigenheiten als solche

benannt werden. Letzteres würde ebenso dabei helfen, illegitime Pathologisie-

rungsformen eingehender zu thematisieren.
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Die Selbstbestimmung und ihre Feinde

Das Motiv bedrohter Selbstbestimmung in der

bundesdeutschen Nachkriegspädagogik

Florian Heßdörfer

Mit demMotiv der Selbstbestimmung umkreist dermoderne Bildungsbegriff ein

Ideal, das eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf Phänomene der Fremdbestim-

mung und Abhängigkeit mit sich bringt. Die Frage, wie dieses Spannungsfeld

zwischen dem Ziel der Autonomie und den nicht zu vermeidenden Praxen ihrer

Einschränkung verhandeltwird, kann stets nur in historisch konkreter Perspekti-

ve beantwortet werden. Besonders augenfällig tritt die Bearbeitung dieses Span-

nungsfeldes dort auf, wo gesellschaftliche Rahmenbedingungen einer beschleu-

nigten Veränderung unterliegen; auf prägnanteWeise kann eine solche Verände-

rung in der Bundesrepublik der 1950er Jahre beobachtet werden.

Vor allem in den Arbeiten, die sich an einer Bestimmung der ,Grundlagen‘,

,Grundzüge‘ oder des ,Wesens‘ der Pädagogik und ihrer Aufgaben versuchen (u.a.

Guardini 1953; Litt 1956b; 1958; Petzelt 1955; Spranger 1951; Weinstock 1958), fal-

lenmehrerewiederkehrendeThemen insAuge,die als zeitgenössischeBedrohung

despädagogischenRaumsundseinesBildungsauftragsherausgearbeitetwerden:

die Vereinnahmung des Lebens durch Technik, die Durchsetzung der Marktlo-

gik und die Etablierung neuer Staatlichkeitsformen. Auch wenn sich diese The-

menfelder zum kulturkritischen Panorama einer ,Pathologie der Moderne‘ sum-

mieren lassen, entsteht in der Auseinandersetzung mit ihnen eine neue Veror-

tung des Pädagogischen und seines Anspruchs. Zur Rekonstruktion dieser Veror-

tung werden für die folgenden Ausführungen drei Schritte vorgeschlagen: Wäh-

rend der erste Teil vier Motive der Bedrohung differenziert, untersucht der zwei-

te Teil Strategien der Abwehr, die zur aktiven Eindämmung der als bedrohlich

wahrgenommenen Zeittendenzen vorgebracht werden und zum Selbstverständ-

nis und zur Ortsbestimmung der pädagogischen Reflexion beitragen. Zum Ab-

schluss geht der dritte Teil einen Schritt über die analytische Sondierung hinaus.

DortwirddasKonzeptdes ,Ressentiments‘ genutzt,umeinekritischePerspektive

auf dasQuellenmaterial zu eröffnen undunsere ungleichzeitigeKomplizenschaft

mit dem Denkhorizont der 1950er Jahre ins Auge zu fassen. Die Frage, inwiefern

hier mit dem Motiv des ,Nicht-Mitmachens‘ eine Figur des Ressentiments zum

Vorschein kommt, die sich als pädagogisches Basismotiv etabliert, bildet das En-

de der Überlegungen.
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1. Figuren der Bedrohung: Das Andere der Pädagogik

Das Material, auf dem die folgenden Überlegungen zur bundesdeutschen Nach-

kriegspädagogik basieren, konzentriert sich auf den Zeitraum zwischen 1949 und

1959.DieseKonzentration fokussiert einenKorpusvonQuellen,die zumeinenaus

der Schriftenreihe der Bundeszentrale fürHeimatdienst stammen –demVorläufer der

späterenBundeszentrale fürpolitischeBildung (vgl.Hentges 2013)–,ausderSchriften-

reiheWeltbild und Erziehung des Werkbund-Verlags sowie aus pädagogischen Mo-

nografien, die sich allgemeinen ,Grundlagen‘ und den ,Grundfragen‘ des Pädago-

gischen widmen. Der inhaltliche Schwerpunkt dieser Quellen umfasst vor allem

systematische Fragen zu dem, was die Autoren als (Neu-)Bestimmung des Bil-

dungs- und Erziehungsbegriffs „in der industriellen Gesellschaft“ (Schelsky 1957)

bzw. in der „demokratischenMassengesellschaft“ (Weinstock 1958) verhandeln.

DieseArbeit derBestimmungwird vondenAutoren in zwei unterschiedlichen

Weisen geleistet. Auf der einen Seite finden sich Versuche, die Pädagogik auf die

festen Fundamente historischer (vgl. Luther 1959), religiöser oder transzenden-

talphilosophischer Begründungszusammenhänge (vgl. Guardini 1953; Holzamer

1949) zu stellen. Exemplarisch formuliert Alfred Petzelt die Notwendigkeit sol-

cher zeitlos festen Fundamente, die aus der richtigen Begriffsbestimmung der

Pädagogik hervorgehen sollen: Der „Begriff der Pädagogik [ist] der richtungsge-

bende Fels, der unerschüttert als Voraussetzung abseits von allem Tatsächlichen

bleiben muß, […] um als überzeitlicher fixer Punkt allem Verlaufenden eben die-

se Eindeutigkeit zu verleihen. […] Mit bloßer Empirie ist in der Pädagogik nichts

Wesentliches geschafft worden“ (Petzelt 1955a, S. 38 f.). Auf der anderen Seite ver-

suchen AutorenwieTheodor Litt, sich den empirischenRahmenbedingungen der

Gegenwart anzunähern,um inder Arbeit an diesenBedingungendie zeitgenössi-

sche Verortung der Bildung und ihrer Aufgabe zu bestimmen.Vor allem in diesen

,horizontalen‘ Begründungs- und Bestimmungsversuchen treten jene Momente

auf, die wir im Folgenden sondieren: Momente, in denen die Pädagogik im Mo-

dus der Abwehr zu sich kommt und die Bestimmung der Gegnerschaft als Mittel

ihrer Selbstbestimmung wählt.

Die Technik. Unter dem Schlagwort des ,Technischen‘ versammeln sich eine

ganze Reihe von Motiven, die als problematische Gegenspieler der Bildung und

ihrerZiele identifiziertwerden. InhistorischerPerspektive rekonstruiertTheodor

Litt das Verhältnis von ,Technik‘ und ,Bildungsideal‘ als ein Spannungsfeld, das

sich seit der „deutschen Klassik“ (vgl. Litt 1958b) angedeutet und seitdem inten-

siviert habe. In vignettenhafter Verdichtung erinnert Litt an die Gleichzeitigkeit

von James Watts Dampfmaschinenerfindung und Goethes ,Werther‘-Roman,

welche die Pole eines Widerspruchs markieren, der sich nicht auflösen ließe,

sondern als konstitutiver Widerspruch bearbeitet und ausbalanciert werden

müsse. Als konstitutiv gilt ihm dieserWiderspruch insofern, als die zunehmende

Versachlichung und Technisierung der Lebensverhältnisse die Folie bilden, von
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der sich die sentimentale Rückbesinnung auf die Innerlichkeit abhebt – und in

diesem Rückzug zugleich die Verdinglichung eben dieser Verhältnisse betreibt,

weil die eigene Komplizenschaft mit ihnen verleugnet wird. Dabei basiere der

Technik-Pol auf der Verschränkung von naturwissenschaftlichem Erkenntnis-

fortschritt und dessen Anwendung in technologisch-industrieller Innovation –

eine überaus wirkmächtige Verschränkung, gegenüber der das ,klassische‘ An-

liegen der Bildung im „geschichtlichen Gesamtprozess“ ins Hintertreffen gerate

und sich in einer Position der „Verfeindung“ und „Diskrepanz“ wiederfinde (Litt

1958b, S. 13). Litt artikuliert diesen Widerspruch als Kontrast zwischen zwei Be-

ziehungen zur ,Natur‘ – einer quantitativ-formalisierenden und einer qualitativ-

sinnhaften: „Was damit gemeint ist, leuchtet ein, wenn wir das Gefüge mathe-

matisch-quantitativer Relationen, zu dem sich die Natur in dieser Wissenschaft

entleert und formalisiert, zusammenhalten mit jenem in unerschöpflichem

Qualitätenreichtum und unausdenkbarer Bedeutungsfülle sich ausbreitenden

Ganzen, als welches dieselbe Natur das ihr sich öffnende menschliche Gemüt

anspricht.“ (ebd., S. 13 f.)

In seiner Arbeit über Pädagogische Perspektiven (Spranger 1951) weist Eduard

Spranger auf eine psychologische Dimension des technischen Fortschritts hin,

in der die Bereiche des menschlichen ,Wollens‘ und ,Müssens‘ verschwimmen.

Weit davon entfernt, ein Werkzeug in menschlichen Händen zu sein, habe der

technische Komplex die Menschen regelrecht „infiziert“ – und dabei einen Teil

menschlicher Entscheidungsmacht in dieWerkzeuge verlagert, deren Eigenlogik

nun Folgschaft beanspruche, wenn auch im Namen menschlicher Absichten. So

führe „die abendländische Technik“ zu einer „Vermählung von Wollen und Müs-

sen“ und bewirke „die paradoxe Verwachsung des Systems strenger Notwendig-

keiten mit einem titanischenWollen und Gestaltungsdrang. Er schaltet sich hin-

ter das geordnete Getriebe und benutzt es.Wir alle sind von solchem technischen

Denken infiziert“ (Spranger 1951, S. 5). Analog zu dieser Konstellation hätten sich

zahlreichePädagog:innenauf eineWeisederPsychologie bedient,welchediese zu

einemWerkzeug imDienste der Erziehungmache und Erziehung zu einer „tech-

nique sociale“ bzw. zu einer „Technik der Menschenführung“ (ebd., S. 9 f.) degra-

diere. Was Spranger als ,Infektion‘ markiert, weitet sich in zwei weiteren Veröf-

fentlichungen der Bundeszentrale fürHeimatdienst zu einer „Dämonie der Technik“

(Weinstock 1958, S. 76) aus. InHeinrichWeinstocks Ausführungen zur Erziehung

in der „Massengesellschaft des technischen Zeitalters“ (1958) kehrt das Eigenle-

ben der Technik als eine ,Verführung‘ durch die „ins technische Zeug gebannte

Kraft“ (ebd., S. 76) wieder, welche die Selbstwahrnehmung der ihr Ausgelieferten

befalle: „Wer hilft uns gegen der Titanen Übermut, der im Herzen des Techni-

kers selber (der jeder von uns modernen Menschen ist) aufsteht und im Rausch

der Erfolge keinen Zweifel des Menschen an sich selbst und seinem Tun aufkom-

men läßt?“ (ebd., S. 76) Ähnlich resümiert Wilhelm Luthers Beitrag zum Wesen

menschlicher Freiheit (Luther 1959) das negative Potenzial des technisch-naturwis-
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senschaftlichen Fortschritts, der „das abendländische Erbe der persönlichen Frei-

heit ernsthaft gefährdet“ (ebd., S. 48). ImZentrum seiner Kritik steht dieDiagno-

se, dass sich „die Kategorien der naturwissenschaftlich-technischen Bearbeitung

auf die Bereiche der Seele“ (ebd., S. 49) ausgeweitet hätten und in diesem Pro-

zess Begriff und Gestalt des Menschlichen auf eineWeise veränderten, dieWein-

stock mit den Schlagworten „Selbstentfremdung“, „Entpersönlichung, Entinner-

lichung und Versachlichung“ (ebd., S. 50) apostrophiert.

Auch wenn diese Kritik bekannte Elemente eines kulturkritischen Technik-

diskurses zusammenführt, organisieren sie sich auf dempädagogischen Feldmit

zwei strategischen Zielen: Auf der einen Seite treten sie als Grenzposten des päd-

agogischen Raums auf, der sich gegenüber diesen Dynamiken absichern und be-

haupten muss; auf der anderen Seite lässt sich die so skizzierte Bedrohungslage

im Sinne einer Aufgabenstellung umformulieren und die vorbeugende Bewälti-

gung der Gefahr zum theoretisch-praktischen Kerngeschäft von Pädagog:innen

erklären.

Die Ökonomie. In enger Verbindung mit der Kritik des naturwissenschaftlich-

technischen Fortschritts steht dessen Auswirkung auf dieWelt des Arbeitslebens.

Vor allem beiTheodor Litt setzt sich die Konfrontation zwischen Technik und Bil-

dungsideal in Gestalt einer fortschreitenden Unvereinbarkeit von „Arbeits- und

Lebensordnung“ (Litt 1958b, S. 107) fort.Wie imTitel seines BeitragsDasBildungs-

ideal der deutschen Klassik und die moderne Arbeitswelt (vgl. ebd., S. 107) angedeutet,

entwirft Litt ein Vergangenheitsbild, in dem sich Leben und Arbeit noch nicht

imSinne einerunversöhnlichen„Antinomie“ (ebd.,S. 107) gegenüberstanden.So-

wohl das (neu-)humanistische Konzept der Bildung als auch das Ideal des Hand-

werks dienenhierbei als historisch beglaubigteKontrastfolien eines ganzheitlich-

integrativen Weltverhältnisses – eines „Lebensverhältnis[ses], das Mensch und

Natur in dieser Begegnung eingehen“ und beispielhaft im handwerklichen Tun

als ein „Sichfinden und -durchdringen von Geist und Materie“ (ebd., S. 19) reali-

sieren. Litts Erzählung über die fortschreitende „Versachlichung der Welt“ (ebd.,

S. 78), die durch Marktlogik, Arbeitsteilung und ökonomische Sachzwänge vor-

angetriebenwird, greift zahlreiche Elemente einer auch imMarxismus vorzufin-

denden Kritik auf, integriert diese jedoch in eine konservativ-liberale Kulturkri-

tik, die weniger auf die politische Bekämpfung der verkehrten Verhältnisse setzt,

sonderndiekonkreteKlageüberdieZeitverhältnissemitder abstraktenAnrufung

einer „Wiederherstellung des zwischenmenschlichenUmgangs“ (ebd., S. 136) ver-

bindet. Die „Gefahr der totalen Selbstentfremdung“ durch die „Rationalisierung

der Arbeitsordnung“ (ebd., S. 31), die sogar den „einzelnen Denker zum Vollstre-

cker eines durch ihn hindurchlaufenden Gesamtprozesses“ (Litt 1958a, S. 16) zu

machen drohe, ruft die so bedrohten Individuen eher zur Selbstsorge auf als zur

politischen Organisation.

Dieses Augenmerk auf die Individualitäten hängt eng mit der Positionierung

zum sogenannten „West-Ost-Gegensatz“ (Litt 1958b) zusammen, der Seitens der
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Bundeszentrale für Heimatdienst ab 1957 verstärkt thematisiert und zum Teil einer

antikommunistischen Ausrichtung wird (vgl. Thomas 2014). Auf exemplarische

Weise betten Theodor Litt, Heinrich Weinstock und Wilhelm Luther ihre Klage

über die modernen Arbeitsverhältnisse in die politische Kritik dessen ein, was

als kommunistischer Lösungsansatz dieses Dilemmas im Raum steht. Luther

konstatiert dementsprechend eine doppelte „Bedrohung der Freiheit vonOst und

West“ (Luther 1959, S. 54), die er als jeweilige Extrempositionen im Kontinuum

von Individualität und Sozialität beschreibt: Dem „radikalen Individualismus“

des Westens sei ebenso zu misstrauen wie der „Verabsolutierung des Sozialen“

(ebd., S. 69) im Osten. Gerade im ökonomischen Überschwang des Westens ent-

stehe eine „Führungsschicht“ aus „Produktionsleiter[n] und Betriebsführer[n],

die, von der Größe ihrer organisatorischen Verfügungsgewalt berauscht, der

Meinung sind, man könne auch die sozialen und politischen Probleme durch

bloße Organisation lösen“ (ebd., S. 53).

Vor dem Hintergrund einer ähnlichen Diagnose kommt Heinrich Weinstock

im Band Die politische Verantwortung der Erziehung in der demokratischen Massenge-

sellschaft des technischenZeitalters (1958) zu demSchluss, dass sich die gegenwärtige

Pädagogik zur Erreichung ihres Anliegens umfassend politisieren müsse. Es sei

eine regelrechte „Verschwörung von Politik und Pädagogik wider die Einkreisung

der Freiheit durch die Zeitmächte“ notwendig, welche gegen die „Dreieinheit des

Zeitverderbens“ (ebd., S. 94) opponierenmüsse: Nur so könne die Enthumanisie-

rung des Menschen, die Mechanisierung der Arbeit und die Zentralisierung des

Staates wirksam aufgehalten werden (Weinstock 1958, S. 103).

Der Staat. Anders als die Kritik der Technik und der Ökonomie zeigt sich das

pädagogische Verhältnis zum Staat ambivalenter. Auf der einen Seite eignet sich

die Abwehr totalitärer Staatsanmaßungen gut zur Absicherung pädagogischer

Individualitätsansprüche. Auch wenn sich solche Kritik leichter an „der System

gewordenen Macht der Finsternis“ (Litt 1958a, S. 58) üben lässt, als welche Litt

den ,Kommunismus‘ apostrophiert, so ergeben sich im Hinblick auf ein liberal-

demokratisches Staatsverständnis, für das der „Staat […] seinem ureigensten

Wesen nach die Verneinung eines jeden Totalitarismus ist“ (ebd., S. 136), auch vor

der eigenen Haustür Anlässe für Kritik. Vor allem dort, wo der Staat als quasi-

pädagogische Instanz in Erscheinung tritt, die ihren Bürger:innen ungefragte

Fürsorge und Erziehung zuteilwerden lässt, treten jene liberalen Abwehrreak-

tionen auf, die seit Humboldts Überlegungen zu den „Grenzen der Wirksamkeit

des Staates“ (Humboldt 1986) zum pädagogischen Repertoire gehören. So warnt

Weinstock vor dem „Irrweg zum totalen Fürsorgestaat“ (1958, S. 115), während

Litt einen falsch verstandenen Erziehungsauftrag durch den „Staat des Totali-

tarismus“ beklagt: „Je zahlreicher und je intensiver die ,Schulungen‘ sind, durch

die dieser Staat sich in den Seelen zu verankern versucht, um so krasser tritt es

hervor, daß diese angebliche Erziehung das Gegenteil dessen ist, was sie zu sein

behauptet: sie ist Dressur zu amtlich vorgeschriebenen Meinungen und Haltun-
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gen und damit systematische Unterdrückung dessen, was echte Erziehung mit

allen Mitteln emporzuentwickeln bestrebt ist.“ (Litt 1956b, S. 38)

An dieser Differenzziehung von Staats- und Erziehungsauftrag ist bemer-

kenswert, dass sie aus der ersten Veröffentlichung der 1952 eingerichteten

Bundeszentrale für Heimatdienst stammt und damit einen Grundstein für das legt,

was sich diese Zentrale als pädagogisch-politischen Auftrag setzte. In diesem

Zusammenhang knüpftTheodor Litt an seine früheren Ausführungen zur Staats-

theorie an (vgl. Litt 1924) und erläutert ein Staatsverständnis, das zwischen zwei

Polen vermittelt: Weder dürfe der Staat als eine ,äußerliche‘ Sache verstanden

werden, die unabhängig vomWillen der Staatssubjekte bestehe, noch dürfe man

ihn „zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung verharmlosen“ (ebd., S. 23). Das

Leben eines demokratischen Volkes – und insbesondere des deutschen – hänge

vom richtigen Verständnis dieses Staatsverhältnisses ab: „Wir sind als Staatsvolk

verloren, wenn es uns nicht in letzter, in allerletzter Stunde ein ,unmittelbares‘

Verhältnis zum Staat zu gewinnen gelingt.“ (ebd., S. 23) Von dieser Annahme aus

konstruiert Litt nicht nur eine gesellschaftskonstitutive Rolle des Staates, die auf

demwechselseitigen Verhältnis seinerMitglieder zu sich und ihrer Gemeinschaft

basiert und diesem Verhältnis äußere Form gibt, sondern positioniert den Auf-

trag der Erziehung gerade dort, wo es darum geht, ein solches Verhältnis ohne

festes Fundament denk- und lebbar zu machen: „Ein Staat, der so mit Bewußt-

sein auf jede überdauernde Form Verzicht leistet“ (ebd., S. 38), bedarf bewusster

Akteure, die der Demokratie als fortdauerndem „Widerstreit“ Form geben und

ihn aushalten:Die „innereVerwandtschaft vonDemokratie undErziehung“ (ebd.,

S. 39) dürfe die „deutschen Erzieher“ durchaus „mit einem gewissen Stolz erfül-

len“, da sie aktiven Anteil an diesem „zum Leben zu erweckenden Staat“ haben,

dessen ,Wesen‘ jene Beziehungsförmigkeit ausmacht, die auch im Zentrum des

pädagogischen Handlungsraums steht.

Litt entwickelt seine staatstheoretische Position in direkter Abgrenzung zu

Friedrich Oetinger, der mit dem pädagogischen Schlagwort der „Partnerschaft“

zwar einige Aufmerksamkeit unter Pädagog:innen der 1950er Jahre gewinnt (vgl.

Gagel 1995, S. 49–76), jedoch in Litts Augenmit diesemSchlagwort eben jene ,Ver-

harmlosung‘ des Politischen betreibt, die zu dessen „Verflößung ins Soziale, ja All-

gemein-Menschliche“ (Litt 1956b, S. 20) führe. Oetingers Einsatz für die Motive

der Partnerschaftlichkeit und Kooperation platziert diese nicht nur als doppelte

Basis für das Leben in Schule und Staat, sondern fügt sie in die Forderung nach

einer neuen Kultur der Staatsbürgerschaft ein. Nach 1945 sei eine unwiderrufli-

che „Zertrümmerung der Staatsmetaphysik in all ihren Gestalten“ (Oetinger 1953,

S. 268) eingetreten,dienachneuenBegrifflichkeitenundHandlungsmustern ver-

lange und weder blind für die Ursachen der nationalsozialistischen ,Katastrophe‘

sei noch hoffnungslos im Hinblick auf einen darauf bezogenen Lernprozess. In

direkter Replik auf Litts Beharren auf dem ,Widerstreit‘ als dem lebendigen Zen-

trumdesStaates, artikuliertOetinger dieMöglichkeit einerKongruenz vonStaat-
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und Menschlichkeit: „Partnerschaft ist der Versuch, den Umgang mit der Macht

auf einer Ebene zu üben, wo die Menschlichkeit tonangebend ist.“ (ebd., S. 275)

Anders als Litt, dessen Denken die Relationalität als ,grundlosen Grund‘ pädago-

gisch-politischenHandelns umkreist, vollziehtOetingers Partnerschafts-Plädoy-

er eine geringfügige aber wesentliche Verschiebung dieses Verhältnis-Motivs: Er

fokussiert zwar den Stellenwert von Beziehungen, konstruiert mit dem Bild der

Partnerschaftlichkeit jedoch einen Raum, in dem die Gefahren dieser Bezogen-

heit aufgehoben sind: nicht durch die Änderung der Lebensverhältnisse, sondern

durch den guten Willen und den richtigen Geist (,Teamspirit‘) derer, die sich im

Namen der Partnerschaft zusammenfinden.

DieMasse. Ein populäres Gegenbild einer ,lebendigen‘ Gemeinschaft bildet die

Figur der Masse. Sowohl als Stichwort pessimistischer Zeitdiagnose als auch als

Kontrastfolie für das pädagogische Individualitätsmotiv liefert sie eine dunkle

Antithese dessen, was im Autonomie- und Humanitätsideal des Bildungskon-

zepts zusammenläuft. Aus konservativ-reaktionärer Sicht dient die Masse als

exemplarische Warnung vor einem irregeleiteten Gleichheitsversprechen. Wil-

helm Luther nutzt hier erneut die Rückbindung an antike Diskussionslinien

und erinnert an Platons „Kritik an der arithmetischen oder köpfezählenden

Gleichheit, […] die außer der Gleichheit vor dem Gesetz auch die Gleichheit des

Lebensstiles und Geschmacks verlangt“ (Luther 1959, S. 35). Diese Kritik sei drin-

gender als je zuvor geboten, da „auch heute der Demokratie die größte Gefahr

von seiten der Gleichheit droht“ (ebd., S. 35). Als aktuelle Beispiele dienen da-

bei sowohl die US-amerikanische Neigung zu „einförmigen Regulierungen und

peinlich genauerKontrolle“, die sich zudemmit derÜberbetonung„allgemeine[r]

Wohlfahrt und Wohlergehen“ (ebd., S. 35) verbinde, als auch eine als ,angelsäch-

sisch‘ apostrophierte Aufwertung „des cooperative spirit oder team spirit“,welche

„die Tendenz zum Gruppenkollektivismus“ befördern und „eine staatsfeindliche,

gruppenegoistische Tendenz oder sektiererischen Charakter annehmen“ (ebd.,

S. 96 f.) würde. Ganz im Sinne einer extremismus-theoretischen Grundannahme

findet sichdieseBedrohungslage für Luther ebenso ,imOsten‘wieder,woderEin-

zelne nicht im ,Teamspirit‘ untergehe, sondern im „arbeitenden Kollektiv“ (ebd.,

S. 100): „Der Einzelne ist hier eine Nummer, eine Schraube oder ein Rädchen im

vorausentworfenen politischen und technischen Apparat, ein determinierter und

spezialisierter Funktionär einer riesigen Planwirtschaft.“ (ebd., S. 48)

Während Luther die Masse eher als Produkt verkehrter politischer Rahmen-

bedingungen thematisiert, erscheint sie in anderen Zusammenhängen als Effekt

mehrerer Ursachen. So verweist Heinrich Weinstock auf das Zusammenspiel

von Bevölkerungszunahme, Medienwandel sowie technologischer und bürokra-

tischer Rationalisierung, das zu einer „kalten Diktatur der total rationalisierten

Massengesellschaft“ (Weinstock 1958, S. 80) führe, gegen welche die „Einheits-

front von Politik und Pädagogik“ (ebd., S. 104) zusammenhalten müsse. Für

Eduard Spranger hat sich in diesem Kontext bereits ein neuer, „fest gewordener
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Menschentypus“ herausgebildet, dessen prägnantestes Merkmal es sei, dass

„er allenthalben gelebt wird, aber sein Leben nicht mehr führt“ (Spranger 1951,

S. 17). Sprangers „Massenmensch“ befindet sich im permanenten Rückzug vor

einer Außenwelt, deren Panorama ebenso leer erscheint, wie sein eigenes In-

neres: „Rundfunk, Kino, Kaffeehausmusik, Sportleidenschaft, Kreuzworträtsel,

Totospiel leisten ihm bei seiner Flucht vor sich selbst Hilfe“ (ebd., S. 17 f.).

In der Summe ergeben diese vier Bedrohungen – Technik, Ökonomie, Staat

und Massengesellschaft – ein ebenso unwirtliches wie klar definiertes Terrain,

auf dem sich die zeitgenössische Pädagogik positionieren kann.

2. Strategien der Abwehr: Die Sicherung des pädagogischen

Raums

Bei den bisher referierten Autoren, die sich den zeitgenössischen Bedrohungsla-

gen der 1950er Jahre widmen, überlagern sich zwei unterschiedliche Strategien,

mit denen das pädagogische Feld begrenzt und verhandelt wird. Auf der einen

Seite erscheinenThemen undMotive, die als möglichst überzeitlicheMarkierun-

gen dieses Feldes aufgerufen werden. Dazu gehören sowohl das antike Ideal ei-

ner demokratischen Polis als auch das humanistische Bild einer weltzugewand-

ten Selbstbestimmungsfähigkeit und das quasi-religiöse Motiv einer ethischen

Selbstbeschränkung, die sich im Angesicht des Höheren und Überindividuellen

eines bescheidenen Eigenmaßes besinnt. Vor diesem Hintergrund tritt die kriti-

scheArbeit andenZeittendenzen sowohl alsGelegenheit auf,dieseMotive in ihrer

Bedeutung zu reaktualisieren, als auch die eigene Sprecherposition in den gegen-

wartsgeschichtlichen Auseinandersetzungen zu markieren. Diese Sprecherposi-

tionwird aufdoppelteWeise abgesichert: einerseitsmitHilfe diskursiverKompli-

zenschaften, andererseits durch die im engeren Sinne ,pädagogische‘ Kopplung

von kritischer Problembeschreibung und Vorschlägen zur Problembehandlung.

Die folgendenThemen undMotive stehen hierbei imMittelpunkt.

2.1 Pädagogische Komplizen

Als Komplizen sollen im Folgenden jene Motive und Begriffe bezeichnet werden,

die zwar innerhalb des pädagogischen Feldes aufgegriffen und verhandelt wer-

den, jedochweit überdieses hinausgehen.DieseKomplizenschaft verläuft in zwei

Richtungen: In der einen Richtung sorgt die Bezugnahme auf solche Komplizen

für eine Verschiebung pädagogischer Begriffs- und Problemverhältnisse; in der

anderen Richtung profitieren die zu Komplizen gewordenenKonzepte von jenem

Anspruch auf Plausibilität undHumanität dessen,was sich zumBereich ,pädago-

gischer Relevanz‘ zählen darf.
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Wettstreit. In der Diskussion der Zeitverhältnisse tritt das Motiv des Wett-

streits in verschiedener Hinsicht als pädagogische Komplizin auf. Bezüglich der

Sorge um die verwaltete ,Massengesellschaft‘ und ihre nivellierenden Tendenzen

erscheint die Bezugnahme auf den Wettstreit als Fürsprache für ,belebende‘

Wettkampf- und Konkurrenzverhältnisse, in denen Differenzen zwischen Indi-

viduen ausgetragen und sichtbar gemacht werden und dabei den Maßstab der

Individualität aktualisieren. Litt positioniert den „wetteifernden Kampf“ und das

„wechselseitig[e] Sichmessen“ als notwendiges Korrektiv innerhalb einer „Staats-

und Gesellschaftsordnung“, denen die moderne Tendenz zur ,Mechanisierung‘

der Individuen und ihrer Verhältnisse bescheinigt werden kann (Litt 1958a, S. 17).

In ähnlicher Hinsicht verbindet Friedrich Oetinger sein Leitkonzept der Part-

nerschaft mit der Praxis des Wettstreits: Anders als im Feindschaftsverhältnis

ermögliche es der Wettkampf unter Partnern, sowohl die ,gesunde Kraft‘ der

einzelnen als auch die „Befreiung von mir selbst“ innerhalb einer „Mannschaft“ zu

fördern: „Unser partnerschaftlicher Gesichtspunkt läßt keinen Zweifel darüber

aufkommen, daß es sich beim Wetteifer um eine ganz und gar gesunde Kraft

handelt.“ (Oetinger 1953, S. 170) Wo Litt die ,Mechanisierung‘ als Gegenbild des

Wettkampfs aufruft, findet Oetinger die verwandte Figur der ,Kristallisierung‘,

welche im Rahmen der allgemein gültigen „Gesetze“ drohe, die Menschen in ihre

„kristallisierte[n] Rollen“ einzuschließen (ebd., S. 171). Gleichzeitig fungiert die

Wettkampffigur nicht nur als pädagogisch sanktioniertes Konkurrenzverhältnis,

welches das ,freie Spiel der Kräfte‘ fördern soll, sondern auch als politischerMar-

ker, der eine Positionierung innerhalb der Ost-West-Differenzierung vornimmt.

Das bedrohliche „Schicksal der Mechanisierung“, die zwar auch innerhalb des

Westens erkannt wird und gebändigt werden soll, sei gerade im „Kommunismus

[…] zu ihrer hartnäckigsten und bösartigsten Form emporgetrieben“worden (Litt

1958a, S. 79).

Exzellenz. Aus dieser Aufwertung des Wettstreits geht ein weiteres Motiv

hervor, das breite pädagogische Aufmerksamkeit genießt. Wettstreit dient nicht

allein als praktisches Medium des Individualismus und zur Anregung ,gesunder

Kräfte‘, sondern bringt zudem die positive Abweichung von Durchschnittlichkeit

zutage – Spitzenleistung und Exzellenz. Dabei wird die Förderung und Iden-

tifizierung von Exzellenz keineswegs als Selbstzweck verstanden, sondern in

unmittelbare Nähe zu gesellschaftlichen Organisationsfragen gestellt. Damit

die zahlreichen Leitungs- und Verantwortungspositionen, die innerhalb eines

demokratischen Gemeinwesens zu besetzen sind, nicht mehr nach Gesinnungs-

und Machtkriterien vergeben werden, sondern im Rahmen eines umfassenden

Leistungs- und Eignungsparadigmas, brauche es – in der FormulierungWilhelm

Luthers–dieHerausbildung einer „demokratische[n] Bildungselite“ (Luther 1959,

S. 105). Nur eine solche Elite könne dem konformistischen Druck der „modernen

Massendemokratie“ (ebd., S. 105) standhalten und ihn ,von oben her‘ ausglei-

chen – ein Gedanke, der in den fast gleichen Worten bei Heinrich Weinstock
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wiederkehrt: Um dem „Massensumpf“, dem „Gruppenegoismus und -kollek-

tivismus“ vorzubeugen, brauche gerade die Demokratie „jene Elite, ohne die

keine gesellschaftliche und staatliche Ordnung bestehen kann“ (Weinstock 1958,

S. 110 f.). Eduard Spranger treibt dieses Verhältnis von Demokratie und Elite be-

grifflichweiter und stellt den demokratischen Bedarf nach einer aristokratischen

Führungsschicht fest, welche den Gegenpol zur bedrohlichen ,Gleichmacherei‘

biete: „Eine Demokratie will […] gerade eine besonders hochwertige Aristokratie

erziehen: keine Aristokratie der ererbten Privilegien und des Geldsacks, sondern

eine sittlich und geistig geadelte Führerschicht. Jede Gleichmacherei in Sachen

der Bildung ist daher ein Schaden, den der betreffende Staat sich selber zufügt.“

(Spranger 1951, S. 66 f.)

Staatlichkeit. Mit diesen Ausführungen wird deutlich, dass die pädagogische

Komplizenschaft mit Wettbewerbs- und Exzellenzmotiven in enger Verbindung

zum Motiv der Staatlichkeit verhandelt wird und diese Motive in eine pädago-

gisch-politische Rahmung integriert. Auch wenn der pädagogische Raum gegen-

über demEin- undÜbergriff des Staates verteidigtwird–unddiese Verteidigung

als Lehre aus der totalitären Gleichschaltung der nationalsozialistischen Erzie-

hung verhandelt wird –, findet sich in den pädagogischen Begründungszusam-

menhängen eine deutliche Verschränkung politischer und pädagogischer Hand-

lungslogiken.So stelltWeinstock in seinemBeitrag für die Schriftenreihe desHei-

matdienstes die Rolle des Staates in eine pädagogisch-anthropologische Perspek-

tive, aus der die menschliche Verantwortung für die eigene Freiheit erst im zum

Staat arrangierten Gemeinwesen zur Vollendung kommt: „Der Mensch, als das

Wesen der Freiheit genötigt, befähigt, berufen, sein Leben verantwortlich zu füh-

ren, worüber es sich ständig Rechenschaft zu geben hat, vermag diese Rechnung

nur in einem ordentlichen Staat in Ordnung zu bringen, den aber wiederum nur

der ordentlicheMensch zustande bringt.“ (Weinstock 1958, S. 10) Aus diesem An-

spruch heraus resultiere ein klarer pädagogischer Auftrag, „eine Pädagogik des

Lernens, des Gehorsams, der Zucht“ zu realisieren, die „keineswegs ,Unterdrü-

ckungdeserwachendenSelbstgefühls‘, sondern imGegenteil ganzundgar ,Erzie-

hung zur Selbständigkeit‘ meint“ (ebd., S. 26). Solche Verschränkungen von Ge-

horsam und Autonomie erlauben die Konstruktion einer Parallelität von Staats-

und Menschenbildung: Die wohlregulierte Selbstbestimmung, zu der die Schu-

le als Staatsorgan erziehen soll, formt nicht nur das bürgerliche Engagement in

der Demokratie vor, sondern legitimiert die Schule als konkreten Ausdruck eines

Staates, der in ihr seine wichtigsten Grundlagen schafft. Anders als die oftmals

kritisierten Re-Education-Maßnahmen, die eine „,Demokratie auf Befehl‘“ (We-

niger 1954, S. 9) angestrebt und die verbreitete „Staatsfeindschaft“ und „Staats-

müdigkeit“ (ebd., S. 11) noch verstärkt hätten, scheint der Vorteil der Pädagogik

darin zu bestehen, jenseits von Befehl und Willkür zu operieren. In diesem Sin-

ne biete die pädagogische Bezugnahme auf den Staat zwei strategische Vortei-

le: Einerseits wertet sie den pädagogischen Raum in seiner unmittelbar staats-
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tragenden Rolle auf; andererseits verbietet sie die direkte Übernahme politischer

Kategorien auf die Pädagogik und sichert sich damit die Hoheit innerhalb dieses

Raums: Politische Bildung ohne Rücksicht auf die Eigenlogik des Pädagogischen

drohe zu Indoktrination oder bloßer „Funktionärsschulung“ (ebd., S. 21) zu wer-

den. An dieser Stelle deutet sich ein Grundmuster an, das wir am Ende unserer

Überlegungen wieder aufnehmen werden: Das als ,pädagogisch‘ markierte Ver-

hältnis zum Außerpädagogischen inszeniert sich als eine negative Form der Teil-

habe, die sich um das passiv-aktiveMotiv des ,Nichtmitmachens‘ als Handlungs-

und Beziehungsform herum gruppiert.

2.2 Pädagogische Therapie

Dort, wo sich die pädagogische Reflexion in der Abwehr positioniert, gewinnt sie

eine zunächst negativeKontur: Sie trennt sich vondem,was sie nicht ist undwozu

sie nicht beitragen will. Gleichzeitig bleibt in dieser Positionierung eine Leerstel-

le: Außer den Rückgriffen auf Großkonzepte wie „Humanität“, „Verantwortung“

(Weniger 1954, S. 20 f.) oder „Ganzheit“ (Holzamer 1949, S. 189) bleibt die Frage

nach der aktiven Rolle und der konkreten Aufgabe pädagogischer Akteur:innen

weitgehend vage.Einige Autoren bringendabei ein (Selbst-)Deutungsangebot ins

Spiel, das dieses Dilemma auf zeitgemäße und zukunftsträchtigeWeise bearbei-

tet. In einer Situation, in der klar scheint, dass ihre problematischen Grundlagen

nicht in absehbarer Zeit behobenwerden, setzen sie auf ein pädagogischesAufga-

benformat,das sichmit denBegriffen der ,Therapie‘ undder ,Abwehrkraft‘ umrei-

ßen lässt. Bei aller Kritik der schädlichen Zeiteinflüsse reklamiert bspw.Wilhelm

Luther die Eigenverantwortung derer, die ihr ausgeliefert sind – sie hätten „dafür

zu sorgen, daß ihre Person stark genug ist, sich gegen die von seiten der Appara-

tur her drohenden nivellierenden und reduzierenden Einflüsse im Arbeitsprozeß

erfolgreich zu behaupten“ (Luther 1959, S. 75).Während Luther dementsprechend

die „Lösung des Problems […] in einer neuen sinnvollen Erziehung“ (Luther 1959,

S. 75) erkennt, ergänztWeinstock diesen Ansatz um einemedizinischeMetapho-

rik und erklärt, man habe es mit einem modernen gesellschaftlichen „Virus“ zu

tun,„welches das anfälligeGewebeder Freiheit bösartigwuchern läßt“, sodass die

pädagogische Reaktion auf diese Erkrankung allein in der richtigen Kombination

von Analyse und Praxis bestehen könne – „nur auf Grund solcher Diagnose der

Zeit, die der pädagogischen Theorie obliegt, vermag die Therapie der erzieheri-

schen Praxis jeweils heilsam zu werden“ (Weinstock 1958, S. 65).

Anders als solche pauschalisierenden Zugänge, welche die Aufgabe der „Er-

ziehung“ auf „Notwehr und Gefahrenschutz“ hin ausrichten wollen (ebd., S. 65),

folgen die Überlegungen Theodor Litts einem ähnlichen Grundmuster, überset-

zen die Analyse aber stärker in eine innerpädagogische Reflexion. Zunächst di-

stanziert sich Litt von der vereinfachenden kulturkritischen Analyse, die er den
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„Bußprediger[n] der Moderne“ (Litt 1958b, S. 104) zurechnet: Der Widerspruch

zwischen Bildungs- und Arbeitswelt dürfe nicht als „unversöhnliche Feindschaft“

begriffenwerden–eine solcheZuspitzung fördere in erster Linie das „wichtigtue-

rischeGehabe“ derjenigen, die sich damit hervortäten und die Aura der „Daseins-

verzweiflung“ (ebd.,S. 104) kultivierten. ImGegenzugplädiert Litt für dengrund-

legenden Bildungswert von Erfahrungen der Irritation undWidersprüchlichkeit:

„Es könnte sein, daß der Mensch von sich selbst, seinem Wesen und seiner Be-

stimmung, gerade dann am meisten erführe, wenn er […] von dem Widerstreit

nicht zu versöhnender Daseinsmächte aufgestört und umgetrieben wird.“ (ebd.,

S. 108 f.) Gleichzeitig hebt er die dialektischeDynamik aus „Entäußerlichung und

Verinnerlichung“hervor,welche im (Arbeits-)Handeln grundlegendeSubjekt-Ob-

jekt-Verhältnisse konstituiert und verdeutlicht, dass es keinen innerlichkeitsori-

entierten Selbstbezug ohne einen ,entäußernden‘ Sachbezug gibt (ebd., S. 81) –

wenngleich diese Dynamiken in der modernen Arbeitswelt häufig unterbrochen

undzugunstender„DiktaturderSache“ (Litt 1958b,S. 72) verschobenwürden.Der

„konkreteMensch“ sei dort zwarnicht gänzlich verschwunden, trete jedoch erst in

Erscheinung,„wenn er aus derDisziplin der Sache herausgetreten und sich selber

zurückgegeben ist“ (ebd., S. 73). Weil diese temporäre „Entselbstung“ unter den

Bedingungen der modernen Arbeitswelt nicht zu beseitigen sei, schließt Litt sei-

ne Überlegungen dazumit vier Elementen einer „erleuchtenden Reflexion“ (ebd.,

S. 122) ab, deren Ziel im produktiv-bildenden Aushalten der Antinomie besteht:

(1) Esmüsse einBegriff derArbeit etabliertwerden,der diesenicht als alttesta-

mentarischen ,Fluch‘ begreift – erst wenn sie „freigesprochen ist von der Anklage,

in einem fluchwürdigen Fehltritt ihren Ursprung zu haben“ (ebd., S. 122), könne

sie als selbstgewählter–undnicht fremdverschuldeter–Teil desAlltags integriert

werden. (2) Gleichzeitig sollten die Zeitgenossen gegen die „Versuchung gewapp-

net“ werden, „sich […] an die der Arbeitswelt entspringenden Sachforderungen

zu verlieren“ – und diesen permanentenWiderstand gegen die ,Entselbstung‘ als

einedialektischeFormderSelbstbildung leben,welche imMenschendieErkennt-

nis festige, „daß die Bemühung um die Sache ihn gleichzeitig als Menschen bil-

det und doch auch in seinem Menschsein bedroht“ (Litt 1958b, S. 122). (3) Eben-

so müsse die komplementäre Tendenz vermieden werden, sich der Versuchung

der Sache durch Rückzug in die Innerlichkeit zu entziehen und die antinomische

Spannung durch eine falsche Teilung zweier scheinbar getrennter Sphären zu er-

setzen – „den Widerspruch durch äußere Teilung auf[zu]lös[en]“ (ebd., S. 122).

(4) Schließlich fasst Litt seine antinomische Ethik der Arbeit in eine anthropo-

logische Perspektive ein, in welcher die Bruchlinie einer unmöglichen ,Harmo-

nie‘ zum Motor fortdauernder Bildungsprozesse wird: „Der Mensch lernt in sich

das Wesen kennen, dem es nicht beschieden ist, in bruchlosem Wachstum zur

Harmonie heranzureifen, sondern dem es obliegt, in stetem Ringen mit immer

von neuem aufbrechendenGegensätzen Selbst zuwerden undWelt zu gestalten.“

(ebd., S. 124)
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In der Summe dieser vier Elemente formuliert Litt ein pädagogisches Pro-

gramm, das sich zwar bereits im Titel in die Traditionslinie des Bildungsideals der

deutschen Klassik einschreibt, das seine Aufgaben und seine Orientierung jedoch

weitgehend aus der Immanenz der Zeitverhältnisse heraus zu konstruieren ver-

sucht, deren Überwindung außerhalb seiner Fragestellung liegt.1 Indem er die

Frage des ,Aushaltens‘ und der „Abwehrkräfte“ (Litt 1956a, S. 17) in den Mittel-

punkt stellt, problematisiert er das Paradigma abstrakter Selbstbestimmung und

knüpft an jene ,therapeutische‘ Funktion der Pädagogik an, die heute imParadig-

mader Prävention und der Resilienz fortbesteht (vgl. Anders et al. 2022). Zugleich

hängt die Entscheidung für eine solche Ausrichtung an einem neuen Verständ-

nis pädagogischer Ideale. Litt skizziert zwar die historische Genese des ,klassi-

schen Ideals‘, gleichzeitig leben seine Überlegungen von der Bereitschaft, dieses

Ideal nicht als erhabenen Kontrapunkt gegen die Zeitverhältnisse fortzuschrei-

ben und es damit seinen materiellen Grundlagen zu entziehen. Es sei ein letzt-

lich gefährlicher „Luxus“, die „Jugend imZeichen eines Ideals heranzubilden, das

die als Triebkraft wirkenden Verhältnisse entweder ignoriert oder diskreditiert“

(Litt 1958b, S. 148). Mit dieser bewussten Distanznahme gegen die ,Diskreditie-

rung‘ zeigt sich Litts pädagogische Reflexion als Versuch, außerhalb der oben be-

schriebenen Strategien der Abwehr zu denken –weil eben diese Abwehr blind für

dieArt undWeise ist, inder sie sichdas aneignet,was sie verteidigt oder kritisiert.

3. Selbstbestimmung und Ressentiment

Um dieses Verhältnis von Abwehr und Aneignung auch jenseits des Quellenma-

terials zu untersuchen, nutzenwir im abschließenden Abschnitt das Konzept des

Ressentiments. Es dient dazu, die verschiedenen Dimensionen der Abwehr zu-

sammenzufassen und die Frage zu stellen, wie sich die Haltung der ,diskreditie-

renden‘ Abwehr zu dem verhält, was sie verteidigt. Da diese Abwehr den Einflüs-

sen und Ansprüchen gilt, welche die Reichweite und Geltung des pädagogischen

Feldes einschränken, lässt sich das Verteidigte mit dem Motiv der Selbstbestim-

mung fassen: Diese bildet nicht nur ein normatives Ziel individueller Bildungs-

prozesse, sondern repräsentiert auf systemischer Ebene den Anspruch eines Bil-

dungssystems, dessen Grenzen nicht nur die Eigenlogik des Pädagogischenmar-

kieren, sondern auch das Hoheitsgebiet pädagogischer Selbstbestimmung. Auf

dieseWeise fungiert dasMotiv der Selbstbestimmungals abstraktesKomplement

der Strategien der Abwehr: Die Übergriffe, die vom Staat, von der Technisierung

1 In ähnlicher Weise formuliert Helmut Schelsky in seiner Beschreibung der gegenwärtigen Bil-

dungs- und Berufslandschaft einen weitgehend ernüchterten Bildungsbegriff: „,Bildung‘ wird

in diesemZusammenhangemehr undmehr zu einer professionellen Lebensart.“ (Schelsky 1957,

S. 49)
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oder der Massengesellschaft her beklagt werden, treten als feindliche Unterbre-

chungen jener Selbstbestimmungsfähigkeit auf, die erst dann auf die Höhe ih-

res eigenen Anspruchs zu kommen scheint, wenn ihre äußeren Gefährdungen

überwunden sind. Dieser negative Bezug auf die Selbstbestimmung, der diese in

erster Linie als deren Bedrohung und als Erfahrung der Fremdbestimmung er-

lebt, folgt in mehrfacher Hinsicht dem Muster des Ressentiments. Für die we-

sentlichen Elemente dieses Musters nutzen wir den analytischen Vorschlag Jo-

seph Vogls, der vier unterschiedliche Ebenen unterscheidet (Vogl 2021, S. 161):

(1) Im Zentrum des Ressentiments steht ein Selbstverhältnis, das Vogl als

„eigentümlich gebrochene Selbstaffirmation“ charakterisiert. Die affirmati-

ve Kraft dieses Selbstbezugs basiert auf einer „negativen Ableitung“, die sich

als ,unbedingtes Nein‘ gegenüber dem Äußeren und Anderen des Selbst voll-

zieht. (2) Dieses Verhältnis der „verneinenden Selbstbejahung“ geht mit einer

entsprechenden Dynamik einher, welche „Aktivität durch Passivität und diese

durch Hemmung ersetzt“. Wie der Selbstbezug auf dem Umweg des verneinten

Fremdbezugs hergestellt wird, so tritt auch die Aktivität als vermittelte und

unterbrochene Reaktion auf die Erfahrung der Passivität in Erscheinung. Die

Aktivität des Ressentiments vollzieht sich als betriebsamer „Handlungsstau“,

dessen Unruhe die eigene „Ohnmacht“ zugleich abwehrt und kultiviert. (3) Aus

dieser Konstellation resultiert ein Innen-Außen-Verhältnis, in dem die überle-

gene Handlungsmacht des Außen die Erfahrung der eigenen „Zurücksetzung“

verstetigt und im Inneren ein Gefühl des „Lebensneids“ hinterlässt, der als „bren-

nende[r] Mangel an Sein“ das affektive Gegenbild des negativen Selbstbezugs

darstellt. Einen Weg, um die erdrückende Kombination von Ohnmachtserfah-

rung und Lebensneid wieder nach außen zu wenden, bietet der Mechanismus

der Delegation. Im Fall des Ressentiments verknüpft sich diese „Abgabe von Akti-

vitätsressourcen“ jedoch mit „einer Art ,Punitivismus‘ oder Straffreudigkeit“: Die

Delegation kann vor allem dann genossen werden, wenn die entäußerte Aktivität

eben jene Hemmung, Bestrafung und Beschränkung ausagiert, von der sich das

ressentimentale Subjekt selbst gezeichnet fühlt. (4) Weil die Grunderfahrung

des Ressentiments diffus verteilte Gefühlslagen produziert, verbindet sich diese

Diffusion mit dem Bedürfnis nach konkreten Gegenständen, an denen sich die

Abwehrhaltung orientieren und Gestalt gewinnen kann. Vogl bezeichnet diesen

Aspekt als „Konkretismus“, der die Suche nach der ,Schuld‘ konkreter Personen

der Rekonstruktion der Verhältnisse und ihrer Effekte vorzieht: „Kausalreflexe

und Evidenzenwerden gegenüber veritabler Ursachenforschung privilegiert, das

Ressentiment kommt mit der Ungewissheit von Verursachungen nicht zurecht.“

(ebd., S. 162)

Auch wenn diese vier Elemente das Ressentiment in erster Linie als Sub-

jektformation beschreiben, hängt der Erfolg dieser Struktur damit zusammen,

dass sie zugleich als „Moral des Ökonomischen (oder ökonomisches Moral-

prinzip)“ fungiert: als „senti-mentale Mixtur aus rechnerischer Vernunft und
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toxischen Empfindungen“ (ebd., S. 162). Von diesen Überlegungen aus lassen

sich die anfangs sortierten Elemente der ,pädagogischen Abwehr‘ in eine er-

weiterte Perspektive setzen. Auf der einen Seite fügen sich die Bereiche der

Abwehr in das ressentimentale Schema der ,Bevormundung‘ ein, welche den

pädagogischen Handlungsraum einschränkt und ihn Bedingungen aussetzt,

über die er nicht verfügen kann: Die prägende Kraft des ,technischen Zeitalters‘

droht die Bildungswirkung des ,richtigen Wissens‘ und der ,aufrichtigen Re-

flektion‘ ebenso zu übertrumpfen wie die Massenkultur die Ehrfurcht vor den

Ausnahmecharakteren. Gleichzeitig geben die pädagogischen Begründungs-

und Verteidigungsreden das paradoxe Bild eines ,blockierten Ressentiments‘ ab:

Die mit Neid gemischte Abneigung scheint nur zur Hälfte ausagiert zu werden

und kommt nur in seltenen Fällen dazu, ihr Objekt unmittelbar zu treffen. Dies

geschieht entweder, wenn dieses Objekt hinreichend weit entfernt ist – wie der

,Kommunismus‘, der sich in den ,Osten‘ zurückgezogen hat – oder wenn das Ob-

jekt der Abneigung aus sachlich einwandfreien Gründen getroffen werden darf –

wie bei den entfremdenden Arbeitsverhältnissen, die ohnehin des Anspruchs auf

,Menschlichkeit‘ entbehren und ein legitimes Feindbild abgeben. Solche ,Frei-

fahrtscheine‘ für das Ressentiment fallen vor allem dort auf, wo ansonsten ein

vorsichtig-abwägendes Urteilen stattfindet, etwa bei Theodor Litts ,Abrechnung‘

mit dem „Menschenbild des Kommunismus“ und dem Irrweg des „Arbeitskollek-

tivs“ (Litt 1958b, S. 100): Während Litts pädagogische Handlungsempfehlung auf

ein bewusstes ,Aushalten‘ moderner Entfremdungstendenzen setzt und vor der

Hingabe an die allwaltende ,Versachlichung‘ warnt, illustriert sein Blick nach Os-

ten eineWelt, die sich derMühedieses Aushaltens verweigert undwiderstandslos

der ,Diktatur der Sache‘ hingibt. In seiner Darstellung scheint der ,Kommunis-

mus‘ eben das aktiv zu wollen, dem sich der ,Westen‘ mit Mühe widersetzen soll:

„Er will die ihm unterworfenen Menschen planmäßig in die Verfassung bringen,

in der sie sich befinden müssen, um, der eigenen Impulse beraubt, wie Glieder

eines beliebig lenkbarenMechanismus zu funktionieren.“ (Litt 1958b, S. 79)

Vor allem die historische Situation der Nachkriegszeit bildet eine entschei-

dende Barriere für das ,Ausleben‘ des Ressentiments. Das Strafbedürfnis, das ei-

ne zentrale Rolle für das Ressentiment spielt, muss sich in einer ambivalenten

Situation einrichten; während sich nicht geringe Teile der Gesellschaft als von

den Siegermächten bestraft erleben, verhindert die historische Ausnahmesitua-

tion das offene Ausagieren dessen, was das Ressentiment nahelegen würde: die

Abwehr derjenigen ,feindlichen‘ Instanzen, derenÜberlegenheit die eigeneHem-

mungundHandlungsunfähigkeit zu verursachen scheint.Der pädagogischeDis-

kurs öffnet in dieser Lage eine Tür: Im Rückgriff auf pädagogische Kategorien

lässt sichdasHandelnder Sieger auf eineWeise kritisieren,die diesemHandelns-

eine–zumindest pädagogische–Legitimität streitigmachen.Die „kräftig[e] und

nicht immer geschickt[e] Nachhilfe derer, die uns diese Niederlage bereitet hat-

ten“ (Litt 1956b, S. 4), kann ebenso kritisiert werden wie der „entscheidende Feh-
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ler“, dendie Siegermächte begangenhätten, als sie denDeutschen eineDemokra-

tie rein „formalen Charakter[s]“ zugestanden hätten, die nur „eine Art von Spiel“

sei unddaher keinenRaumfür echteSelbstbestimmung lasse (Weniger 1954,S. 9).

Spranger treibt die Klage über die beschränkte Selbstbestimmung soweit, dass er

die neuerlicheHerausbildungdes „systemgebundenenMenschen“ als eineGefahr

zeichnet, die den Nationalsozialismus noch übertreffe, und davor warnt, dass in

diesem Falle „der Schritt aus dem noch gemäßigten Hitler’schen System in ein

viel radikaleres nicht mehr zu verhindern“ (ebd., S. 51) sei. Das Mitgefühl, das

Sprangers Reden ausdrückt, gilt vor allem dem Opferstatus der Deutschen und

blicktmit einer eigentümlichenSorge aufdieNachkriegsjugend: „[I]ch [wünsche]

nicht, daß sie zum dritten Male Opfer werde.“ (ebd., S. 57)

In diesen Äußerungen tritt eine pädagogisch grundierte Kritik zutage, durch

die sich das Motiv des Opfers zieht. Während auf diese Weise eine kaum ver-

deckte Täter-Opfer-Umkehr lanciert wird, etabliert sich diesesMotiv zugleich als

systematisches Element in pädagogischen Begründungszusammenhängen. Die

Strategien der Abwehr, die das pädagogische Feld gegen sein Außen begrenzen,

bekräftigen den darin enthaltenen Selbstbestimmungsanspruch, verwandeln ihn

aber zugleich in eine Arbeit an dem,was ihn zu vereiteln scheint.Die Affirmation

der Selbstbestimmung ist von der Klage über ihre Unmöglichkeit schwer zu

unterscheiden: „Man bejaht, um zu verneinen“ (Vogl 2021, S. 164) und verschiebt

das Entscheidend-Abwesende dorthin, wo ,der Andere‘ darüber verfügt. „Der

andere hat stets, was niemand besitzt.“ (ebd., S. 165) In diesem Zusammenhang

deutet sich eine Verschiebung imKonzept der Selbstbestimmung an:Wenn diese

nicht mehr als normatives Ideal bzw. als ,regulative Idee‘ der Autonomie verhan-

delt wird, sondern innerhalb eines normalistischen Bezugsrahmens positioniert

wird, geschieht ihr der Einbezug in das, was Joseph Vogl als ,ökonomistische

Moral‘ paraphrasiert. Sie wird zu einer Frage des Mehr-oder-weniger und zu

einer Ressource, deren umkämpfte Verteilung die permanente Frage nach der

eigenen Bevor- und Benachteiligung im Verteilungsprozess eröffnet. Innerhalb

dieses Rahmens konstituieren sich neue Pathologien der Selbstbestimmung:

Anders als der der Autonomie inhärente Abgrund der Freiheit, der im Zentrum

der Selbstbestimmung die Pathologie der reinen und unregulierten ,Willkür‘

platziert, etablieren sich im normalistischen Selbstbestimmungshorizont zwei

andere Abweichungen. Sobald die Selbstbestimmung auf einem Kontinuum

verortet wird, erscheint auf der einen Seite die ,Abweichung nach unten‘, die in

der bisher thematisierten Literatur mit den Begriffen der ,Massengesellschaft‘,

des ,systemgebundenen Menschen‘ oder der ,Diktatur der Sache‘ umrissen wird:

Phänomene aus einer Pathologie der Moderne, die als Verführung zur Fremdbe-

stimmung wahrgenommenwerden. Auf der anderen Seite wird die ,Abweichung

nach oben‘ imMuster des Verteilungskampfes thematisiert: Ein Zuviel der Selbst-

bestimmung erscheint als unrechtmäßige Aneignung einer knappen Ressource,

die allen nur in begrenztem Maße zusteht. Beide Abweichungen knüpfen an
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die Logik des Ressentiments an. Auf der einen Seite trifft das Strafbedürfnis

diejenigen, die mit ihrer unrechtmäßigen Aneignung den eigenen Mangel an

Freiheit zu verursachen scheinen; gleichzeitig trifft es aber auch denjenigen, der

sich der Versuchung der Fremdbestimmung ergibt und „es nicht fertigbringt,

sich aus dem Zustand mißlaunigen Unbehagens […] emporzureißen“ (Litt 1958b,

S. 19). Auf diese Weise verwandelt sich das Problem der Selbstbestimmung in

ein ,ökonomisches‘ Problem des Maßes, dessen Spannungsfeld austariert und

ausgehalten werden muss. Auch Alfred Petzelts indirekte Anspielung auf die

Aristotelische Demokratie-Definition, wonach jeder Mensch sowohl „Regieren-

der wie Regierter“ sei und der „gute Staatsbürger regiert, indem er regiert wird“

(Petzelt 1955, S. 78), fügt sich in dieses Muster. Die Durchdringung von Aktivi-

tät und Passivität erfordert das pädagogische Handwerk ihrer Balance und die

Aufmerksamkeit auf die Gefahr des Entgleitens in eine der beiden Richtungen.2

In derKopplung vonRessentiment undnormalistischer Logik verwandelt sich

die Selbstbestimmung in ein zentrales pädagogisches Motiv, das Anschlussstel-

len zu anderen Themenfeldern anbietet und die Erziehung zur Autonomie mit

der Frage nach dem Verhältnis zu den konkreten gesellschaftlichen Kräften ver-

schränkt. Innerhalb dieser Konstellation deutet sich in der Figur des ,Nichtmit-

machens‘ ein Muster an, das einen Schlüssel für die eigene Verortung und deren

Selbstverständnis anbietet. Sie kombiniert Elemente, die eine diffuse pädagogi-

sche Selbstverortung erlauben, und sie in eben dieser Diffusität anschlussfähig

machen. Die folgenden Thesen umreißen ein vorläufiges und skizzenhaftes Bild

dieser Figur:

Im Gegensatz zumNichtmachenmarkiert das Nichtmitmachen eine negative

begründete Form der Aktivität, deren wesentliches Attribut die aktive Distanzie-

2 In aller Deutlichkeit präsentiert sich diese Konstellation schließlich dort, wo das Ressentiment

selbst zum Thema wird. In seinem Buch über die „Partnerschaft“ rekurriert Friedrich Oetin-

ger im Kapitel über die „Gefahrenzonen der politischen Erziehung“ auf Nietzsches Analyse des

„,Giftauge[s] des Ressentiments‘“ und zeichnet das folgende Gesellschaftsbild: „Ob Vertriebene

oder Heimkehrer, ob Nazis oder Antifaschisten, ob Emigranten oder Widerstandkämpfer, je-

der hegt seinen geheimen Groll gegen einen anderen, dem er die Rache gönnt, aber nicht an

den Leib kann.“ (Oetinger 1953, S. 242) Mit dieser Formulierung rückt er nicht nur Millionen

Opfer des Nationalsozialismus aus demBlick, sondernmarkiert die Handlungsblockierung als

zentralen Effekt des Ressentiments und beantwortet so die diesbezügliche Frage „Was läßt sich

tun?“. Das Sozialverhältnis der „Partnerschaft“ tritt als „Heilmittel“ auf, das dem „wackeligen

nationalen Selbstbewußtsein“ den Weg aus der Zwickmühle von „Machtlosigkeit“ und „Über-

heblichkeit“ weisen soll: „Es gibt nur einen Ausweg: unseren Kräften Auslauf in kooperierende

Aktivität verschaffen, wo sie ganz von selbst unter die Zucht der Verantwortung fallen.“ (ebd.,

S. 243) Damit öffne sich zugleich der Ausweg aus einemweiteren nationalen Dilemma, das Oe-

tinger indie schmerzhaft naive Fragekleidet: „Warumsindwir in allerWelt nicht beliebt?“ (ebd.,

S. 245) Die Antwort hierauf dreht das Neid-Motiv des Ressentiments schlichtweg umund emp-

fiehlt die entschlossene Abkehr vom „Unmögliche[n]“, die jene Zufriedenheit ermögliche, die

den Deutschen dringend geraten wird: „Wir brauchen als nationales Aushängeschild mehr Zu-

friedenheit.“ (ebd., S. 245)
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rung bildet; was getan wird, folgt dem Abstand zu dem, was in diesem Tun nicht

getan wird. Als soziale Praxis bearbeitet das Nichtmitmachen die Suche nach ei-

ner beschränkten Form der Teilhabe, welche diese Einschränkung aktiv herstellt

undaufwertet: Insofern folgt derAnteil der PädagogikdemparadoxenMuster des

,Anteils der Anteillosen‘ (Rancière) und reklamiert den Anspruch, aus dem Außen

heraus die Fürsprache des Ganzen zu besetzen. Das Nichtmitmachen der Päd-

agogik setzt auf eine negative Form der Autonomie, die im Bruchmit dem äuße-

renMüssenein innerlich verankertes Sollen evoziert; diesesSollenkorrespondiert

mit der pädagogischen Unmöglichkeit, jene Selbstbestimmung aktiv herzustel-

len, die zugleich ihr Telos ist. Der Bruch mit dem Müssen eröffnet im Nichtmit-

machen die permanente Verhandlung über das richtige Maß der Verweigerung;

die Pädagogik nimmt sich dieser Verhandlung anund erfasst sie als Fall ohne Prä-

zedenz. Stets aufs Neue müssen die Verweigerung des Müssens und die Ansprü-

che des Sollens individuell verhandelt werden. ImArrangement desNichtmitma-

chens kultiviert die Pädagogik die Unterbrechung des ,Lebens‘ durch die ,Schule‘:

Diese ist die allgemeine Chiffre für einen ins Positive gewendeten Aufschub des

Handelns, von dem stets zugleich gilt, dass ihm das Recht, die Notwendigkeit als

auch der Zwang zu Handeln fehlt.

Verstehen wir diese Figuration des Nichtmitmachens als pädagogische Form

der Selbstinterpretation, wird ihre ressentimentale Struktur deutlich. Im Sinne

einer von Scheler als „,organische [strukturelle] Verlogenheit‘“ (Vogl 2021, S. 164)

charakterisierten Ambivalenz vermengen sich in ihr Affirmation und Abwehr auf

kaum zu unterscheidendeWeise: Der Staat, die Technik, die Masse und die Öko-

nomiewerdenals pädagogischeGegenweltenaufgebaut,gleichzeitig fließt in ihre

Konstruktion eine affektive Qualität, die unmittelbar aus den erledigten und ent-

werteten Wunschbildern zurückzuströmen scheint. Die Distanz, die in der Ab-

wehr dieserMotive aufgebaut wird, erscheint im selbenMaße als selbstbestimm-

te Absicherungdes pädagogischenRaumswie als aktive Aneignung jener Zurück-

setzung,mit der das ohnmächtigeMandat der Pädagogik gezeichnet ist. Auf die-

sem Weg kehrt das, was als das Andere der Pädagogik markiert wurde, in diese

zurück.Vor allemdort,wo der Rückgriff auf transzendentale oder historische Be-

gründungszusammenhängedesPädagogischennichtwieder aufgenommenwer-

den soll, dienen diese Elemente als Gegenstände einer Selbstbestimmung imMo-

dus der Abwehr, deren Credo zu lauten scheint: Niemals war die Bildung dort, wo

die Maschine, der Markt oder der Staat ist.
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Problem Digitalisierung?

Wie im Modus pathologisierender Untergangsrhetorik

über Digitalität in der Schule gesprochen wird

Sabrina Schröder und Patrick Bettinger

1. Einleitung und thematische Heranführung

Nicht zuletzt seit derVerabschiedungprominenter bildungspolitischer Strategie-

papiere zur (Medien-)Bildung in der digitalen Welt (vgl. KMK 2016), der Verab-

schiedung des DigitalPaktes Schule (vgl. KMK 2019a), der Vorlage entsprechen-

der Standards für die Lehrer:innenbildung (vgl. KMK 2019b) sowie den flankie-

renden Stellungnahmen wird dasThema Digitalisierung in der Schule breit rezi-

piert. Spätestens seit der Corona-Pandemie existiert – längst nicht nur in erzie-

hungswissenschaftlichen Subdisziplinen – eine rege Debatte darüber, inwiefern

der Einsatz digitaler Medien in (formalen) Bildungssettings Lern- und Bildungs-

prozesse unterstützen kann, aber auch,welche (nicht-)intendierten Veränderun-

gen für Bildungsinstitutionen sich dadurch ergeben (können).

Die Diskussionen haben dabei die Thematisierung eines eng gefassten und

konkreten Unterrichtsgeschehens längst überschritten. Sie drehen sich zuneh-

mend umdie Frage,wie sich Bildungseinrichtungen in organisationalerHinsicht

verändern und inwiefern im Zuge dessen auch Zielsetzungen überdacht werden

müssen (vgl. Cress et al. 2018; Petko et al. 2018). Die Fragen zeigen an, dass sich

die Vorstellung eines rein instrumentellen Verständnisses von Medien längst in

Richtung einer „Kultur der Digitalität“ (Stalder 2017) verschoben hat.

Auch wenn also im öffentlichen Diskurs vielfach ein Ausbau der digitalen

Infrastruktur – v.a. an den deutschen Schulen – gefordert wird, sind gegenwär-

tige Auseinandersetzungen zur Digitalisierung in der Schule längst nicht nur

durch eine verstärkte Hinwendung der Bildungsinstitutionen zu digitalkultu-

rellen Entwicklungen gekennzeichnet. In den Kämpfen um die Frage nach der

Bedeutung und der Umsetzung des (angemessenen oder gar ,pädagogisch wert-

vollen‘) Mediengebrauchs, werden immer wieder auch solche Positionen in die

Debatte eingebracht, die sich – insbesondere mit Blick auf die Nutzung digitaler

Medien in der Schule – ablehnend bis abwertend den pädagogischen Einsätzen

gegenüber zeigen. Beispielhaft lässt sich das am polemisch gebrauchten Begriff

der „Frühdigitalisierung“ (Lankau 2019, S. 63) verdeutlichen: Bildungspolitische

Initiativen, bspw. die Digitalisierungsoffensive der Kultusministerkonferenz

(KMK), werden dahingehend kritisiert, dass im pädagogischen Diskurs der

Einsatz digitaler Geräte für alle Alters- und Klassenstufen „per se“ als innovativ,
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gewissermaßen als eine Art „Heilslehre“ (Lankau 2019, S. 59) gelte. Vielfach wird

jedoch gerade der ,frühzeitige‘ Medieneinsatz in familiären und schulischen Zu-

sammenhängen problematisiert und stattdessen proklamiert, dass Leistungen

von Schüler:innen proportional zur Häufigkeit ihres Mediengebrauchs sinken

würden (vgl. Spitzer 2019, S. 114). Die Vorschläge zur Problemlösung gehen

dann von der Differenzierung des Medieneinsatzes je „nach Schulformen oder

Altersstufen“ (Lankau 2019, S. 59) bis hin zur Verhinderung der sogenannten

Frühdigitalisierung und der Forderung etwa danach, dass „Klassenzimmer di-

gitalfreie Zonen sein [sollen], damit eine echte soziale Interaktion stattfindet“

(Lembke/Leipner 2015, S. 126 f.). Nicht nur am Begriff der Frühdigitalisierung

ließe sich ein ganzes Arsenal (pädagogischer) Problembeschreibungen und In-

terventionsmaßnahmen diskutieren, die der Prävention negativer Folgen für die

kindliche Entwicklung dienen und der Pädagogik zum verantwortungsvollen

Handeln (undTheoretisieren) im Digitalisierungsdiskurs verhelfen sollen.

Diese Formder polarisierenden ,Medienkritik‘ ließe sichmit guten Argumen-

ten als polemisch und irrelevant abtun. Gleichwohl entfalten diese Positionen

im öffentlichen Diskurs durchaus Wirkmächtigkeit und Anschlussfähigkeit, was

nicht zuletzt darin ersichtlich wird, dass ihre medienpessimistischen Protago-

nist:innen regelmäßig als Expert:innen adressiert werden. Es handelt sich – so

die von uns verfolgte These – mitnichten um verstreute Einzelvorträge, oder

-beiträge. Im Gegenteil: Es bestehen systematische Bemühungen, durch unter-

schiedliche Formen der Vernetzung (bspw. durch Gründungen von Initiativen

und Vereinen) eine möglichst große Sichtbarkeit für diese Art der Medienkritik

zu erzeugen.1

Öffentliche Anerkennung erhalten diese Expert:innen nicht selten darüber,

dass sie sich populistischer Strategien bedienen: Sie entwickeln beängstigende

Drohszenarien zu den Effekten des kindlichen und jugendlichen Medienkon-

sums, sie ,trauen sich auszusprechen‘, was sich die ,etablierte‘ (Medien-)Päd-

agogik nicht wagt, und zeigen auf diese Weise in der „Auseinandersetzung mit

pädagogischen Themen entschiedenes Handeln im Interesse der ,Wahrheit‘“

(Andresen 2018, S. 785). Mit ihren teils explizit auf bildungspolitische Interven-

tionen und Schulreformen zielenden Beiträgen wird nicht nur beiläufig davon

ausgegangen, dass die Disziplin Pädagogik diesem Auftrag nicht gewachsen ist.

Besonders häufig wird mit der Digitalisierung der Geltungsanspruch des päd-

agogischen Wissens dem Objektivitätsversprechen der Naturwissenschaften,

konkreter: dem neurowissenschaftlichen Wissen, gegenübergestellt und eine

„,gehirngerechte‘ Reform von Schule und Unterricht“ (Müller 2007, S. 216) ge-

fordert. Eine „Pädagogik auf wissenschaftlicher Basis“ (Spitzer 2010, S. IX) solle

1 Siehe exemplarisch die Initiative diagnose:media (https://www.diagnose-media.org/), der Verein

MEDIA PROTECT e. V. (https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/mediaprotect.html) oder

das Bündnis für humane Bildung (https://www.aufwach-s-en.de/).

144

https://www.diagnose-media.org/
https://www.medienratgeber-fuer-eltern.de/mediaprotect.html
https://www.aufwach-s-en.de/


evidenzbasiert und „methodisch an der Medizin orientier[t]“ vorgehen (Müller

2007, S. 216).

Nicole Becker (2014) hat mit der Auswertung von Fachliteratur zwischen den

Jahren2006bis 2012gezeigt,dassdiepädagogischeAuseinandersetzungmitneu-

rowissenschaftlichen Erkenntnissen u.a. infolge der PISA-Debatte zunahm,weil

damit die Hoffnung verbunden wurde, durch die Erkenntnisse zum Lernen des

Gehirns pädagogisches Handeln optimieren zu können (vgl. Becker 2014, S. 219).

Wenn es allerdings konkret um Schlussfolgerungen und Orientierungswissen

für das pädagogische Handeln ging, wurde das neurowissenschaftliche Terrain

verlassen und auf „populärwissenschaftliche Publikationen“ zurückgegriffen, „in

denenNeurowissenschaftler selbst die pädagogische Relevanz neurobiologischer

Erkenntnisse herausarbeiten“ (ebd., S. 215).2 Nicht nur wurden an dieser Stelle

reformpädagogische Motive bemüht. Gleichzeitig sind die dadurch gewonnenen

Erkenntnisse auch so banal – Kinder lernen am erfolgreichsten mit „Freude und

mit Glück“ (Spitzer 2007, S. 202), dass sie der „Trivialisierung pädagogischen

Wissens“ (Becker 2006, S. 147) weiteren Vorschub leisteten.

Es ließen sichweitere Punkte anführen,warumwir davon ausgehen,dass sich

indenpolarisierendenPositionierungengegenDigitalität inSchule,Kindheitund

Jugend mehr verbirgt als nur eine Kritik an den Digitalisierungsoffensiven, an

Medien oder an ihrer Integration in den Schulalltag. Gerade weil diese polarisie-

renden Perspektiven Anschlussfähigkeit herstellen – auch, wie wir zeigen wer-

den, an neurechte Perspektiven –, halten wir eine Auseinandersetzung mit den

Strategien für relevant, durchwelcheMedien,Digitalität oder die Digitalisierung

diskursiv als ,krankmachend‘ dargestellt werden.

Wir wollen im Folgenden schlaglichtartig diskursive Einsätze herausstellen,

die imKontext von Schule und BildungDigitalität als ein Problemmarkieren, das

sich im Sinne einer ,Untergangsrhetorik‘ erzählen und entsprechend bearbeiten

lässt. Dafür werdenwir zunächst unser Verständnis vonNormalisierung und Pa-

thologisierung darlegen und anschließend die pathologisierenden Erzählstrate-

gien beleuchten, welche in den von uns betrachteten Positionen aufscheinen.

2. Normalisierung und Pathologisierung

Mit Bezug auf Canguilhem formuliert Foucault (2016) in Die Anormalen, dass

die Norm im Unterschied zum Naturgesetz weniger auf Repression, sondern

vielmehr auf Produktion hin ausgerichtet sei: „In jedem Fall […] bringt die Norm

zugleich ein Prinzip der Bewertung und ein Prinzip der Korrektur mit sich.

2 „Besonders häufig wird auf die Veröffentlichungen von Manfred Spitzer, Gerald Hüther, Ger-

hard Roth und Joachim Bauer verwiesen, die gleichzeitig auchmit zahlreichen eigenen Beiträ-

gen in Sammelwerken und pädagogischen Zeitschriften vertreten sind.“ (Becker 2014, S. 215)
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Die Funktion der Norm besteht nicht darin, auszuschließen oder zurückzu-

weisen. Sie ist im Gegenteil immer an eine positive Technik der Intervention

und Transformation, an eine Art normatives Projekt gebunden.“ (Foucault 2016,

S. 71 f.)

Die Norm, wie sie Foucault mit Canguilhem versteht, stellt Anforderungen

undübt so gewissermaßendenZwangaus,diesenAnforderungenGenüge zu tun.

Die Norm ist politisch (vgl. ebd., S. 71), weil sie als Durchsetzung einer spezifi-

schen Deutungshoheit verstanden werden kann, die den ihr Folge leistenden In-

dividuen eine Existenz verspricht, während sie den von ihr abweichenden Indi-

viduen diese Existenz verwehrt. Mit Blick auf die Frage nach der Anerkennbar-

keit spezifischer Subjektpositionen in spezifischen Diskursen (vgl. auch Schrö-

der/Wrana 2015) wird also sichtbar, dass die Norm auch ausschließt: Sie deutet

im Moment ihres Aufscheinens auf etwas von ihr Verschiedenes hin; nur: dieser

Ausschluss verläuftwenigerüberfixeGrenzen,er ist vielmehr imSinneeinerDro-

hung zu verstehen, die auf Transformation drängt.Dieses Phänomen hat Link als

Denormalisierungsangst im flexiblen Normalismus beschrieben: „Wenn es kei-

ne Wesensgrenze gibt, dann können wir alle ,anormal‘ sein oder werden. Wenn

sich alle Werte auf dem Kontinuum verschieben können, dann können wir wo-

möglich unversehens über die Grenze gleiten und nicht wieder zurückkommen.“

(Link 2001, S. 83) Die permanente Gefahr eines Ausschlusses aus dem ,Raum des

Normalen‘ mobilisiert die Selbstführung der Subjekte. Diese müssen Link zufol-

ge „durch Selbsterfahrungsprogramme in der ,Erfahrung ihrer je individuellen

Grenzen‘ und in der Einschätzung von Denormalisierungsrisiken geschult wer-

den“ (ebd., S. 84) – eine Aufgabe, die v. a. „Massenmedien“ (ebd., S. 84) überneh-

men würden.

Medial erzeugte Bilder oder dramatische Erzählungen zur ,Gefahr der Digi-

talisierung‘ ermöglichen es, Denormalisierungsängste zu schüren und eine ,Nor-

malität‘ mit Bezug auf ihre Übertretung in Szene zu setzen. Über die Norm wird

eine Folie ,normaler Identitäten‘ produziert –undgleichsamall das,was nicht da-

zu gehört: die Anormalen bzw. die Pathologien. Weil der Raum dazwischen flu-

id bleibt, plädieren wir dafür, das Verhältnis von Pathologisierung und Normali-

sierung in dem Sinne zu verstehen, wie Foucault das Verhältnis von Grenze und

Übertretung beschrieben hat: als eine „sich spiralig einrollende[] Beziehung, die

nicht einfach dadurch gelöst werden kann, daßman sie aufbricht“ (Foucault 1988,

S. 74).

In diesemVerständnis kommt das Normale überhaupt erst durch seine Über-

schreitung in den Blick. Ihre „regulierende Funktion“, wie Canguilhem (1977,

S. 165) es nennt,wird erst in demMoment erfahrbar,wo eine Normwidrigkeit die

Norm selbst auf die Probe stellt und auf ihre performative Wiederholung bzw.

Re-Inszenierung drängt. In diesem Sinne müssen auch Pathologisierungen als

produktive Verhältnisse verstanden werden – sie sind weniger die (repressive)

Kehrseite der Normalisierung als vielmehr ihr Ermöglichungsgrund.

146



Wirmöchtennoch einen für die Argumentation relevantenPunkt aus der Ein-

leitung in diesem Band aufgreifen, der auf die performative Seite von Pathologi-

sierung als eine ,Krank-Sprechung‘ hinweist. Diese Kranksprechung erfolgt in-

nerhalb eines spezifischenWahrheitssystems,3 welches weder auf eine empirisch

auszumachende Grenze von Gesund-Sein und Krank-Sein angewiesen ist noch

von einemmetaphysischenWahrheitsbegriff ausgehenmuss.

Foucault ging es darum, die Regeln und Mechanismen zu analysieren, die es

ermöglichen, ,im Wahren zu sein‘. Das heißt, nach den Bedingungen zu fragen,

unter denen ,Wahrsprechen‘ möglich ist und in welcherWeise etwas zum Gegen-

stand eines Wissens werden kann. Dieses Wahrsprechen hat damit zu tun, wie

Wissen „positioniert“, „eingesetzt“ und „in Anschlag gebracht“ wird, sodass es

„Macht ausüben“ (Thompson 2004, S. 46) und Wirksamkeit entfalten kann. Im

Folgenden werden wir versuchen, dieses machtvolle In-Anschlag-Bringen eines

Wissens über die Digitalisierung von Kindheit, Jugend und Schule als ein solches

Wahrheits-Spiel zwischen gesund und krank nachzuzeichnen.

3. Pathologisierende Erzählstrategien – eine exemplarische

Betrachtung medienkritischer Diskursfragmente

Wir werden zeigen, dass und wie die Rede von Digitalisierung in der Schule päd-

agogische Positionierungen hervorruft – ohne dass es dafür eine ,pädagogische

Theorie‘ braucht. Vielmehr gestaltet sie sich, wie das Oelkers (1991) beschreibt,

in einer pädagogisierenden „Haltung der Sorge, die freilich immer zugleich mit

der Hoffnung auf Überwindbarkeit der Defizite artikuliert wird“ (Oelkers 1991,

S. 214).Der Verweis auf eine vermeintlich fehlgeleitete Pädagogik, die falsche An-

nahmenüber das (digitale) Lernen schüre, erfolgt damit imNamen einer pädago-

gischen Sorge um die Kinder.

Die narrativeDramatisierung der gegenwärtigenDigitalkultur (in der Schule)

eröffnet die Möglichkeit der Pathologisierung von Kindheit und Jugend. Sie wird

zu einem Grund für die pädagogische Sorge, die immer auch die „Pädagogisie-

rung“ oder Erziehung „der Öffentlichkeit“ zum Ziel hat (ebd., S. 214, 225). Es sind

v.a. die ,Sorgeberechtigten‘, diemit denBüchern zurDigitalisierungskritik sowie

durch die entsprechenden Initiativen adressiert werden.

3 Vgl. hierfür auch die historischen Analysen von Robel und Thießen (2018), die die seit dem

18. Jahrhundert sich vollziehende Verschiebung des Pathologisierungsdiskurses aus der Exklu-

sivität medizinischer Diskurse in die soziale Öffentlichkeit als „Verschmelzung individuellen

Verhaltensmit sozialen Verhältnissen“ (ebd., S. 4) untersuchen. Für diesenHinweis dankenwir

Anne Otto.
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3.1 Schüren von Denormalisierungsängsten

Sucht, schlechte Noten, Gewalt, Depression, Suizidgefahr, Krankheit – nichts

scheint undenkbar, wenn es um die Folgen einer kindlichen und jugendlichen

Nutzung digitaler Endgeräte geht. In der Auflistung der „Risiken und Neben-

wirkungen von Smartphones“ von Spitzer (2019, S. 149) werden schlagwortartig

zahlreiche körperliche, geistig-seelische und gesellschaftliche Problemkomplexe

genannt. Neben bekannten Argumenten, bspw. Bewegungsmangel, Haltungs-

schäden oder Aufmerksamkeitsstörungen, finden sich auch überraschende

Hinweise, wie etwa auf die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten durch ein

erhöhtes Risikoverhalten (vgl. ebd., S. 149). Deutlich werden soll den Leser:in-

nen, dass die „Medienverwahrlosung“ (Pfeiffer 2003) „cyberkrank“ (Spitzer 2015)

mache und ein „psychopathologisches Zwangsverhalten“ (Teuchert-Noodt 2017,

S. 94) oder Drogenkonsum und körperliche Verfallserscheinungen nach sich

ziehe.

Insbesondere über ,Fallbeschreibungen‘ wie die folgende wird diese Bedro-

hung offenkundig: „Eine Mutter beklagt mir gegenüber: Ihr Sohn habe sie beim

Versuch, ihmdasHandy abzunehmen, in dieHand gebissen“ (Spitzer 2019, S. 15).

Der Fall ist für Spitzer eindeutig: „Ein klares Zeichen von Sucht!“ (ebd., S. 15). Fie-

litz undMarcks (2020,S. 57 ff.) nennendieseRhetorik,die sich geradenicht durch

einen wissenschaftlichen, sondern vielmehr durch einen alltagssprachlichen Stil

auszeichne, „Storytelling“: BeimStorytellingwird ein ,tragischer Alltagsheld‘ ein-

gesetzt, der es erlaubt,mit seinemSchicksal Emotionen hervorzurufen.Dadurch

werden erstens die eigenen Praktiken im Umgangmit dem Kind in den Blick ge-

bracht und das Storytelling eignet sich zweitens zur Generalisierung von Einzel-

phänomenen (vgl. ebd., S. 57 ff.). Obwohl, so Oelkers, die Literatur „Bedingungen

eines solchen Schlusses“ offenlässt, wird doch die Möglichkeit zur Generalisie-

rung, bspw. durch häufige Wiederholung des Problems, nahegelegt: „Daraus er-

gibt sich für den Leser eine latente Bedrohung, diemit jedemneuen Fall bestätigt

wird und Pädagogisierungsstrategien befördert“ (Oelkers 1991, S. 219).

Diese latente Bedrohung lässt sich als ein ,Subjektivierungsangebot‘ verste-

hen. Das Fallbeispiel des beißenden Kindes ermöglicht es Erziehungspersonen,

sich zur gebissenen Mutter ins Verhältnis zu setzen und dabei den Blick sowohl

auf den eigenenMedienkonsum als auch auf den der Kinder zu lenken. Das Nar-

rativ einer ,Gefahr derDigitalisierung‘ übernimmt dabei die „Funktion einer gou-

vernementalen Reg(ul)ierung“, die quaDramatisierung „Technologien der Selbst-

und Fremdführungmiteinander verzahnt“ (Seier/Surma 2008, S. 175).

Die Drohkulisse der Abweichung erzeugt eine Situation der dauerhaften

Spannung. Die Grenze der Normalität wird – auch wenn sie flexibel ist – zum

dominanten Moment in Bezug auf das eigene Handeln und regt zur Selbstver-

hältnissetzung an: Lesende lernen „durch die Lektüre, sich selbst zu situieren“.

Nach Link ist dies ein Angebot, um die eigene „Position in der normalistischen
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Kurvenlandschaft präziser ,offen gestehen‘ zu können“ (Link 2001, S. 90).Mit dem

beißenden Kind wird den Lesenden ein Denormalisierungsrisiko aufgezeigt, ge-

nauso wie die Möglichkeiten der Abwendung dieses Risikos. Die Kritiker:innen

der Digitalisierung, die im Modus der pädagogischen Sorge sprechen, schu-

len in Denormalisierungsrisiken (ebd., S. 90) – auch, indem sie sie v.a. den

Sorgeberechtigten zurechnen.

Zwei Strategien, diese Denormalisierungsangst zu konkretisieren, sind be-

sonders auffällig: erstens der Verweis auf eine notwendige Impulskontrolle und

zweitens eine Art klassistische Diskriminierung.

3.1.1 Impulskontrolle

Immer wieder wird in den populärwissenschaftlichen Texten, die sich auf neu-

rowissenschaftliche Erkenntnisse stützen, um vor der Digitalisierung kindlicher

Lebenswelten zu warnen, auf das ,Marshmallow-Experiment‘ hingewiesen und

Impulskontrolle gepredigt: „Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind später gut in Ma-

thematik wird, ist das Beste, was Sie tun können, ihm schon in jungen Jahren

Impulskontrolle beizubringen.“ (Lembke/Leipner 2015, S. 53) Die Impulskon-

trolle, Selbstdisziplin und damit der Belohnungsaufschub werden „neben den

Kompetenzen im Umgang mit den Geräten“ als entscheidende Merkmale von

Medienmündigkeit beschrieben (Hübner 2019, S. 41).Weil das Kind diese Selbst-

beherrschung nur dadurch lerne, dass es zu „vielfältigster eigener Aktivität“

angeregt wird, „die seine Handlungsfähigkeit herausfordert und dadurch stärkt“

(ebd., S. 41),muss alles von ihm ferngehalten werden, was die „eigeneWillensbe-

tätigung […] behindert“ (ebd., S. 41). Da das Kind zunächst keine Impulskontrolle

hat und daher „automatisch und ganz schnell in eine Abhängigkeit hineingezo-

gen“ werde (Teuchert-Noodt 2017, o. S.), sei die „kindliche Medienabstinenz [...]

die unerlässliche Basis für die spätere Medienmündigkeit“ (Hübner 2019, S. 44).

Sollten die Sorgeberechtigten diese ,sanfte Führung‘ nicht verstehen, finden

sichauchexplizitereDrohungen inderLiteratur.Aussagekräftig ist etwaeinePas-

sage bei Lembke und Leipner (2015), die in ihrem Buch für besonders wichtige

Aspekte jeweils einen Schaukasten hinter ihre Kapitel setzen, in dem das Gehirn

selbst spricht. Zum Thema Impulskontrolle lassen sie das Gehirn folgende Wor-

te sagen: „Ihr vergewaltigt mit digitalen Medien mein Stirnhirn, das bei mir die

oberste Kontrollinstanz darstellt. Es ist für alle exekutiven Funktionen zustän-

dig, einschließlich der Impulskontrolle“ (Lembke/Leipner 2015, S. 58). Einer Be-

klemmung über dieseWortwahl folgt die Irritation imHinblick auf den als kausal

konstruierten Wahrheitsanspruch. Einzig vernünftig zum Schutz vor gravieren-

den neurophysiologischen Schäden scheint die präventive Abstinenz von digita-

len Medien.
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3.1.2 Klassistische Diskriminierung

Wie eben beschrieben, kann die Drohkulisse als ein ,Subjektivierungsangebot‘

verstanden werden – zugleich sollte deutlich werden, dass mit Subjektivie-

rungsangeboten immer auch Verwerfungen von Subjektivität einhergehen (vgl.

Butler 2010).4 Häufig wird bezüglich des Medienkonsums eine Grenzziehung

zwischen ,vernünftigen‘ und ,unvernünftigen‘ Sorgeberechtigten etabliert. Als

(auch empirisch) evident herausgestellt wird nicht nur: „Je gebildeter die Eltern

sind, destoweniger Zeit verbringen siemit digitalenMedien“ (Spitzer 2019, S. 80)

– gefragt wird gar, ob Kinder, die „bis zu sechs Stunden pro Tag online“ sind,

„überhaupt noch denken“ können (Teuchert-Noodt 2019, S. 91 f.). Auch hier wird

in reichlicher Selbstverständlichkeit der (größtmögliche) Verzicht auf Medien

als angemessenes Verhalten vernünftiger Eltern dargestellt. Die Infragestellung

dieser Selbstverständlichkeit führt umgekehrt zur Infragestellung ihrer Vernünf-

tigkeit oder Bildung. Die neurechte Publizistin Kositza (2013, o. S.) formuliert

in ihrer Rezension von Spitzers Buch zur Digitalen Demenz: „Für Eltern, die

ihre Kinder ohnehin vernünftig erziehen – also unter weitestgehender Umschif-

fung digitaler Ablenkmedien –, bietet das Buch v.a. eine Bestätigung und eine

fundierte Argumentationsgrundlage.“

Die Drohkulisse wird hier über das Labeling der Eltern als unvernünftig, un-

gebildet und uneinsichtig hergestellt. Die Anforderung, „auf digitale Hilfsgeräte

und den Fernseher möglichst weitgehend zu verzichten, [und] stattdessen Zei-

tungen und Bücher zu lesen“ (Teuchert-Noodt 2019, S. 95), kann als ein Schüren

(klassistischer) Diskriminierungsängste verstandenwerden.DieMöglichkeit zur

Nutzung digitaler Medien als Bildungs-Medien wird nicht erwähnt, dafür umso

kontrastreicher ihr Einsatz zu Unterhaltungs- und Vergnügungszwecken insze-

niert.

3.2 Mythosbildung

Die Drohungen und Empfehlungen speisen sich u.a. aus der Herstellung zweier

Mythen: Das ist erstens der Mythos des Gehirns als autonom lernende Instanz

und zweitens dieWiederbelebungdes reformpädagogischenMythos des sakralen

Kindes.

4 Die Kinder sind dabei das strategische Objekt zwischen den Subjektivierungsangeboten und

-verwerfungen. Das Verhalten der Kinder wird medial „als Horrorinszenierung beschrieben

undzugleich als das vonOpferndargestellt […].Nur so läßt sich vermutlichderGestusder Sorge

in einer lockeren Alltäglichkeit aufrechterhalten“ (Oelkers 1991, S. 219).
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3.2.1 Hirnmythos

DerMythos des ,selbstlernenden Hirns‘ (vgl. auch Reichenbach 2014) übernimmt

ausSichtderhier betrachtetenPositionendie Funktion,derPädagogikbisherUn-

erklärliches erklärbar zumachen: „Das Lernen zu verstehen heißt, das Gehirn zu

verstehen.“ (Spitzer 2009, S. 23)

Lernen wird dabei zu einem Synonym von „Neuroplastizität“ (Teuchert-Noodt

2019, S. 87): Das Gehirn lernt permanent und „implizit“,weil Hirnfunktionen im-

mer, „unbewusst“ und „autonom“ arbeiten (ebd., S. 85). Die Neurobiologin Teu-

chert-Noodt stellt daher heraus: „Der Begriff des Lernens ist im Zusammenhang

mit der frühenundkindlichenEntwicklung regelrecht unangebracht.Die Sinnes-

organe eines Neugeborenen können gar nicht anders, als mit offenen Sinnen alle

erfahrbaren Eindrücke wie ein Schwamm aufzusaugen und in reifende Struktu-

ren einzubinden“ (ebd., S. 86).

Das ist gewissermaßen die Oberfläche desMythos: Um ,Lernen‘ zu verstehen,

muss sich dem plastischen Gehirn und seinen Aktivitäten gewidmet werden. Die

tiefer liegende Ebene dieses Verstehens, der Einblick in das Gehirn,wird über die

entsprechendenbildgebendenVerfahrenerreicht–Reichenbach (2014,S. 228)hat

sie einst als „Fetische der Hirnforschung“ und „dramatische Onto- und Topologi-

sierer par excellence“ bezeichnet.

AuchNiewels (2011, S. 644) spricht von einer „normalisierende[n]Wirkmacht“

der bildgebenden Verfahren. Sie zeigt, wie die Glaubwürdigkeit neurowissen-

schaftlicher Argumentation über die Popularisierung von Bildern gesteuert wird.

Ganz ähnlich wie die Produktion von Zahlen (bspw. Zeugnisnoten) erzeugt auch

die Produktion von Bildern von Stoffwechselprozessen im Gehirn eine „Objek-

tivitätsaura“ (vgl. Heintz 2007, S. 79). Allein aufgrund dieser ,Aura‘ entfalten die

Zahlen und BilderWirkmächtigkeit.

Die Vorstellung vom lernenden Gehirn in Kombination mit der durch bildge-

bende Verfahren erzeugten ,auratischen Evidenz‘ einer empirischen Abbildbar-

keit von Lernprozessen ist eine fundamentale Stellschraube, mit der Digitalisie-

rungskritiker:innen ihre Behauptungen stützen.Medienverbote werden z.B. da-

durchbegründbar,dassmitBildgebungsstudiengezeigtwerdenkann,„dass beim

Sehen und beimAntizipieren vonGewalt teilweise gleicheHirnregionen aktiviert

sind“ (Spitzer 2005, zit. nach Becker 2010, S. 32). Spitzer zieht daraus – nicht zu-

letzt unter kompletterMissachtung derMedienwirkungsforschung –den gleich-

wohl simplen wie universalistischen Schluss: „Wer Gewalt sieht, wird selbst ge-

walttätig“ (ebd.). Pädagogische Handlungsrelevanz gewinnt die Narration zum

,Mythos Gehirn‘ schließlich v.a. durch den Verweis auf die vor Störungen zu be-

wahrende ,natürliche Entwicklung‘ des Kindes.
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3.2.2 Kindmythos

Kurz sei an die Auseinandersetzungen zur Sakralisierung des Kindes in der

Reformpädagogik erinnert: Oelkers zeigt, wie nicht das konkrete Individuum

,Kind‘, sondern „das mythische Bild“ von ihm „eine Schlüsselrolle in der päd-

agogischen Diskussion Anfang des 20. Jahrhunderts“ übernimmt (2005, S. 116).

Das Kind wird dabei „zumGegenstand grenzenloser Erwartungen“ erhoben, „die

sich gerade nicht wissenschaftlich kontrollieren lassen“ (ebd., S. 116). Aufgabe

der Erwachsenen ist es, sich des „ursprünglichen Kindes, der unverdorbenen

und darum glücklichen Natur“ (ebd., S. 121) durch pädagogische Enthaltsamkeit

zu versichern: „[…D]ie Erziehung muss sich von Erwachsenenprojektionen frei

halten und sich ganz auf die Natur beziehen, wenn sie kindgemäß verfahren

will“ (ebd., S. 120). Das Ziel einer Erziehung vom Kinde aus folgt letztlich dem

„romantischen Prinzip der Nichtstörung“ (ebd., S. 128): Alle Hemmungen, die

der natürlichen Entwicklung des Kindes entgegenstehen, sind zu beseitigen.

Auch wenn keine:r der von uns betrachteten Medienkritiker:innen explizit ei-

ne reformpädagogische Aktualisierung der Erziehung unter neurowissenschaft-

licherPerspektive fordert–sie rufen ebensolcheMotive auf.5Hübner etwa spricht

–unter Verweis auf denMedienpädagogenWerner Sesink –davon, dass das Auf-

kommender neuen (digitalen) Technologien dazu führe, dass 100 Jahre nach dem

sogenannten ,Jahrhundert des Kindes‘ das Kind vergessen wurde: „Das 20. Jahr-

hundert begannmit demRufnach einerPädagogik vomKinde ausundendetemit

dem Ruf nach einer Pädagogik vom Computer aus (Sesink 2004, S. 80)“ (Hübner

2019,S. 38).6 AufgabederPädagogik sei es daher,zwischendiesenbeidenPolenzu

vermitteln und diese Vermittlung als „für die Pädagogik konstitutiv“ zu begreifen

(ebd., S. 51).

Das bedeutet, digitale Medien dürfen dem Kind nur so weit zugemutet wer-

den,wie es seinemEntwicklungsstand entspricht –d.h., ausHübners Sicht, frü-

hestens mit zwölf Jahren. Mit Hannah Arendts Vita Activa argumentiert er, dass

Kinder einen „,pädagogischen Raum‘ [benötigten; d. A.], in dem sie die zeitliche

Ruhe sowie die ihnen gemäßen Herausforderungen und Anregungen finden, die

sie brauchen, um sich gesund zu entwickeln“ (ebd., S. 40). Mit Arendt wird die

Einrichtung eines solchenSchutzraumsals „grundlegende“Aufgabe einer „huma-

5 Becker hat bspw. gezeigt, dass die Rezeption der Neurowissenschaften in der Pädagogik altbe-

kannte reformpädagogische Motive aufleben ließ. Um einige Beispiele zu nennen: Das Gehirn

lerne am liebsten „spielerisch“ (Becker 2010, S. 26), der Unterricht solle auf der Basis der Hirn-

forschung so umgestellt werden, dass er „handlungsorientiert und schülerzentriert“ funktio-

niere, „und in den Schulen sollte eine neue Fehlerkultur Einzug halten“ (Becker 2014, S. 209).
6 Wie angezeigt, zitiert Hübner hier Werner Sesink. Dieser spricht allerdings nicht von der Päd-

agogik, sondern bezieht sich ganz konkret auf die Verheißungen reformpädagogischer Ausle-

gungen der Technik. Im Original heißt es: „Gegenwärtig beglückt uns die Idee einer neuen Re-

formpädagogik, doch diesmal nicht – wie vor 100 Jahren – ,vom Kinde aus‘ (Key 1902), sondern

vomComputer aus.“ (Sesink 2004, S. 80)
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ne[n] Pädagogik“ des 21. Jahrhunderts verstanden, „die Ehrfurcht vor demWun-

der desGeborenseins“ (ebd., S. 51) zeige.Mit zwölf Jahren darf lautHübner dieser

pädagogische Schonraum verlassen werden, denn dann hat sich die „Denk- und

Urteilsfähigkeit der Kinder so weit entwickelt [...], dass sie auch logisch-kausale

Zusammenhange genau erfassen kann“ (ebd., S. 45). Nun sei das Kind bereit und

daher sei es „sinnvoll und notwendig, mit ihnen über Computertechnologie zu

sprechen“ (ebd., S. 45).

Nicht nur ist interessant, wie eine reformpädagogische Auslegung des

Arendt’schen Natalitätskonzepts zur humanistischen Sakralisierung des Kindes

genutzt wird. Besonders erwähnenswert scheint uns, dass aus neurowissen-

schaftlicher Perspektive der Mythos vom heiligen Kind, das ohne fremde und

störende Einflüsse wachsen können muss, aktualisiert wird, denn nur auf diese

Weise vollziehen sich die impliziten Lernprozesse imGehirn entwicklungsgemäß

von selbst.

Allerdings – und das ist der entscheidende Unterschied – ist die reformpäd-

agogisch begründete Distanz zum Kind und zu seiner Welt, die dem Erwach-

senen prinzipiell verschlossen bleibt (vgl. Oelkers 2005, S. 123), aus neurowissen-

schaftlicherPerspektive keinProblemmehr.DasneurowissenschaftlichePotenzi-

al zur Aufklärung darüber, was eine angemessene, d.h. kindgemäße, Mediennut-

zungsei,wirdnichtnuralsFaktumangenommen,sondernauchauf einbestimm-

tes Entwicklungsalter des Kindes bzw. Gehirns hin beziffert. Zumindest aus Per-

spektive der Neurowissenschaften scheint man damit endlich zu wissen, was das

Kind wann braucht.

3.3 Bullshitting

„DigitaleMedien sindGift für kleineKinder,weil sie einfach so sind,wie sie sind.“

(Lembke/Leipner 2015, S. 56) Mit Blick auf das 1986 erschienene Buch des Philo-

sophenHarry G. Frankfurtmit demTitelOnBullshit lässt sich begründen,warum

einsolcherSatznichts anderes ist als genaudas:Bullshit (vgl.auchSchröder2019).

Frankfurt rückt das Bullshitten in die Nähe des Bluffens – es ist weder ein wahres

noch ein falsches Sprechen, also auch kein Lügen.Er schildert zurVerdeutlichung

eine Anekdote, die sich in den 1930er Jahren zwischen Fania Pascal und Ludwig

Wittgenstein abgespielt haben soll. Pascal berichtet: „Eines Tages ließ ichmir die

Mandelnherausnehmen, lag imEvelynNursingHomeundbedauertemichselbst.

Da kamWittgenstein zu Besuch. Ich krächzte: ,Ich fühle mich wie ein Hund, den

man überfahren hat.‘ Wittgenstein war entrüstet: ,Sie haben doch gar keine Ah-

nung, wie sich ein überfahrener Hund fühlt.‘“ (Pascal, zit. nach Frankfurt 2014,

S. 21 f.)

Abgesehen davon, dassWittgenstein auch einen Scherz gemacht haben könn-

te, fragt sich Frankfurt, was wohl genau Wittgensteins Problem mit der Aussage
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sei. Er kommt zu dem Schluss, dass „ihre Aussage […] nicht dem nötigen Bemü-

hen um die Wahrheit verpflichtet“ sei (ebd., S. 25, Herv. d. A.). Entscheidend sei,

dass Pascal „gar nicht erst versucht“, die Dinge richtig darzustellen, so als sei es

ihr „vollkommen gleichgültig, ob das,was sie sagt,wahr oder falsch ist. In diesem

Sinne ist ihre Aussage vom Streben nach Wahrheit abgeschnitten“ (ebd., S. 26, Herv.

d. A.). Und genau das ist bei Frankfurt ein wesentliches Charakteristikum für die

Produktion vonBullshit.Erbetont,dassdasBullshittengewissermaßeneinNicht-

verhältnis zurWahrheit und zur Lüge darstellt: „Der Lügner und der derWahrheit

verpflichtete Mensch beteiligen sich gleichsam am selben Spiel, wenn auch auf

verschiedenen Seiten. Beide orientieren sich an den Tatsachen, nur daß der eine

sich dabei von der Autorität der Wahrheit leiten läßt, während der andere die-

se Autorität zurückweist und es ablehnt, ihren Anforderungen zu entsprechen.

Der Bullshitter hingegen ignoriert diese Anforderungen in toto“ (ebd., S. 44). Die

Hauptthese von Frankfurts Buch ist entsprechend die, dass „[g]erade in dieser

fehlenden Verbindung zur Wahrheit – in dieser Gleichgültigkeit gegenüber der

Frage, wie die Dinge wirklich sind – […] das Wesen des Bullshits [liege]“ (ebd.,

S. 27).

Ein von uns hier thematisiertes Problem ist also weniger, dass Mediziner:in-

nen wie Spitzer ,keine Ahnung von der Pädagogik‘ haben und sie daher ,falsch‘

rezipieren. Problematisch ist vielmehr, dass sie pädagogischesWissen ,gefälscht‘

verwenden: Sie nehmen Bezug, aber eben nicht so, dass „ihre Aussage[n] […] dem

nötigen Bemühen um dieWahrheit verpflichtet“ wären (ebd., S. 25, Herv. d. A.). Sie

nutzen die Pädagogik als Pappkameradin.

3.4 Pappkameradisierung

Die Prognosen zur Pathologisierung der digitalisiertenKindheit und Jugendwer-

den – wie beschrieben – einerseits an die Sorgeberechtigten gerichtet. Anderer-

seits richten sie sich in starkemMaße an die Adresse der Pädagogik,7 die die ver-

meintlich eindeutigen Gefahren des Einsatzes digitaler Medien bewusst ignorie-

re. Exemplarisch lässt sich dies mit einem Statement zur Digitalisierungsoffen-

sive von Spitzer zeigen:

„Digitale Medien erzeugen Sucht und schaden der Bildung. Jedes Mal, wenn ich in

der Zeitung lese, dass Deutschland bei der Digitalisierung imMittelfeld oder darun-

ter liegt, denke ich, es besteht vielleicht noch Hoffnung für die Bildung in unserem

Land–trotz aller gegenteiligerBemühungenunserer bildungsverantwortlichenPoli-

7 ,Die Pädagogik‘ wird von den hier betrachteten Autor:innen oftmals pauschal mit dem Hand-

lungsfeld Schule gleichgesetzt – auch diese Engführung hat Becker in ihren Studien herausge-

stellt: „Pädagogik, das ist die Theorie und die Praxis des Lernens und Lehrens in Schulen und Pädagogik-

professoren bringen den Lehrern bei, wie sie ihren Schülern etwas beibringen“ (2006, S. 144).
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tiker und der Mehrheit der Medien-Pädagogik-Professoren um eine flächendecken-

de Verdummung der nächsten Generation.“ (Spitzer 2019, S. 134)

Über die Produktion von Bullshit und die Zuweisung der Rolle der Pappkamera-

din kann die Pädagogik zur verachtenswerten Pseudowissenschaft stilisiert wer-

den (vgl. auch Ricken 2007): „Es ist immer wieder erstaunlich, welchen Unsinn

manche Professoren der Pädagogik verbreiten und damit dann sogar in gewissen

intellektuellen Kreisen Gehör finden können!“ (Spitzer 2019, S. 218) Es braucht in

einem solchen diskursiven Modus gar keinen Verweis auf irgendeine Studie, ei-

nenSatz oderdarauf,wer„mancheProfessoren“sindundauswelchemGrundwas

genau als „Unsinn“markiert werden sollte. Schon Reichenbach hat das in seinem

Text zur Schulkritik bestens herausgestellt: „Geräuschvolle pädagogische Debat-

ten benötigen offenbar keine Bezugnahme auf (empirische) Forschungsperspek-

tiven oder -resultate (oder gar ihre Hinterfragung) und kommen vielmehr bes-

tens ohne Kenntnis der theoretischen oder praktischen Sichtweisen einschlägi-

ger Fachleute aus“ (Reichenbach 2014, S. 226). Fielitz undMarcks (2020, S. 100 f.)

nennen diese Form der Rhetorik „Gaslighting“: Der „Verweis auf ein Hörensagen“

reicht aus,um„die eigenePositionmit einerAura vonSelbstverständlichkeit“aus-

zustatten.

Dementsprechend werden jegliche Versuche vehement abgelehnt, das Ver-

hältnis vonMenschen undMedien produktiv zu wenden,wie dies in derMedien-

pädagogik etwa im Kontext des seit vielen Jahren diskutierten Schlagwortes der

Medienkompetenz bzw.derHandlungsorientierung geschieht (vgl.Moser/Grell/

Niesyto 2011; Schorb 2017). Zur Frage nach der Bedeutung vonMedienkompetenz

fürKinder schreibt Spitzer nur zynisch: „WaswürdenSie sagen,wenn jemanddas

Training von Alkoholkompetenz im Kindergarten oder als Schulfach einführen

würde?“ (Spitzer 2012,S. 308)Eswirddeutlich,dass einekonstruktiveBeteiligung

an Fachdebatten offenbar gar nicht beabsichtigt ist. Die Auseinandersetzungmit

pädagogischen und insbesonderemedienpädagogischen Diskursen, die durchaus

fundierte medienkritische Positionen umfassen (siehe exemplarisch Dander

2017; Hartong 2019; Niesyto/Moser 2018), werden schlichtweg ignoriert oder gar

negiert.

Die pädagogische Praxis und erziehungswissenschaftliche Forschung wer-

den in ihrem Erkenntnis- undWahrheitsanspruch pauschal als lobbyistisch (vgl.

Spitzer 2012) bzw. ahnungslos und fehlgeleitet dargestellt, weil ihre Erkenntnis-

theorien und -politiken nicht den Logiken naturwissenschaftlicher Forschung

entsprechen. Auf diese Weise lässt sich ein Mangel an ,Umsetzungsbereitschaft‘

hinsichtlich der Erkenntnisse diagnostizieren, die es dank den Neurowissen-

schaften doch längst gibt.8

8 Nur folgerichtig ist es, dass Spitzer fordert, die Pädagogik müsse – genauso wie die Medizin –

Schlussfolgerungen für Lernprozesse aus Natur- und v.a. Neurowissenschaften ableiten und
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4. Anschluss der polarisierenden Digitalisierungskritik

an neurechte Perspektiven

Auchwenn deutlich geworden sein dürfte, dass die Strategien zur Erzeugung von

Pathologisierungserzählungen im Kontext Kindheit, Jugend, Schule und Digita-

lisierung hier nicht erschöpfend dargestellt werden können, wollen wir abschlie-

ßend derThese nachgehen, dass diese potenzielle Anschlussstellen für neurechte

Diskurse bieten.

Die polarisierende Digitalisierungskritik operiert über das Spiel mit der

Angst: „Smartphones machen uns unzufrieden, unglücklich und auf Dauer de-

pressiv und führen sogar zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, sich das Leben

zu nehmen“ (Spitzer 2019, S. 160). Dabei, so Spitzer, seien doch die Kinder „un-

ser höchstes Gut“ (ebd., S. 135) und eigentlich gelte doch: „Bildung macht frei“

(Spitzer 2012, S. 61).Während beim Lesen neben erneuter Beklemmung die Frage

entsteht, ob Spitzer solche Aussagen bewusst als fehlgeleitete Provokationen

einsetzt,9 wird deutlich, dass diese aus neurechter Perspektive auf fruchtbaren

Boden fallen.

Das zeigen etwa diverse Rezensionen in der vom neurechten Antaios-Verlag

herausgegebenen Zeitschrift „Sezession“. Kositza besprach hier 2013 und 2018

Spitzers Bücher zur digitalen Demenz und zur Smartphone-Epidemie. Spitzer

wird von ihr aufgrund seiner Promotionen in Medizin und Philosophie als ein

„Gelehrter“ (Kositza 2018, o. S.) beschrieben, seine Bücher wären „Wegweiser

durch Dutzende wissenschaftliche Studien“, mit denen belegt werden könne,

dass Smartphones „dick, dumm, aggressiv“ machten. „Wir alle“, so Kositza,

„wünschen uns Kindermit aufrechtemGang,mit wachemBlick für die unmittel-

bare Umwelt.“ Das Fazit ihrer Rezension zu Spitzers Buch lautet entsprechend:

„Den neuen und erneut kulturpessimistischen Spitzer sollte man lesen oder

verschenken: An Leute mit Bedarf an Gegengift.“ (ebd.)

Auch im ,Erziehungsbuch‘ der neurechten Publizistin Sommerfeld wird Spit-

zer als „der schärfste Medienkindheitskritiker“ (Sommerfeld 2019, S. 189) dan-

kend aufgenommen.Mit ihm erklärt sie, dass eine frühkindlicheMediennutzung

der kindlichen Entwicklung zuwiderlaufe, weil den Kindern dadurch die Versu-

chungen des Erwachsenlebens aufgedrängt würden (ebd., S. 192): „Deshalb gibt

es auch genug vernünftige Lehrer (unter ihnen ein Gutteil Anthroposophen, ein

Gutteil Aussteiger und ein Gutteil Rechte, Schnittmengen vorhanden), die ihre

Kinder konsequent von Bildschirmkonsum fernhalten.“ (ebd., S. 194)

diesedann„auf ihreAnwendbarkeit,Wirksamkeit undvielleicht auchNebenwirkungenhin ,kli-

nisch‘, d.h. in der Praxis des Lehrens, [...] überprüfen“ (Spitzer 2009, S. 34).
9 Der Journalist Sascha Lobo hat Spitzer einst als „eine Art Digital-Sarrazin“ bezeichnet

(https://www.morgenpost.de/kultur/tv/article208618833/Anne-Wills-Roboter-Talk-verliert-

sich-in-Nebensaechlichkeiten.html; Abfrage: 08.11.2021).
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Problematisiert wird hier wieder der frühkindliche und daher der ,natürli-

chen‘ Entwicklung zuwiderlaufendeMedienkonsum.Zugleichwird aber auch der

Medienkonsum eines „leicht verdaulichen Meinungskonfekt[s] der Leitmedien“

im Speziellen kritisiert, wie wir von einem Mitglied des „Instituts für Staatspo-

litik“ (IfS) in einemGastbeitrag in der Sezession erfahren (Mann 2018, o. S.).Was

der Autor aus Spitzers Idee einer Smartphone-Epidemie lernt, ist, dass es eine

„Informationshygiene“ brauche, damit Kinder und Jugendliche lernen können,

sich gegen die „Übernahme einer vorkonfektionieren [sic!] Meinung“ (ebd., o. S.)

zu wehren.

Wie gezeigt, sind wir weniger an Analogien zwischen spezifischen Autor:in-

nenderpolarisierendenMedienkritikunddenneuenRechten interessiert als viel-

mehrdaran,wie die „kommunikativeÜberzeugungsarbeit“ (Fielitz/Marcks 2020,

S. 57) gelingt. Sabine Andresens Analysen „rechtspopulistische[r] Narrative über

Kinder, Kindheit, Familie und Erziehung“ (Andresen 2018, S. 768) sind hilfreich

für die Frage, warum eine pädagogisch gerahmte neurechte Bezugnahme auf die

Thesen aus dem Spektrum der polarisierendenMedienkritik so gut funktioniert.

Sie zeigt,dass sichdieWeisedesSprechenshäufigentweder als „Entlarvung“oder

als „Skandalisierung“ (ebd., 784) darstellt, um so das Publikum zu mobilisieren

(vgl. ebd.). Als Entlarvung versteht sie die „Charakterisierung der liberalen Erzie-

hung bzw. de[n] Umgangmit Kindern in liberalenMilieus als irrational, schwach

undwidersprüchlich“ (ebd.,S. 769).Als Skandalisierunggilt eine„SprachederGe-

fährdung“ (ebd., S. 770), in der „der Rückbezug auf Kinder und Kindheit als Be-

leg[] für einen gesellschaftlichen Niedergang“ (ebd., 770) genutzt wird. Auch Fie-

litz undMarcks beschreiben, wie die rhetorischen Strategien Rechter (v. a. in So-

cial Media) darauf abzielen, ein „Panikorchester“ (Fielitz/Marcks 2020, S. 51 ff.)

zu erzeugen und Ängste hervorzurufen oder zu verstärken.

Während also einerseits eine Angst in Bezug auf die Digitalisierung geschürt

wird,wirdgleichermaßendiagnostiziert,dass sichdiePädagogik entweder falsch

oder gar nicht um dasThema kümmere.Die polarisierendenDigitalisierungskri-

tiker:innen versuchen auf diese Weise, die Pädagogik vorzuführen, zu entlarven

und ihr Unvermögen zu skandalisieren – ein willkommener Nährboden für sich

,über denMainstream hinwegsetzende‘ (neurechte) ,Erziehungsratschläge‘.

5. Schluss: Diskursinterventionen

Insgesamt macht die hier vorgenommene Sondierung des diskursiven Feldes

der polarisierenden medienkritischen Positionen wiederkehrende Pathologi-

sierungsstrategien deutlich, welche unterschiedliche Formen des Schürens von

Ängsten, der Dramatisierung und Mythologisierung nutzen. Einschränkend

sei an dieser Stelle angemerkt, dass unsere schlaglichtartige Betrachtung aus

einer selektiven Auswahl einschlägiger Diskursfragmente besteht, damit keinen
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Repräsentativitätsanspruch hegt und sich auch nicht als empirisch fundierte

Diskursanalyse versteht. Vielmehr geht es uns darum, anhand wiederkehrender

Muster die Gestalt der vorgetragenen Positionen zu verdeutlichen und deren

argumentative Logik zu hinterfragen.

Es wäre ein Leichtes, die populistischen Argumente nur als irrlichternde

Versuche der Aufmerksamkeitsgenerierung unter demDeckmantel vermeintlich

wohlmeinender Medienkritik zu verstehen. Und doch sind sie u. E. nicht nur

aufgrund ihres öffentlichenWiderhalls ernst zu nehmen: Durch zahlreicheQuer-

verweise innerhalb des Kreises einschlägiger Akteur:innen sowie die vielfältigen

Aktivitäten, Vernetzungsstrukturen und Initiativen (s.o.) lassen sich durchaus

Tendenzen der Entwicklung einer ,anderen‘ oder ,alternativen‘Medienpädagogik

nachzeichnen, die sich ihren eigenen Diskursraum schafft. Dieser Diskursraum

ist zwar kaum an fachwissenschaftliche Debatten anschlussfähig, erlangt aber

durchaus an anderer Stelle (öffentliche) Sichtbarkeit.

Die beschriebenen Phänomene können als Versuche gelesen werden, das

Pathologisierungsnarrativ der (mindestens für Kinder und Jugendliche) krank

machenden Medien zu normalisieren. Die Hintergrundfolie dieser Pathologi-

sierungsrhetorik bildet ein omnipräsentes ,Krisennarrativ‘: In fast religiöser

Manier wird (bis zu einem gewissen, je unterschiedlich bestimmten, Alter) di-

gitale Enthaltsamkeit gepredigt. Das von uns betrachtete diskursive Feld ist von

einem alarmistischen Duktus geprägt, der durch Eindeutigkeitsfiktionen kaum

positive oder produktive Effekte oder einen Graubereich der Mediennutzung

kennt, sondern Schutz für die den ,digitalen Medien‘ ausgelieferten Kinder und

Jugendlichen fordert. Eine differenzierte Betrachtung pädagogischer Hand-

lungsfelder, etwa in Form der Berücksichtigung der Besonderheiten des Systems

Schule, erscheint angesichts der als universell gültig dargestellten Aussagen aus

Sicht der Autor:innen obsolet.

Die Nutzung digitaler Medien wird in den betreffenden Beiträgen meist im

SinneeinesReiz-Reaktions-Schemasausgelegt,das enpassantdieBedeutungder

Didaktik relativiert undsoziokulturelleRahmungenvonLernprozessen irrelevant

erscheinen lässt. Diese Dominanz der dabei vorherrschenden, sehr engen Vor-

stellung vom Lernen mit Medien geht einher mit der Ignoranz konkreter Sze-

narien des Lehrens und Lernens und deren eigentlicher Komplexität (vgl. Herzig

2014). Mit der von den Autor:innen eingenommenen Haltung ist es dann augen-

scheinlich ein Leichtes, die Problemkonstellationen, welche etwa mit dem digi-

talen Wandel von Schule einhergehen und vielschichtige Veränderungsprozesse

mit sich bringen, ausgehend von einfachenWahrheiten als pauschal fehlgeleitete

und möglichst aufzuhaltende, wenn nicht sogar umzukehrende Entwicklung zu

(v)erklären. Letztlich läuft dies auf eine Trivialisierung pädagogischer Prozesse

sowiedieDelegitimierungderwissenschaftlichenDisziplinunddesprofessionel-

len pädagogischenHandelns hinaus. Insofernwirdüber die Pathologisierungser-
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zählungen die Pädagogik selbst als heilungsbedürftige Disziplin dargestellt – der

BuchtitelMedizin für die Bildung (Spitzer 2010) ist hier wörtlich zu verstehen.

Aus diesen und anderen Gründen plädieren wir für eine ,Diskursinterventi-

on‘ (Vogel/Deus 2020) statt für ein Ignorieren solcherlei Polemiken. Mit Heim

(2020), der den Begriff am Beispiel rechter und nationalistischer Diskurse ent-

faltet, lassen sich die Skandalisierungs- und Normalisierungsstrategien von

derlei extremen Diskurspositionen nicht ohneWeiteres produktiv wenden, denn

„normative Ausgrenzungen und Disqualifizierung ,rechter‘ Sprecher:innenposi-

tionen fungieren als strategische Grundlage für deren Legitimitätsbeschaffung“

(ebd., S. 148).Wenn also die Ausgrenzung bestimmter polarisierender Positionen

selbst als strategische Legitimationsgrundlage der Wiedereinsetzung dieser

Positionen dient, kann das Ignorieren zum Problemwerden.

Demgegenüber sollte die „Trivialität und Banalität der Positionen und ihr

parasitäres Verhältnis zu altbekannten und verbreiteten Deutungsmustern und

Kollektivsymboliken in verschiedenen Diskurssträngen“ (ebd., S. 151 f.) heraus-

gestellt werden – etwa „mit Mitteln der kritischen Analyse, aber auch durch

Formen der Parodie und Satire“ (ebd., S. 152). Nach Heim gehe es dann weniger

darum, Positionen zu ignorieren oder bewusst auszugrenzen, sondern darum,

sie „diskursiv einzubeziehen, um sie vorzuführen“ (ebd.). Angesichts der vehement

vorgebrachten Pathologisierung einer digitalisierten Kindheit und Jugend in den

von uns betrachteten ,kritischen‘ Stimmen, scheint es uns produktiv, diesen

Gedanken aufzugreifen und weitere Anschlüsse und Entwicklungen in diesem

Feld zu beobachten.
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Vorkehrungen und Verkehrungen

Überlegungen zur Struktur und Funktion

achtsamkeitsbasierter Programme in der Schule

Imke Kollmer

1. Einleitung

Achtsamkeit (mindfulness) ist in aller Munde, wobei präziser gesagt werdenmuss:

in aller geschlossenen Munde. Denn ein Imperativ dieser als stressreduzie-

rend (vgl. Engel/Schiemann/Salisch 2020) oder depressionsvermindernd (vgl.

Schmidt 2020, S. 124 ff.) geltenden Praxis liegt im Schweigen. Emphatisch auf-

bereitet ist dann in pädagogischen Settings vielmehr die Rede von „Stille-Inseln“

(Kaltwasser 2008) und vom „Klang der Ruhe“ (Altner 2019, S. 36). Achtsamkeits-

basierte Programme im schulischenKontext1 basieren auf „,harten‘wissenschaft-

lichen Daten“ (Kaltwasser 2020, S. 194) und weisen einen „Nutzbarkeitshorizont“

(Iwers-Stelljes 2007, S. 213) aus. Damit eng verwoben können sie als „eine Form

der universellen Prävention“ (Luong 2018, S. 34) aufgefasst werden. Und wie

wir im Folgenden sehen werden, reklamieren achtsamkeitsbasierte Program-

me nicht zuletzt für sich, spezifische und diffuse Zumutungen postmoderner,

hochdynamischer, ausdifferenzierter Gesellschaften bearbeitbar zu machen und

(besser) bearbeiten zu können. Dieser Komplex bildet den Ausgangspunkt der

vorliegenden Ausführungen. Konkrete Ausformungen und spezifische Praxen

der Achtsamkeit spielen dabei, ebensowie ihre historischenWurzeln, eine unter-

geordnete Rolle. Ich werde auf entsprechende Aspekte im Folgenden daher nur

kursorischundzu illustrativenZwecken verweisen. ImZentrumdes vorliegenden

Beitrags stehen Begründungsfiguren und Deutungsmuster – oder präziser: die

westliche Deutung und Umsetzung –, die sich aus einer analytischen Perspek-

tive auf achtsamkeitsbasierte Pädagogik identifizieren lassen. Deutungsmuster

werden hier im strukturtheoretischen Sinne aufgefasst. Als zentrale Referenz

dienen die Ausführungen Oevermanns (2001), denen folgend Deutungsmuster

„krisenbewältigende Routinen“ (S. 38) sind, deren Geltung zu einem je konkreten

Zeitpunkt in einem je spezifischen (Problem-)Zusammenhang stabil besteht und

1 Ich kann weder Aussagen hinsichtlich der empirischen Häufigkeit und Verbreitung entspre-

chenderProgramme treffennoch inBezugauf die konkreteUmsetzung impädagogischenKon-

text.Was sich jedoch grundlegend festhalten lässt, ist der Umstand, dass Achtsamkeit im Rah-

men vonBildungseinrichtungen–unddas schließt neben dem schulischen vor allemden hoch-

schulischen Bereich ein –Hochkonjunktur hat (vgl. Schindler 2020).
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keiner permanenten Neuaushandlung bedarf. Deutungsmuster verfügen über

„einen hohen Grad der situationsübergreifenden Verallgemeinerungsfähigkeit“

(ebd., S. 38). Sie tragen damit zur „Vergemeinschaftung hervorgegangene[r]

Legitimationen einer Lebensweise“ (ebd., S. 38) bei. Forschungslogisch eignen

Deutungsmuster sich also besonders in den Arenen erziehungsrelevanter The-

men zur Erschließung jener dominanten Interpretationsmuster innerhalb je

konkreter kollektiver Lebensweisen.

Zur Konturierung der Auslegung der Idee von Achtsamkeit erweist sich Jon

Kabat-Zinn, die zentrale und wohl meistzitierte Referenz des westlichen Acht-

samkeitsdiskurses, als hilfreicher Schlagwortgeber. Achtsamkeit ist ihm folgend

„Gewahrsein, das kultiviert wird, indem wir in andauernder und bestimmter

Weise aufmerksam sind“ (Kabat-Zinn 2013, S. 13), und „eine weise und potenziell

heilsame Art, mit dem, was uns im Leben widerfährt, in Beziehung zu sein“

(Kabat-Zinn 2020, S. 9). Achtsamkeit ist, bei Kabat-Zinn ebenso wie im Kontext

pädagogischer Programme, häufig eng verbundenmitmeditativen Praktiken, al-

so mit unterschiedlich akzentuierten Formen der Beschäftigung mit dem Selbst:

„Und doch geht es bei Achtsamkeit paradoxerweise überhaupt nicht darum,

irgendwas zu tun. Im Gegenteil, sie ist ein Nicht-Tun, ein radikales Nicht-Tun.“

(Kabat-Zinn 2019, S. 10) Wenngleich er sich in seinen Büchern und Programmen

an Erwachsene richtet, dient die ihm folgende Auslegung von Achtsamkeit als

zentrale Grundlage, auf der auch die Programme für Kinder und Jugendliche

resp. Schüler:innen fußen.

Achtsamkeitsbasierte Programme, d.h. Programme, die sich in einem engen

wie weiten Sinne auf Kabat-Zinn und seine säkulare Deutung von Achtsamkeit

beziehen, gelten als „vielversprechender Ansatz“ (Zenner 2016, S. 220). Die sich

aufdrängende Frage, für wen oder für welchen Zweck es sich um einen vielver-

sprechenden Ansatz handelt, wird durch einen Verweis auf die durchaus umfas-

sendeWirksamkeitsforschung zubeantworten versucht.Bemerkenswert ist hier-

bei zunächst der Umstand, dass die westliche Ausprägung der Achtsamkeit vor

allem im klinischen und (verhaltens-)therapeutischen Kontext mit Erwachsenen

Anwendung findet (vgl. ebd., S. 221). Im Zentrum der damit verbundenen Wirk-

samkeitsforschung stehen die positiven Effekte im Bereich der physischen und

psychischen Gesundheit, der Verbesserung und Steigerung kognitiver Leistun-

gen und der Emotionsregulation insbesondere der Impulskontrolle und des Be-

ziehungserlebens (vgl.Valtl 2021,S. 34).Auchneuronale undmolekulareWirkme-

chanismenwerdenhinsichtlichderAuswirkungenauf dasGehirnuntersucht und

dienen teilweise als Grundlage für „(therapeutische) Verhaltens- und Lebensstil-

modifikationen sowie Beziehungsgestaltung“ (Michaelsen/Esch 2021, S. 71). Eine

grundlegende semantische Nähe zu diagnostischen und auch pathogenetischen

AspektenundklinischenStörungsbildern imBereichderWirksamkeitsforschung

in pädagogischen Kontexten ist zwar zunächst weniger deutlich ausgeprägt, aber

durchaus anschlussfähig. Ich zeige dies im Folgenden auf.
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Mein Vorgehen gliedert sich in drei Teile. In Kapitel 2 lege ich in aller Kür-

ze dar, was die westliche Auslegung von Achtsamkeit im Kern ausmacht. Ich be-

schränkemich hierbei auf eine knappe Darstellung zentraler Elemente.Mein Fo-

kus richtet sich vor allem auf die Begründung der Implementation achtsamkeits-

basierter Programme im schulischen Kontext aus der Perspektive der Autor:in-

nen entsprechender Programme. Daran anschließend möchte ich Überlegungen

zu dominantenDeutungsmustern ebenjenerNotwendigkeit entsprechender Ele-

mente im schulischen Kontext ausführen.Mit anderenWorten: Achtsamkeit wo-

zu?Ein zentralesElement, auf das ichmeineBetrachtungen imSinne eines ersten

Zwischenresümees engführenmöchte, bezieht sich auf einen tiefgreifenden Kul-

turpessimismus, in dessen Zentrum die Autor:innen die Behebung der binnen-

familialen resp. der elterlichen Verfehlungen und Versäumnisse der Schule über-

antwortet sehen. In Kapitel 3 nehme ich sodann ein zentrales Element achtsam-

keitsbasierter Programme im schulischen Kontext in den Blick. Den Anker bil-

det hierbei die Dimension der Prävention, ihrer immanent paradoxalen Struktur

und ihrer gesellschaftlichen Funktion und Bedeutung, die sich als Spielart einer

pädagogischenNormalisierungsstrategie ausweisen lässt. In Kapitel 4 widme ich

mich ausblickhaft der Frage: Welches Problem erzeugt eigentlich Achtsamkeit?

Erkenntnisleitend ist hierbei die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ex-

plikationen von Kritik. Achtsamkeitsbasierte Programme reklamieren für sich,

eine kritische Haltung gegenüber den Verwerfungen postmoderner Gesellschaf-

ten einzunehmen und sind zugleichwiderspruchsfrei und positivistisch verfasst.

In Kapitel 5 verdichte ich die Befunde undweise Achtsamkeit als spezifische Stei-

gerung einer Anpassungsanforderung im schulischen Kontext aus.

2. Achtsamkeit in pädagogischen Kontexten

Achtsamkeit wird in pädagogischen Kontexten2 als Akt der Selbstfürsorge

aufgefasst. Sie dient „zur Stärkung der persönlichen Integrität, der Beziehungs-

fähigkeit und Beziehungskompetenz“ (Jensen 2014, S. 9). Achtsamkeit wird dabei

auch eine Wirkung zugeschrieben, die mit einer Verbesserung der Gesund-

heitskompetenz (vgl. Iwers/Roloff 2021a, S. 2), der Verminderung von Stress

(vgl. Kaltwasser 2020, S. 194) sowie der Selbstregulation und der Stärkung von

2 Ich differenziere hier nicht in ausreichendemMaß pädagogische Realkontexte, d.h. empirisch

protokollierbarepädagogischeKontexte (z.B. schulischerUnterricht) unddie Imaginationpäd-

agogischer Settings imKontext achtsamkeitsbasierter Programme.Auch scheint esmir sinnvoll

zu sein,die verschwimmendenGrenzen vonRatgebern,Programmensowie ihrerEvaluation im

Rahmen achtsamkeitsbasierter Pädagogik näher zu untersuchen. Nicht zuletzt erscheint mir

eineempirischeAnalysederPraxis achtsamkeitsbasierterProgrammesehraufschlussreichhin-

sichtlich einer Ausdifferenzierung und Präzisierung des hier vorgenommenen heuristischen

Zugriffs.
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Resilienz und Empathie (vgl. Iwers/Roloff 2021a, S. 2) korrespondiert – Befunde,

die sich vor dem Hintergrund der strukturellen Zumutungen von Postmoderne

und Spätkapitalismus zunächst uneingeschränkt positiv ausweisen lassen. Auch

wenn es kritische Perspektiven auf die Implementation achtsamkeitsbasierter

Programme im schulischen Kontext gibt, bspw. hinsichtlich der „Generatio-

nendifferenz, so als könne ungefragt für Kinder nicht schädlich sein, was bei

Erwachsenen positive Wirkungen zeigt“ (Dietrich/Uhlendorf 2019, S. 18), bieten

die hier skizzierten positiven Effekte und Befunde aus der Perspektive einer

evidenzbasierten (Wirksamkeits-)Forschung doch zunächst plausible Gründe

für die Implementation achtsamkeitsbasierter Programme und Übungen im

schulischen Kontext. Denn: Überwiegen nicht die Vorteile einer achtsamkeits-

basierten Perspektive gegenüber ihren Kritiker:innen und der Persistenz einer

den Bedürfnissen der Kinder zuwiderlaufenden Verfasstheit pädagogischer

Kontexte? Ummich dieser Frage zuzuwenden, greife ich zunächst einige von den

Vertreter:innen einer achtsamkeitsbasierten Pädagogik identifizierte Anknüp-

fungspunkte zur Notwendigkeit der Implementation im pädagogischen Kontext

auf und diskutiere sie anschließend.

2.1 Deutungsmuster der Implementation achtsamkeitsbasierter

Angebote im schulischen Kontext oder: Die massenmediale

Vereinnahmung der Kinder im häuslichen Bereich und die

Verantwortungslosigkeit der Eltern

Die achtsamkeitsbasierten Programme, die im schulischen Kontext als Ratgeber

oder ,Schatzkisten‘ genutzt werden, eint neben dem Aspekt einer Orientierung

an Achtsamkeit im oben skizzierten Sinne der Rekurs auf eine umfassende „Ent-

fremdungskritik“ (vgl. Dietrich/Uhlendorf 2019, S. 20). So ist Achtsamkeit „für

die Schulpädagogik kein kleines Add-on, sondern eher ein Schlüsselthema, das

das Potenzial zu einer grundlegenden Transformation von Schule in sich trägt“

(Valtl 2021, S. 32). Ich möchte im Folgenden einige Passagen aus entsprechenden

Programmen3 aufgreifen, um von dort ausgehend die Notwendigkeit für mehr

Achtsamkeit aus der Perspektive der Autor:innen näher in Augenschein zu neh-

men: „Für Kinder und Jugendliche, die an die Geschwindigkeit der heutigen In-

3 Für die Auswahl der pädagogischen Programme (Altner 2019; Jensen 2014; Kaltwasser 2008;

2016; Kaufmann 2011; Krämer 2019) war nicht nur entscheidend, dass sie eine pädagogisch re-

levante Perspektive der letzten 15 Jahre abbilden, sondern auch dass diese in einem Verlag er-

schienen sind und damit – im Gegensatz zu Modellen der E-Book-Selbstpublikation oder zu

Inhalten aus Social Media – einer grundlegenden Prüfung unterzogen wurden. Der Großteil

der Publikationen erfolgte imSachbuchsegment bei Beltz.Hier finden sich,nebenweiterenBü-

chern zu demThema, auch eine Vielzahl von Sets mit Übungs- und Reflexionskarten.
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formationsgesellschaft und der Social-Media-Welt gewöhnt sind, ist es ein gro-

ßer Schritt, sich auf die Reizarmut einzulassen und mit sich selbst in Kontakt zu

kommen. Aber gerade die Stille, die plötzlich im Raum entsteht, ist für viele ein

erstaunliches und wohltuendes Element.“ (Krämer 2019, S. 179)

Vera Kaltwasser, eine der Hauptvertreter:innen von Achtsamkeit in der Schu-

le, illustriert den bei Krämer angedeuteten Konflikt zwischen der Dynamik der

Postmoderne und der impliziten Bedürfniszuschreibung der Kinder, in beson-

ders bildreicher Sprache:

„Kinder und Jugendliche werden von einer allgegenwärtigen Bilderflut über-

schwemmt und permanent beschallt. […] Dem sind Kinder hilflos ausgeliefert, wenn

sie nicht Strategien lernen, selbstwirksam zu sein. Zudem sind Kinder ein begehrtes

Ziel ausgeklügelterWerbestrategien, die raffiniert bis in die Kinderzimmer reichen.

Von immer neuen Technologien werden sie zu versierten Usern, ohne dass sie be-

merken,wie diese elektronischeAufrüstung sie in einenpermanentenStresszustand

versetzt.“ (Kaltwasser 2020, S. 191)

Und eine Passage, die bei Nils Altner mit „Deep Learning – Lernen im digita-

len Zeitalter“ überschrieben ist, spitzt diesen Befund dramatisch zu: „Eine Stu-

die hat gezeigt, dass Menschen, die eine Stunde pro Tag World of Warcraft spie-

len, nach sechs Wochen in den Gehirnarealen, die für Mitgefühl verantwortlich

sind, signifikant an Substanz verloren haben und deutliche Suchtmerkmale auf-

weisen.“ (Altner 2019, S. 13) Die dänische AutorinHelle Jensen trifft einenweniger

alarmistischen Ton und nimmt eine moderatere, zunächst eher zugewandte Per-

spektive ein, wenngleich auch sie davon spricht, dass auffälliges Verhalten von

Schüler:innen sich gegebenenfalls dadurch begründen lässt, dass „deren Eltern

so in ihr eigenes Leben eingespannt sind, dass für die Kinder nichts mehr üb-

rig bleibt und sie dadurch viel zu wenig Erwachsenenkontakt hatten und haben“

oder „deren Eltern es schwerfällt, mit ihren Kindern einfach so zu Hause zu sein,

und die deshalb immer irgendwelche Aktivitäten unternehmen müssen, sodass

die Kinder konstant überstimuliert sind“ (Jensen 2014, S. 127). Und auch José kri-

tisiert elterliches Handeln in Bezug auf die kindliche Entwicklung. Anstelle eines

permissiven Verhaltens wird elterlicher Eifer kritisiert. In Bezug auf die gesunde

Entwicklung desKindes imkindlichen Freispiel „steuernEltern eher in die entge-

gengesetzte Richtung und füllen die freie Zeit der Kindermit angeleiteten Aktivi-

täten wie z.B. Musikschule und Sportunterricht, was nicht dem entspricht, was

die Forscher befürwortenwürden“ (José 2016,S. 51). Familiale Erziehungwirdhier

zur Wissenschaft erhoben, und verdächtig oder schuldig macht sich als Eltern-

teil, wer nicht im Sinne einer Versozialwissenschaftlichung der eigenen Lebens-

praxis Forschungsergebnisse rezipiert und daran das eigene Erziehungshandeln

ausrichtet. Überspitzt formuliert werde also bspw. davon ausgegangen, dassmu-

sikalische Früherziehung und angeleitete(r) Bewegung oder Sport – einemdomi-
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nanten Deutungsmuster in den Milieus, deren normative Standards an Bildung

undErziehung sich vondenen andererMilieus demSelbstverständnis nach abhe-

ben, folgend – gut für Kinder sind, die Psychologie habe jedoch gezeigt, dass das

Freispiel besser für die Entwicklung von Kindern sei und in jenen Familien fortan

entsprechend umgesetzt werden sollte.

Bei den untersuchten Texten der hier aufgeführten Autor:innen lassen sich im

Kern, wenn auch mit unterschiedlicher Konnotation, zuvörderst „Probleme der

Familienerziehung“ (Dietrich/Uhlendorf 2019, S. 21) identifizieren. Hierbei han-

delt es sich um einen von drei Problemhorizonten, die Dietrich und Uhlendorf

diskursanalytisch und mit einem kindheitstheoretischen Fokus herausarbeiten.

Des Weiteren identifizieren sie „gesamtgesellschaftliche Probleme der Spätmo-

derne“ und „Probleme heutiger Schulen und deren aktuelle Entwicklungen“ (ebd.,

S. 21), von denen erstgenanntes Thema oben bereits expliziert wurde. Ich richte

mein Augenmerk im Folgenden primär auf die elterliche Erziehungskompetenz

resp. den impliziten Vorwurf der elterlichen Erziehungsinkompetenz. Trotz der

unterschiedlichenTonlageneint dieAutor:innendieDiagnose einer „Erziehungs-

misere, die seit einigen Jahren schwelt“ (Kaufmann 2011, S. 14). Die kulturpessi-

mistische Rede von der „Macht der Bildschirme“ (Altner 2019, S. 8) dient hierbei

als Verschleierung der Urheberschaft jener Erziehungsmisere: der Eltern. Diese

zugeschriebene, en passant geradezu diagnostizierte Disziplinlosigkeit der Eltern

bringt mich zu einem ersten Zwischenresümee.

2.2 Zur Notwendigkeit der Disziplin in der Schule durch die

Disziplinlosigkeit im häuslichen Bereich oder:

Die Erziehungsinkompetenz der Eltern

Einige Autor:innen kommen im Verlauf ihrer Schilderungen ,aus der Deckung‘,

wenn sie das, was sie als Kern des Problems ausmachen, den Eltern überantwor-

ten. So verweist Kaltwasser darauf, dass mittlerweile

„in der Schule Fähigkeiten vermittelt werden sollen, die ,eigentlich‘ in denElternhäu-

sern zu leisten sind.Die Einübung von Impulskontrolle ist ein fundamentales Erzie-

hungsziel, das Eltern, die selbst unter großemDruck stehen, amehesten vernachläs-

sigen, weil sie selbst auf Ruhe hoffen, wenn sie den Impulsen der Kinder nachgeben:

Der Schokoriegel darf dann eben sein, und das Tablet darf halt auch eingeschaltet

werden“ (Kaltwasser 2020, S. 198).

Vor dieser Folie lässt sich auch die zunächst irritierende Passage über World of

Warcraft bei Altner (2019, S. 13) einordnen. Nur vor dem Hintergrund der Deu-

tung, dass innerfamiliale Disziplinlosigkeit und letztlich Erziehungsunfähigkeit

herrschen, ergibt diese Passage überhaupt Sinn. Hier spielt nicht irgendein au-
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tonomer erwachsenerMensch eine StundeWorld ofWarcraft pro Tag, sondern ein

Kind4, dessen Freizeitbeschäftigung von den Eltern gar nicht wahrgenommen

und beachtet – und damit auch nicht kontrolliert –wird. Einenmoderateren Ton

schlägt, wie bereits erwähnt, Jensen an, die nicht mit der Schärfe von Kaltwasser

und Altner auf die elterlichen Versäumnisse schaut –was allerdings wenig an der

Grundausrichtung jener gleichlautenden impliziten Problemdiagnose ändert:

Die Eltern sind nicht (mehr) in der Lage, die Verantwortung für die Erziehung

ihrer Kinder zu übernehmen.

Hinsichtlich der Gelingensbedingungen familialer Erziehung bleibt eine

achtsamkeitsbasierte pädagogische Perspektive blass. Vor dem Hintergrund der

bisherigen Befunde lässt sich primär konstatieren, dass diesem Verständnis fol-

gend eine gelungene Erziehung eine solche ist, die, unter den Bedingungen einer

schwelenden Erziehungsmisere, angepasste, konforme, funktionierende Subjek-

te hervorbringt. Die Verantwortung für diese Umsetzung tragen die Eltern. Die

attestierte Erziehungsunfähigkeit, die dem folgend ihrenUrsprung in der elterli-

chen Disziplinlosigkeit hat, geht einher mit einerThematisierung abweichenden

Verhaltens auf Seiten der Kinder. DieThematisierung des Abweichenden, Nicht-

Normalen erfolgt hier nicht im Modus einer normativ zurückhaltenden Beschrei-

bung, sondern in einer normativ aufgeladenen und zugleich implizit bleibenden

Zuschreibung. Die Artikulation der Deutung elterlicher Erziehungsunfähigkeit

durch die Autor:innen achtsamkeitsbasierter Programme verbleibt zugleich

eigentümlich zurückhaltend. Denn nicht nur „das Verhältnis zwischen Norma-

lisierung und Abweichung [hat sich] verschoben“ (Waldschmidt 2004, S. 192),

sondernmit ihr auch die Artikulierbarkeit des Abweichenden.

3. Die strukturelle Verfasstheit achtsamkeitsbasierter

Programme im schulischen Kontext:

Vorkehrungen und Verkehrungen

Wie also kann, wird wiederum die Perspektive der Autor:innen eingenommen,

diesem Verfall begegnet werden? Ich möchte auch hier zunächst eine Vorbemer-

kung in Bezug auf die Auslotung des schulischen Kontextes voranstellen.Die hier

skizzierten Programme und Übungen sind so angelegt, dass sie im schulischen

Kontext ohne größeres Zutun implementiert werden können. Die Ausbildungs-

und Fortbildungsangebote, die in den Ratgebern vielfach beworben werden

– bspw. bietet auch oben genannte Autorin Kaltwasser entsprechende Kurse

regelmäßig an –, richten sich explizit an Lehrer:innen.

4 Oder eine erwachsene Person, die strukturell in der kindlichen Sphäre verblieben ist.
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Wie bereits dargelegt wurde, lässt sich eine semantische Nähe zur Sphäre

der Diagnostik ebenso herausarbeiten wie eine an sonderpädagogisch relevan-

ten Störungsbildern orientierte Semantik.5 Bemerkenswert ist dies insofern,

als der sonderpädagogische Bezugspunkt nicht als solcher ausgewiesen wird

und damit implizit bleibt. Die semantische Nähe zeigt sich punktuell bspw. in

Rekursen auf spezifische Störungsbilder oder Defizite vor allem in der – elterlich

,verschuldeten‘ – emotional-sozialen Entwicklung einzelner Kinder.6

Wie eingangs erwähnt, möchte ich nur kursorisch auf die konkreten Prakti-

ken eingehen. Altner (vgl. 2019, S. 24) verweist explizit darauf, dass die Übungen

allein, in Kleingruppen oder im Klassenverband durchgeführt werden können.

Bei Jensen (2014, S. 141) werden viele Übungen direkt im Sitzkreis begonnen und

Krämer (2019) spricht von Einheiten, die zu Beginn des Unterrichts durchgeführt

werden. Das Selbstverständnis entspricht also, trotz der Möglichkeit der indivi-

duellen Durchführung, eher einer kollektiven Praxis.

Doch wie ist das pädagogische Selbstverständnis in dieser Praxis? Zur Beant-

wortung dieser Frage, widme ichmich zunächst demmehr oder weniger explizit

präventiven Charakter achtsamkeitsbasierter Programme oder, wie es bei Kalt-

wasser (2020, S. 195) heißt: „Die Einübung in die Haltung der Achtsamkeit [...]

kann hier als Primärprävention gelten.“

3.1 Prävention als Paradigma

Leanza (2016, S. 155) bezeichnet Prävention als „eine Sorge um etwas, das noch

nicht geschehen ist und auch nicht geschehen soll“ die zugleich mit einer „Er-

wartungshaltung, dieHandlungsdruck erzeugt“ (ebd., S. 155), einhergeht. Bröck-

ling (2019,S. 77) folgendwill Prävention„nichts schaffen, siewill verhindern“.Und

Fuchs (2008, S. 363) bezeichnet den ganz und gar unscharfen Begriff der Präven-

tion als „den Wunsch, das Vermögen, die Strategie, einer Zukunft zuvorzukom-

men,die,wennman ihrnicht zuvorkäme,andersundschlechter ausfiele,alswenn

man ihr zuvorgekommen wäre“. Kurzum: Das dauerhypothetische Eintreten des

– inhaltlich unbestimmten –Negativen zu verhindern, erscheint als die nie still-

stellbare Aufgabe der Prävention. Es gilt also zu klären, wie sich eine allgemeine

Idee von Prävention, die zugleich immer ,Prävention von‘ ist, mit Vorstellungen

einer Idee universeller Prävention verknüpfen lässt.

5 Eine (sonder-)pädagogische Haltung im Sinne eines professionalisierungstheoretischen Fall-

bezugs (vgl. Oevermann 1996) deutet sich hier hingegen nicht an.
6 Insofern kann – an anderer Stelle – daran anschließend im Sinne einer Suchhypothese syste-

matisch nach einer impliziten Sonderpädagogik Ausschau gehalten werden. Doch das ist hier

nur eine Randbemerkung.
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Diese Form der generalisierten Prävention – oder wie es auch bei Kaltwasser

und vor allem immedizinischenKontext heißt: die Primärprävention–weist eine

bemerkenswerte Grundspannung auf, die Bröckling (2019, S. 122) als „Entgren-

zung der Interventionen“ beschreibt: „Wenn keiner mehr richtig krank ist, kann

auch niemand ganz gesund sein.“ (ebd., S. 122) Bröckling knüpft dies an die Idee

der Salutogenese, also der Gesundheitsförderung im Gegensatz zur Pathogene-

se bzw. des Ausfindigmachens von Erkrankungen. Dieser Umstand ist im Sinne

des Konzepts der Achtsamkeit, das sich ja in Bezug auf die Förderung der Ge-

sundheitskompetenz und der Stressreduktion explizit mit einem salutogeneti-

schen Label versieht. Latent7 jedoch zeigt sich seine pathogenetische Grundaus-

richtung und auch die Begriffe von Prävention und Intervention verwischen.Was

nun die ,richtige‘ Benennung ist, vermag kaummehr zu entscheiden sein.Wich-

tiger scheint mir Bröcklings Befund der relativen Unterschiedslosigkeit der Zu-

stände von Krankheit und Gesundheit mit ihrem schmalen Übergangskorridor.

Ich möchte hier ein weiteres Beispiel von Bröckling aufgreifen, das auf den

ersten Blick keine unmittelbare Nähe zumKomplex der Achtsamkeit, jedoch eine

interessante Strukturhomologie aufweist. Bröckling skizziert in Bezug auf den

US-amerikanischen Film Minority Report – einen Spielfilm, bei dem Verbrechen

vor ihrem Eintreten verhindert werden und dadurch bspw. keine Morde oder

sonstige strafrechtlich relevante Delikte mehr auftreten – die „paradoxe[] Kon-

struktion eines Täters ohne Tat“ (Bröckling 2008, S. 38). Hierbei handelt es sich

um die fiktive Möglichkeit der totalen Umsetzung von Maßnahmen. Gesteigert

wird dieser Umstand dadurch, dass es sich nicht um eine totale Straf-, sondern

um eine totale Präventionspraxis handelt: Geplante – und d.h. vor allem nur

schon gedanklich formierte – Tötungsdelikte finden nicht mehr statt. Es gibt eine

hundertprozentige Quote der Verhinderung schwerer Verbrechen. Ein Fall, in

dem die Grenzen von Utopie und Dystopie auf beeindruckende und zugleich

bedrückende Weise verschwimmen. Bedrückend daran ist die Totalität ihrer

Eindirektionalität: Gut ist, was im Sinne der Absolutheit des Seinsollenden sich

7 Ich rekurriere im vorliegenden Beitrag vielfach auf die – nicht immer überschneidungsfreien

– Begriffspaare ,explizit/implizit‘ und ,manifest/latent‘. Es ist insofern notwendig, ihre Diffe-

renzen darzulegen. Bei letztgenanntem Begriffspaar berufe ich mich nicht auf die psychoana-

lytische Idee von ,manifest‘ und ,latent‘, wie sie bei Freud vor allem in der Traumdeutung be-

grifflich verankert ist, sondern ich beziehemich auf ein strukturtheoretisches Verständnis (vgl.

Oevermann 1996; 2001). Am Beispiel der hier genannten Prävention – diese erfolgt im Modus

der Sprache–vollzieht eine entsprechendeArtikulation sich sowohl explizit, d.h. ausdrücklich,

als auch manifest, d.h. auf der Ebene des Inhaltlichen. Soll das Latente rekonstruiert werden,

bedarf es also einer grundlegenden Unterscheidung zwischen manifestem Sinn und latenter

Sinnstruktur (vgl.Wernet 2021,S. 27 ff.).Währenddas Latente sich imManifesten ,verbirgt‘und

damit zurRekonstruktion auf eineArtikulation angewiesen ist, ist demgegenüber das Implizite

mitgedachter undmitgemeinter Bestandteil, der sich jedoch nicht sprachlich niederschlägt. Je

nach Erkenntnisinteresse können die Perspektiven sich –wie im vorliegenden Beitrag – ergän-

zen.
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vollzieht und damit die absolute Verhinderung; die Tilgung alles Negativen.

Damit wird nicht weniger als ein konstitutives Element unseres Mensch-Seins

strukturell getilgt: „Immer bewegt sich menschliche Existenz im Spannungsver-

hältnis zwischen Sein undNichtsein, Positivem undNegativem, Affirmation und

Verneinung. Negativität ist ein konstitutives Moment unserer Lebenswelt und

unseresWirklichkeitsverständnisses.“ (Angehrn 2014, S. 13)

In Bezug auf das hier explizierte Sujet der Achtsamkeit im schulischen Kon-

text, lassen sich imAnschluss an Bröcklings Ausführungen ebenjene Aspekte auf-

greifen und weiterdenken: Ist es bei Bröckling der Täter ohne Tat, liegt in Bezug

auf dieÜbungen inder Schule dasÄquivalent eines ,Störers ohneStörungdesUn-

terrichts‘ vor. Dies bedarf einer Erläuterung, war doch bislang gar nicht die Rede

von geradezu klassischen pädagogischen Handlungsproblemen.

3.2 Normalisierungsstrategien der Pädagogik

Obgleich Prävention in den Konzepten punktuell durchaus offensiv themati-

siert wird, erweist sich der Zusammenhang von Konzepten schulisch gerahmter

Achtsamkeitsübungen mit (Aspekten von) Abweichendem und Pathologischem

zumindest nicht auf allen Ebenen unmittelbar. Dies hängt u.a.mit einer Verkeh-

rung der Zuschreibung und ebenjener Idee einer Generalprävention zusammen:

Kennt der schulische Unterricht vor allem ,störende‘ Schüler:innen – und damit

einzelne, konkrete Personenoder kleinereGruppen–unddiszipliniert diese klas-

senöffentlich oder parzelliert sie im ,Trainingsraum‘, (vgl. Jornitz 2004; Pongratz

2010), ändert sich nun das adressierte Subjekt. Anstatt einzelne ,Störenfriede‘

zu identifizieren und für ihr ,Fehlverhalten‘ zu sanktionieren, wird die gesamte

Klasse in die Pflicht genommen, eine achtsame Haltung zu entwickeln.

Dies führt uns zu Normalisierungsstrategien der Pädagogik und überrascht

nicht, denkt man doch an andere Befunde aus dem (grund-)schulpädagogischen

Diskurs. Beispielhaft sei hier auf die diskursanalytisch herausgearbeitete Be-

wegung „vom ,Störer‘ im Frontalunterricht zum ,Hilfebedürftigen‘ im offenen

Unterricht“ (Rabenstein/Reh 2009, S. 169 ff.) und die damit korrespondierende

„diskursiv[e] Durchsetzung des Normalitätsentwurf[s] der ,selbstständig ar-

beitenden Schülerin‘“ (ebd., S. 177) verwiesen. Hier tritt insbesondere vor dem

Hintergrund psychiatrischer und psychotherapeutischer Diskurse die „Durch-

setzung von Normalitätsannahmen und Pathologisierung“ (ebd., S. 161) klar

hervor. In einer objektiv-hermeneutischen Rekonstruktion von Selbsteinschät-

zungsbögen für Schüler:innen legen Menzel und Rademacher die verschleierte

Erzeugung der „Deckungsgleichheit“ (Menzel/Rademacher 2012, S. 79) von

Fremd- und Selbstkontrolle dar und kommen zu dem Ergebnis, dass es sich

hierbei um eine Form der Diagnostik handelt, die ihrerseits als „gesellschaftli-

ches Machtmittel und damit als Kontrollstrategie zu fassen ist“ (ebd., S. 97). Die
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untersuchten Bögen stammen aus einer Montessori-Schule und sind Bestandteil

der Freiarbeitsphasen. Das zugrundeliegende pädagogische Selbstverständnis

steht in markantemWiderspruch zur herausgearbeiteten Sinnstruktur. Diese in

Anlehnung an Bourdieu und Passeron (1973) als sanfte Tour bezeichnete Strategie

erweist sich als anschlussfähig hinsichtlich der hier vorliegenden strukturellen

Verfasstheit von Übungen der Achtsamkeit: „Als sanfte Tour bezeichnet Pierre

Bourdieu jene Formen des Pädagogischen, die ihre Macht nicht nur verleugnen,

sondern in dieser Verleugnung zugleich durchsetzen.“ (Menzel/Rademacher

2012, S. 79)

In Bezug auf den hier diskutierten Gegenstand ist dieser Aspekt unmittelbar

anschlussfähig, wird doch die Praxis in störungsfreien Situationen, also bspw.

in einem unaufgeregten Unterrichtsbeginn, einfach umgesetzt, wohingegen sie

in „herausfordernden Situationen“ ebenso gilt resp. durchgesetzt wird, „[w]enn

es zum Beispiel darum geht, bei einer Entspannungsübung still zu liegen und

seinen Körper zu scannen, und das für das Kind mit Unruhe und vielleicht sogar

mit Schmerzen verbunden ist“ (Jensen 2014, S. 128 f.). Diese offen artikulierte

Grenzüberschreitung scheint jedoch kein Problem darzustellen, sieht sie sich

doch ganz im Dienste des Kindes oder mit Foucault gesprochen: „Das häßliche

Metier des Strafens wird sich solchermaßen in das schöne Metier des Heilens

verkehren“ (Foucault 2007, S. 43). Im Sinne der oben skizzierten kollektiven Pra-

xis, handelt es sich hierbei dann auch um die individualisierte Bearbeitung eines

kollektivierbaren Problems oder präziser im Sinne Bourdieus und Passerons

um die Durchsetzung der individualisierten Bearbeitung eines kollektivierbaren

Problems.

4. Uneingeschränkte Positivität oder:

Welches Problem erzeugt eigentlich Achtsamkeit?

Achtsamkeitsbasierte Angebote im schulischen Kontext verstehen sich als Ant-

wortversuch auf dieHerausforderungen einer beschleunigten und das Selbst ver-

gessen(d)en Postmoderne. Die bisherige Diskussion hat diesem Anliegen gegen-

über insbesondere die kulturpessimistische Grundhaltung und Zuschreibungen

gegenüber der Sphäre der Herkunftsfamilie betont. Aber sollte diese in den Pro-

grammen vielfach implizit bleibende Textur gegenüber ihrem Anspruch nicht in

denHintergrund treten? Kannman nicht das Lamento der Erziehungsmisere zur

Kenntnis nehmen und sich den positiven Aspekten zuwenden? Ist nicht ein An-

liegen, das sich der Beantwortung der Frage widmet, wie „Schüler/innen immer

bewusstermit sich undden anderen umgehen lernen [können]“ (Kaltwasser 2016,

S. 11), über seine kulturpessimistische Unterfütterung zu stellen? Aus einer päd-

agogisch-praktischen Perspektive mögen diese Einwände berechtigt erscheinen.
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Und auch die zahlreichen eingangs erwähnten evidenzbasierten Studien zeigen

auf, dass entsprechende Programme wirken (vgl. Iwers/Roloff 2021b). Was ließe

sichdenngegenachtsameSchüler:innensagen? Ist derUmstand,dassSchüler:in-

nen durch entsprechendeÜbungen eventuell ruhiger, besonnener und eben acht-

samer werden, nicht positiv zu bewerten? Diese Differenz zeigt sich umso deut-

licher in Bezug auf die Zustimmungsfähigkeit gegenüber manifest sanktionie-

rendenPraktikenundoffenkundigenPraktikenderNormalisierung.Denn selbst,

wenn dem Verweis auf eine ,harte Datenbasis‘ und ,evidenzbasierte Pädagogik‘

einiges entgegengehalten werden kann (vgl. Bellmann/Müller 2011), erweist sich

doch die pädagogische Absicht, die innere Ruhe und bessere Konzentrationsfä-

higkeit reklamiert, zunächst als positive. Kurzum: Welches Problem erzeugt ei-

gentlich Achtsamkeit? Dieser Frage widme ich mich abschließend.

Wird nun eine analytische Perspektive eingenommen, sollte das reklamier-

te Selbstverständnis achtsamkeitsbasierter schulischer Programme nicht ihre

Struktur und Funktion überdecken. Denn diese Anwendungen versuchen, das

konstitutive Spannungsverhältnis – jene eingeschriebene dialektische Verfasst-

heit – postmoderner Gesellschaften aufzuheben. Die Überlegungen werfen

zunächst ein theoretisches und methodisch-analytisches Problem hinsichtlich

ihrer wissenschaftstheoretischen Ausrichtung auf: „Aus diesem Grund also

könnte man, um es dialektisch auszudrücken, sagen, daß gerade das als positiv

Auftretende wesentlich das Negative, das heißt das zur Kritik Stehende, sei.“

(Adorno 2007, S. 34) Aber ist es nicht dennoch ein Gewinn für alle Beteiligten,

wenn die Grundstimmung in der Klasse positiv(er) ist? Hier zeigt sich m.E.

strukturell ein Problem, was Illouz und Cabanas (2019) plakativ als „Glücks-

diktat“ formuliert haben. Das zu Kritisierende betrifft dann nicht den Aspekt,

Schüler:innen Achtsamkeit zu lehren, und auch nicht das kulturpessimistische

Fundament, aus dem diese praktische Konsequenz hervorgeht, sondern die un-

dialektische Vermittlung und gesteigerte Verschleierung einer uneingeschränkt

als positiv geltenden Kategorie: das Münden in eine „regressive Ideologie“, in

der „es dann einfach das Positive sein wird, an das die Menschen glauben sollen“

(Adorno 2007, S. 33) und welches sie umzusetzen in der Lage sein müssen.

Zugespitzt lässt sich darüber hinaus konstatieren, dass im vorliegenden

Erkenntnisobjekt jegliche methodische Kritik und theoretische Bindung ge-

kappt wurde, denn ein zentraler Aspekt von Kritik – und die Autor:innen der

hier betrachteten Bücher nehmen für sich gewiss eine grundlegend kritische

Perspektive in Anspruch – liegt in der Differenz methodischer und praktischer

Kritik (vgl. Oevermann 1996, S. 99). Mein Beitrag orientiert sich zwar an einem

,Einsatzbereich‘ resp. einer konkreten Praxis – er beansprucht jedoch nicht,

diese Praxis als praktische Praxis und praktische Kritik, die immer „Kritik an be-

stehenden Verhältnissen ist“ (ebd., S. 99), angemessen würdigen zu können.

Ich beanspruche allerdings, die Kritik (an) der Praxis der Begründungsfiguren

achtsamkeitsbasierter Programme mit den Mitteln methodischer Kritik, die
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„immer Kritik an der Geltung von Behauptungen und Überzeugungen über die

Beschaffenheit der erfahrbarenWelt“ (ebd., S. 99) ist, zu konfrontieren.Die Frage

ist, wie es sich andersherum verhält.

Die – grundlegend erwartbare – Kritik an achtsamkeitsbasierten Program-

men wird von den Autor:innen selbiger durchaus antizipiert: So wird in vielen

programmatischen Texten bereits ein umfassendes Bataillon an kritischen Per-

spektiven auf entsprechendeProgrammemitgeliefert,umdiese dann imgleichen

Zuge zuwiderlegen oder sich der Reflexion der benannten Problemdimensionen,

allen voran disziplinierenden Elementen, zu vergewissern. Ich möchte ein Bei-

spiel vonKaltwasser nennen,das in ähnlicher Formauch bei anderenAutor:innen

zu finden ist: „Zu Anfang gab es Widerspruch von den Kolleg/innen, die hier un-

gute Anklänge an die ,Schwarze Pädagogik‘ sahen oder gar Assoziationen anmili-

tärische Appelle vorbrachten.“ (Kaltwasser 2016, S. 56) Bemerkenswert hieran ist,

dass die Autorin in der reinen Behauptung – Problem benannt, Problem gebannt

–, die Kritik sei verfehlt, das Gegenargument zu entkräften versucht.Dasmag im

Kontext der jeweiligenRatgeber auchgelingen, jedoch stellt sichdie Frage,wiedie

strukturelle Verfasstheit dieser Programme sich mit der Selbstauskunft in einen

stimmigenZusammenhangbringen lässt.Hieran schließenmeineÜberlegungen

an.Wichtig ist mir zu betonen, dass esmir nicht um eine Vermittlung dieserm.E.

nicht vermittelbaren Positionen geht.

Die hier in den Blick genommenen Ratgeber und Praxisbücher sind aufgrund

ihrer eher praktischen Ausrichtung nicht mit einem expliziten erkenntnis- und

wissenschaftstheoretischen Fundament resp. nicht mit einer eindeutigen Diffe-

renzmarkierung zwischen praktischer undmethodischer Kritik ausgestattet. Sie

nehmendies allerdings durchaus,wenn auchnur punktuell, in Anspruch. ImSin-

ne einermethodischen Kritik kann die analysierte Praxis sich also völlig unbeein-

druckt zeigen, geht es doch hier nicht umeinen ernsthaften argumentativenAus-

tausch, so man nicht das erkenntnislogische Fundament teilt. Und – das möchte

ich hier betonen –auch die Dignität einer je konkret vorzufindenden Praxis nicht

durchwissenschaftliche Kritik beschädigt wird undwerden sollte. Anders verhält

es sich,wenndie Befunde der Analyse betrachtetwerden,die sich andenKerndes

vorliegendenBandes zurückkoppeln lassen.Denndiemethodische,nicht-prakti-

scheKritikhatPraxis imBlick.UnddiesePraxis, sofernmeineerstenBefundeund

Annäherungen tragfähig sind, erweist sich als eine, die vor dem Hintergrund ei-

ner besonders stark verschleierndenund verschleierten Pathologisierungstendenz

verfährt. Diese Verschleierung wird dann ,imNamen derWissenschaft‘ gestärkt.

5. Verdichtung und abschließende Bemerkungen

Ich möchte abschließend die Befunde verdichten und weiterführende theo-

retische Bezugshorizonte aufzeigen. Zunächst gilt es, anhand der bisherigen
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Betrachtung die Eindrücke zu bündeln, dass diemobilisierten Begründungsfigu-

ren und deren strukturelle Verfasstheit in merklichem Widerspruch zueinander

stehen. Meine Ausführungen lassen auf drei zentrale Dimensionen engführen:

die (implizite) Pathologisierung der Eltern, das Zusammenspiel von Prävention,

Erziehung und Verschleierung sowie die Aufhebung von Ambivalenzen und

damit verbunden die Auslobung eines uneingeschränkten Positivitätsdiktums.

Auch wenn Kaltwasser (2008, S. 21) postuliert: „Hier sollen – wohlgemerkt –

nicht die Eltern gescholten werden, denn sie wollen auch heute das Beste für ihre

Kinder“, lässt sich erstens der Befund der impliziten Pathologisierung der Eltern

nicht substanziell erschüttern. Die herausgearbeitete Struktur basiert auf den

durch die Autor:innen erfolgten Alltagsbeobachtungen sowie Zuschreibungen

der medialen Vereinnahmung der Kinder und der damit einhergehenden Erzie-

hungsunfähigkeit. Diese lässt sich nicht durch den Hinweis tilgen, man möchte

die Eltern nicht als Ursache der Probleme konkreter Schüler:innen ausweisen.

Die Schilderungen in Bezug auf das Verhalten der Kinder mögen auch vielfach

zutreffen, jedoch wird hier im wahrsten Sinne des Wortes das Kind mit dem

Bade ausgeschüttet. Die Eltern werden qua jeweiliger Erfahrung der Autor:in-

nen latent herabgewürdigt. Damit erfolgt en passant eine Verkehrung „zwischen

dem Normalfall verantwortlicher Eltern und dem Sonderfall gestörter Eltern“

(Oevermann 1996, S. 172). Dieser Umstand ist weitreichend, denn damit wird den

Eltern, denen man im Sinne Oevermanns „als Erwachsenen und als Subjekten

einer naturwüchsigen sozialisatorischen Praxis“ (ebd., S. 172) – Oevermann

rekurriert hier auf die innerfamiliale Interaktion – grundsätzlich Autonomie

unterstellt, die Fähigkeit zur Autonomie und zu autonomem Erziehungshandeln

abgesprochen.Dieswird umsodeutlicher, vergegenwärtigtman sich die fehlende

Begründungsbasis der Elternschelte. Die (schulpraktische) Alltagserfahrung, so

viel ist klar, reicht hierfür nicht aus.

Wenn zweitens Jesper Juul in seinem Vorwort zu Jensens Buch die Problema-

tik thematisiert, „dass die Schule staatliche und gesellschaftliche Ziele verfolgt

und nicht etwa die Interessen der Schüler, der Lehrer oder der Schulleiter“ (Jen-

sen 2014, S. 11), so zeigt sich zunächst eine grundlegende Unzufriedenheit mit

dem bestehenden schulischen System. Leistungsstreben, Anpassung und eine

Ausrichtung am ökonomischen System scheinen den Kern der Kritik auszu-

machen, wenn Juul darüber hinaus postuliert: „Zu Ehren und im Namen von

Konkurrenz undBeschäftigung soll die beste Schule derWelt erschaffenwerden.“

(ebd., S. 11) Eine Schule der Achtsamkeit könnte, so die Pointe, auf jene staatlich

vorgegebenen Orientierungslinien verzichten. Sie nimmt dies auch in Anspruch,

jedoch hat sich gezeigt, dass dadurch das verschleiernde Zusammenspiel von

Prävention, Erziehung und Disziplinierung zwar leiser, aber strukturell nicht

weniger wuchtig in Erscheinung tritt.

Undwennneben all denbisher geschildertenPerspektiven–auch alsReaktion

auf die Kritik an achtsamkeitsbasierten Übungen – darauf verwiesen wird, dass
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Übungen der Achtsamkeit in besonderem Maße dazu geeignet sind, eine Ambi-

guitätstoleranz auszubilden und zu fördern (vgl. Keuffer 2021, S. 98), schmälert

dies drittens nicht die Eindirektionalität in Bezug auf die Aufhebung von Ambi-

guität, Ambivalenzen und die Auslobung eines uneingeschränkten Positivitäts-

diktums vor demHintergrund der Entfaltung einer Folie der Negativität und des

Kulturpessimismus. Letztgenannter Aspekt ist insofern bemerkenswert, als zwar

programmatischdarauf verwiesenwird, jenegesellschaftlich vermitteltenUnein-

deutigkeitenauszuhaltenundsichdazuverhaltenzukönnen: dieRichtung jedoch

ist dabei ganz klar im Sinne einer Aufhebung von Ambiguität und konstitutiven

Ambivalenzen. Das, was in Bezug auf die Gesellschaft an Kritik geübt wird, er-

weist sich als zu Bearbeitendes, an dessen Ende ein uneingeschränktes Positives

steht.

Daran anschließend kann für die pädagogisch situierte Praxis der Achtsam-

keit postuliertwerden,dass diese entgegen ihrempädagogischenSelbstverständ-

nis durchaus im Sinne der Leistungsorientierung ausdifferenzierter Gesellschaf-

ten verfährt. Dies erfolgt jedoch, wie mit Bourdieu und Bröckling bereits ange-

deutetwurde, in einer verschleiertenForm,d.h.ohnedieAufhebungbestehender

Asymmetrien und Machtverhältnisse, und verschiebt nicht zuletzt die Legitima-

tionsbasis pädagogischen resp. pädagogisch gerahmten Handelns.

Dabei lässt sich an das anschließen,wasWernet (2003) aus schultheoretischer

Perspektive als Übersteigerung und Purifizierung aufwirft. In Bezug auf die Par-

sons’schen Pattern Variables und ihre sich gegenseitig ausschließende Logik der

strukturellen Verfasstheit von Familie und Gesellschaft kommt Wernet zu dem

Ergebnis, dass die Schule – und darunter fällt auch die Grundschule – kein Zwi-

schenmodell darstellt, in dem eine eigentliche „Vermittlungsleistung“ (ebd., S. 94)

hergestellt wird.Theoretisch, so Wernet, sei dies aber zunächst verbindlich, was

sich jedoch mit Parsons selbst widerlegen und eben übersteigern und purifizie-

ren lässt. Die Pointe ist, dass „[a]n die Stelle des Modells einer Zwischenwelt […]

dann das Modell einer gesteigerten Repräsentation zentraler Prinzipien der mo-

dernen Gesellschaft [tritt]. Aus sozialisationstheoretischer Perspektive erscheint

die Schule nicht als Ort der allmählichenHeranführung der Schüler an die gesell-

schaftlich-erwachsenenweltlichen Strukturen. Diesen Strukturen folgt die mo-

derne Schule vielmehr in purifizierter Prägnanz“ (ebd., S. 96).

Achtsamkeit, so die daran anschließende Überlegung, dient dann vor allem

dem Aushalten dieser gesteigerten Anpassungsanforderung. Auch gegenüber

denen, die – aus welchen Gründen auch immer – Schwierigkeiten haben, die-

se schulischen und letztlich gesellschaftlichen Anpassungsanforderungen zu

erfüllen.

DieseVerschiebungenderModi desHandelns in pädagogischenSettings– ih-

re expliziten und impliziten sowie ihre manifesten und latenten Begründungsfi-

guren –gilt es nicht nur hinsichtlich ihrer subtilen und verschleierndenNormali-

sierungs- und Pathologisierungspotenziale zu rekonstruieren, sondern vor allem
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hinsichtlich ihres, zumeist implizit bleibenden,wissenschaftstheoretischen Fun-

daments zu diskutieren. Bewegt man sich jenseits der für die pädagogische Pro-

fessionalität konstitutiven widersprüchlichen Einheit pädagogischen Handelns,

wird versucht, diese also aufzulösen –was zugleich nur einseitig geschehen kann

–, so bewegtman sich sinnlogisch in einem Spektrum, das Adornowie folgt skiz-

ziert: „Ich würde denken, daß in der nächsten Stufe der regressiven Ideologie es

dann einfach das Positive sein wird, an das die Menschen glauben sollen etwa in

dem Sinn, wie man in Heiratsannoncen die Formulierung ,positive Lebensein-

stellung‘ als etwas ganz besonders Empfohlenes empfindet.“ (Adorno 2007, S. 33)

Vielleicht haben wir in der westlichen Auslegung von Achtsamkeit eine Kandida-

tin gefunden, die dieser Befürchtung ein Stück weit näherkommt.
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Die Behandlung des ,Normalen‘

Professionssoziologische und
gouvernementalitätstheoretische Annäherungen
an Coaching im Lehrberuf

Ralf Parade und Marian Stuchell

Coaching für Lehrkräfte ist im Trend (vgl. Ryter 2018). Das zeigt sich nicht nur

an der bunten Palette verlinkter Coachingangebote auf den Webseiten der Lehr-

kräfteakademien des Landes, sondern kann auch anhand der Follower:innenzah-

len diverser spezialisierter Coach:innen auf Instagram und anderen Social-Me-

dia-Plattformen nachvollzogen werden. Und wen mag es verwundern? In einem

Beruf,der ohnehindurchUngewissheit gekennzeichnet ist (vgl.Helsper 2003; Pa-

seka et al. 2018), suggeriert das Coaching in Zeiten erodierender Wissensfunda-

mente von Professionen (vgl. Pfadenhauer 2021) Lehrpersonen, dass die Bewälti-

gung all ihrer Probleme aus ihnen selbst heraus erfolgen könne. ,Nebenwirkun-

gen‘ einer auf SelbstoptimierungundFunktionalisierung zielendenCoachingkul-

tur werden dabei jedoch selten in den Blick genommen. Insofernwidmet sich der

folgende Beitrag nicht nur – wie üblich – der Selbstbeschreibung des Coachings

und der affirmativen Bezugnahme auf vermeintliche Vorteile für Lehrpersonen

(1), sondern im Rekurs auf gouvernementalitätstheoretische Arbeiten wird Coa-

ching als Element gegenwärtiger Menschenführungskünste kenntlich gemacht

(2) und am Falle des Lehrberufs das Desiderat aufgegriffen (3), welche spezifische

Attraktivität Coaching für verschiedene Expert:innen- und Klient:innengruppen

ausstrahlt (vgl. Traue 2011, S. 245).DenAbschluss des Beitrages (4) bilden eine Zu-

sammenfassung der bisherigenRekonstruktionen und ein Ausblick,welcher Auf-

gaben sich künftige Forschungsarbeiten zu Coaching im Lehrberuf anzunehmen

haben.

1. Professionelles Selbstporträt im Coachingdiskurs und

aktuelle Tendenzen im Lehrberuf

Wer oder was sich eigentlich genau hinter dem recht jungen beruflichen Phäno-

men des Lehrer:innencoachings verbirgt, ist alles andere als eindeutig zu bestim-

men.Weder handelt es sich hierbei um ein geschütztes Berufsbildmit institutio-

nell geregelten Zugängen, noch hat sich bisher eine begriffliche Definition von
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Lehrer:innencoaching etabliert. Von daher hängt die inhaltliche Ausgestaltung

vonCoachingangeboten in erster Linie vonder InterpretationunddemCoaching-

verständnis der einzelnen Anbieter:innen ab und ist damit stark durch deren in-

dividuelle Berufsbiographie,Werte und vor allemdie ausgewähltenCoachingme-

thoden geprägt.

Die meisten Coach:innen für Lehrpersonen, die sich in den sozialen Medien

präsentieren, stammen selbst aus dem Lehrberuf, andere wiederum haben einen

psychotherapeutischen oder sozialpädagogischen Ausbildungshintergrund und

im Anschluss häufig Weiterbildungen in psychologischer Beratung oder syste-

mischem Coaching absolviert. Insofern handelt es sich beim Coaching für Lehr-

kräfte, ähnlich wie bei anderen spezifischen Coachingformaten wie Life-, Busi-

ness-, Karriere- oder Gendercoaching, keineswegs um eine homogene Expert:in-

nengruppe mit spezifischem Ausbildungs- und Wissensprofil. Im direkten Ver-

gleich zu klassischen Expert:innengruppen, etwa der Medizin oder den Rechts-

wissenschaften, gilt die Coachingszene entsprechend als unzureichend profes-

sionalisiert.1 Ähnlich wie andere neue Dienstleistungs- undWissensberufe müs-

sen Coach:innen daher ihre Zuständigkeiten und ihr berufliches Dasein gegen-

über der Gesellschaft noch begründen und legitimieren.

Aus diesem Grund und um das damit zusammenhängende „Scharlatanerie-

problem“ (Kühl 2006b, S. 88) im eigenen Berufsfeld in den Griff zu bekommen,

bemühen sich Coachingverbände, wie der Deutsche Bundesverband Coaching e. V.

(DBVC) und dieDeutscheGesellschaft für Supervision (DGS) sowie renommierte Ver-

treter:innen der Coachingszene, wie Stefan Kühl, Beate Fietze, Astrit Schreyögg

oder Christoph Schmidt-Lellek, die Professionalisierung von Coaching voranzu-

treiben. Ihr Professionalisierungsziel besteht in erster Linie darin, Definitionen

für Zuständigkeiten undQualitätsstandards festzulegen und entsprechende Zer-

tifikationssysteme einzuführen. So bestimmt die DGS das Coaching aktuell als

eine „professionelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Personen mit

Führungs-/SteuerungsfunktionenundvonExpert:innen inUnternehmen/Orga-

nisationen“ (DBVC 2023). Basierend auf solchen Definitionsansätzen können Zu-

ständigkeiten für das Coaching begründet und entsprechend von anderen Be-

ratungsformaten, wie etwa der Psychotherapie, der Expert:innenberatung, dem

Training oder der Supervision, abgegrenzt werden. In der einschlägigen Litera-

tur zum Professionalisierungsdiskurs im Coaching findet sich eine Bandbreite

1 Der Begriff ,Profession‘ bezieht sich hier auf jene Berufe, die sich durch bestimmte Berufsgrup-

penmerkmale wie u.a. spezielles Fachwissen, eindeutige Begriffsdefinitionen und Monopoli-

sierung des Tätigkeitsfeldes, Berufsverbände zur Selbstverwaltung sowieGemeinwohlorientie-

rung von anderen Berufsgruppen abgrenzen lassen (vgl. Lundgreen 1999, S. 20). Zwar weisen

Pfadenhauer und Sander (2010, S. 362) darauf hin, dass ein solch „indikatorische[r] Ansatz“ aus

professionssoziologischer Sicht als obsolet gelten kann; in professionspolitischen Diskursen,

wie demhier aufgerufenen zumCoaching,dient jenesBegriffsverständnis jedochweiterhin der

Distinktion und der Aufwertung der eigenen Berufsgruppe.
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an Definitions- und Abgrenzungsbemühungen gegenüber anderen Beratungs-

formaten, auf deren Grundlage sich das professionelle Selbstbild von Coaching

rekonstruieren lässt.

Demnach seien die Differenzen zwischen Psychotherapie und Coaching

relativ eindeutig bestimmbar. Im Gegensatz zum:zur Coach:in handele es sich

bei der Berufsbezeichnung ,Psychotherapeut:in‘ gemäß dem Psychotherapeu-

tengesetz (PsychThG) um eine institutionell gesicherte Berufsbezeichnung, die

nur von Ärzt:innen, psychologischen Psychotherapeut:innen oder Kinder- und

Jugendpsychotherapeut:innen geführt werden dürfe. Weiterhin gälten Psycho-

therapeut:innen als einem Heilberuf angehörig, wohingegen sich Coach:innen

im professionellen Selbstverständnis vielmehr als Dienstleister:innen für Gesun-

de in berufsbezogenen Konflikten verständen. Coaching solle als Beratungsform

alsoweniger in die Tiefen der Psyche einer Person vordringen und sich primär auf

Probleme, die im Zusammenhang mit der Berufsrolle entstehen, beschränken,

wohingegen im Rahmen von Therapie existenziellere Probleme mit pathologi-

scher Relevanz bearbeitet würden (vgl. Schmidt-Lellek 2015). Den Ausführungen

der Coachingautor:innen Schmidt-Lellek und Fietze (2018) zufolge unterscheide

sich Coaching von der Expert:innenberatung oder dem Training darin, dass es

nicht um eine fachliche Schulung gehe, sondern die gecoachte Person von den

Coach:innen selbst als Expert:in in eigener Sache betrachtet werde. Es solle im

Coaching also vielmehr um eine selbstständige Entwicklung neuer Sichtweisen

undOrientierungen durch dialogische Interaktion und Selbstreflexion gehen, in-

demdie –wie es in der Coachingliteratur oft heißt – ,schlummernden Potenziale‘

oder ,Ressourcen‘ der Klient:innen freigelegt werden.

Coaching und Supervision galten für Professionalisierungsvertreter:innen

beider Lager anfangs noch als unterschiedliche Beratungsformate. So sollte

Coaching für die Veränderung von Personen in Leitungsfunktionen (oben) und

Supervision für jene in ausführenden Funktionen (unten) in Organisationen

zuständig sein (vgl. Schreyögg 2000). Auch sollte die beraterische Interventi-

onspraxis der Supervision eher langfristig therapeutisch verlaufen und sich das

Coaching vielmehr als das kurzfristigere und pragmatischere Format etablieren

(vgl. Kühl 2006a, S. 9). Heutzutage scheinen die Vertreter:innen und Interventi-

onsfelder von Coaching und Supervision allerdings in vielen Fällen identisch und

der Distinktionsstreit beigelegt worden zu sein. So änderte der Supervisions-

verband DGSv im Jahr 2016 mit eben dieser Begründung auch seinen Namen in

DeutscheGesellschaft für SupervisionundCoaching e. V.Allerdings hält sich die Super-

vision nach wie vor als alleinstehendes Beratungsformat in der Sozialen Arbeit

und Psychotherapie, wo sie sich als erfolgreicher „Professionalisierungsparasit“

(ebd., S. 9) etabliert hat. Coaching – folgt man den Einschätzungen Kühls (ebd.,

S. 10) – hat sich jedoch als der attraktivere Begriff auf demMarktmehr undmehr

gegenüber der Supervision durchgesetzt.
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Ein Coaching für Lehrkräfte sollte gemäß dem professionellen Selbstver-

ständnis als eine Beratungs-, Begleitungs- und Unterstützungsleistung von im

Schuldienst tätigen Lehrkräften verstandenwerden.Darinmüsste es sich auf die

Bearbeitung lehrberufstypischer Problemlagenbeziehen,wie etwadie Leistungs-

fähigkeit und Berufszufriedenheit oder Bewältigungsstrategien im Umgang mit

Schulleitungspersonen, Kolleg:innen und Schüler:innen. Jedoch sollte es nicht

wie im Training um eine fachliche Schulung, bspw. didaktischer, pädagogischer

oder wissenschaftlicher Kompetenzen gehen, sondern darum, im dialogischen,

hierarchiefreien, reflexiven Prozess neue Perspektiven der Person auf sich selbst

in Verbindungmit der Berufsrolle offenzulegen.

Tatsächlich finden sich ähnliche Selbstverortungen in der noch recht über-

schaubaren Fachliteratur zum Coaching für Lehrkräfte. So plädiert Arnold (2011)

dafür, dem durch Öffentlichkeit und Bildungspolitik „verunsicherten Beruf“

(ebd., S. 313) ein Lehrer:innencoaching zur Seite zu stellen. Hierin solle die Lehr-

person ganzheitlich angesprochen und ressourcenstärkend begleitet werden und

das ganz auf Grundlage des Coachingimperativs, dass Personen Expert:innen

ihrer eigenen Situation seien. Auch solle es die Lehrkräfte darin begleiten, einen

selbstreflexivenUmgangmit sich selbst zu entwickeln, um so alte problematische

Gewohnheiten und Erfahrungen aufbrechen zu können (vgl. ebd., S. 320). Dabei

sollten–soArnold–dieCoach:innen jedoch stets imSinnederReflexionundVer-

antwortung gegenüber der Lehrkraft handeln. Auch Ryter (2018) spricht sich in

ihren Auseinandersetzungenmit Coaching als neuemTrend in der Lehrer:innen-

bildung deutlich für die Etablierung von Individualcoaching für Lehrpersonen

aus und betont dabei die Potenziale, die es für die Professionalisierung2 ihres

beruflichen Handelns mit sich bringe.

Der Wunsch, durch Coaching die Professionalisierung des Lehrberufes

weiter voranzutreiben, findet sich keineswegs nur in den Konzepten und Be-

fürwortungen von Coachingverbänden und deren Expert:innen, sondern auch

in den bildungspolitischen Programmen einiger Bundesländer. So wurde 2011

im Zuge einer Reform des nordrhein-westfälischen Vorbereitungsdienstes die

Personenorientierte Beratung mit Coachingelementen (POB-C) für Referendar:innen

in ihrer zweiten Ausbildungsphase eingeführt (vgl. Krächter 2018). Seit 2012

bietet das Bundesland Baden-Württemberg seinen im öffentlichen Schuldienst

tätigen Lehrkräften wiederum die Teilnahme an Lehrer:innen-Coachinggruppen

nach dem Konzept des sog. „Freiburger Modells“ an (Ministerium für Kultus,

Jugend und Sport Baden-Württemberg 2023), welches von dem medizinischen

Psychotherapeuten Joachim Bauer entwickelt und evaluiert wurde (vgl. Bauer/

2 Auf ein einschlägiges Professionsverständnis oder eine diesbezüglicheTheorie bezieht sich Ry-

ter (2018) hierbei allerdings nicht. Vielmehr wird unter Professionalisierung ein Berufswissen

verstanden,das sich nicht allein durch fachliche Expertise, sondern bspw. auch durch Fähigkei-

ten der Emotionsdeutung in Konfliktsituationen auszeichnet (vgl. ebd., S. 30 ff.).
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Unterbrink/Zimmermann 2007). Auch im Freistaat Sachsen haben Lehrkräfte

seit der Einführung des ,Qualitätsbudgets‘ die Möglichkeit, ein Coaching auf

Kosten der Schule im Zuge von Personalentwicklungs- bzw. Lehrer:innenfort-

bildungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Neben weiteren Beispielen sei

zudem auf das kürzlich erschienene Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen

Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) verwiesen, in dem Coaching als

präventive Maßnahme zur Gesundheitsförderung nahegelegt wird (vgl. SWK

2023, S. 28).

Die bisher geschilderten Professionalisierungsbemühungen und Institutio-

nalisierungstendenzen imBereich der Lehrkräfte(-weiter-)bildung verdeutlichen

noch einmal die bereits eingangs erwähnteKonjunktur desCoachings imLehrbe-

ruf. Festzuhalten ist dabei jedoch, dass es sich nicht aus demBildungssystemund

der Lehrprofession heraus entwickelt hat, sondern als ein Produkt (und ein Her-

vorbringungsmoment) gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen der letzten Jahr-

zehnte gelten kann.

2. Entstehung des Coachings aus

gouvernementalitätstheoretischer Perspektive

Nach den bisherigen mehrheitlich selbstporträtierenden Darlegungen ist einer

expandierenden Coachingkultur im Lehrberuf kaum etwas Schlechtes vorzuhal-

ten, denn wer hätte etwas einzuwenden gegen die selbstgeleitete Arbeit am ei-

genen (beruflichen) Glück, Selbstoptimierung und eine Verbesserung pädagogi-

scher Praxis? Um imFolgenden die Janusköpfigkeit jenesUnterfangens aufzuzei-

gen, wird eine gouvernementalitätstheoretische Perspektivierung von Coaching

vorgenommen. Hierfür bedarf es zunächst der genaueren Kennzeichnung des-

sen, was unter Gouvernementalität verstanden werden kann, sowie der Analyse

der historischen Verästelungen und der Pfade, die zur Entstehung des Coachings

und schließlich zur Implementierung der damit verbundenen Diskurse, Techni-

ken undArtefakte imBildungssystemund konkret der Lehrkräftebildung geführt

haben.

Ohne hier Foucaults Erörterungen einer Historie der Gouvernementa-

lität3 hinreichend würdigen zu können (vgl. Foucault 2004/2017a; Foucault

3 Foucault führte denBegriff ,Gouvernementalität‘ in der Spätphase seines Schaffens imRahmen

zweier Vorlesungsreihen am Collège de France zwischen 1977 und 1979 ein und bestimmte ihn

in dreifacher Weise: „Ich verstehe unter ,Gouvernementalität‘ die aus den Institutionen, den

Vorgängen, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken gebildete Gesamt-

heit, welche es erlauben, diese recht spezifische, wenn auch sehr komplexe Form der Macht

auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als wichtigste Wissensform die politi-

sche Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat.

Zweitens verstehe ich unter ,Gouvernementalität‘ die Tendenz oder die Kraftlinie, die im ge-
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2004/2017b), sei doch wenigstens skizzenhaft daran erinnert, dass dieser in der

Mitte des 16. Jahrhunderts einen sukzessiven Prozess einsetzen sieht, in dem sich

bisherige Herrschaftspraktiken des Souveräns hin zu ,Künsten der Regierung‘

wandeln, vormalige Formen der gewaltvollen Unterwerfung qua Gesetz durch

subkutan und indirekt wirkende Taktiken und Techniken der Menschenführung

ersetzt und ergänzt werden. Mit der Inauguration der politischen Ökonomie

und dem Ausbau des Verwaltungsapparates im 18. Jahrhundert kommt es zu

einer allmählichen Ablösung der Souveränitätsgesellschaften hin zu einem auf

Disziplinarprozeduren, Dressur und Regulierung basierten Regime, das ver-

mehrt auf pädagogische Praktiken zurückgreift und als dessen Produkt die

staatliche Schule als Disziplinierungs-, Normalisierungs- und Integrationsin-

stanz gelten kann (vgl. Foucault 1977/2014). Mit der Invisibilisierung durchaus

ambivalent zu denkender Machtmechanismen emergiert fortschreitend eine

auf Sicherheitsdispositive zurückgreifende Regierungsform, die – mit Deleuze

(1993/2016) gesprochen – als „Kontrollgesellschaft“ gefasst werden kann und in

der unternehmerische Imperative totalitär, jedoch auch fast nicht spürbar als

neues Maß der Dinge fungieren (vgl. Rose 2000; Bröckling 2007). Gegenwärtige

Ausformungen der ,sanften Führung‘ neoliberaler Gouvernementalität werden

– ohne in ökonomistischer oder Ideologiekritik zu versiegen – von den Govern-

samten Abendland unablässig und seit sehr langer Zeit zur Vorrangstellung dieses Machtty-

pus geführt hat, denman über alle anderen hinaus die ,Regierung‘ nennen kann: Souveränität,

Disziplin, und die einerseits die Entwicklung einer ganzen Serie spezifischer Regierungsap-

parate und andererseits die Entwicklung einer ganzen Serie von Wissensarten nach sich ge-

zogen hat. Schließlich denke ich, daß man unter ,Gouvernementalität‘ den Vorgang oder viel-

mehr das Ergebnis des Vorgangs verstehen sollte, durch den der mittelalterliche Staat der Ge-

richtsbarkeit, der im 15. und 16. Jahrhundert zumVerwaltungsstaat wurde, sich nach und nach

,gouvernementalisiert‘ hat.“ (Foucault 2004/2017a, S. 162 f.) Foucaults (keineswegs linear und

in Kausalzusammenhängen zu denkende) genealogische Erkundungen einer Geschichte der

Gouvernementalität führen u.a. entlang griechischer und römischer Führungskonzepte über

Machtphänomene im christlichen Pastorat, die Staatsräson im 17. Jahrhundert, die kontrol-

lierenden, regulierenden und normierenden Techniken der Disziplinarmacht am Beispiel der

Polizei bis hin zur fortschreitenden Freisetzung der Individuen im Zuge einer neuen Regie-

rungstechnologie im Liberalismus des 18. Jahrhunderts bzw. ihrer späteren Ausdrucksgestal-

ten imdeutschenOrdo- undamerikanischenNeoliberalismus.Repressive Souveränitätsmacht,

Disziplinarmacht und qua Sicherheitsdispositiven operierende neoliberale Gouvernementali-

tät sind dabei nicht als sich ablösende historische Phasen der Regierung, sondern vielmehr als

sich im Laufe der Zeit verschiebende Achsen einer Dreieckskonstellation zu denken. Wie Fou-

cault (2004/2017a, S. 22) selbst bemerkt, gibt es „kein Zeitalter des Rechtlichen, kein Zeitalter

des Disziplinarischen, kein Zeitalter der Sicherheit“; vielmehr ändere sich vor allem „die Do-

minante oder genauer das Korrelationssystem zwischen den juridisch-rechtlichen Mechanis-

men, denDisziplinarmechanismen und den Sicherheitsmechanismen“ (ebd., S. 23). Zentralbe-

griff im Rahmen seiner fragmentarisch ausbuchstabiertenTheorie der Gouvernementalität ist

–wie es der Begriff ,Gouvernementalität‘ (von frz. ,gouvernemental‘: die Regierung betreffend)

bereits ankündigt – die ,Regierung‘ als analytisches Bindestück zwischen Sozial- und Selbst-

techniken sowieWissensformen undMachttechniken (vgl. Lemke 2014, S. 260 f.).
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mentality Studies (vgl. Burchell/Gordon/Miller 1991; für Deutschland: Bröckling,

Krasmann/Lemke 2000) aufgegriffen, in deren Zuge – und das ist an dieser

Stelle von besonderer Relevanz – auch auf die Interferenz ökonomischer und

psychologischer Sozial- und Selbsttechnologien hingewiesen wurde (vgl. Rose

1998; 2000). Als deren Ergebnis kann, so viel sei im Vorgriff erwähnt, auch das

Coaching gelesen werden.

Wie diskursanalytisch Interessierten nahegelegt wird, Brüche und divergie-

rende Entwicklungspfade im Diskurs als analytischen Einsatzpunkt zu wählen,

so wird im Folgenden auch ein solcher Bruch Einsatz einer kurzen, dadurch ver-

kürzten Geschichte des Coachings sein, wenngleich seine Antezedenzien weiter

zurückreichenmögen.4

Ein Einsatzpunkt – oder vielmehr Meilenstein – der Entstehungsgeschichte

des Coachings kann in der Konvergenz sozialreformerischer Bewegungen und ei-

ner flächendeckenden Umjustierung derTherapeutik in den ausgehenden 1960er

und vor allem 1970er Jahren – dem Jahrzehnt des ,Psychobooms‘ (Tändler 2016)

– gesehen werden.Mit dem allmählichen Abgesang der Psychoanalyse einherge-

hend,hatten sich in den vorangegangenenDekadenneue therapeutische Techno-

logien entwickelt, von denen die Humanistische Psychologie als eine der erfolg-

reichsten gelten kann. In ihr amalgamierten Selbsthilfeethos und psychologische

Subjektivierungspraktiken; die vonder counter cultureder 1960er Jahre vorgetrage-

ne Kritik an einem entfremdetenDaseinwurde aufgegriffen und zumneuen Ide-

al authentischer Selbstverwirklichung umgemünzt, deren Herbeiführung fortan

Aufgabe derTherapie sein sollte:

„Wer hinter jenen psychologischen Idealen der Selbsterfüllung zurückblieb, war nun

krank. [...] Damit war der Zuständigkeitsbereich der Psychologen stark ausgewei-

tet. Nicht nur verlegten sie sich von psychischen Störungen auf das wesentlich grö-

ßere Feld des neurotischen Unglücks, sondern nun auch vom neurotischen Unglück

aufdieVorstellung,Gesundheit undSelbstverwirklichung seienSynonyme.Selbstver-

wirklichung in den Mittelpunkt von Modellen des Selbst zu stellen hatte zur Folge,

daß die meisten Leben auf einmal ,nichtselbstverwirklicht‘ waren. Diese Grundidee

bildet den Kern des unheimlichen Publikumserfolgs der Psychologie.“ (Illouz 2018,

S. 270 f.)

Im Allgemeinen kennzeichnete (häufig einem Gruppenmodell folgende) Thera-

pien der nachpsychoanalytischen Ära – von der Verhaltens- über Familien- und

Sexual- bis hin zuUrschrei- oder Gestalttherapie – eine allmähliche Verwischung

der Grenzen zwischen Pathologischem und Normalem. Normalität wurde zum

Symptom, die „Therapie für Normale“ (Castel/Castel/Lovel 1982, S. 304) hielt

4 In den Rekonstruktionen Traues (2010; 2011) etwa bis hin zu den bereits auf Suggestivkräfte

setzenden ,magnetischen‘Therapien im 18. Jahrhundert.

187



Einzug, zielte künftig mehr auf Selbstverwirklichung, Potenzialentfaltung und

(Selbst-)Optimierung bzw. personal growth denn auf Wiederherstellung von Ge-

sundheit ab. Einen Beitrag dazu leistete auch die Rezeption der Kybernetik im

Rahmen von Psychologie und Therapeutik, in deren Zuge die kausal orientierte

Erkundung des Vergangenen zugunsten der final orientierten Vorstellung von

optionalen Zukünften in den Hintergrund trat (vgl. Traue 2011, S. 247 f.).

„Die kybernetische Therapeutik markiert gegenüber den hermeneutischen Techni-

ken eineVerschiebung in denmodernenTechnologien der Selbstführung.Der kyber-

netische Berater nimmt die Rolle eines Suggestionspartners ein. Anteilnahme, Provo-

kation, zirkuläres Fragen und die Verwendung vonHumor sind Bestandteile vonGe-

sprächstechniken, die darauf abzielen, die vitalistischen Steigerungsformeln der ky-

bernetischen Therapeutik als Subjektivierungsprogramme wirksam werden zu las-

sen. Die Programmatik der kybernetisch-therapeutischen Techniken sagt aus, es sei

möglich, sich selbst durch Selbstaffizierung und durchKommunikationmit anderen

zu verändern.Dabei handelt es sich allerdings nicht um einfache Selbstsuggestions-

programme, sondern um eine Technologie derNachahmung, die als Einrichtung von

Feedbackschleifen beschrieben wird.“ (ebd., S. 249 f.)

Doch nicht nur psychologische Diskurse und therapeutisch angeleitete Selbst-

techniken, die nun – ganz im Sinne neoliberaler Gouvernementalität – auf

Aktivierung, Selbstregulierung, Optimierung und Optionalisierung der Le-

bensführung5 ausgerichtet waren, sondern auch ihre Verbreitung unterlag in

den 1960er und v.a. 1970er Jahren einem rapiden Wandel. Mit der Demokra-

tisierung und Popularisierung der Therapie und vermittels massenmedialer

Verbreitungskanäle expandierten psychologisch-therapeutische Wissensbestän-

de und Deutungsmuster im Alltagsdiskurs, was dazu führte, dass die darin

mitgelieferten Subjektivierungsprogramme die Selbst-Welt-Verhältnisse breiter

Bevölkerungsteile westlicher Industrienationen überschrieben oder wenigstens

präfigurierten. Auch im Bildungssystem resp. der Schule fand die fortschrei-

tende Psychologisierung undTherapeutisierung ihren Niederschlag – das betraf

nicht nur etwa Erziehungstheorien, sondern auch Lehrkräfte sahen sich mit

5 TraueundPfahl (2014,S. 254 f.) sprechenauchvoneinem„Optionalisierungsdispositiv“derThe-

rapeutik: „Es macht biographische Optionen sichtbar, eröffnet ein Sprechen über Möglichkei-

ten, ihreWahl, und die Optimierung von Prozessen desWählens und Entscheidens. Biographi-

sche oder unternehmerische Wunsch-Zukünfte, durch eine ,Kunst des Zielens‘ in Reichweite

gerückt, sollen dabei nicht durch eine Ausschaltung des Gefühls herbeigeführt werden, son-

dern ganz im Gegenteil durch eine Einbindung des Fühlens.Therapeutische Beraterinnen und

Berater stehen den Klientinnen und Klienten als aktivierende Animatoren imaginierter Iden-

titäten zur Verfügung. Therapie und Beratung können also als eine zentrale Instanz post-for-

distischerGouvernementalität beschriebenwerden. Individuenwerden so angerufen,dass ihre

eigene Lebensführung ihnen als ein Feld von real existierenden Optionen erscheint, die durch

geschicktes individuelles Handeln gewählt und realisiert werden können.“
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spezifischen Subjektvierungsanforderungen konfrontiert, waren sie es doch, die

Schüler:innen zu Eigenverantwortung und Selbstführung anhalten, Kreativität

und Innovationsgeist wecken und dabei mit gutem Beispiel vorangehen sollten

(vgl. Tändler 2015).

Meinte nun die Bezeichnung ,Coach‘ im 16. Jahrhundert noch eine Kutsche,

später das Trainieren der jungen Pferde (,to coach‘), die vor eben jene gespannt

werden sollten, und wurden damit im 19. Jahrhundert bereits Nachhilfelehr-

kräfte resp. ,private tutors‘, dann auch ,athletic trainers‘ bezeichnet (vgl. Traue

2011, S. 193 f.; Kluge 2012), so erfährt sie in der eben geschilderten Zeit der 1960er

und 1970er Jahre nochmals eine Ausweitung ihrer Anwendungsfelder im Kontext

der Beratung. Als einer der Pionier:innen des Coachings in den 1970er Jahren

wird zum einen der US-amerikanische frühere Autohändler Werner Erhard

gehandelt, der nach Selbststudien von Humanistischer Psychologie, Kybernetik,

Encounter, Transaktionsanalyse, Scientology, Zen-Buddhismus und weiteren

Strömungen zunächst als Trainer bei der Firma Mind Dynamics Unternehmer in

Persönlichkeitsentwicklung schulte und dann 1971 erfolgreich mit dem eigenen

Unternehmen Erhard Seminars Training debütierte, das Workshops zur Persön-

lichkeitstransformation anbot, und damit als Vorläufer des Life-Coachings gelten

kann. Zum anderen ist es der US-Tennisspieler Timothy Gallwey, der – als Weg-

bereiter des Performance-Coachings – mittels mentaler Programmierung und

Verhaltensflexibilisierung Spitzenleistung beim Sport versprach undmit diesem

Prinzip nicht nur imSport, sondern auch in derUnternehmenswelt Anklang fand

(vgl. Bernet 2015, S. 105 f.; Tändler 2016, S. 443 f.; Drath 2021, S. 24 f.).

SeinenDurchbrucherlangtedasCoaching jedoch indenUSAundGroßbritan-

nien in den 1980er Jahren.Von zentraler Bedeutung hierfürwar ein Strukturwan-

del von Arbeit und ein damit einhergehender Umbau der Personalführung –oder

treffender: des Personalmanagements –, der sich schleichend im Übergang zum

Post-Fordismus vollzog und bei dem von einemModell der Einschließung,Diszi-

plinierung6 und Überwachung sowie der Minimierung des Störfaktors Mensch

in Betrieben hin zu einem Modell gewechselt wurde, das die produktive Nutz-

barmachung der Ressource Mensch als ganze Person in den Vordergrund stell-

te, auf Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und Selbstrationalisierung setzte,

Arbeit zusehends entgrenzte und hierfür psychologische Techniken der Selbst-

und Fremdführung adaptierte (vgl. Voß 1998; 2012; Voß/Pongratz 1998; Rose 1999;

2000). Im Zuge des auf Rationalisierungsprozessen fußenden Outsourcings ver-

schiedener Aufgabenfelder aus den Betriebsabläufen und eines expandierenden

Sektors externer Dienstleistungen – insbesondere im Bereich der Personalent-

wicklung – erfreute sich das Coaching wachsender Beliebtheit und trat seinen

bislang beinahe ungebremsten Siegeszug an (vgl. Traue 2011, S. 252; Bernet 2015,

6 Traue (2010,S. 192) konstatiert für diese Zeit einen „Wandel von einer disziplinarischen zu einer

biopolitischen Personalverwaltung“.
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S. 106 f.). In Deutschland setzten diese Prozesse etwas verzögert ein. Coaching

etablierte sich in den ausgehenden 1980er Jahren zunächst als „Beratung für Ma-

nager mit einem Fokus auf konkreten Herausforderungen im Business“ (Drath

2021, S. 25, Herv. d. O. entfernt) und weitete in den 1990er Jahren seine Einfluss-

sphäre aus.7

Die Schule blieb dabei zunächst als potenzielles Handlungsfeld resp. Feld der

Kund:innenakquise ausgespart, doch setzte auch hiermit einer ,moderneren‘ Bil-

dungsverwaltung und der Implementierung verschiedener Elemente aus Neuer

Steuerung und New Public Management eine Verbetrieblichung ein (vgl. Fend

2008, S. 108 f.; Brüsemeister 2012, S. 184 ff.; Münch 2018, S. 17 ff.), als deren lo-

gische Konsequenz auch der Rückgriff auf externe Beratungsangebote im Sinne

desCoachingsgeltenkann.Diesbetraf zunächstnochdieZielgruppederSchullei-

ter:innen resp. der ,schulischen Führungskräfte‘ (vgl. Schreyögg 2000), vermehrt

aber auch Lehrkräfte im Allgemeinen (vgl. Schreyögg 2003; Kansteiner/Stamann

2015), undmittlerweile existiert ein florierenderMarkt freier Anbieter:innen, der

quasi-autopoietisch Hilfebedarfe erzeugt, die zu bedienen er angibt8, und dabei

Lehrkräfte als Privatpersonen adressiert.

Zusammenfassend lässt sich bis hierhin festhalten, dass das Coaching als

Beratungsdispositiv an der Schnittstelle von Therapeutik und Managerialismus

(vgl. Traue 2011, S. 256) ein prototypisches Beispiel der Techniken einer Regie-

rungsweise abgibt, die weniger auf Überwachung und Disziplinierung, sondern

vielmehr auf ein „Führen der Führungen“ (Foucault, 1982/1994, S. 255) setzt und

Individuen als Unternehmer ihrer selbst anruft (vgl. Rose 2000; Bröckling 2007).

Das Expert:innenwissen der Psychologie (sowie ihrer ökonomisierten, deprofes-

sionalisierten und trivialisierten Abkömmlinge), das hatte bereits Nicolas Rose

(2000,S. 18 f.) bemerkt, spielt dabei „dieRolle desRelais zwischenökonomisch er-

wünschten und persönlichen Zielen, es lehrt die Kunst der Selbstverwirklichung,

die Beschäftigte sowohl als Individuen als auch als Beschäftigte verbessert“.

Die Psychotechniken des Coachings, in denen sich Herrschaftstechniken und

Selbstführung verbinden, so ließe sich festhalten, leiten dazu an, in das eigene

Humankapital zu investieren, es aufrechtzuerhalten, zu reproduzieren und gar

zu vergrößern. Coaching bündelt hierfür verschiedene Topoi therapeutischer

wie ökonomischer Diskurse: Prozessorientierung, Wettbewerb, Selbstorgani-

sation und -steuerung sowie Kreativitätsdiskurs fusionieren (vgl. Traue 2010,

S. 199–210) und spiegeln die eigentümliche Liaison wider, die „homo psychologi-

cus“ (Foucault 1961/2016, S. 550) und „homo oeconomicus“ (Foucault 2004/2017b,

S. 371 f.) als Adresse des Coachings eingehen.

7 Zur Verbreitung diesbezüglicher Publikationen in Deutschland seit den 1980er Jahren siehe

Drath 2021, S. 28.
8 Ähnliches konstatierte Oelkers (1995) bereits zu pädagogischen Ratgebern, die die Notwendig-

keit ihrer Nutzung performativ hervorbringen.
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Schließlich werden im Coaching dieselben Mechanismen wirksam, die

bereits allgemein für Beratung als Ort neoliberaler Subjektivierung heraus-

gearbeitet wurden (vgl. Duttweiler 2007): Im Coaching wird durch Anleitung

zur Selbstbeobachtung und unter Zuhilfenahme psychologisch-therapeutischer

Wissensbestände eine Wahrheit über das gecoachte Subjekt generiert, die an-

zuerkennen und mit der sich zu identifizieren es als vermeintliche Quelle jener

Wahrheit nicht umhinkommt. In diesem Zuge responsibilisiert Coaching die als

aktiv Handelnde angerufenen Subjekte, jenerWahrheit bzw. der aus ihr resultie-

renden Entscheidung – und eine Entscheidung in Phasen der Heteronomie oder

Desorientierung impliziert bereits die anschließende Handlungsverantwortung

– Taten folgen zu lassen. Damit wird es erschwert, Problemanlässe zu externa-

lisieren und Strukturgegebenheiten anzuklagen, was Gefahren der Entpolitisie-

rung birgt. Gerade darin aber besteht die subjektivierende Machtwirkung des

Coachings, Subjekte als frei und eigenaktiv Handelnde hervorzubringen, ihre

Problemlagen zu individualisieren und sie damit einer neoliberalen Ratio zu

unterwerfen, die gleichsam jene Problemlagenmitproduziert.

3. Attraktivität für den Lehrberuf

Nachdem die professionellen Selbstverortungen und Intentionen des Coachings

gegenüber dem Lehrberuf herausgestellt und im nächsten Schritt durch gou-

vernementalitätstheoretische Perspektiven seine diskursiven Praktiken und

Machttechniken historisch rekonstruiert und anschließend kritisch betrachtet

wurden, bleibt es allerdings nach wie vor erklärungsbedürftig, weshalb sich

das Coachingangebot mancher Dienstleister:innen ausgerechnet auf Lehrkräf-

te bezieht. Was macht Coaching gerade für im Lehrberuf tätige Personen so

attraktiv, dass sich daraus ein ganzer Markt entwickelt hat? Von außen betrach-

tet, handelt es sich bei Lehrkräften in Deutschland schließlich um eine relativ

einkommensstarke, meist verbeamtete Berufsgruppe, deren Karrieren und Be-

schäftigungsverhältnisse dementsprechend als eine der stabilsten und sichersten

überhaupt gelten. Warum also könnten Lehrkräfte ein gesteigertes Bedürfnis

bzw. Interesse daran zeigen, sich coachen zu lassen, wenn ihr Berufsfeld doch

vergleichsweise weniger stark von Marktlogiken und Wettbewerbsdynamiken

durchzogen zu sein scheint und eben gerade kein unvorhersehbarer Karriereweg

beschritten wird, der oftmals Einsatzpunkt von Coaching ist (vgl. Reckwitz 2017,

S. 215 f.).

Umdiese von außen nicht ganz ersichtlich erscheinendeNachfrage von Lehr-

kräften nachCoaching näher begreifen zu können,werden imFolgenden zentrale

Spezifika des Lehrberufs herauspräpariert, die eine besondere Anschlussfähig-

keit für das Coaching als selbstinszenierten ,Heilsbringer‘ ermöglichen.
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3.1 Strukturtheoretische Überlegungen zum Coachingbedürfnis von

Lehrkräften

Auch wenn sich das berühmte Freud’sche Diktum vom „unmöglichen Beruf“,

in dem man sich „des ungenügenden Erfolgs von vornherein sicher sein kann“

(Freud 1937/1950, S. 94), streng genommen neben Therapie und Politik auf

die Erziehung und weniger auf das „Kerngeschäft“ (Tenorth 2006, S. 585) des

Lehrberufs, nämlich den Unterricht bzw. das Lehren bezieht, so leitet es doch

einige grundlegende Schwierigkeiten, mit denen sich diese Berufsgruppe all-

täglich konfrontiert sieht, immer wieder treffend ein. Ob nun als anstrengend

erlebte Schüler:innen, überfüllte Klassen, schwieriges Leitungspersonal oder

unzureichender pädagogischer Gestaltungsraum: Den Lehrberuf kennzeichnen

zweifelsohne eine Vielzahl berufstypischer Herausforderungen mit hohem per-

sönlichen Frustrationspotenzial, an denen das Coaching ansetzen könnte und

es auch tut. Doch gerade angesichts dieser Vielzahl an zu berücksichtigenden

individuell empfundenenBelastungsfaktoren gerät schnell aus demBlick,was im

pädagogischen Handeln von Lehrkräften konkret geschieht und was die Eigen-

art und Typik der Belastung im spezifischen pädagogischen Arbeitsfeld Schule

überhaupt ausmacht (Combe 1996, S. 503). So liegen viele Probleme bereits in den

Struktur- und Handlungslogiken des Lehrberufs selbst begründet und sind ge-

rade nicht nur Folge vermeintlich autonomen und damit eigenverantwortlichen

Handelns der Lehrkräfte.

Aus struktur- und systemtheoretisch informierter Perspektive kennzeichnen

den Lehrberuf eine ganze Reihe antinomischer, also in sich widersprüchlicher

Handlungsanforderungen (vgl. Helsper 1996; 2021, S. 166 ff.), anhand derer sich

möglicherweise die charakteristische Krisenanfälligkeit der Berufsgruppe näher

verstehen lässt. Eine grundlegende Spannung im Lehrberuf äußert sich offen-

kundig bereits darin, dass sich das berufliche Handeln von Lehrkräften auf die

Arbeit an Personen im organisatorischenKontext bezieht.Genauer gesagt richtet

sich diese Arbeit auf die gezielte Veränderung von Kindern und Jugendlichen in

Schulen (vgl. Vanderstraeten 2008, S. 103). Hierin offenbart sich schon ein erstes

großes Konflikt- und Frustrationspotenzial der Berufsrolle, denn Personen bzw.

Schüler:innen als Adressat:innen einer als Erziehung auftretenden „absichts-

vollen Kommunikation“ (vgl. Luhmann 2005, S. 189) der Lehrkraft sind stets in

der Lage, diese zurückzuweisen oder zu enttäuschen. Dabei besteht immer das

Problem einer „doppelten Kontingenz“ (Luhmann/Schorr 2015, S. 121) im Sinne

einer potenziellen Diskrepanz von Erwartungen und Erwartungserwartungen

sowie ihrer Erfüllung sowohl auf Seiten der Pädagog:innen als auch der Schü-

ler:innen – oder mit Luhmann kurz und prägnant: „Beide wissen, dass beide

wissen, dass man auch anders handeln kann.“ (ebd., S. 121) In solchen Inter-

aktionszusammenhängen steht die Lehrkraft dann zusätzlich auch noch unter

dem Entscheidungszwang, eine Form pädagogischer Kommunikation in der
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unmittelbaren Handlungssituation gegenüber dem:der Schüler:in wählen und

auch begründen zumüssen (vgl.Oevermann 2016, S. 64), obgleich dabei diemög-

liche Wahl zwischen Skylla und Charybdis bestehen mag. Helsper (2021) spricht

in diesem Zusammenhang auch von einer Begründungsantinomie zwischen

Handlungszwang und Begründungsverpflichtung auf der einen und der zugleich

mangelhaften legitimen Wissensbasis für Handeln auf der anderen Seite (vgl.

ebd., S. 168 f.). Die Tatsache, dass die wechselseitige Kommunikation innerhalb

der Interaktionszusammenhänge zwischen der Lehrkraft und den Schüler:innen

sich dann auch noch durch einerseits diffuse, partikulare und andererseits spezi-

fische Rollenlogiken kennzeichnet, erschwert die Verwirklichung idealtypischer

Handlungsansprüche zusätzlich (vgl. Wernet 2003; Terhardt 2011; Helsper 2021).

Durch diese Unsteuerbarkeit und Ungewissheit über den Ausgang des eigenen

pädagogischen Handelns (vgl. Combe/Paseka/Keller-Schneider 2018, S. 54) bzw.

damit zusammenhängender persönlicher Entscheidungen,die sich zwangsläufig

in der Arbeit mit Personen als „nicht-trivialen Systemen“ (Luhmann 2005) ergibt,

werden persönliche Enttäuschung über das eigene Scheitern, Unsicherheiten

oder Erfolgsgrenzen im Lehrberuf früher oder später unvermeidbar und gehören

zur Berufsnormalität. Es existieren keine pädagogischen Erfolgsrezepte oder

richtige Entscheidungen, denn es wird immer Schüler:innen geben, die trotz

aller Bemühungen und Chancen nicht ,abgeholt‘ werden wollen oder können.

Aus diesem Grund ergibt sich für Lehrkräfte auch eine „Nicht-Standardisierbar-

keit“ (Oevermann 2002, S. 7) ihrer beruflichen Praxis, mit der sie zwangsläufig

irgendwie umgehen müssen. Dieses „strukturelle Technologiedefizit“ (Helsper

2021, S. 144; siehe auch Luhmann/Schorr 1979/2015, S. 118 ff.) und das damit

zusammenhängende Risiko des Scheiterns kennzeichnen in ähnlicher Weise

auch andere Professionen und professionalisierungsbedürftige Berufsgrup-

pen, doch müssen sich Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen zusätzlich nicht

nur an einzelnen Schüler:innen, sondern auch noch an der Gesamtheit einer

Klasse orientieren. Das berufliche Handeln der Lehrkraft steht also unter den

widersprüchlichen, nebeneinander laufenden Bedingungen einer „doppelten

Systemdifferenz“ (Luhmann/Schorr 1979/2015, S. 122), da in ihnen einerseits

die Beziehungsstrukturen und die damit verknüpften reziproken Erwartungen

an einzelne Schüler:innen vorherrschen und andererseits die Lehrkraft sich in

erster Linie an der reibungslosen Vermittlung des Unterrichtsstoffs gegenüber

der Schulklasse und weiteren Akteursgruppen schulischer Organisation zu ori-

entieren hat (vgl. Wenzl 2010; Wernet 2003). Was für ein Unterrichtsstoff dabei

genau gelehrt wird, geht vorrangig aus den Vorgaben bzw.Curricula der Schulor-

ganisation hervor, welche die Lehrkraft vor dem Hintergrund der Erwartung zu

vermitteln hat, dass alle Schüler:innen am gleichen Ort zum gleichen Zeitpunkt

mit gleichem Wissen ein möglichst gleiches Lernergebnis erzielen (vgl. Tenorth

2006, S. 586). Hierin äußert sich eine weitere widersprüchliche Erwartung an

den Lehrberuf: die des Austarierens zwischen Autonomie und Heteronomie (vgl.
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Helsper 1996, S. 535). Wie im vorhergehenden Punkt bereits angedeutet wurde,

hat sich jene antinomische Anforderung an die Lehrperson, die – im Kant’schen

Sinne – Freiheit bei dem Zwange zu kultivieren, im Laufe der Zeit zugespitzt:

Zwar wird noch immer – ein Relikt aus früheren Tagen – zur Konformität dis-

zipliniert, damit Unterrichtsstoffe möglichst störungsfrei abgehandelt und die

Bildungsziele der Schulorganisation eingehalten werden können, Zwangsmaß-

nahmen wurden aber zunehmend von Techniken ,sanfter Disziplinierung‘ im

reformpädagogischen Geiste abgelöst und hin zu radikaler Selbstführung und

Eigenverantwortung im Sinne neoliberaler Gouvernementalität ausgebaut (vgl.

zum Übergang der Schule in der Disziplinar- hin zur Kontrollgesellschaft bspw.

Pongratz 2009, S. 187 ff.).

Lehrkräfte als Angehörige einer sog. ,semi-profession‘ (vgl. Etzioni 1969) be-

wegen sich also immer im Spannungsfeld zwischen Organisation und Professi-

on (vgl. Vanderstraeten 2008), da ihnen in der Vermittlung und Ausgestaltung

zwar einhohesMaßanprofessionellerHandlungsautonomie verbleibt, jedochdie

Themen und strukturellen Rahmenbedingungen des Lehrens selbst von der Or-

ganisation vorgegeben werden. Womöglich liegt genau hierin eine der wesentli-

chen Ursachen für das Frustrations- und Enttäuschungspotenzial im Lehrberuf.

Im Gegensatz zur Strukturlogik im Ärzt:innenberuf stellt sich im Lehrberuf ge-

rade kein auf Freiwilligkeit basiertes, therapieäquivalentes Arbeitsbündnis zwi-

schen Professionellen und Klient:innen ein. Stattdessen wird die pädagogische

Interaktion zwischen Lehrkraft und Schüler:innen unter den Bedingungen der

gesetzlichen Schulpflicht und der Lernvorgaben durch die Schulorganisation er-

zwungen (vgl. Oevermann 2002, S. 44). Bei den Schüler:innen kommt das genui-

ne Interesse am Unterrichtsstoff dann gerade nicht durch die eigene „Neugier-

de“ (Oevermann 2003, S. 63) zustande, sondern in erster Linie durch die Motiva-

tion, mögliche Bedrohungen, also Sanktionen und Tadel, von sich abzuwenden

(vgl. Holzkamp 1992, S. 9). Insofern tragen die im institutionellen Schulbetrieb

existierenden Zwänge und Abhängigkeiten fundamental dazu bei, dass ein päd-

agogischesArbeitsbündnis zwischenLehrkraft undSchüler:innen strukturell ver-

hindert wird.NachOevermann (2002, S. 49 ff.) ist dieseMisere auch ein Ergebnis

ausgebliebener Professionalisierung des Lehrberufs.

Die strukturellen Ursachen der Enttäuschung vieler Lehrkräfte darüber, zu

den Schüler:innen nicht richtig durchzudringen, ihren Bedürfnissen und Ideen

keinen Raum geben zu können, die Sehnsucht danach, radikal anders Schule und

Unterricht gestalten zu können, oder die tiefe Abneigung gegenüber schulischer

Bürokratie sowie dem pädagogischen Establishment lassen sich weder verstehen

noch verändern, wenn die Bedingungen undWidersprüche des Lehrberufs nicht

zunächst selbst offengelegt werden.

Doch solche strukturtheoretischen Reflexionen über das Berufstypische, das

sich in der strukturellen Logik des eigenen Falls widerspiegelt, sind eher nicht

Bestandteil der Lösungsstrategien und Konzepte von Coaching. Anstatt den be-
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ruflichenHindernissenmit einem„wissenschaftlich-reflexivenHabitus“ (Helsper

2001,S. 11) oderdurchberufspolitischeVerbandsstrukturenzubegegnen,wird im

Coaching den Lehrkräften suggeriert, den Ausweg aus ihrer problematischen be-

ruflichen Lage durch eine vermeintliche Überwindung ihrer inneren psychischen

Barrieren zu finden (vgl. Bernet 2015, S. 110). Wohl scheint die Sehnsucht nach

Selbstverwirklichung, -wirksamkeit und -befreiung vermittels eines Freilegens

der eigenen Potenziale durch Coaching deswegen besonders verheißungsvoll für

Lehrkräfte zu sein, weil ihre widersprüchlichen beruflichen Handlungsstruktu-

ren ja gerade diese Ideale systematisch konterkarieren. Umso geläuterter muss

sich das Subjekt hinter der Lehrer:innenrolle dann fühlen,wenn die persönlichen

Kränkungen, Enttäuschungen und Leiden imBerufmit denmeist selbst aus dem

Lehrberuf ausgestiegenen Coach:innen nicht nur geteilt, sondern von diesen em-

phatisch gespiegelt werden.

3.2 Burnoutrisiko im Lehrberuf als Realfiktion und Coaching als

Subjektivierungspraktik sowie Element eines Präventionsdispositivs

Im Nachgang soll der Fokus auf die präventiven Aspekte von Coaching gelegt

werden. Wenn Bröcklings These stimmt und Prävention „in der neuzeitlichen

Erfahrung radikaler Kontingenz“ (Bröckling 2017a, S. 83) gründet,9 dann–sowar

den Ausführungen im vorangegangenen Teil zu entnehmen – ist der Lehrberuf

aufgrund des stets kontingenten Ausgangs seiner pädagogischen Ambitionen

besonders ,anfällig‘ für präventive Unternehmungen. Nicht zuletzt zeigt sich

das im Planungseifer referendarischer Unterrichtsvorbereitung (vgl. Pille 2013,

S. 96 f.) und der Enttäuschung und radikalen Markierung von (fremdverschul-

deter) Unterrichtsstörung, wenn der antizipierte Unterrichtsplan letztlich nicht

aufgeht (vgl. Twardella 2010); oder aber in präventiven Praktiken eingeübter

Kontingenzbewältigung, die bereits im Studium als „rückgreifender Vorgriff“

(Combe/Buchen 1996, S. 288) institutionalisiert werden. Verschärft wird dieser

Umstand durch die Erosion professioneller Wissens- und damit Legitimati-

onsfundamente, die zwar ein breites Handlungsspektrum optionalisiert, damit

jedoch auch potenzielle Folgen des Handelns ausweitet und veruneindeutigt. Die

Lehrperson ist in diesem Sinne der spätmoderne „Präventionist“ (ebd., S. 288)

par excellence. Coaching liefert hier ein Ventil für Unsicherheitserleben und

kanalisiert es in ein lauthals herausgeschrienes „You can do it by your own!“ – frei

von den lähmenden Effekten trübsalhaft-reflexiven Nachsinnierens.

Folgt man Bröcklings Ausführungen weiter, ist es das „fortwährend aktuali-

sierte Gefühl der Entsicherung, der Ausgesetztheit gegenüber allgegenwärtigen

9 Was, das betont auch Bröckling (2017a, S. 83), nicht bedeuten soll, dass es nicht bereits in frü-

heren Zeiten Praktiken der Vorsorge und Vorbeugung gegeben hätte.
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Gefahren und Risiken, aus dem die präventiven Semantiken und Strategien

ihre Legitimität und Anziehungskraft gewinnen“ (ebd., S. 74). Mit Blick auf den

Lehrberuf scheint damit noch ein weiterer Aspekt erwähnenswert, der einen

besonderen Hang zur Prävention und damit auch zur Inanspruchnahme von

Coachingangeboten befördert, nämlich das diskursiv verankerte Narrativ eines

besonderenRisikos für pathologische Erschöpfungszustände, demder Lehrberuf

resp. seine Angehörigen ausgesetzt seien. Freilich reichen Diskurse über Belas-

tungen von Lehrpersonen deutlich weiter zurück – zu denken wäre hier bspw.

an Melanchthons (1533/2018) Satire „De miseriis paedagogorum“ oder Zeugnisse

gesellschaftlicher Verachtung gegenüber jenem ,Berufsstand‘ im 19. Jahrhundert

(vgl. Reh/Scholz 2007, S. 299 ff.) –, zu einem zentralen Bruch im Diskurs trugen

jedoch Krankheitsstatistiken10 bei, die im 19. Jahrhundert die allmähliche Instal-

lation eines biopolitischen Präventionsdispositivs epistemisch fundierten (vgl.

Leanza 2017, S. 157 ff.) und bald auch berufsspezifische Erkenntnisse lieferten.

Demnach galt der Lehrberuf bereits Ende des 19. Jahrhunderts als besonders

prädestiniert11 für eine Krankheit namens Neurasthenie, die als erste Sozialpa-

thologie gehandelt wird und gewisse Parallelen zum heutigen Burnoutkonzept

aufweist (vgl. Roelcke 1999; Kury 2012). Neurasthenie wurde einige Zeit12 als

typische ,Lehrerkrankheit‘ apostrophiert (vgl. Parade 2021) und so lassen sich

bis zur heutigen Zeit Konjunkturen der Belastungs- und Risikodiskurse zum

Lehrberuf feststellen, die insbes. seit dem Millennium stetig neuen Auftrieb

erhalten haben – zuletzt im Hinblick auf die Corona-Pandemie oder den akut

bestehenden Lehrkräftemangel. Dabei befruchten sich Spezial- und Interdiskurs

wechselseitig: Psychologisch-quantitative Studien zur Belastung und damit ver-

bundene Erkrankungsrisiken imLehrberuf erhalten breitenmedialenWiederhall

(bspw. Schaarschmidt/Kieschke 2013) und das öffentliche wie bildungspolitische

Interesse motiviert neue Studien sowie die Entwicklung und Evaluation an sie

anschließender Präventions- und Interventionsprogramme. Gleichzeitig pro-

zessieren in diesen (berufsspezifischen) Risikodiskursen Deutungsmuster und

Subjektpositionen,die als Subjektivierungsofferten Selbst-Welt-Verhältnisse von

10 Ian Hacking (1982, S. 281) sah insbesondere zwischen 1820 und 1840 eine „avalanche of printed

numbers“ losbrechen.
11 Im 1893 veröffentlichten „Handbuch der Neurasthenie“ lag der ,Lehrerstand‘ hinter Kaufleuten

und Beamten immerhin auf dem dritten Platz der am häufigsten betroffenen Berufsgruppen

(vgl. Hösslin 1893, S. 67 f.).
12 Dies war genau so lange der Fall, bis biologistische und kulturkritische Erklärungsmuster im

Übergang zum 20. Jahrhundert Neurasthenie – von einer sozialätiologischen Herleitung kom-

mend – als persönlichen Makel auswiesen und Betroffene zunehmend inferiorisiert wurden.

Fortan war vielmehr das neurasthenische Kind als Ergebnis fehlgeleiteter Erziehung im Fokus

und sollte pädagogischer Behandlung überführt werden (vgl. etwa Fuchs 1905; Ziehen 1907).

Für die ausführlichere Darlegung einerWissensgeschichte der Erschöpfungserkrankungen im

Kontext des Lehrberufs sei auf das aktuell laufende Qualifikationsprojekt Ralf Parades Die er-

schöpfte Lehrkraft – Belastungsdiskurs und Selbst-Positionierungen verwiesen.
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Lehrpersonen mitprägen, welche dann in einem „looping effect“ (Hacking 1995)

zurückwirken. Aus gouvernementalitätstheoretischer Perspektive lässt sich das

eng mit Risikodiskursen verschränkte Dispositiv der Burnoutprävention als eine

Machttechnik lesen, die neoliberale Formen der Arbeit und ihrer Regierung pro-

tegiert (vgl. Zelinka 2022, S. 310). Lebensweltliche Erfahrungen der Erschöpfung

stehen aus dieser Perspektive dem gesellschaftlichen Leistungsimperativ sowie

damit verknüpften Vorstellungen unternehmerischer Selbstfunktionalisierung

und -optimierung entgegen. Die soziale Kontrollfunktion der Pathologisierung

(vgl. Schetsche 2003) wird im Übergang zu einer ,Führung der Führungen‘ über

eine prospektive Angst vor Pathologisierung auf Basis vonWahrscheinlichkeiten

hergestellt und mit präventiven Diskursen, Praktiken und Artefakten verknüpft,

die ein Dispositiv formieren.13 Coaching adressiert in diesem Sinne ein resilien-

tes Selbst, das letztlich selbst schuld ist, sollte es an der Verantwortung scheitern,

Erschöpfungszuständen in der Arbeit zuvorzukommen: „Der zwanglose Zwang

der präventiven Vernunft beruht nicht zuletzt auf einer generalisierten Schuld-

zuweisung.Welche kleinen oder großenKatastrophen die Einzelnen auch ereilen

mögen, in letzter Konsequenz sind sie stets ein Ergebnis ihrer unzureichenden

Sorge um sich.“ (Bröckling 2017a, S. 112)Wie Bröcklingmit Blick auf das resiliente

Selbst nochmals betont, geht es hier jedoch nicht (mehr) um eine Vereitelung

negativ imaginierter Zukünfte durch Eliminierung der Risiken (bspw. durch Ver-

änderung der Systemumwelt), sondern lediglich – in einer resignierten Variante

–um eine Stärkung innererWiderstandskräfte gegenüber den Risiken –auf dass

man nicht vollständig an ihnen zerbrechen möge (vgl. Bröckling 2017b, S. 123).

Angehörige des Lehrberufs als Agent:innen einer normalisierenden Instituti-

on resp. eines Fabrikationsortes für unternehmerische Selbste sind in diesem

Sinne und im Wissen um ihr berufsspezifisches Risikoprofil in besonderem

Maße dazu angehalten, Sorge für die Aufrechterhaltung ihrer Funktionalität und

13 Um Missverständnissen vorzubeugen, die sich auch aus der zuweilen recht diffusen Verwen-

dung des Begriffs ,Dispositiv‘ bei Foucault und einer daran anschließenden Debatte (vgl. et-

wa Deleuze 1991; Agamben 2008) ergeben könnten: Ein Dispositiv stellt im hier aufgerufenen

Sinne freilich nicht die bloße Summe von Diskursen, Artefakten, Institutionen, nicht-diskur-

siven Praktiken usf. dar, sondern vielmehr handelt es sich dabei um ein – mit Foucault (1978,

S. 120) gesprochen – stetig imWerden befindliches „Netz, das zwischen diesen Elementen ge-

knüpft werden kann“, und das auf ein Bezugsproblem verweist bzw. dessen strategische Funk-

tion es ist, auf ein solches zu reagieren.Mit Keller (2011, S. 258) ließe sich pointiert formulieren:

„Dispositivevermittelnals ,Instanzen‘derDiskursezwischenDiskursenundPraxisfeldern (Praktiken).Ein

Dispositiv ist der institutionelle Unterbau, das Gesamt dermateriellen, handlungspraktischen,

personellen, kognitiven und normativen Infrastruktur der Produktion eines Diskurses und der

Umsetzung seiner angebotenen ,Problemlösung‘ in einem spezifischen Praxisfeld. Dazu zählen

bspw. die rechtliche Fixierung von Zuständigkeiten, formalisierte Vorgehensweisen, spezifi-

sche (etwa sakrale) Objekte, Technologien, Sanktionsinstanzen, Ausbildungsgänge u.a. Diese

Maßnahmenkomplexe sind einerseits Grundlagen und Bestandteile der (Re-)Produktion eines

Diskurses, andererseits die Mittel undWege, durch die ein Diskurs in derWelt interveniert.“
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weitere Optimierung zu tragen. Außerdem dürfte die Denormalisierungsangst,

die den Einsatz präventiver Praktiken häufig motiviert (vgl. Bröckling 2017a,

S. 90), gerade bei Vertreter:innen der Institution Schule weit verbreitet sein. Die

Inanspruchnahme von Coaching hat hier nicht nur den Reiz, sich demonstrativ

als optimierungs- und transformationswilliges unternehmerisches Selbst her-

vorzubringen und an sich durch Erlernen präventiver und resilienzfördernder

Techniken zu arbeiten, sondern dabei auch im Sinne des Stigmamanagements

(vgl. Goffman 1963) weit genug vom Ruch derTherapie entfernt zu sein, um nicht

in den Verdacht krankhafter Züge zu kommen.

4. Ausblick

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Anliegen des Beitrages zum

Ausdruck gekommen sein sollte, keine simple Philippika über Coaching als ex-

pandierende Beratungsform für den Lehrberuf zu verfassen, sondern Coaching

vielmehr als neoliberales Dispositiv (vgl. Binkley 2011, S. 94) kenntlich zu ma-

chen. Während dabei Strukturprobleme des Lehrberufs unberührt bleiben, zielt

Coaching an der Schnittstelle vonMacht,Wissen und Selbsttechniken auf die An-

rufung von Lehrpersonen als Unternehmer:innen des eigenen Lebens ab. Durch

Resilienzförderung,Achtsamkeitstrainingsunddergleichenwerdensie imbesten

Falle zu widerstandsfähigen und achtsamen ,Energie-Expert:innen‘, die darauf

bedacht sind, dass ihr Akku, so die oft bemühte Mensch-Maschinen-Metapher

(vgl. Bröckling 2013), nicht tiefenentlädt. Die ,Seelenhirten‘ des pastoralen und

später therapeutischen Modells mutieren im Coaching zu semiprofessionellen

Berater:innen der Selbstführung.

Nun ist es so, dass Programme der Menschenführung, zu deren Elementen

Coaching zweifelsohne zu zählen ist, „die Freiheit ihrer Adressaten […] voraus-

setzen müssen“, was sie „anfällig für deren Eigensinn“ macht (Bröckling 2017c,

S. 60). Aus diesem Umstand, den Bröckling herausstellt, lässt sich ein Desiderat

ableiten, dass gouvernementalitätstheoretische Arbeiten zumeist nur ungenü-

gend bearbeiten – nämlich die Subjektivierungseffekte in den Blick zu nehmen,

die Regierungsprogramme und ihre Dispositive zeitigen. Anzuschließen hätten

damit Arbeiten ausgehend von einer methodologisch und methodisch kon-

trollierten Empirischen Subjektivierungsanalyse (vgl. Schürmann/Pfahl/Traue

2018; Bosančić/Pfahl/Traue 2019; Parade/Uhlendorf 2021, S. 235 f.), die im

Sinne einer doppelten Empirie menschliche Selbst-Welt-Verhältnisse und so-

ziale wie kulturelle Ordnungen beforscht und in Relation setzt. Als ein weiterer

vielversprechender Forschungseinsatz kann aus strukturtheoretischer Warte

die Rekonstruktion der Fallbestimmungen, Interventionen und Problemlö-

sungsstrategien des Coachings gelten, um grundlegende Einblicke in berufliche

Handlungslogiken und Selbstverständnisse zu erlangen. Schließlich könnten
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biografieanalytische Ansätze genutzt werden, um typische Prozessverläufe des

Einmündens ehemaliger Lehrpersonen in den Coachingberuf herauszuarbeiten.

Es bleibt also zu hoffen, dass sich der Trend des Coachings im Lehrberuf in einen

Trend der kritischen Erforschung desselben übersetzt.
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Irritation oder Reproduktion

Zur Frage der Pathologisierung und Stigmatisierung als
abweichend markierter Kinder und Jugendlicher durch
Soziale Arbeit im schulischen Kontext

Julian Sehmer und Werner Thole

1. Einleitung

Soziale Arbeit in schulischen Kontexten gewinnt seit gut zwei Jahrzehnten an Be-

deutung. Nach der Implementierung sozialpädagogischer Projekte an Schulen

in den späten 1970er und 1980er Jahren und weitgehend erfolglosen Versuchen

einer Verstetigung dieser Angebote ist seit dem neuen Jahrtausend ein Ausbau

sozialpädagogischer Tätigkeiten an Schulen zu erkennen (vgl. Aden-Grossmann

2016; Arnoldt/Züchner 2020; Speck 2020). Befördert wird diese Entwicklung ins-

besondere durch den politisch initiierten Ausbau ganztägiger schulischer Ange-

bote, der wesentlich als Reflex auf die Ergebnisse der internationalen Schulver-

gleichsstudien in den letzten zwanzig Jahren anzusehen ist. Wird den Ergebnis-

sender letztenOECD-Studien (OECD2021;OECD2022) unddenwiederholt ähn-

lichen Erkenntnissen der PISA-Studien (vgl. Reiss et al. 2019) vertraut, sind Schu-

len in Deutschland jedoch trotz aller Reformbemühungen nach wie vor wenig er-

folgreich in Bezug auf den Ausgleich sozialer Ungleichheiten und die Herstel-

lung gleicher Chancen und Ausgangsbedingungen für Kinder und Jugendliche.

Deutlich schlechtere Chancen auf hohe formale Bildungsabschlüsse haben wei-

terhinKinderund Jugendlicheaus sozialenMilieus,derenökonomische,kulturel-

le und soziale Ressourcen eine umfängliche Teilhabe amgesellschaftlichenReich-

tum und Leben nicht ermöglichen und die einen vergleichsweise niedrigeren so-

zioökonomischen Status aufweisen. Nach wie vor hängt zudem der Bildungser-

folg wesentlich auch von den formalen Bildungsabschlüssen der Eltern ab (vgl.

OECD 2022;Weis et al. 2019). Erste Erkenntnisse aus der Zeit der COVID-19-Pan-

demie deuten zudem an, dass sich die Ungleichheiten in Bezug auf den schuli-

schen Erfolg und bereits bestehende Problemlagen noch einmal verschärfen (vgl.

Kohlrausch 2021; Schütz et al. 2020; Andresen et al. 2020).Weiterhin erweist sich

die vielfach zitierte Chancengleichheit in Bezug auf schulischeBildung als „Illusi-

on“ (Bourdieu/Passeron 1971). Schulen scheinen weiterhin vor allem die Funktion

der Selektion zu realisieren, soziale Ungleichheiten auch in Form von Bildungs-

ungleichheiten festzuschreiben und sozialstrukturelle Gesellschaftsverhältnisse

mit der pathologisierendenMarkierung vonAbweichungüberdieVerteilungoder
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Verwehrung von Bildungszertifikaten zu reaktualisieren (vgl. Betz 2022b, S. 7 f.;

Bourdieu 2022; Helsper 2021, S. 7 ff.).

Angemahnt wird in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit un-

gleichheitssensiblenWissens undKönnens der in Schulen tätigen pädagogischen

Professionellen (vgl. Deppe/Hadjar 2020, S. 10 ff.). Darüber initiieren sich auch

weiterhin Suchbewegungen nachMöglichkeiten der Vermittlung und habituellen

Verankerung ungleichheitssensiblen Wissens und Könnens im Studium sowie

nach Angeboten der Fort- und Weiterbildung für Lehrer:innen, da diesen neben

strukturellen Herausforderungen wesentliche Verantwortung für die Irritation

sozialer Ungleichheiten zugesprochen wird (vgl. Betz/Damm 2022, S. 14; Betz

2022a; Rutter/Weitkämper 2022, S. 16). Insbesondere im Kontext der Diskussion

des Anspruchs von Grundschulkindern auf Ganztagsbildung wurde zudem die

Hoffnung formuliert, dass Kinder und Jugendliche davon profitieren könnten,

wenn sich Schule für sozialpädagogische Konzepte von Bildung öffnet und da-

durch Angebote stärker an den Bedürfnissen und Wünschen von Kindern und

Jugendliche ausrichtet (vgl. u.a. Sauerwein 2021). An entsprechende Angebote

wird die Hoffnung adressiert, dass Schulen über das gemeinsame Engagement

von Sozial- und Schulpädagog:innen zu Orten werden können, die ausgeprägter

als bislang kindliche Perspektiven zentrieren und die „Lebensweltferne […], die

großen sozialen Ungerechtigkeiten […], das Schulversagen […] und die man-

gelnde Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem“ (Braun/

Wetzel 2006, S. 39) zu modifizieren ermöglichen sowie in Schulen Zeiten und

Räume sichern, in denen Kinder sich jenseits von Leistungsbewertungen und

Defizitzuschreibungen entfalten können (vgl. Sauerwein 2021; Rother 2021).

Wenn diese Hoffnung sich erfüllen können soll, scheint es erforderlich, dass

sozialpädagogische Fachkräfte am pädagogischen Ort Schule auf differente,

eigensinnige, ungleichheits- und stigmatisierungssensible sozialpädagogische

Praktiken und Praxen bestehen, eine von Schulpädagogik und Unterricht diffe-

rente Perspektive für das eigene Handeln einfordern und diese Perspektive den

sozialpädagogischen Professionellen auch zugestanden wird (vgl. Sauerwein/

Thieme/Chiapparini 2019).1

Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern – und wenn ja unter

welchen Bedingungen – die Hoffnung berechtigt scheint, dass ein stärkeres

Engagement sozialpädagogischer Professioneller zur Irritation der Festschrei-

1 Sozialpädagogische Fachkräfte gestalten in unterschiedlichen Formaten – in Form schulinter-

ner, außerunterrichtlicher Angebote, über unterrichtsbegleitende und lernfördernde Tätigkei-

ten sowie über die Gestaltung extracurricularer Bildungs- und Freizeitangebote in Kooperation

mit Projekten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Ganztagsschul-

ausbaus – bereits gegenwärtig und schon seit längerer Zeit Angebote für Kinder und Jugendli-

che an Schulen (vgl. Rother 2021, S. 98; Krüger/Stange 2009), an die auch die Erwartung adres-

siertwird, auf sozialeUngleichheiten angemessener als unterrichtsbezogeneArrangements re-

agieren zu können (vgl. Friebertshäuser 2009).
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bung sozialer Ungleichheiten und damit verbundener Stigmatisierungen und

Pathologisierungen anSchulen führenkannoder obüber dieseAngebote die sozi-

alpädagogischen Professionellen dazu beitragen, bestehende Ungleichheiten zu

reproduzieren. Dazu wird nachfolgend zunächst diskutiert, wie sozialpädagogi-

sche Angebote in die Schule integriert werden können undworin die spezifischen

Herausforderungen dieser Integration bestehen (2). Daran anschließend wird

anhand empirischer Befunde zu sozialpädagogischen Angeboten diskutiert,

inwiefern es sozialpädagogischen Fachkräften gegenwärtig gelingt oder sie be-

absichtigen, pathologisierende Zuschreibungen auf der Grundlage der sozialen

Herkunft zu irritieren oder ob sie durch ihre Praxis entsprechende Zuschreibun-

gen über spezifische Adressierungspraktiken reproduzieren (3). Exemplarisch

konzentrieren wir uns auf zwei in den öffentlichen Diskussionen besonders

prominent thematisierte Gruppen sozialpädagogischer Fachkräfte (4). Referiert

werden Befunde zu den Armutsdeutungen von Erzieher:innen in Kinderta-

geseinrichtungen (4.1) und aus einer ethnografischen Studie zu Subjekt- und

Adressierungspraktiken von Fachkräften im Handlungsfeld Kinderschutz (4.2).

Den Abschluss bilden Überlegungen zu den Voraussetzungen einer zuschrei-

bungskritischen und ungleichheitssensiblen sozialpädagogischen Praxis am

Lebensort Schule (5).

2. Integration und Herausforderungen sozialpädagogischer

Angebote am pädagogischen Ort Schule

Die Kooperation sozial- und schulpädagogischer Angebote resp. ihr Zusammen-

spiel ist trotz gemeinsamer disziplinärer, erziehungswissenschaftlicher Bezüge

zwar naheliegend, aber nicht unbedingt selbstverständlich. Sozialpädagogische

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe konzeptualisierten und entwickelten sich

mitunter in deutlicher Abgrenzung zur Schule (vgl. u.a. Hopmann et al. 2023,

S. 8). Sie profilieren diese Differenz teilweise auch weiterhin und parallel zur

fortschreitenden Etablierung sozialpädagogischer Angebote im Kontext von

Schule und insbesondere von extracurricularen, unterrichtsergänzenden Ange-

boten an Ganztagsschulen. Vor allem Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

mit ihren konstitutiven Merkmalen der Offenheit und Freiwilligkeit bilden seit

ihren Ursprüngen institutionelle Gegenräume zu stärker regulierten und über

die Schulpflicht obligatorischen schulischenBildungsangeboten.Gerade das „Ar-

rangieren als eigene[r] methodische[r] Ansatz für die Kinder- und Jugendarbeit“

(Thole/Pothmann/Lindner 2022, S. 272) bildet einen spezifischen Gegensatz

zur Reglementierung pädagogischer Institutionen durch (sozial-)pädagogische

Professionelle, auch weil hier „nicht die direkte pädagogische Intervention, die

gezielte, absichtsvolle pädagogische Einwirkung auf eine*n Adressat*in im Zen-
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trum [steht; d. A.], sondern die tendenzielle Abstinenz des pädagogischen Per-

sonals“ (Thole/Pothmann/Lindner 2022, S. 320). Ein entsprechend umfassender

Einbezug von Konzepten, Ansätzen und damit verbundener Handlungsmaxime

derKinder- und Jugendhilfe in Schulen erweist sich daher als voraussetzungsvoll,

weil sozialpädagogische Konzepte nach wie vor im Widerspruch zu klassischen

Merkmalen von Schule zu stehen scheinen und gegensätzliche institutionelle

Logiken aufeinandertreffen (vgl.Thimm 2000). Mit dem Versuch der verstärkten

Integration sozialpädagogischer Angebote in schulische Settings sind mithin

strukturelle Herausforderungen verbunden. Gleichwohl ist die Idee einer Annä-

herung von Schule an sozialpädagogische Konzepte und Handlungsmodalitäten

keineswegs neu und wird zuweilen mit dem Verweis auf die zunehmende Plu-

ralisierung der Gesellschaft als notwendige Öffnung der Institution Schule für

umfassendere und ganzheitlichere Bildungs- und Erziehungsansprüche auch

unter dem „Stichwort einer ,Sozialpädagogisierung‘ von Schule“ (Giesecke 2001,

S. 62) und der Zunahme einer „gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für Bildungs-

ungleichheit“ (Hopmann et al. 2023, S. 8) diskutiert.

Auch die Autor:innen des 16. Kinder- und Jugendberichts thematisieren sozi-

alpädagogische Angebote an Schulen und sehen diese als relevantes Feld für die

Förderung demokratischer Bildung vonKindern und Jugendlichen. Sie schreiben

ihnen–auch aufgrund des professionellen Selbstverständnisses Sozialer Arbeit –

zu, besonders deutlich sozialen Ungleichheiten und damit verbundenen Diskri-

minierungen in der Schule entgegenwirken und Diversität fördern und anerken-

nen zu können (vgl. BMFSFJ 2020, S. 193 f.). Dadurch schlage Soziale Arbeit „die

Brücke zur Demokratiebildung und zur politischen Bildung für den Bildungs-

raumSchule“ (ebd., S. 194). Zugleichwird allerdings auch eine Reihe struktureller

Herausforderungen beschrieben. Zum einen sei die Einbindung der Sozialen Ar-

beit in den Schulen durch die uneindeutige Gesetzeslage, differente Professions-

verständnisse und variierende Finanzierungsmodelle zu unklar, sodass vielfach

nicht geklärt sei, ob sozialpädagogische Angebote Teil der Kinder- und Jugend-

hilfe oder als grundsätzliche Aufgabe der Schule einzuordnen sind. Zum anderen

moniert der Bericht, dass „die demokratiebildenden Potenziale der Schulsozial-

arbeit bei Weitem nicht ausgeschöpft werden“ (ebd., S. 194).

Die unklare Situation sozialpädagogischer Projekte an Schulenmag auch dar-

an liegen, dass Soziale Arbeit hier „vergleichsweise häufig Aufgaben übernimmt,

die in erster Linie der Entlastung des Schulbetriebs dienen“ (Zankl 2017, S. 34).

Diese Gefahr sei besonders dann hoch, wenn die sozialpädagogischen Angebote

in schulischer Trägerschaft verwirklicht werden. Die Möglichkeit der Entfaltung

eigener sozialpädagogischer Perspektiven ist so – das legen die empirischen Da-

ten nahe – eng mit der Frage der strukturellen Verankerung der sozialpädago-

gischen Angebote verbunden, wenngleich sich Angebote der Sozialen Arbeit in

der Schule zugleich zunehmend zu etablieren scheinen und mehr als eigenstän-

dige Formate anerkannt werden (ebd., S. 33). Hingewiesen wird darauf, dass die

208



Verankerung einer eigenständigen, sozialpädagogischen Logiken folgenden Per-

spektive an Schulen tendenziell eine strukturelle Unabhängigkeit von schulischer

Finanzierung, von schulischen Handlungsprinzipien und auch von den gegebe-

nen institutionell-organisationalen Einbindungen erfordert. Ob dies dann auch

selbstläufig zu einer Irritation der FestschreibungundReproduktion sozialerUn-

gleichheitenunddamit potenziell einhergehender StigmatisierungenundPatho-

logisierungen führen kann, bleibt kritisch zu diskutieren.

Zentral für die Fragedes eigenwillig sozialpädagogischenAgierens sindneben

der strukturellen Verankerung der Angebote auch „das professionelle Selbstver-

ständnis der Fachkräfte, die Ermöglichungsbedingungen der Schule“ sowie „die

Verhandlungsformen an der Schule“ (Maier/Zipperle 2023, S. 37). Markus Sauer-

wein undNinaThieme (2020,S. 263) hebenhervor,dass die Zuständigkeiten sozi-

al- und schulpädagogischer Fachkräfte in Ganztagsschulen diffuser werden und

sowohl Lehrkräfte als auch Sozialpädagog:innen zunehmend Aufgaben überneh-

men, die klassischerweise eher den jeweils anderen als Verantwortungsbereich

zugestanden und -geschrieben werden. Diese Annahme aktualisiert zwar einer-

seitsdieWahrnehmungeiner„SozialpädagogisierungvonSchule“ (Giesecke2001,

S. 62), spricht zugleich aber gegendieAnnahmederBeanspruchungundBehaup-

tung einer eigenständigenundvon formalerBildungabgegrenzten sozialpädago-

gischen Perspektive auf Kinder, Jugendliche und soziale Ungleichheiten. Gegen

diese Annahme spricht ebenso,dass sich infolge der stärkerenEtablierung sozial-

pädagogischer Angebote in Schulen unterrichtliche Logiken auch in nicht-unter-

richtlichen sozialpädagogischen Angeboten am pädagogischen Ort Schule beob-

achten lassen –Sozialpädagog:innen also Settings und informelle Regeln des Un-

terrichts auf sozialpädagogische Bildungsangebote übertragen (vgl. Sauerwein/

Thieme 2020; Sauerwein 2017).

Die skizzierte Entwicklung, so wird bisweilen immer wieder kritisch ange-

merkt, könnte insbesondere für die Integration von Angeboten der einrichtungs-

bezogenen Kinder- und Jugendarbeit mit dem weiteren Ausbau der Ganztags-

schulen auch imGrundschulbereich problematisch werden.Mit demAusbau tre-

ten schulische und außerschulische Angebote zunehmend in zeitliche Konkur-

renz. Eine Integration der Angebote der Kinder- und Jugendarbeit soll verhin-

dern, dass Kindern und Jugendlichen durch den längeren Verbleib in der Schu-

le der Zugang zu und die Anteilnahme an „sozialpädagogischer Bildung“ (Thole/

Pothmann/Lindner 2022) der Kinder- und Jugendarbeit verunmöglicht, zumin-

dest jedocherschwertwird.ÜbernehmendieAngebote zudemunterrichtlicheLo-

giken und Regeln, geriete der konstitutive sozialpädagogische Bildungsanspruch

in Gefahr und ein bedeutsamer Ort der Gestaltung demokratischer Bildung gin-

ge verloren. Die Etablierung ganztägiger Schulangebote schränkt die Freiräume

für Kinder und Jugendliche, Leben und Alltag ohne Regulation durch Erwachsene

zu gestalten, weiter ein und reduziert die Möglichkeiten von Heranwachsenden,
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Räume, Formate und Settings unter Gleichaltrigen autonom zu besetzen und zu

beleben.2

Deutlich stärker als Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind sozialpäd-

agogischeAngebote im schulischenKontext etabliert, die pädagogische Probleme

bearbeiten, die von den Lehrkräften nicht oder nicht in ausreichendemMaß be-

arbeitet werden können. Sozialer Arbeit kommt hier vor allem die Rolle der Auf-

rechterhaltung, Ermöglichung und Sicherung unterrichtlicher Bildungssettings

zu, die formal auf die Stärkung der schulischen und gesellschaftlichen Teilhabe

vonKindernund Jugendlichenabzielen,dabei aber zugleichmit derAdressierung

von Kindern und Jugendlichen als abweichend und problematisch einhergehen.

3. Sozialpädagogische Adressierungen im Kontext von Schule

AuchwennSchule undSoziale Arbeit sich vielfach inAbgrenzung zueinander ent-

wickelten, sind schulische Themen und Problemlagen als bedeutender Bestand-

teil kindlicher und jugendlicher Lebenswelten auch Gegenstand sozialpädagogi-

scher Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. Insbesondere Schulabs-

entismus wird dabei in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich als sozialpädago-

gisch zu bearbeitende Normverletzung, als Erziehungsproblem der Erziehungs-

berechtigten bzw. Entwicklungsproblem der Kinder und Jugendlichen gerahmt

(vgl. Thimm 2000). Zuspruch in sozialpädagogischen Diskussionen findet wei-

terhin die Deutung von Schulabsentismus als normabweichendes resp. als „ge-

sellschaftsschädigend[es] bzw. als gesellschaftlich nicht tolerierbar[es]“ (Gaßm-

öller 2022, S. 85) Verhalten, das unter Umständen auch eine stationäre Unter-

bringung der Kinder und Jugendlichen aus Perspektive der sozialpädagogischen

Fachkräfte als gerechtfertigt und notwendig erscheinen lässt.Die Feststellung ei-

nes wiederholten Verstoßes gegen die Schulpflicht geht sozialpädagogisch mit

einer prekären Subjektivierung der Kinder und Jugendlichen einher, die aus Per-

spektive der Fachkräfte zum sanktionierendenEingreifen legitimiert (vgl.Gaßm-

öller 2022; Bollweg 2020; 2023). Erst die verstärkte Diskussion um Mobbing in

Schulen hat auch zu einer Aufmerksamkeit für innerschulische Problemlagen als

Ursache für Schulabsentismus geführt, ohne jedoch die individualisierende De-

fizitzuschreibung umfassender irritieren zu können. Auch Lehrer:innen stützen

sich auf die Deutung der Normverletzung, sodass Schul- und Sozialpädagog:in-

2 In ihren autonomen Gestaltungsmöglichkeiten werden Kinder und Jugendliche zwar auch

durch andere, nicht schulbezogene, aber auch von Erwachsenen begleitete und initiierte insti-

tutionalisierte pädagogische Angebote eingeschränkt. Im Kontrast zu ganztägigen Schulpro-

jektenhabenHeranwachsendehier jedochdieOption, sich für oder gegeneineTeilnahmebspw.

an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zu entscheiden. (vgl. u.a.Thole/Pothmann/Lind-

ner 2022)
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nen gleichermaßen die Zuweisung individueller und familialer Defizite gegen-

über einem deutenden und Strukturen einbeziehenden Zugang präferieren und

dasProblemdesSchulabsentismus soals sozialpädagogischzubearbeitendesDe-

fizit formulieren. Die Lehrkräfte werden dadurch von der Problembearbeitung

und auch strukturellen Reflexion entlastet, während sowohl die Schule als auch

die Kinder- und Jugendhilfe Kinder, Jugendliche und Familien als problematisch

und normabweichend adressiert und so Stigmatisierungen festschreibt, die auch

über die Schulzeit hinauswirkenundvondenBetroffenen als solche erfahrenwer-

den (vgl. Bollweg 2023, o. S.). Die Kooperation von Schule und der sozialpädago-

gischen Kinder- und Jugendhilfe führt hier so gerade nicht zu einer Irritation

von Stigmatisierung, sondern zu einer wechselseitigen Bestärkung und prekä-

ren Subjektivierung betroffener Kinder und Jugendlicher als normabweichend,

die von Fachkräften des Jugendamtes mit der Entscheidung der stationären Un-

terbringungweitreichende Konsequenzen nach sich ziehen kann (vgl. Gaßmöller

2022).

Eine andere strukturell und inhaltlich noch deutlichere Verschränkung

sozialpädagogischer und schulischer Logiken bildet sich in den schulischen In-

tegrationshilfen ab, für die auch aufgrund der personellen Durchführung eine

Zuordnung zu Schul-, Sozial- oder Sonderpädagogik bisweilen noch schwieriger

erscheint. Diese Form der einzelfallbezogenen Unterstützung durch ambulante

Begleitung von Schüler:innen im Unterricht oder über den gesamten Schulall-

tag soll die Teilhabe benachteiligter Schüler:innen in der Schule ermöglichen

– zuweilen erzwingen. Dies wird aber auch, wenn auch nicht durchgehend,

sehr kritisch gesehen, weil die Unterstützung „erhebliche Risiken der Behinde-

rung von Teilhabe“ (Rohrmann/Weinbach 2020, S. 194) berge. Grundlage für die

Gewährung schulischer Integrationshilfen bildet im Kontext der Kinder- und

Jugendhilfe der §35a SGB VIII3, über den bei vorliegenden Diagnosen, bspw.

der „seelischen Behinderung“, die Möglichkeit besteht, die Fallbearbeitung von

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen oder Kinder- und Jugend-

psychiater:innen zu überantworten. Diese Art der sozialpädagogisch initiierten

und psychotherapeutisch gerahmten Intervention hat in den letzten Jahren einen

enormen Zuwachs erfahren, sodass zwischen 2009 und 2019 die Zahl der Einglie-

derungshilfen für Kinder und Jugendliche mit einer „seelischen Behinderung“

um 156% anstieg (Destatis – Statistisches Bundesamt 2021). Diese Steigerung

führt das Statistische Bundesamt (2021) primär auf den Anstieg schulischer Inte-

grationshilfen zurück. Die Begleitung im Rahmen schulischer Integrationshilfe

wird durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege geleistet und bedeutet in der Re-

3 Da es uns in diesem Beitrag primär um die sozialpädagogische Perspektive der Kinder- und

Jugendhilfe geht, beschränken wir uns auf ambulante Integrationshilfen als Unterstützungs-

leistung nach §35a SGB VIII, wohlwissend, dass es auch andere Formen der schulischen Inte-

gration jenseits der Kinder- und Jugendhilfe gibt.
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gel eine zusätzliche pädagogische Betreuung einzelner Kinder und Jugendlicher

während des Unterrichts und im Schulalltag als ambulantes Einzelhilfesetting.

Die eigentlich als Unterstützung und teilhabefördernde Maßnahme gedachte

Leistung kann so im Falle schulischer Auffälligkeiten im Unterricht über die

Anwendung des §35a SGB VIII genutzt werden, wenn den Kindern und Jugend-

lichen eine vorhandene oder drohende „seelische Behinderung“ attestiert wird.

Die Zuweisung einer seelischen Behinderung fungiert dann als Scharnier, auf

den Bedarf an pädagogischer Begleitung zu reagieren.DiesemBedarf können re-

guläre Unterrichtssettings mit einer Lehrkraft nicht nachkommen, wodurch die

Hilfeform „ihren kritischen Impetus und ihren Bezug auf Integration verloren“

(Rohrmann/Weinbach 2020, S. 195) habe.

Die schulische Begleitung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe er-

gänzt dabei das schulpädagogischeHandeln, indemSchüler:innen „über das sog.

regelschulische Angebot hinausgehend in ihrer emotionalen und sozialen Ent-

wicklung“ unterstützt und gefördert werden, „um so deren schulische und sozia-

le Eingliederung und damit auch ihren Verbleib in der sog. Regelschule zu ge-

währleisten“ (Molnar/Marr/Thieme 2023, S. 87). Die Ergänzung der pädagogi-

schen Kapazitäten im Unterrichtssetting erfordert dann aber die pathologisie-

rende Individualisierung und Subjektivierung Einzelner als ,behindert‘ oder ,för-

derbedürftig‘. SozialpädagogischeMaßnahmen,die auf einenpädagogischenBe-

darf im Unterrichtssetting reagieren, der durch das Festhalten an einem Einzel-

lehrer:innen-Modell begründet wird, sind so vor demHintergrund der Zuschrei-

bung individueller Defizite und der damit einhergehenden Verstärkung von Be-

nachteiligungen und Beeinträchtigungen nicht nur sehr kritisch zu sehen (vgl.

Rohrmann/Weinbach2023,S. 50).Darüberhinaus sind sieHinweisdafür,wiedie

Übernahme und Einhaltung schulischer Prinzipien von Seiten der Schüler:innen

durch sozialpädagogische Angebote gestützt werden sollen und zugleich schu-

lische Intentionen sozialpädagogische Diagnosen leiten. Fraglich ist somit, wie

undobes sozialpädagogischenFachkräftenunddenAngebotender sozialpädago-

gischen Kinder- und Jugendhilfe gelingt, sich demDruck für die Gewährung ent-

sprechender Hilfen zu erwehren, ohne damit direkt den Kindern und Jugendli-

chenzuschaden.Empfohlenundbreiterdiskutiertwerden indiesemZusammen-

hang sogenannte ,Pool-Lösungen‘, die über Kooperationsvereinbarungen auf ei-

ne problematische Subjektivierung einzelner Kinder und Jugendlicher durch Zu-

schreibung ,seelischer Behinderungen‘ verzichten, aber dennoch eine Erhöhung

pädagogischer Kapazitäten im Unterrichtssetting ermöglichen (vgl. Rohrmann/

Weinbach 2020, S. 196). Im Falle einer darüberhinausgehend als notwendig er-

achteten Unterstützung der Familien, Kinder und Jugendlichen in Form erziehe-

rischer Hilfen kann eine noch deutlichere Involvierung der Fachkräfte der Allge-

meinen Sozialen Dienste (ASD) des Jugendamtes erfolgen, die in der Regel auch

für die Gewährung schulischer Integrationshilfen im Kontext des §35a SGB VIII

zuständig sind (vgl. Molnar/Marr/Thieme 2023, S. 88).
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Neben der heterogenen Gruppe der Personen, die schulische Integrationshil-

fe leisten, werden gegenwärtig zwei Gruppen von Fachkräften immer wieder als

relevante sozialpädagogische Akteur:innen im schulischen Kontext thematisiert,

auf die nachfolgend anhand zweier Forschungsprojekte genauer in Bezug auf die

Irritation oder Reproduktion sozialer Ungleichheiten eingegangen wird.

4. Empirische Befunde zur Pädagogisierung sozialer

Ungleichheiten als stigmatisierende und pathologisierende

Adressierungen

Mit dem Anspruch von Grundschulkindern auf pädagogische Begleitung nicht

unterrichtsbezogener Angebote an Ganztagsschulen steigt auch der Bedarf

an pädagogischem Personal, wobei hier sehr unterschiedliche Modelle in der

Praxis existieren und diskutiert werden. Die Gestaltung von Angeboten durch

(sozial-)pädagogische Fachkräfte in der Schule selbst ist nur eine von mehreren

Möglichkeiten, den Ganztagsanspruch zu realisieren. Diskutiert werden ebenso

Kooperationsverträge mit bestehenden Horteinrichtungen, die dann die Betreu-

ung am Nachmittag außerhalb der Schule übernehmen sollen. Beide Modelle

versprechen eine einfache und vergleichsweise kostengünstige Alternative etwa

zur komplexeren Kooperation mit und Integration von sozialpädagogischen

Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit. Anhand empirischer Befunde einer

Studie zu den Armutsdeutungen von Fachkräften in Kindertageseinrichtun-

gen wird exemplarisch gezeigt, welche Bedeutung den Thematisierungsweisen

der Fachkräfte für die Frage nach der Irritation oder Reproduktion sozialer

Ungleichheiten zukommt. Daran anschließend wird anhand einer zweiten Stu-

die zur Bedeutung sozialer Normen und zu diese aufgreifenden Subjekt- und

Adressierungspraktiken erörtert, wie Fachkräfte des ASD, die für die Einlei-

tung erzieherischer und integrativer Hilfen, aber auch für die Sicherstellung

des Schutzes von Kindern und Jugendlichen zuständig sind, auf Hinweise und

Zuschreibungen von Lehrkräften Bezug nehmen, soziale Ungleichheiten deuten

und entlang dieser Deutungenmit ihnen umgehen.

4.1 Individualisierende Thematisierung von Armut durch Pädagog:innen

in Kindertageseinrichtungen

Die im Rahmen des ForschungsvorhabensUmgangmit undDeutungen von Armut in

Kindertagesstätten4 rekonstruktiv gewonnenen Erkenntnisse verweisen auf Unsi-

4 Die Studiewurde von 2015 bis 2019 an derUniversität Kassel von Stephanie Simon, Jessica Prig-

ge und Werner Thole mit Unterstützung von Barbara Lochner und anfänglich von Björn Milb-
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cherheiten imUmgangmitundFormender alltagspraktischenDethematisierung

von Armut, obwohl diese zugleich für die pädagogische Praxis als ein bedeut-

samer normativer Bezugspunkte durch die Pädagog:innen markiert wird. Die

Pädagog:innen in Kindertageseinrichtungen artikulieren in den durchgeführten

Gruppendiskussionen sehr unterschiedliche Vorstellungen von Armut. Armut

wird als Krise, als Folge unverantwortlichen Konsums, als Resultat fehlender

Elternkompetenz oder aber als Folge desWunsches, am gesellschaftlichen Leben

teilzunehmen, obwohl die zur Verfügung stehenden ökonomischen, kulturellen

oder sozialen Ressourcen dies umfänglich nicht erlauben, erörtert und gefasst.

Die Selbst- sowie Fremdpositionierungen in den Gruppendiskussionen ver-

weisen darauf, dass die Pädagog:innen durchgehend Armut nicht als Folge oder

Erscheinung einer insgesamt über Ungleichheit konstituierten Gesellschaft

verstehen. Auf die strukturell formatierten ökonomischen, kulturellen und so-

zialen Ungleichheitslagen, also die Verfasstheit der Gesellschaft generell, wird

kaum Bezug genommen, um Armut zu kontextualisieren, zu verstehen oder zu

erklären. Im Kern kommunizieren die Deutungen eine Individualisierung von

Armut, innerhalb derer das normative Orientierungsschema „gute Elternschaft“

den jeweiligen eigenen Handlungsauftrag grundiert. In den Diskussionen wird

eine normative Dimensionierung von „würdigen“ und „unwürdigen“ Armen auf

der Grundlage der Wahrnehmung von Hilfeansprüchen und -leistungen verwo-

ben mit der Beurteilung „guter“ oder „schlechter“ Elternschaft. „Guten“ gelänge

im Kontrast zu „schlechten Eltern“ trotz geringerer Ressourcen, ihre Kinder

angemessen zu versorgen und ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen und

kulturellen Leben zu ermöglichen.Werden Eltern hingegen als hedonistisch und

verantwortungslos wahrgenommen und gleichzeitig ein Fehlen in der funktiona-

len Ausstattung ihrer Kinder beobachtet, bei dem die Pädagog:innen sich in der

Verpflichtung sehen, dieses Fehlen zumindest im Kindertageseinrichtungsalltag

auszugleichen, sowird dies als „Vernachlässigung“ des Kindes durch die jeweilige

Familie gedeutet. Familienmit entsprechenden Lebensbewältigungsformenwird

der Status „arm“ abgesprochen. Diese wertende Deutungsweise wird allerdings

in den Diskussionen dann relativiert, wenn bei Eltern für die Bewältigung ei-

nes anspruchsvollen, modernen Alltags fehlende Kompetenzen diagnostiziert

werden oder der Konsum als Form der Teilhabe an der gesellschaftlichen „Nor-

malität“ eingeordnet wird. In den Gruppendiskussionen zu erkennen ist eine

Individualisierung und Familisierung und so imKern ein stigmatisierender Blick

auf Armut. In Aussagen kommen entsprechende Aspekte darüber zur Sprache,

dass Eltern die Verantwortung für „Armut“ zu übernehmen haben, da allen in

der Bundesrepublik Deutschland genügend Ressourcen zur Verfügung stehen,

radt durchgeführt und vom Evangelischen Fröbelseminar der Diakonie Hessen finanziert (vgl.

u.a. Simon et al. 2019).

214



undwenn nicht durch eigenständige Teilhabe amErwerbsleben, dann zumindest

durch sozialstaatliche Unterstützungsleistungen (vgl. Simon et al. 2019).

4.2 Markierungen problematischer Familienpraxen im Kontext von

Einschätzungen im Kinderschutz

In einer gegenwärtig noch laufenden Studie5 wird eine Heuristik für die ethno-

grafische Beforschung sozialpädagogischer Praxis erarbeitet,mit der sich die Be-

deutung der jeweilig als gültig markierten sozialen Normen sozialpädagogischer

Fachkräfte innerhalb der je spezifischen Logik der untersuchten sozialpädagogi-

schen Praxis rekonstruieren lässt. Als zentral werden dabei zwei Arten von Prak-

tiken unterschieden: Erstens Subjektpraktiken, die der Herausarbeitung spezifi-

scher Annahmen von und Erwartungen an Adressat:innen und deren Bewertung

über soziale Normen mit und gegenüber anderen Fachkräften innerhalb orga-

nisationaler Arrangements dienen; sowie zweitens Adressierungspraktiken, mit

denen die sozialen Normen sowie die spezifischen Erwartungen an und Vorstel-

lung von den Adressat:innen an diese vermittelt werden. Anhand der ethnografi-

schen Analyse der Praxis eines Allgemeinen SozialenDienstes wird deutlich, dass

sich Fallbearbeitungen der Fachkräfte des untersuchten Jugendamtes als umfas-

sende ethisch-normative Bewertungspraxen familialer Arrangements erweisen.

Diese vollziehen sich bisweilen, das zeigen die Ergebnisse, nicht konträr und ge-

genläufig, sondern entlang auch gesellschaftlicher Abwertungs- und Responsi-

bilisierungsdiskurse, die vor allem von Armut Betroffene benachteiligen und für

ihre prekären Zugänge zu gesellschaftlichen Ressourcen verantwortlich machen.

Armutslagen werden dabei von den sozialpädagogischen Fachkräften nicht als

strukturelleBenachteiligung reflexiv einbezogen,sondernals individuellesSchei-

tern der Eltern zur Delegitimierung und Kulturalisierung familialer Alltagspra-

xen gewendet. In den Fallbesprechungen finden sich zudem immer wieder deut-

licheSuchbewegungenundDeutungsversuchederZuweisungpathologischerBe-

funde zur Erklärung von Normverletzungen, die von den sozialpädagogischen

Professionellen als hegemonial angenommenwerden: etwa indempsychische Er-

krankungen oder geistige Behinderungen als Erklärungen für Verletzungen der

Normalitätsvorstellungen der Fachkräfte herangezogen werden.

5 DieUntersuchung,die imRahmender sichgegenwärtig imAbschlussbefindlichenDissertation

von Julian Sehmer durchgeführt wurde, trägt den Titel Sozialpädagogische Subjekt- und Adressie-

rungspraktiken. Konturierungen der normativen Ordnungen sozialpädagogischer Praxen und wird am

Fachbereich 01 der Universität Kassel eingereicht. Das Sample umfasst 36 Kinderschutzfälle

(u.a. Fallakten, transkribierte Fallbesprechungen und ethnografische Beobachtungsprotokol-

le).
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Einen prominenten Platz weisen die Fachkräfte dabei den Deutungen und

Defizitmarkierungen schulischer Lehrkräfte zu. Im zentralen Dokument der

„Beratungsvorlage“, das im Voraus einer Teamberatung allen Kolleg:innen zur

Verfügung gestellt wird und das die fachlichen Einschätzungen eines Falles

bündelt, bildet die „Schulische/Berufliche Situation des Kindes/Jugendlichen/

Heranwachsenden“ neben dem „Anlass der Kontaktaufnahme“ und der „Fami-

liensituation/-geschichte“ einen von drei Bereichen, die für die abschließende

„fachliche Einschätzung“ als relevant eingeführt werden. Exemplarisch wird dies

am Ausschnitt aus der Beratungsvorlage (vgl. Abb. 1) im Fall des zwölf Jahre alten

Kenny6 deutlich:

Abb. 1: Ausschnitt „Schulische Situation“ aus der Beratungsvorlage im Fall „Kenny“

Wie in anderen Fällen, in denen Kinder im schulpflichtigen Alter sind, über-

nehmen die Fachkräfte die Defizitzuweisungen der Lehrkräfte und damit die

schulinstitutionellen Logiken ungefiltert. Im diskutierten Fall wird von der fall-

verantwortlichen Fachkraft die schulische Leistung Kennys im Abgleich mit den

anderen Schüler:innen aufgegriffen und ihmdurch Abweichung von der Klassen-

norm ein Defizit attestiert, das sich aus demWissen der Lehrkräfte speist. Über

die Zuschreibung umfassender Verletzungen der Normerwartungen des Unter-

richts und die genaue Dokumentation seiner Fehltage werden die schulischen

Problemmarkierungen so zu sozialpädagogisch zu bearbeitenden Entwicklungs-

und Erziehungsdefiziten transformiert. Die über konkrete schulische Leistun-

gen hinaus notierten Deutungen seines Verhaltens mit der Interpretation der

Motivlagen von Kenny („nimmt Anforderungen nicht ernst“, „gibt sich keine Mühe

beim Sprechen“) weisen den Lehrkräften die Expertise und Deutungshoheit für

den Jugendlichen zu, während eigene Perspektiven oder Deutungen von Kenny

selbst im Fallverlauf nicht als relevant dokumentiert und so auch im gesamten

Dokument nicht aufgegriffen und damit gegenüber den Zuschreibungen der

Schule als weniger relevant markiert werden. Diese können folglich auch nicht

herangezogen werden, um über sozialpädagogische Sichtweisen die schulischen

6 Alle personenbezogenen Daten wurden pseudonymisiert.
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Zuschreibungen zu irritieren. Die Zuschreibungen werden so vom spezifischen

Kontext des Unterrichts entkoppelt und als subjektive Merkmale Kennys indivi-

dualisiert und zuPersönlichkeitsmerkmalen generalisiert. Zugleich fällt auf, dass

die Zuschreibungen nicht als subjektive Deutungen der Lehrkräfte eingeführt,

sondern als vermeintlich objektive Befunde präsentiert werden. Entsprechend

findet sich auch am Ende des Dokumentes der Punkt „Lösung Schulproble-

me“ als eines der zentral zu bearbeitenden Ziele im Kontext der anvisierten

sozialpädagogischen Hilfe.

Eigentümlich für die normative Praxis der Fachkräfte dieses ASDs ist dabei

die immer wieder reaktualisierte Selbstpositionierung einer unbedingten Par-

teilichkeit vor allem für die Kinder, aber auch Jugendlichen, die zugleich aber

nicht deren selbst artikulierte Bedürfnisse und Perspektiven aufgreift, sondern

sich an den antizipierten, vermeintlich objektiven Interessen und dem Wohl

der Kinder und Jugendlichen orientiert, deren Kenntnis die Fachkräfte über

die Reklamation eigener Expertise beanspruchen. Diese führt dazu, dass De-

fizitzuweisungen an Kinder und Jugendliche von den Fachkräften lediglich als

Hinweise auf die mangelnde Erziehungsfähigkeit und defizitäre Familienpraxis

der als sorgeverantwortlich adressierten Erwachsenen gedeutet werden. Die

Fachkräfte des untersuchten Jugendamtes reproduzieren so stigmatisierende

Zuschreibungen der Lehrkräfte, individualisieren und objektivieren diese durch

Entkoppelung vom spezifischen Entstehungskontext und werten sie als Ergebnis

der problematischen Familien- und Erziehungspraxis, primär in Verantwortung

der Mutter. Hinweise auf schulische Probleme werden so aufgenommen und als

bedeutsam in die Bewertung der Adressat:innen einbezogen.

5. Fazit – Überlegungen zu einer zuschreibungskritischen und

ungleichheitssensiblen sozialpädagogischen Praxis am

Lebensort Schule

Die Annahme, dass Schulen durch eine sozialpädagogische Expertise und Be-

teiligung sozialpädagogischer Professioneller selbstläufig zu weniger stigmati-

sierenden, pathologisierenden und ungleichheitsverstärkenden pädagogischen

Orten werden,muss angesichts der ausgeführten Befunde eher kritisch beurteilt

werden. Sowohl die empirischen Hinweise im Kontext des Schulabsentismus

(vgl. Gaßmöller 2022; Bollweg 2020; 2023) als auch zu den sozialpädagogischen

Hilfen im Fall Kenny deuten auf die Tendenz der Bestätigung und Verstärkung

stigmatisierender und pathologischer Adressierungen durch schul- und sozi-

alpädagogische Fachkräfte hin. Die Befunde der Studie zu den Deutungen von

Armut durch Pädagog:innen illustrieren, wie Pädagog:innen Armut und soziale

Ungleichheiten individualisieren. Über die Studie Sozialpädagogische Subjekt- und
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Adressierungspraktiken wird darauf hingewiesen, dass sozialpädagogische Fach-

kräfte in der Praxis in ihren Deutungen auch an gesellschaftliche Abwertungs-

und Responsibilisierungsdiskurse anschließen und so ohnehin vorhandene Stig-

matisierungen über die Ausstattung mit Autorität und Macht der Institution

Jugendamt verstärken. Eine umfassendere Kooperation schul- und sozialpäd-

agogischer Akteur:innen, im Rahmen derer zugleich – wie im Fall Kenny – auf

den Einbezug der Deutungen und Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen

verzichtet wird und die Deutungshoheit über kindliche, juvenile und familiale

Lebenswelten den (sozial-)pädagogischen Fachkräften übertragen wird (vgl.

auch Silkenbeumer/Thieme 2019, S. 100), kann prekäre Positionierungen sowie

stigmatisierende und pathologisierende Subjektivierungen begünstigen.

Im Kontrast zu den diskutierten, über empirische Hinweise belegten Be-

obachtungen könnte ein Zusammenwirken sozial- und schulpädagogischer

Expertisen erfolgreich sein, wenn sich die Institution Schule für Möglichkeiten

und Potenziale einer über sozialpädagogische Ideen erweiterten Bildungskon-

zeption öffnet und sozialpädagogische Sichtweisen sich von der Dominanz

schulpädagogischer Prinzipien emanzipieren (vgl. Sauerwein/Thieme/Chiap-

parini 2019). Neben deutlicher auf soziale Ungleichheiten abzielenden Quali-

fizierungsformaten könnten auch strukturelle Veränderungen wünschenswert

sein, die Kindern und Jugendlichen in Schulen ermöglichen, Räume inklu-

siv, demokratisch und selbstverwaltet zu gestalten. Möglicherweise könnte die

Schaffung solcher Räume erleichtert werden,wenn sozialpädagogische Angebote

in Schulen insgesamt mehr Spielräume erhielten und sozialpädagogische Fach-

kräfte nicht unmittelbar und durchgehend in die schulische Organisations- und

Weisungskultur eingebunden wären, also sozialpädagogischen Arrangements

innerhalb der schulischen Organisationsstruktur eigenständig zu gestaltende

Räume zugestanden werden. Ziel und Herausforderung bleibt die Entwicklung

einer ungleichheitssensiblen wie selektions- und stigmatisierungskritischen,

nicht von Unterrichtslogiken dominierten, demokratischen Schulkultur, auch

über eine stärkere, von gegenseitiger Akzeptanz getragene Verflechtung schul-

pädagogischer mit sozialpädagogischer Ideen und Konzepte.
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Schule und Diagnostik

Ralf Mayer, Julia Sperschneider und Steffen Wittig

1. Historisch-systematische Markierungen

Diagnosevorstellungen kommt nicht erst seit den letzten Jahrzehnten eine lei-

tende Funktion auch in erziehungswissenschaftlichen Feldern zu. Vielmehr

erweisen sich Begriff und diagnostisches Handeln bereits mit der Entstehung

der Schule als moderner Institution als relevant für pädagogische Überlegungen

oder auch bildungspolitische Forderungen. So zeigt ein historisch informierter

Blick, dass die Herausbildung der modernen bürgerlichen Institution Schule

mit Praktiken der Differenzierung nach Schul-, Leistungsfähigkeit und insbe-

sondere Förderbedürftigkeit der Schüler:innenschaft einhergeht (vgl. Bühler

2017; Kleber 1992). Gestützt wird dieser Prozess zum einen von den am Ausgang

des 19. Jahrhunderts aufkommenden Debatten um eine Normalisierung der

Kindheit (vgl. Kelle/Tervooren 2008; Kelle/Mierendorff 2013). Die Normalisie-

rungsfunktion von Schule geht etwa mit Vorstellungen von einer altersgemäßen

oder (moderner formuliert) einer angemessenen, erwartbaren kognitiven, emo-

tionalen, motorischen oder sozialen Entwicklung einher. Neben den auf das

einzelne Kind bezogenen Aspekten richtet sich die Normalisierungsfunktion auf

das Verhalten und dabei auf Fragen des Umgangs mit sich selbst und Anderen

und greift nicht zuletzt über Vorstellungen zu Disziplin, Moral etc. Zum anderen

verweist die historische Perspektive auf einen sich bspw. im Feld der Kinder- und

Jugendpsychiatrie ankündigenden Paradigmenwechsel: weg von pädagogischen

Traditionslinien und hin zur Orientierung an Auffassungen zu Forschung und

Anwendung, die naturwissenschaftliche Erkenntnisse nutzen – so im Bereich

medizinischer Disziplinen (vgl. Rose/Fuchs/Beddies 2016, S. 175). Der Diskurs

um Auffälligkeiten der kindlichen Entwicklung, insbesondere der Leistungs-

oderBildungsfähigkeitwird vordiesemHintergrundals körperliche oder geistige

Unzulänglichkeit oder Erkrankung statt als Indiz einer normativen, etwamorali-

schen Bewertung interpretiert: so z.B. in pädagogischen Deutungsmustern wie

dem/der ,schwierigen‘, ,störenden‘ (vgl.Heinzel 2004) oder dem/der ,unaufmerk-

samen‘, ,impulsiven‘ Schüler:in (vgl. Reh 2008; 2015). Durch die Verschiebung zu

medizinischen Paradigmen werden Auffälligkeiten oder Einschränkungen der

kindlichen Entwicklung, im Zusammenhang mit der Diagnose einer Zunahme

abweichenden Verhaltens – gerade in städtischen Räumen – am Übergang zum

20. Jahrhundert, verstärkt als körperliche oder geistige Pathologien gefasst (vgl.

Rose/Fuchs/Beddies 2016). Diagnostische Instrumente spielen fortan im Kon-

text der Schule eine zunehmend wichtige Rolle für Lernstanderhebungen, Lehr-,

222



Lern- und Förderdiagnosen und bilden damit einen einflussreichen Bestandteil

der Arbeit in pädagogischen Institutionen: bspw. hinsichtlich der Beurteilung

von Verhaltens- insbesondere Leistungsentwicklungen der Schüler:innen (vgl.

Sacher 2009, S. 32).

Seit den 1960er Jahren verbinden sich diese Gesichtspunkte mit einer Kritik

am deutschen Bildungssystem (z.B. hinsichtlich des Befunds sozial ungleicher

Bildungschancenoderder zugeringenBerücksichtigung individuellerVorausset-

zungen undBesonderheiten) sowie an der Selektions- undBewertungspraxis von

Lehrer:innen (vgl. Zielinski 1961; Ziegenspeck 1973; Terhart 2000).DieDebatte um

,zuverlässige‘ Diagnoseverfahren verspricht neben einer besseren Einschätzung

individueller Lernschwierigkeiten auch eine Korrektur des häufig als unzuläng-

lich, weil ,subjektiv‘ und wenig verallgemeinerbar kritisierten ,Lehrerurteils‘

(vgl. Ingenkamp 1975; 1989). Demgegenüber wird seit den 1970er Jahren u.a.

im Umfeld der Sonder- oder auch Sozialpädagogik ein explizit pädagogischer

Blick für Diagnoseprozesse eingefordert, um individuelle Förderperspektiven

gegenüber Praktiken der Selektion und Stigmatisierung zu profilieren, die über

Pathologisierungsprozesse greifen (vgl. Bundschuh 1983; Ingenkamp 1989; Krapp

1994; Ophuysen/Behrmann 2015). Dabei wird immer wieder die kritische Rück-

frage nach Verhältnis und Vereinbarkeit von Prozessen des Diagnostizierens und

einer pädagogischen Sicht- und Herangehensweise aufgeworfen. Historische

Spannungsfelder eröffnen sich hierbei etwa zwischen standardisierten und in-

dividualisierten Bewertungsverfahren, zwischen Selektion und Förderung oder

zwischen Status- und Prozess-/Verlaufsdiagnostik (vgl. Weinert/Schrader 1986,

S. 19).1

1 Exemplarisch soll kurz anhand Eduard Klebers Auseinandersetzung zur pädagogischen Dia-

gnostik eine Lesart skizziert werden, die zeigt, wie Diagnostik und Pädagogik zu- und gerade

auch gegeneinander profiliert werden können. So stellt Kleber fest: „Die Begriffe Diagnose und

Diagnostik wurden aus derMedizin sowohl in die Psychologie als auch in die Sonderpädagogik

und von dort in die Pädagogik übernommen.“ (Kleber 1992, S. 15) Andererseits könne aber das,

was Diagnostik im pädagogischen Feld inhaltlich meine, nicht allein von Seiten fremder Diszi-

plinenbestimmtwerden.VielmehrkönnediePädagogikauf eineneigenenBegriff vonDiagnose

referieren,da individuelle Fähigkeitender Schüler:innen inder Schule zu fördernundAuffällig-

keitenmöglichst frühzeitig zu erkennen von jeher pädagogische Anliegen seien (vgl. auch Bund-

schuh 1983, S. 178 f.). Klebermarkiert so zunächst Diagnostik als ein Arbeitsfeld pädagogischen

Handelns. Hierbei werden aber medizinische bzw. psychologische Diagnosemodelle und eine

pädagogische Handlungsperspektive als nur schwer miteinander vereinbar angesehen, denn

„[d]ie Grundlage des Handelns für DiagnostikerInnen ist die Distanz (die Nicht-Beziehung) zu

den zu Beurteilenden. Die Grundlage des pädagogischen Handelns dagegen ist der pädagogi-

sche Bezug“ (ebd., S. 38 f.). Daher können „LehrerInnen […] eigentlich keine DiagnostikerInnen

sein“ (ebd., S. 138).Medizinische und psychologische Diagnosemodelle gelten dergestalt als di-

stanziert und auf Verallgemeinerbarkeit gerichtet. Sie „veranker[n] die Probleme an bzw. in der

Person und berücksichtig[en] die pädagogische Situation nur ungenügend“, sodass „[d]ie Ana-

lyse pädagogischer Probleme […] systematisch verzerrt“ werde (ebd., S. 19). Eine pädagogische

Herangehensweise besteht für Kleber dagegen darin, einen individuumszentrierten Maßstab
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Auf konzeptioneller Ebene lassen sich aktuelle Ansätze hingegen nur be-

grenzt innerhalb solcher Gegenüberstellungen verorten. Denn i. S. v. Indi-

vidualisierungs- und Differenzierungsansprüchen (vgl. OECD 2012; Wocken

2013; Gerhartz-Reiter/Reisenauer 2018, S. 114 f.) oder mit der Anforderung

an Lehrpersonen, medizinisch-psychologisches Diagnosewissen zu erwerben

(vgl. Hessisches Kultusministerium 2017) werden pädagogische Förderaspekte

und darüberhinausgehende Wissensanteile, Expertisen und Zuständigkeiten

aufeinander verweisend entworfen. Gegenwärtige Diagnosekonzepte fordern

insofern die Ausdifferenzierung von Ansatzpunkten für die Beurteilung indi-

viduellen Verhaltens: in Bezug auf eine ,Normalität‘ von Leistungsansprüchen,

von autonomem Verhalten und Verantwortlichkeit – und darauf bezogenen

Einschätzungen zu Auffälligkeiten, Beeinträchtigungen, Störungen usw.

Insoweit dieRede von einer Störungo.ä. stets imKontext historischwie sozial

situierter Wissensformen einsetzt, artikuliert sich in entsprechenden Befunden

ein vielschichtiges Attribuierungsgeschehen. So nutzt bspw. die Diagnose ei-

ner Lern-, Entwicklungs- oder Verhaltensstörung ausdrücklich Vorstellungen

eben zum Lernen, zur Entwicklung oder zu Verhaltensweisen, die auf der Basis

wiederum verschiedener medizinischer, psychologischer oder anderer Kriteri-

enkomplexe als angemessen und gesund, als normal, erwartbar oder erwünscht

erscheinen können (vgl. Kessl/Plößer 2010). Entsprechende normative Attribuie-

rungen lassen sich kaum auf die Legitimation medizinischer Diagnoseversuche

reduzieren: In der Unterscheidung z.B. zwischen Verhaltensproblemen und Ver-

haltensstörungen oder zwischen einer Lese- und Rechtschreibschwäche (die an

den historischen Diskurs um ,Wortblindheit‘ anschließt und aktuell auf ,defi-

zitäre Lernbedingungen‘ verweisen will) und der neurologische, psychologische

sowie pädagogische Gesichtspunkte verbindenden Klassifikation einer Lese-

und Rechtschreibstörung spielen verschiedenartige, nicht allein disziplinäre Be-

zugnahmen eine Rolle (vgl. Bühler-Niederberger 1991; Thomé 2004). Man kann

hier von einer Referenz auf Normalitätsannahmen sprechen, die in der histo-

rischen Genese maßgeblich an statistische Verfahren, die Ausdifferenzierung

von Richtwerten und Normalverteilungen geknüpft war (vgl. Kelle/Mierendorff

2013). DieMarkierung und Bewertung vonNormalität und Abweichung ermöglicht

eine Hierarchisierung von Beeinträchtigungen individueller Fähigkeiten oder

Teilhabemöglichkeiten und dabei auch die Rubrizierung von Bereichen, welche

die Zuschreibung und Anerkennung einer Erkrankung gestatten. Entsprechende

Strukturierungen werfen daher nicht zuletzt in institutionellen Zusammenhän-

gen die Frage nach möglichen Formen des Umgangs mit Krankheitssymptomen

undderenpraktischenKonsequenzenauf.Die jeweiligenUmgangs-undBehand-

für die Beurteilung von Lernbedingungen und -schwierigkeiten anzulegen, der außerdem den

Kontext und das soziale Interaktionsgefüge, etwa die Unterrichtsleistungen der Lehrpersonen,

mitberücksichtigt (vgl. ebd., S. 38–41).
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lungsformen verweisen auf einweites SpektrumanAusgleichs-,Unterstützungs-

und Interventionsformen, die über Medikamentierung, weitere Therapievarian-

ten oder auch pädagogische Maßnahmen (z.B. Formen des Nachteilsausgleichs,

Assistenzen) gesteuertwerden (vgl. Liebsch 2009).Gerade die je dominanten nor-

mativen Ansichten und Normalitätsordnungen fungieren somit als konstitutives

Moment im Zusammenhang mit der Produktion von Wissen und disziplinä-

ren Differenzen – zwischen Medizin, Psychologie, Soziologie, Pädagogik etc.

Darüber wird ebenso die Zuschreibung und Problematisierung eines Verhaltens

sowie der Raum für vielfältige Unterscheidungen, Klassifikationen, Abstufun-

gen, Vergleiche etc. eröffnet. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der

Streit um die Bildung, Vermessung und das Gewicht entsprechender Kriterien

– für ein ,normales‘, ,produktives‘ und ein ,beeinträchtigtes‘ Verhalten oder eine

Störung – kaum abschließen lässt (vgl. Haubl 2007).

Auf einer anderen Ebene wird im erziehungswissenschaftlichen Kontext

aktuell etwa die zunehmende Kopplung pädagogischer Förder- oder Inklusi-

onsperspektiven an medizinisch-psychiatrische Diagnosen problematisiert. So

akzentuiert z.B. das „Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma“ (vgl. Füssel/Kret-

schmann 1993; Boger/Textor 2016; Zink 2016; Hoffmann 2018, S. 77 f.) schon

seit den 1990er Jahren die Verknüpfung von (auch) pädagogisch angezeigten

Unterstützungsleistungen mit vorgängigen medizinischen Zuschreibungen und

darauf rekurrierenden Hilfeplänen. Die Festschreibung und die Kategorisierung

der Abweichung von einer spezifischen Normalitätsvorstellung mittels Krite-

rien, die Kompetenzen, Fähigkeiten, Verhalten und Leistung vermessen – vor

allem medizinisch, d.h. in institutionell und schulrechtlich anerkannter Form

–, bilden ebenso die Grundlage für die Verteilung von Ressourcen für inten-

sivierte pädagogische und therapeutische Normalisierungsbemühungen wie

für institutionelle Selektionsentscheidungen. Inwiefern die Anerkennung von

Förderbedarfen und des Ausgleichs von Benachteiligungen an entsprechende

Diagnoseformate gebunden bleibt, die selbst mit Benachteiligungs-, Segregati-

ons- und Diskriminierungseffekten einhergehen, wird aktuell im Umkreis der

Inklusionsforschung mit Blick auf die Spannungsverhältnisse von Kategorisie-

rung und De-Kategorisierung oder Pathologisierung und De-Pathologisierungs-

Forderungen untersucht (vgl. Gasterstädt/Kistner/Adl-Amini 2020).

Zusammenfassend formuliert lässt sich in den seit den Reformbemühungen

der Nachkriegszeit und nochmals ab 2000 (vgl. Bos et al. 2003; Artelt et al. 2001)

intensivierten Diskussionen zur Erweiterung des diagnostischen Instrumenta-

riums an Schulen aufzeigen, wie sich unterschiedliche Wissensordnungen und

Praktiken verschränken, neue Beurteilungskriterien und Unterscheidungen pro-

duzieren oder gegeneinander zu profilieren versuchen (vgl. Sacher 2009, S. 1). In

den Auseinandersetzungen reflektiert sich insofern ein vielfältiger Streit um die

Besetzung pädagogischer Interpretations-,Wissens- und Praxisfelder. Daher er-

weisen sich Abgrenzungsbemühungen – etwa der Verweis auf disziplinäre Dif-
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ferenzen, auf institutionelle Besonderheiten der Schule oder auf den Aspekt der

Interaktion – weiterhin als relevant. Im folgenden Teil rücken die historischen

und systematischen Linien in den Hintergrund.Wir werfen einen eher exempla-

rischen Blick auf eine konkrete Formder Profilierung, Privilegierung und Proble-

matisierung unterschiedlicher Aspekte in der Verwendung desDiagnosebegriffs.

Den Ausgangspunkt bilden die Interviews zweier Lehrkräfte, die an einer beruf-

lichen Schule tätig sind. Die Interviews wurden im Rahmen einer kleinen Studie

erhoben und diskursanalytisch ausgewertet (vgl. Krüger/Schäfer/Schenk 2014).

Zur Sprache kommen erste Befunde.

2. Empirische Referenzen, Brüche

2.1 Von der Überlegenheit einer ,umfassenden‘ pädagogischen Diagnose

gegenüber ,klassischen‘, standardisierten Diagnosen

Die erste Interviewpartnerin ist im Bereich BÜA tätig, in einer so genannten Be-

rufsfachschule zumÜbergang inAusbildung. Diese Schulform verfolgt ein zweifaches

Ziel: Zum einen sollen die Schüler:innen auf das Absolvieren des Hauptschul-

abschlusses vorbereitet werden, zum anderen dient die BÜA der Vorbereitung

auf eine Ausbildung oder das Ausüben eines Berufes. In BÜA-Klassen kommen

Schüler:innen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus, Schulbiografien, in ganz

verschiedenen Lebenslagen (Flucht, Schulabbruch, psychische oder körperliche

Schwierigkeiten u.v.m.) und damit individuellen Bedarfen, die die Lehrkräfte in

den Blick zu bekommen versuchen. Zusätzliche Unterstützungsangebote stehen

für die zumeist nicht mehr schulpflichtigen Schüler:innen kaum zur Verfügung.

Wir können an dieser Stelle nicht auf sämtliche Facetten des Umgangs mit He-

terogenität in dieser Schulform referieren, sondern konzentrieren uns allein

auf ausgewählte Aussagen zur Diagnosethematik. Doch die Konfrontation des

pädagogischen Fachpersonals mit einer derart großen Heterogenität vermag

womöglich zum Verständnis beitragen, weshalb im Interview der Diagnose-

begriff in spezifischer Weise profiliert wird. Gerade diese Besonderheit soll im

Folgenden interessieren.

Und zwar fällt im Interview in der Rede über Diagnosen im schulischen All-

tag eine Unterscheidung zwischen einer als „umfassend“ und einer als „klassisch“

bezeichnetenDiagnose ins Auge.Unter klassischenDiagnosenwerden Ergebnis-

se fachspezifischer, standardisierter Testverfahren zur Erhebung von Leistungs-

ständen oder auch etwa einer Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) verstanden. In

dem Interview werden nicht die psychologischen,medizinischen oder eben päd-

agogischenWissensanteile, die hier eingehen können, sondern primär die Stan-

dardisierung kritisiert. So wird betont:
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„Ich selbst bin kein Fan von Förderplänen und ich bin auch selbst kein Fan von Dia-

gnoseprozessen […], weil das nicht unbedingt das Problem ist, das Fachliche.“

Auch an anderer Stelle betont die Interviewte, dass es in der Berufsschule nicht

allein umdas Fachliche ginge – imSinne der beiden offiziellen Ziele Berufsvorbe-

reitungundErwerb eines Schulabschlusses–, sondern auchum„Persönlichkeits-

stärkung“ oder um die Arbeit an der „Persönlichkeit“. Damit wird der pädago-

gische Raum über einen engen Leistungsbezug hinaus erweitert. Zugleich wird

aber auch festgestellt: „Wir müssen Diagnose machen“ – allerdings öffnet die In-

terviewpartnerin den Diagnosebegriff hier:

„Viel ist Beobachtung, viel ist auch konkrete Beobachtung, dassmanÜbungenmacht

[…],wie sie [dieSchüler:innen;d. A.] sich selbst beschreibenwürden […].Und jenach-

dem, wer was aufschreibt, ist das ja durchaus ne Art Diagnose.“

Neben klassisch fachlichen Diagnoseverfahren gibt es also auch solche, die auf

„konkreter Beobachtung“ in einer Unterrichtssituation und auf Selbstbeobach-

tungen der Schüler:innen beruhen. Die Interviewte beschreibt diese zweite Art

von Diagnose als „eher weiter gefasst“ und erläutert im Folgenden, wie vielfältig

die Gründe dafür sein können, dass schulische Erwartungen nicht erfüllt werden:

„Also, wenn ich die Persönlichkeit nicht mitnehme ehm, wenn jemand jetzt in nem

Mathetest ne Aufgabe nicht gerechnet hat:Woran liegt’s?Weil er grad kein Bock hat-

te? Dann muss ich anders drangehen. Weil er’s wirklich nicht kann? Dann muss ich

fachlichdrangehen.Weil erdieBrille vergessenhatunddieAufgabenicht lesenkonn-

te? Weil er – - ich hab ganz viele, irgendwie … ja, 20% sind bei mir Geflüchtete, die

auch kein Deutsch sprechen, vielleicht die Aufgabe nicht verstanden haben, weil die

Sprache fehlt, aber es rechnen könnten.Weil vielleicht geradeDrogen eingenommen

worden sind? […] deswegen leg ich da auch ebenWert drauf, dass die dann schon von

alleine kommen und sagen: Ich kann das nicht, können Sie mir helfen? Und spätes-

tens dann weiß ich auch, wo ich eingreifen muss.“

Da schlechte Leistungen viele verschiedene Ursachen haben können, nicht nur

den Mangel an Kenntnissen in dem jeweiligen Fach, sind auch fachspezifische

Tests nur bedingt aussagekräftig. Hier zeigt sich eine vielstimmige Weise, in

der von Diagnose gesprochen wird. Es muss herausgefunden werden: „Woran

liegt’s?“, dass bspw. in einem Mathetest eine Aufgabe nicht gerechnet wurde. Ist

es die fehlende Lust, das fehlende mathematische Können oder die mangelnde

Fähigkeit, die Aufgabe sprachlich überhaupt zu verstehen? Hier artikuliert sich

,Diagnose‘ – im Falle eines fehlenden Könnens – als etwas, das über eine spe-

zifisch „fachliche“ Herangehensweise versucht herauszufinden, welche Gründe

dafür vorliegen könnten, dass eine Schülerin es „wirklich nicht kann“. Jenseits

des Vorliegens eines Nicht-Könnens eröffnet der Diagnosebegriff allerdings ein
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heterogenes Problemfeld mit unterschiedlichen Begründungsvarianten: Könnte

die Schülerin die Aufgabe eigentlich rechnen, hat aber ihre „Brille vergessen“ und

konnte deswegen „die Aufgabe nicht lesen“? Wäre sie eigentlich dazu in der Lage

gewesen, die Rechenaufgabe zu lösen, spricht aber „kein Deutsch“ und ihr „fehlt“

deswegen „die Sprache“, um die Aufgabe verstehen zu können? Sind „gerade

Drogen eingenommen worden“? Darüber hinaus muss die Lehrkraft diesbezüg-

lich „anders drangehen“. Diese Herangehensweise versucht dabei, weniger den

individuellen Fall im aktiven Herantreten an die Schüler:innen zu erkunden; sie

setzt stärker auf die Eigenverantwortung der Schüler:innen für ihren eigenen

Lernprozess: Die Schüler:innen sollen „von allein kommen“ und ihre Schwierig-

keiten artikulieren –darauf legt die Lehrkraft hier „Wert“.Die Interviewte äußert

dergestalt, dass sie „spätestens dannweiß,wo [sie; d. A.] eingreifenmuss“, wenn

die Schüler:innen an sie herantreten und über ihr eigenes Nicht-Können bzw.

darüber berichten, woran es bei ihnen liegt. Die Zuschreibung von Eigenver-

antwortung entlastet die Lehrkraft zum einen ein Stück weit davon, allein eine

richtige Einschätzung, „was geht und was nicht geht“, zu treffen. Zum anderen

löst dieses eigenverantwortliche Herantreten der Schüler:innen an die Lehrkraft

das ungewisse Problemfeldmöglicher Gründe für das Nicht-Lösen einer Aufgabe

auf.

Mit der Verschiebung von einem klassischen zu einem weiter gefassten Dia-

gnosebegriffwerdenganz verschiedeneKriterien–Gesundheit, Familie,Drogen-

oderMedikamentenkonsum,Wohlbefinden– relevant gemacht, dieweit weniger

objektivierbar sind, als es standardisierte Testverfahren beanspruchen. Im dia-

gnostischen Handeln äußert sich so eine Spannung: zwischen einer entgrenzen-

den Beobachtungs- und Beurteilungspraxis, die heterogene individuelle wie so-

ziale Ebenen berücksichtigt, und der Zuschreibung von Eigenverantwortung an

die Schüler:innen in Bezug auf die Artikulation ihrer Probleme und Bedarfe. Da-

bei sind es die Lehrenden, bei denen die Fäden zusammenlaufen. Sie sind es, die

entsprechende Einschätzungen nicht nur benötigen, sondern auch autorisieren

und problematisieren und damit die Selbsteinschätzungen der Schüler:innen in-

terpretieren oder in Frage stellen können.

Interessant ist, dass im Rahmen einer solchen erweiterten pädagogischen Si-

tuierung des Diagnosekonzepts eine Kritik an sowie eine Forderung nach standar-

disierten Formaten geäußert werden kann. – In unserem zweiten Interview arti-

kuliert die Lehrperson mit Blick auf einen konkreten Fall die „Vermutung“, dass

ein ehemaliger Schüler einer Förderschule, der jetzt das berufliche Gymnasium

besucht, eine autistische Störung hat, die aber nicht bestätigt werden kann, da

die Eltern einemedizinischeDiagnostik aufgrund eventueller Stigmatisierungen

ablehnen. Die Bezugnahme auf klassische Diagnoseformate, die Kritik an deren

Begrenzungen oder umgekehrt deren Befürwortung hängen folglich von konkre-

ten schulischenSituationenundAnforderungen ab.Weiterhin scheint die Proble-

matisierung undVielschichtigkeit in der Referenz auf denDiagnosebegriff in den
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Interviews genau dann zu greifen, wenn die Differenz zwischen Normalität und

Abweichung bzw. zwischen pädagogischer Auffälligkeit und Störung oder Krank-

heit gerade nicht zur Seite der Pathologie eindeutig entschieden werden kann.

Im Interview lässt sich darüber hinaus eine Entgrenzung des Begriffs ,Dia-

gnose‘ zeigen. Dies irritiert zunächst, da angenommen werden könnte, dass ei-

neDiagnose ihreBedeutsamkeit gerade über eine spezifische fachlich-inhaltliche

Festschreibung erhält. Die Artikulationen in den Interviews sind aber komplexer

und spannungsreich: So scheint ein erweiterter Diagnosebegriff zum einen gera-

demit Formen einer Neujustierung oder auch Entspezifizierung vonKriterien zu

arbeiten, die sich in den Bildungsbiografien der Schüler:innen als Schwäche oder

Förderbedarf eingeschrieben haben.Wie im Zitat: Man weiß nicht genau, woran

es liegt, dass ein/e Schüler:in gerade jetzt Schwierigkeiten hat oder auffällig ist;

vielleicht fehlt die Brille. Zum anderen wird ein erweitertes diagnostisches Ver-

ständnis genutzt, umdie eigene pädagogische Praxis und den spezifisch pädago-

gischen Blick zu beschreiben. Ein solcher Begriff von Diagnose wird als geeigne-

ter angesehen, die vielfältigen Bedingungen des Lernens in den Blick zu bekom-

men, wodurch diese Art des Diagnostizierens gegenüber fachspezifischen, etwa

mathematischen oder medizinisch-psychologischen Tests als überlegen angese-

henwird.Dabei werden zugleich das eigene professionelle Selbstverständnis und

der pädagogische Blick über Vorstellungen größerer Offenheit, Ganzheitlichkeit

und Variabilität profiliert. Für Lehrende gilt es, ,das Ganze‘ der pädagogischen

Situation und ihrer Akteur:innen im Blick zu haben. Nun könnte davon ausge-

gangen werden, dass eine Erweiterung der Kriterien für die pädagogische Arbeit

zwar neue Sichtweisen ermöglicht, zugleich aber auch größere Unsicherheiten

aufkommen, da nichtmehr so klar ist,mit welchen Kriterien sich die eigene päd-

agogische Entscheidung begründen lässt. Doch wenigstens im vorliegenden In-

terviewwird dies nicht zumProblem.Vielmehr scheint es so, als ob sich die Lehr-

kraft als handlungsfähig begreift, geradeweil sie auf keinen spezifischen –medi-

zinischen, psychologischen oder pädagogischen – Zugang eindeutig verpflichtet

ist. So kann sie sich zu unterschiedlichen Ansprüchen wie institutionellen Abläu-

fenundAnforderungenunterschiedlich verhalten.DieVorstellungpädagogischer

Professionalität beruht hier darauf, aus einer Vielzahl von Deutungsmöglichkei-

ten für Auffälligkeiten und Interventionen wählen zu können und den eigenen

Blick nicht durch eine fachliche Perspektive einschränken zumüssen.

2.2 Von gerechten und ungerechten Diagnosen

Unsere zweite Interviewte arbeitet im beruflichen Gymnasialzweig an der glei-

chen Berufsschule. Sie ist dort Ansprechpartnerin für LRS und für darauf bezo-

gene Fragen von individueller Förderung und Nachteilsausgleich zuständig. In

diesem Interview wird ebenfalls die Differenz zwischen einesteils medizinisch-
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psychologischen Diagnosen betont, die auf einen Bereich außerhalb pädagogi-

scher Befugnisse und letztlich auch Fachkenntnisse zielen; und andernteils die

Notwendigkeit, mit dem ganzen Spektrum von Auffälligkeiten bis Pathologien

praktisch pädagogisch umgehen zu müssen. Als besonders herausfordernd und

„schwammig“ wird dabei der Bereich LRS gesehen, denn hier ist es so, dass ei-

ne Förderung oder ein Nachteilsausgleich nur möglich sind, wenn eine Diagnose

möglichst frühzeitig, d.h.wenigstens in derMittelstufe, erfolgte und vergangene

Förderungen dokumentiert wurden. Ansonsten ist die Bewilligung einer Förde-

rung in der gymnasialen Oberstufe ein ,besonders zu begründender Ausnahme-

fall‘. Damit verweist die Interviewte auf die besondere Situation der Schüler:in-

nen an ihrem Gymnasium, denn die allgemeine Schulpflicht und darüber legiti-

mierbareUnterstützungsperspektivengreifennichtmehr einfach.„Förderung ist

halt Mittelstufenarbeit“, so eine Aussage von ihr. Die Schüler:innen sollten „aus-

gefördert“ sein. „[G]erade Schüler:innen, die vielleicht das Pech hatten, dass [...]

[LRS; d. A.] in derMittelstufemöglicherweise nicht diagnostiziert wurde, die ha-

ben große Probleme der Anerkennung in der Oberstufe.“

Dass diemedizinische Problemstellung aber ,nur einen‘maßgeblichen Aspekt

bildet, der imKontext anderer Gesichtspunkte relativiert werden kann, zeigt sich

in einer anderen Interviewpassage. So formuliert die Lehrkraft: „Im Prinzip

könnte ich jetzt bei allen anfangen ,sie haben Leserechtschreibschwierigkeiten‘.

Nur, wo macht man da jetzt genau den Unterschied?“ – Die Interviewte deutet

in diesem Zusammenhang an, dass auch Fälle existieren, in denen im Kollegium

trotz individueller Förderbiografie gegen eine erneute Förderung entschieden

wurde, da der Unterschied zu anderen Schüler:innen als nicht ausreichend groß

eingestuft wurde.Neben dermedizinischenEinschätzungwerden demnach päd-

agogisch-institutionelle Beobachtungen relevant gemacht und dies in mehreren

Hinsichten. Zum Ersten spricht die Interviewte von einem generellen Absinken

des Sprachniveaus bei den Schüler:innen, was es schwierig mache, klare Kri-

terien für die Diagnose einer Schwäche im Bereich des Lesens und Schreibens

zu behaupten. Hierdurch stellt sich die Frage, welcher Maßstab für normale

oder erwartbare Leistungen angelegt werden kann, wenn alle Schüler:innen

womöglich aus ganz unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten im Bereich

des Lesens und Schreibens mitbringen. Im angesprochenen Interview wird ein

zweiter Aspekt deutlich, denn aus einer bestehenden Diagnose leitet sich ein

Nachteilsausgleich nicht einfach ab, sondern wird fallspezifisch im Kollegium

verhandelt. Die Interviewte beklagt hierbei die Unwilligkeit einiger Kolleg:innen,

die „Extrabelastung“, die dies mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Des Weiteren

wird, so berichtet sie, insbesondere im MINT-Bereich häufig die Förderung an

sich in Frage gestellt, da die Textarbeit nur einen zu vernachlässigenden Teil aus-

mache und ein Nachteilsausgleich fachspezifisch eine ungerechte Bevorteilung

bedeuten könnte. Somag zwar eine LRS-Diagnose vorliegen, in der Verhandlung

über eine konkrete Förderung im Kollegium werden jedoch sehr verschiedene
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Positionen bezogen, die für oder gegen eine vollständige oder eingeschränkte

Berücksichtigung plädieren.

Damit wird eine weitere Spezifik des schulischen Feldes deutlich: Während

allein aus medizinisch-psychologischer Sicht wohl kaum etwas gegen eine mög-

lichst umfassende individuelle Förderung spricht, sind die Lehrkräfte mit der

Notwendigkeit konfrontiert, die ,Heterogenität‘ zwischen Schüler:innen zu situ-

ieren und zu verhandeln. Weiterhin werden entsprechende zeitliche Ressourcen

oder kollegiale Unterstützung benötigt, um Förderungen auch umsetzen zu

können. Der soziale Vergleich mit den anderen Schüler:innen gründet dabei

nicht zuletzt in dem Selektionserfordernis, das in der Schule zu berücksichtigen

sei. Die medizinische Diagnose einer Beeinträchtigung und darauf bezogene

Fragen nach der Gewährung individueller Hilfestellungen werden im Inter-

view in Korrelation zu sozialen Vergleichspunkten wie etwa einem allgemeinen

Sprachniveau diskutiert und über den Leistungsanspruch mit der Thematik

von (Chancen-)Gleichheit und Gerechtigkeit verknüpft: So genügt eine allein

medizinische Rechtfertigung einer Diagnose nicht, sondern hat sich im Kontext

pädagogischer Einschätzungen und institutioneller Praxis nochmals eigens zu

rechtfertigen, denn die anderen Schüler:innen sollen nicht ungerecht behandelt

werden.

Im Interviewwird an etlichenweiteren Stellen angesprochen,welche Schwie-

rigkeiten einer gerechtenBehandlung aller entgegenstehen.Wie bereits erwähnt,

wird erstens festgestellt, dass Leserechtschreibkompetenzen nicht nur bei Ein-

zelnen fehlen, sondern bei allen Schüler:innen abgenommen haben, sodass LRS-

Diagnosen

„mittlerweile […] nicht mehr unbedingt besonders begründete Ausnahmefälle [bil-

den] […], sie sind eben eher so die Regel“.

Hinzu komme zweitens das Problem, dass gerade Schüler:innen, die nur gerin-

ge Deutschkenntnissemitbringen, insgesamtmehr Unterstützung bräuchten als

alle ,Muttersprachler‘, aber nicht in das Förderprofil von LRS passen:

„Und ich finde, wie gesagt, gerade die Problematik mit Leuten, die jetzt gerade erst

drei, vier, fünf Jahre Deutsch lernen, dass das eben so gar nicht berücksichtigt wird

an der Stelle, das find ich massivst ungerecht.“

Die pädagogisch begründete Forderung nach einer stärkeren Berücksichtigung

des Stands der Sprachkompetenzen bei ,Nicht-Muttersprachler:innen‘ vermag

demzufolge einen medizinischen Befund über die Referenz auf Gerechtigkeits-

vorstellungen zu relativieren.Dabei spielt dieOrientierung an allgemein gültigen

Leistungsansprüchen nicht allein auf Seiten der Lehrkräfte eine Rolle. So würden

sich Schüler:innen nicht deutscher Herkunft zwar bessere Unterstützungs-

angebote „irgendwie wünschen“, „[a]uf der anderen Seite verstehen sie dann
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eben schon, dass mit dem höchsten Bildungsabschluss natürlich ne gewisse

Sprachkompetenz einhergehenmuss“.

Einen dritten Aspekt in Bezug auf Gerechtigkeitsvorstellungen bildet der

Verweis auf die oben angesprochene Förderbiografie von Schüler:innen. So wird

erwähnt, dass nur bei manchen Schüler:innen bereits in der Grundschule LRS-

Kompetenzen getestet wurden und ggf. eine Förderung erteilt wurde und andere

bisher keinen Zugang zu einer Förderung hatten. Im Interview wird daher der

Erhalt einer LRS-Diagnose und eines Förderausgleichs als glücklicher Umstand

oder Zufall angesehen. „Glück“ ist aber kein Kriterium für die Orientierung an

Gerechtigkeit. Dass jemand Glück hatte und einen Förderausgleich erhielt, dürfe

nicht zu einer „Bevorteilung gegenüber anderen führen“.

Bündeltman diese Aspekte,wird deutlich, dass die institutionell beanspruch-

te Norm der Chancengleichheit, Gleichbehandlung und Gerechtigkeit nicht ein-

fach auf die AnerkennungdermedizinischenDiagnostik hinausläuft. Impädago-

gischen Urteil erscheint durch die Einbeziehung individuell differenter Sinnzu-

schreibungenund sozialer Vergleichsmaßstäbe sowie durch institutionelle Erfor-

dernisse diemedizinischeDiagnose stets als situiert diskutierbar: „Das ist immer

so ein bisschen das Abwägen tatsächlich.“

Interessant ist, dass im Interview Ausnahmen genannt werden, in denen

die Gerechtigkeitsproblematik – als Problematik – entweder entschärft oder

vereindeutigt erscheint. Eine solche Ausnahme bilden „die ganz klassischen Leg-

astheniefälle“, bei denen klare Marker wie das Vertauschen von Buchstaben oder

falsche Anlaute vorliegen.Über dieMöglichkeit, auf eine pathologisch eindeutige

Zuschreibung zu referieren, stellt sich folglich dieGerechtigkeitsfrage nichtmehr

wie oben angesprochen – oder anders formuliert: ein solcher Krankheitsbefund

entscheidet oder klärt das umstrittene Feld ,diagnostischen Handelns‘ in der

Schule. Konkret schlägt sich die Berücksichtigung damit verbundener Nachteile

bei einer Leistungsfeststellung in entsprechendenVermerken auf denZeugnissen

nieder.

Betroffen seien hier nicht nur ,reine Legastheniker:innen‘, sondern auch

Schüler:innen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder massiven psychischen

Störungen (z.B. mit einer schweren Depression). Diese seien „gar kein Problem“

bzw. mit dem Schulamt gut verhandelbar, so die Interviewte. Daraus folgt im

Umkehrschluss, dass dort, wo eindeutig eine Krankheit identifiziert werden

könne, der pädagogische Vorwurf einer möglicherweise ungerechten Bevortei-

lung mit Blick auf ebenfalls bestehende Probleme anderer Schüler:innen nicht

mehr greife. Im Interview wird exemplarisch der Fall eines Jungenmit Asperger-

Syndrom beschrieben:

„Also bei dem ist es eben einfach ein klar definierterNachteil, der ist krank, es ist eine

Krankheit irgendwie und – - ich will nicht sagen, dass diese ganze Umsetzung im

Unterricht einfacher ist, das nicht.Abermanhatweniger dieseswillkürlicheGefühl.“
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Obgleich sich in diesen Fällen auch die Frage praktischer Umsetzung von Förde-

rung stellt, sind diese Diagnosenmit größerer Legitimität und Eindeutigkeit ver-

sehen.Doch diese klaren Fälle gäbe es an der Schule kaum. In den überwiegenden

Fällen wird die Rechtfertigung einer individuellen Förderung, die zu einem Stig-

mawie eben auch zu einer ungerechtenBevorteilungwerdenkann,zumProblem.

„Wo sag ich dann, du ja, du nein. Also, letzten Endes bewegt man sich da so auf dem

Glatteis und hangelt sich da an diesen Sachen heran, ne. Das gibt ja dann auch diese

Sicherheit, es ist immerhin formal alles da, okay,das ist ne riesenErleichterung.Man

ist da ja selber auch geprägt von völliger Unsicherheit.“

3. Bündelungen

Die empirischen Analysen konkretisieren die eingangs formulierte These, dass

sich gegenwärtig in den Debatten um die Erweiterung eines diagnostischen

Instrumentariums an Schulen heterogene Wissensordnungen und spezifische

Praktiken verschränken. Das Anliegen dieses Textes ist es, jene Vielstimmigkeit

und Überkreuzung vonDiskursen in den Artikulationen von Lehrpersonen nach-

zuzeichnen, die darlegen, inwiefern sie im schulischen Alltag in eine Praxis des

Diagnostizierens verwickelt sind.Hierbei stützen wir uns auf die Diskussion von

Ausschnitten einer Diskursanalyse zweier Interviews von Lehrkräften an einer

Berufsschule mit gymnasialem Zweig.

Es zeigen sich für uns zwei zentrale Problemfelder: Zum einen wurde die Dif-

ferenz zwischen klassischer Diagnose und einem umfassenden Diagnosebegriff

thematisiert. Durch die Abgrenzung der klassischen Diagnose – in der Erschei-

nungsform standardisierter Tests – von umfassenden Formaten eröffnet sich für

Lehrer:innen und Schüler:innen ein heterogenes Feld möglicher Beurteilungen

undPositionierungen.UmfassendeDiagnoseaspektewerden insbesondere inRe-

ferenz auf die Eigenverantwortlichkeit der Schüler:innen relevant gemacht. Die

Schüler:innen sollen ,von allein kommen‘ und nach einer Möglichkeit fragen, wie

an ihren Problemen gearbeitet werden kann. Was zunächst wie eine klare Sor-

tierung der Verantwortlichkeiten erscheint, erweist sich als ein Spannungsfeld,

das für die Lehrperson nicht einfach aufgelöst werden kann. Einerseits wird es

möglich, via Testung oder Beobachtungen auf den anderen identifizierend zu-

zugreifen. Andererseits kann nur in Bezug auf ein mögliches Problem interve-

niert werden, wenn die Schüler:innen eigenverantwortlich ein Problem ausma-

chen, mit dem sie zur Lehrperson gehen, um nach Hilfe zu fragen. Der Diagno-

sebegriff artikuliert sich so als etwas, das zwischen medizinisch-psychologisie-

rendem, aber eben auch pädagogisch-fachlichem, identifizierendem Zugriff auf

die Schüler:innen und dem Eröffnen eines heterogenen, kaum zu begrenzenden

Feldes individueller Problemlagen (fehlende Brille, fehlendes Sprachverständnis,
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fehlende Lust etc.) changiert. Man könnte, auf medizinisch-psychologische Dis-

kurse referierend, identifizierend auf Schüler:innen zugreifen, weiß aber nicht,

ob diese Diagnose das Problem trifft und welche Probleme eventuell kaum oder

nur schwer überhaupt zumThema gemacht werden können, wenn die Initiative

der Schüler:innen fehlt und die Schwierigkeiten nicht hinreichend offen zu Tage

treten. Ein solches ungewisses Spannungsfeld möglicher Problemlagen löst sich

– zumindest für unsere Interviewte – erst auf, wenn Schüler:innen an die Lehr-

kraft herantreten und sagen, „woran’s liegt“.

Zum anderen spielt in der Rede über Prozesse des Diagnostizierens im schuli-

schen Feld die Frage der Gerechtigkeit eine wichtige Rolle. Hierbei wird deutlich,

dass sich aus einer medizinisch-psychologischen Diagnose jenseits klarer pa-

thologischer Befunde keine einfache pädagogische Handlungspraxis ableiten

lässt und dass pädagogisches Handeln von unterschiedlichen Seiten her mit der

Forderung nach einer gerechten, fairen Entscheidungspraxis konfrontiert wird.

Obgleich gesetzliche Vorgaben zu Nachteilsausgleichen und anderen Unter-

stützungsformen formal Handlungs- und Entscheidungsabläufe koordinieren,

wird damit die Frage nach einer gerechten Behandlung aller Schüler:innen nicht

abschließend beantwortet. Dies stellten wir an drei Aspekten aus dem Inter-

view heraus. Erstens wird ein Absinken der Leserechtschreibkompetenzen aller

Schüler:innen angesprochen, wodurch Unterscheidungen zwischenmedizinisch

angezeigten Schwierigkeiten und solchen, bei denen andere Ursachen vermutet

werden, fraglich werden. Diesbezüglich sind es zweitens gerade Schüler:innen,

deren Erstsprache nicht Deutsch ist, für die Schwierigkeiten mit der Bildungs-

sprache zumeist nicht zur Adresse individueller Ausgleichsförderungen werden.

Dadurch steht deren Benachteiligung gegenüber deutschsprachigen, insbeson-

dere zusätzlich geförderten Schüler:innen, im Raum. Und drittens wurde eine

Förderung als ,Glücksfall‘ artikuliert, da sie daran hängt, ob Lehrkräfte, Eltern

usw. bereits frühzeitig eine medizinische Diagnose verfolgt haben.

Die hier geführten Analysen der Interviews zweier Lehrkräfte mögen ange-

sichts der Heterogenität des schulischen Feldes zwar nur beispielhafte Einblicke

geben,dochvermögendiese,einige zentraleEckpunkte imKontextderDiagnose-

thematik zu markieren. So sind es Begriffe wie ,Gleichheit‘, ,(Leistungs-)Gerech-

tigkeit‘ und ,Selbstverantwortung‘, oder die Bildung von Differenzen zwischen

pädagogischen, psychologisch-medizinischen oder institutionellen und indi-

viduellen Orientierungen, die vielfältige diskursive wie praktische Anschlüsse

eröffnen. Diese lassen sich jedoch nicht einfach unter einer gemeinsamen Logik

oder Systematik einsortieren, sondern provozieren heterogene Umgangsweisen

und lenken den Blick auf je konkrete praktische Positionierungen.
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Diskursive und organisationale

Konstruktionen von Verhaltensstörungen

Empirische Zugänge zur funktionalen Bedeutung der
Pathologisierung und Normalisierung störenden
Verhaltens

Jonas Becker, Julia Gasterstädt, Jana Helbig

und Michael Urban

1. Einleitung

AusgangspunktunsererÜberlegungen ist der zunächst paradoxerscheinendeBe-

fund, dass gut zehn Jahre nach der rechtlichen Verpflichtung zur Entwicklung ei-

nes inklusiven Schulsystems durch die Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-

konvention (UN-BRK) die Anzahl der Schüler:innen, denen ein sonderpädagogi-

scher Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung attes-

tiert wurde, bundesweit gestiegen ist (vgl. Kultusministerkonferenz 2022): Wäh-

rend dies 2011 noch 65 395 Schüler:innen und damit 0,863% aller Schüler:innen

betraf, wurde 2020 103 571 bzw. 1,397% aller Schüler:innen ein solcher Förderbe-

darf zugeschrieben (vgl. ebd., S. 3 f.). Paradox sind diese recht eindeutigen Ent-

wicklungen insofern, als der schulsystemexterne Impuls zur Inklusion (vgl. Ur-

ban 2019, S. 42 ff.) zumindest auch als Anstoß zur „Depathologisierung“ (Boger

2018, o. S.) aufgefasst werden kann.Ungeachtet solcher kritischen Positionierun-

gen scheinen aber mit Blick auf die angeführten Zahlen in der schulischen Pra-

xis andere Logiken wirksam zu sein, die nicht nur zur Stabilität, sondern sogar

zum Wachsen dieses Förderschwerpunktes beitragen. Im vorliegenden Beitrag

gehenwir daher der Relevanz pathologisierender Figuren sowie insbesondere de-

ren Funktionalität in der Schule bei der Bearbeitung von als störend oder abwei-

chend beschriebenem Verhalten nach.

Mit dem Verweis auf Pathologisierung fragen wir dabei im Folgenden nach

der Relevanz jener Erklärungsmodelle für verhaltensbezogene Problemkonstruk-

tionen in der Schule, die „einem breiten Spektrum an Konfliktverhältnissen,

schwierigen Situationen und störenden Ereignissen ein[en] ,Krankheitswert‘

oder ein[en] optimierungsbedürftige[n] ,Gesundheitszustand‘, jedenfalls aber

eine verbesserungs- und damit behandlungsbedürftige Eigenschaft“ (Anhorn/

Balzereit 2016, S. 17) zuschreiben und dazu Kausalzusammenhänge in Bezug

auf medizinische, psychologische und psychotherapeutische Wissensbestände

herstellen. Die Frage nach Phänomenen der Pathologisierung in der Schule lenkt
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also den Fokus darauf, dass und inwiefern hier Prozesse zum Tragen kommen,

die Verhaltenmitmedizinischen und psychotherapeutischen Konzeptenmarkie-

ren und beschreiben. Dabei verfolgen wir die These, dass Pathologisierung kein

Randphänomen darstellt, sondern ein zentrales Prozessmoment des Funktio-

nierens von Schule. Verschiedene empirische Analysen zur „psychopathology in

school“ (Harwood/Allan 2014) diskutieren diesen Zusammenhang an Beispielen

wie etwa demEinfluss des Diagnostic and StatisticalManual ofMental Disorders

(DSM-5) auf die Deutung abweichenden Verhaltens (vgl. Harwood/McMahon

2018), medizinischer und therapeutischer Lesarten schulischer Probleme in der

Diagnose ADHS (vgl. z.B. Bakker 2015; Haas 2021) oder der Rolle von Schule

und Lehrkräften bei der „mobilisation of psy-expertise within children’s lives“

(Barker/Mills 2018, S. 1).

An diese diskursanalytisch informierten Beiträge schließenwir an und fokus-

sieren in Abschnitt 2 und 3 auf Grundlage von zwei empirischen Projekten zu-

erst die Kontinuität pathologisierender Figuren im Diskurs der Sonderpädago-

gik beiVerhaltensstörungenundanschließenddieKonstruktionundBearbeitung

störenden Verhaltens in der schulischen Praxis. In Abschnitt 4 fassen wir poin-

tiert Ergebnisse zusammen, die sich aus den beiden empirischen Projekten her-

aus abstrahieren lassen und thematisieren als Ausblick kurz das Verhältnis von

Pathologisierung undNormalisierung, das sich im Lichte unserer Ergebnisse ab-

zeichnet.

2. Die Problemkonstruktion der Sonderpädagogik bei

Verhaltensstörungen: Pathologisierung im

sonderpädagogischen Diskurs

Historische Analysen zum Verhältnis von Pädagogik, Psychopathologie und Me-

dizin weisen darauf hin, dass die Entstehung zumindest der Subdisziplin der

Sonderpädagogik im Kontext einer zunehmenden Ausweitung psychiatrischer

und medizinischer Wissensbestände im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert

zu sehen ist und die Sonderschule als „Symptom“ dieser Therapeutisierung ver-

standen werden kann (vgl. Bühler 2017, S. 1). Der Bezug auf medizinische und

psychologische Erklärungen für als abweichend wahrgenommenes Lernen und

Verhalten stellte für die entstehende Disziplin eine zentrale Quelle der Legitima-

tion dar (vgl. z.B. Reh 2015). Bühlers historischen Arbeiten (2017; 2018) folgend

lässt sich die Verquickung der entstehenden Sonderpädagogik und der Psycho-

pathologie als Teil der Psychiatrie nachzeichnen: Am Ende des 19. Jahrhunderts

kam es mit der ,Erfindung‘ neuer Störungen und dem „Aufstieg der Neurose“

(Ralser 2010, S. 9) zu einer „Vervielfachung psychiatrischer Spezialdiagnosen“

und einer „Verlagerung des psychiatrischen Blicks auf Formen abweichenden
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Verhaltens, die bisher nicht als krankhaft gegolten hatten“ (Bernet 2013, S. 74).

Beobachtbar ist dieser Prozess an Veröffentlichungen wie Pädagogische Pathologie

oder Lehre von den Fehlern der Kinder von Strümpell (1890), in welcher er eine Klas-

sifizierung von Kindern anhand von mehr als 300 Mangelhaftigkeiten vornahm.

In den Blick gerieten damit Formen der Abweichung, die, anders als „ausge-

sprochen[e] Krankheit[en]“, nun als „pädagogisch-psychologisch behandelbar“

galten (Bühler 2017, S. 5). In Meyers Großes Konversationslexikon von 1907 wurde

Nervosität als eine Schulkrankheit gefasst und psychische Hygiene zur Aufgabe

der Schule erklärt (vgl. Bühler 2018, S. 182). Dies betraf jedoch nicht nur die

entstehende Sonderpädagogik, sondern die Pädagogik überhaupt, die sich mit

einer großen Zahl an auffälligen Kindern und Jugendlichen konfrontiert sah.

Hanselmann (1930) fasste diese unter dem Sammelbegriff „Schwererziehbare“

zusammen, zu denen er sowohl Kinder zählte, die von Formen der Neuropathie

und Psychopathie betroffen seien als auch Kinder, die als epileptisch, nervös

und hysterisch beschrieben wurden. Die entstehende (Sonder-)Pädagogik baut

auf diesen Pathologisierungen auf und institutionalisiert sich mit der Einrich-

tung von Spezialklassen (vgl. Bühler 2017, S. 5). Heil- bzw. sonderpädagogisches

Wissen war damit stark von psychiatrischer Forschung beeinflusst (vgl. Wolfis-

berg/Hoyningen-Süess 2003, S. 48). Auch in der Reformpädagogik fallen gute

Gesundheit und gute Erziehung zusammen und abweichendes Verhalten wur-

de mit körperlichen Störungen begründet oder – sollte sich keine somatische

Erklärung finden – als moral insanity gefasst (vgl. Bühler 2018, S. 173 ff.). Die

Diagnostik eines solchen moralischen Schwachsinns war jedoch schwierig, da

dieser nicht trennscharf vomNormalen abzugrenzen sei (vgl. Bleuler 1916, S. 422;

Garz 2021, S. 47). Anstatt aufgrund dieser Problematik von der Feststellung sol-

cher Krankheitsbilder abzusehen, wurde der Pädagogik und dem „psychologisch

geschulten Pädagogen“ eine Rolle als „doppelter Vermittler“ und „Sprachrohr

des Arztes“ zugeschrieben (Bühler 2018, S. 179 f.). Im frühen 19. Jahrhundert

entwickelten sich zunächst „pädagogisch-medizinisch[e] Anstalt[en]“ (Oelkers

2013, S. 221) und schließlich wurden zur Entlastung dermedizinischenHeil- und

Erziehungsanstalten besondere Schulen eingerichtet, da „dieses Problem […] im

Schulsystem und so mit einer besonderen Pädagogik gelöst werden [musste],

die nur noch funktional und nicht mehr institutionell etwas mit der Medizin

zu tun hatte“ (ebd., S. 230 f.). Die Aussonderung abweichender und als krank

bezeichneter Schüler:innen wurde als pädagogische Maßnahme legitimiert und

mit dem immer differenzierteren Angebot der Hilfsschulen „nahmen auch die

Behinderungsarten zu“ (ebd., S. 231). Die sich entwickelnde Sonderpädagogik

bei Verhaltensstörungen unterlag dabei dem gesellschaftlichen Diktum, als für

die soziale Ordnung bedrohlich wahrgenommene auffällige Schüler:innen zu

normalisieren, zu domestizieren und der Ordnung wieder einzuverleiben (vgl.

Dörpinghaus 2009, S. 19).
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Im Anschluss an diese historische Einbettung der entstehenden Sonderpäd-

agogik fokussiertenwir in einemLehr-Forschungs-Projekt1 dieFrage,was eigent-

lich als ,Verhaltensstörungen‘ imDiskurs der Sonderpädagogik bei Verhaltensstö-

rungen verhandelt wird (vgl. ausführliche Darstellung in Gasterstädt et al. 2022)

bzw. wie sich die zentrale Problemkonstruktion im Sinne der Wissenssoziologi-

schenDiskursanalyse beschreiben lässt (vgl.Keller 2007; 2011a; 2011b).Keller ana-

lysiert Diskurse in Anlehnung an Foucault als erkennbare systematische Korrela-

tionvonAussagenzueinembestimmtenPhänomen (vgl.ebd.,S. 58 f.) undspricht

imAnschluss daran von „relativ dauerhafte[n] und regelhafte[n], d.h. zeitliche[n]

und soziale[n] Strukturierungen von (kollektiven) Prozessen der Bedeutungszu-

schreibung“ (Keller 2011a, S. 236). Diskurse werden als „Erscheinungs- und Zir-

kulationsformen des Wissens“ (ebd., S. 97) analysiert, die sich durch diskursive

Ereignisse realisieren, aktualisieren und transformieren.

Als solche Diskursereignisse analysierten wir Handbücher und Einfüh-

rungswerke der Sonderpädagogik bei Verhaltensstörungen, die seit den 1930er

Jahren publiziert wurden. Die Auswahl dieser Textsorten für den Korpus der

Analyse begründet sich in deren Anspruch, insbesondere Praktiker:innen und

Studierenden einen Überblick über das Fachwissen der Disziplin zu geben. Der

insgesamt über 40Werke umfassende Korpuswurde durch eine gezielte Suche in

BibliothekskatalogennachStichwortenwie ,Erziehungshilfe‘, ,Verhalten‘, ,Verhal-

tensauffälligkeit‘, ,-schwierigkeit‘ und ,-störung‘ in Zusammenhang mit Schule,

Unterricht und Pädagogik gebildet. Nicht in den Korpus einbezogen wurden

Herausgeber:innenwerke mit sehr ausdifferenzierter Thematik sowie Qualifi-

kationsarbeiten. Für die Analyse des Korpus haben wir als „diskurstypisches

Interpretationsrepertoire“ (Keller 1998, zit. n. Keller 2011a, S. 240) insbesondere

die Phänomenstruktur genutzt, mit der nach den Elementen gefragt wird, die

Diskurse in Referenz auf ihr Thema benennen. Diese haben wir entlang der

Fragen nach dem fokussierten Problem, den Ursachen und kausalen Zusammen-

hängen, möglichen Handlungsansätzen sowie der Verantwortungsverteilung

dimensionalisiert. Die Phänomenstruktur haben wir als sensibilisierendes Kon-

zept genutzt, umdenKorpus in seiner historischenGenese zu analysieren.Dabei

wurden insbesondere im Modus der Feininterpretation möglichst kontrastive

Beispiele im Korpus gesucht, um die thematische Breite einbeziehen zu können.

Auf einige der zentralen Ergebnisse der Analyse möchten wir im Folgenden

eingehen.

Zu beobachten ist, dass der Diskurs der Pädagogik bei Verhaltensstörungen

von wechselnden Selbstbezeichnungen geprägt ist, die auf differente inhaltliche

Positionen im Diskurs und damit verbundene Deutungskämpfe verweisen. In

1 DasProjektwurde imRahmeneines von JuliaGasterstädt geleiteten zweisemestrigenSeminars

imMasterstudiengang Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt umge-

setzt. Ein herzlicher Dank geht an alle beteiligten Studierenden.
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der Feinanalyse der Werke ließ sich allerdings trotz der differenten Bezeich-

nungen eine Problemkonstruktion herausarbeiten: Als zentrales Problem wird

das als störend wahrgenommene Verhalten von Schüler:innen markiert, dessen

Ursachen insbesondere im sozialen Umfeld der Schüler:innen gesucht werden.

Verhalten wird dann als auffällig wahrgenommen, wenn es droht, in konkreten

Interaktionssituationen, z.B. imUnterricht und langfristig im individuellen Fall,

das pädagogische Handeln und die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauf-

trages der Schule zu stören.Was dabei als auffällig oder störend wahrgenommen

wird, hängt so letztlich von konkreten Erwartungen an das Schüler:innensein ab.

Zwar unterscheiden die analysiertenWerke zwischen individuellen und sozialen

Ursachen eines als störend beschriebenen Verhaltens, jedoch werden erstere

deutlich detaillierter dargestellt. Über Störungsbilder mit starkem psychiatri-

schen und medizinischen Bezug und den Einsatz von Fallbeispielen wird das als

abweichend wahrgenommene Verhalten individualisiert und die Probleme wer-

den imKind verortet. Auf sozialer Ebenewird primär auf die familiäre Erziehung

verwiesen, strukturelleUngleichheitsverhältnissewerdennur inwenigenWerken

aufgeführt. Übergeordnet konnten wir eine Diskursverschiebung beobachten,

da die Werke der letzten 20 Jahre weniger vermeintliche Ursachen in den Blick

nehmen, sondern den Fokus auf Interventionen und Fördermaßnahmen legen.

An diese Problemkonstruktion anschließend werden Handlungsmöglichkeiten

für pädagogisch Handelnde thematisiert, die vor allem auf der Ebene des Kindes

ansetzen und von einer Verknüpfung therapeutischen und pädagogischen Han-

delns geprägt sind; der Terminus ,pädagogisch-therapeutische Ansätze‘ macht

dies eindrücklich deutlich. Thematisch wird darüber hinaus auf der Ebene der

Organisation die Frage der Segregation und Integration bzw. Inklusion der als

problematisch konstruierten Schüler:innen behandelt. Wurden in den frühen

Werken spezielle Sonderklassen und -schulen empfohlen, setzt ab den 1970er

Jahren eine Kritik an der segregativen Beschulung ein, die mit der Entwicklung

integrativer Förderkonzepte einhergeht. Auf unterrichtlich-didaktischer Ebene

wird dabei die Frage diskutiert, ob es eine spezifischeDidaktik gebenmüsse oder

wie die allgemeine Didaktik für die Sonderpädagogik bei Verhaltensstörungen

adaptiert werden könne.

Der Institution Schule und den darin agierenden Professionellenwird nur be-

grenzt Anteil an der Entstehung derwahrgenommenenProbleme zugeschrieben.

So werden die allgemeine Schule und Regelschullehrkräfte als unter den Schü-

ler:innen mit zugeschriebener Verhaltensstörung leidend und mit ihnen über-

fordert dargestellt. Kontinuierlich wird mit der Betonung einer steigenden Pro-

zentzahl betroffenerSchüler:innendieRelevanzder entsprechendenAnsätzeher-

vorgehoben. Dabei wird in den analysierten Diskursereignissen der Sonderpäd-

agogik bei Verhaltensstörungen die Expertise zur Bearbeitung der Problemati-

ken und damit die legitime Sprecher:innenposition zugeschrieben.Auch imKon-

text integrativer bzw. inklusiver Settings wird die Notwendigkeit der sonderpäd-
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agogischen Expertise betont, die in die allgemeine Pädagogik integriert werden

müsse. Zu beobachten ist dabei, dass auch die Aufforderung zur Entwicklung ei-

nes inklusiven Bildungssystems im Anschluss an die UN-BRK nicht zu einer Ver-

schiebung in den Funktionsregeln des Diskurses führt. So finden sich in den Ver-

öffentlichungen nach der Ratifizierung der UN-BRK vor allem Wiederauflagen

von in den 1990er Jahren erstveröffentlichtenWerken. Die Diskursanalyse macht

so darauf aufmerksam,dass sich die pathologisierende Problemkonstruktion von

als störendwahrgenommenemVerhaltenals funktional für einenhistorischüber-

dauerndenModus der Stabilisierung schulischer Ordnung erweist.

Die „Argumentationsfigur des sozial, moralisch und medizinisch auffälligen

Schülersubjekts“ (Pfahl 2011, S. 91), das in der Regelschule ohne zusätzliche Ex-

pertise nicht unterrichtbar sei, dient dabei auchder Legitimierungder Profession

der Sonderpädagogik (vgl. ebd.). Die Merkmale, anhand derer die Zugehörigkeit

zur Gruppe der Schüler:innen mit Verhaltensstörung hergestellt wird, werden

im historischen Verlauf an die jeweils geltenden Maßstäbe der Sonderpäd-

agogik angepasst (vgl. Koskela/Lanas 2016; Pfahl 2011). So ändern sich bspw.

die Ursachen- und Handlungsbeschreibungen und aus einem zu bestrafenden

bösen Willen werden zu behandelnde biologisch-psychologische Pathologien

(vgl. Dörpinghaus 2009, S. 19; Haas 2021 zum ADHS-Diskurs). „Die Methoden

wechseln, das Problem bleibt und wird ruhig gestellt“, fasst Dörpinghaus (2009,

S. 19) dieses Phänomen zusammen. Epochentypische Beschreibungen von ,Kin-

derfehlern‘, ,Erziehungsschwierigkeiten‘ oder ,Verhaltensstörungen‘ werden zu

Konstrukten, die „letztlich mehr über die jeweils zeittypischen gesellschaftlichen

Perfektionserwartungen aussagen als über die realen Probleme der Kinder“

(Göppel 2010, S. 14). Diese relationale Definition sichert über die Konstruktion

der Schüler:innengruppe die Existenz des eigenen Faches (vgl. Lanas/Brunila

2019; Pfahl 2011, S. 99 ff.). Die Sonderpädagogik bei Verhaltensstörungen macht

sich so unverzichtbar. Dabei bestätigt die Analyse auch die Beobachtung Oelkers

(2002), nach welcher es „keinen ,Übergriff ‘ der Psychologie auf die Pädagogik

[gibt], der eine als grundlegend angenommene Denkform verändern oder be-

einträchtigen würde“ (ebd., S. 12). Stattdessen werden passende Psychologien

aufgenommen, weil sie pädagogische Problemlösungen versprechen. Der Modus

der Individualisierung des Problems im Kind schließt – so Oelkers – an das

Grundmodell von Erziehung als „Beziehung von zwei Personen, die prinzipiell –

und nicht okkasionell – asymmetrisch kommunizieren“ (ebd., S. 26), an. Oelkers

Beschreibung zum Verhältnis von Pädagogik und Psychologie folgend, stellt die

herausgearbeitete Problemkonstruktion im Diskurs der Sonderpädagogik bei

Verhaltensstörungen gewissermaßen einen Normalfall dieses Verhältnisses dar.

Dabei verspricht die pathologisierende Deutung von als störend wahrgenom-

menem Verhalten einerseits eine Klärung von Verantwortlichkeiten zwischen

der Regelschulpädagogik und der Sonderpädagogik. Andererseits gehen damit

kausale Erklärungsmodelle und konkrete Handlungs- und Interventionsansätze
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einher, die Handlungssicherheit versprechen, wo pädagogisches Handeln zu

scheitern droht (vgl. auch Göppel 2000; Schiedeck/Schäfer 1990, S. 28; Hörmann

2008).

3. Pathologisierung in der schulischen Prozessierung von

Verhaltensstörungen

Nachdem im vorherigen Abschnitt die Ebene des Diskurses der Sonderpädago-

gik bei Verhaltensstörungen thematisiert wurde, werden in diesem Abschnitt ex-

emplarische Schlaglichter auf die schulische Praxis in der inklusiven Sekundar-

stufe geworfen. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf den Konstruktions- und Be-

arbeitungsformen abweichenden oder störenden Verhaltens in den schulischen

Prozessabläufen – allen voran im Unterricht, aber bspw. auch in Kommunika-

tionen, die rund um den Unterricht herum stattfinden und in denen die Wahr-

nehmung störenden Verhaltens seitens der beteiligten Akteure eine Rolle spielt.

Hierfür greifenwir Ergebnisse aus demForschungsverbund ReLInk2 auf, die sich

auf empirisches Datenmaterial aus einer Integrierten Gesamtschule und einem

Gymnasiummit inklusivem Selbstverständnis beziehen. Anschließend an ein so-

zialkonstruktivistisches Verständnis von Leistung (vgl. Bräu/Fuhrmann 2015; Ri-

cken2018) beschäftigte sichderForschungsverbundReLInkmitderübergeordne-

ten Frage nach dem Spannungsfeld von Leistung – verstanden als Grundmodus

einer funktionalen schulischen Logik, der seine Wirkung in Form eines Dispo-

sitivs entfaltet (vgl. Urban 2022) – und Inklusion – verstanden als ein schulsys-

temexterner programmatischer und zunächst nicht mit der funktionalen Logik

von Leistung zu vereinbarender Impuls (vgl. Lutz et al. 2022, S. 9 f.; Sturm 2015).

Die in diesem Zusammenhang durchgeführte qualitative Studie orientierte sich

an der Forschungsperspektive und den Kodierstrategien der Grounded-Theory-

Methodologie (vgl. Strauss/Corbin 1996), ergänzt um Mappingverfahren der Si-

tuationsanalyse (vgl. Clarke 2012), um die erhobenen Interviews und Protokolle

teilnehmender Beobachtung auszuwerten.

In der Zusammenschau unseres empirischen Materials zeigt sich die Figur,

dass Verhalten dann als abweichend bzw. störend wahrgenommen wird, wenn

es aus der Perspektive der Lehrkräfte die schulischen Prozesse irritiert, wenn

also bspw. Unterricht nicht oder nicht mehr in der Form durchgeführt werden

kann,wie die Lehrkräfte sich dies vorstellen. Exemplarische Phänomene, die hier

als relevant markiert werden, sind aggressives Verhalten, das Nicht-Einhalten

2 Das BMBF-geförderte Projekt Reflexion, Leistung und Inklusion. Qualifizierungserfordernisse für ei-

nen reflexiven Umgang mit Leistung in der inklusiven Sekundarstufe (Laufzeit 2017 bis 2021, Förder-

kennzeichen 01NV1710A-C) haben wir an anderer Stelle ausführlich vorgestellt (vgl. Arndt et al.

2021; 2022).
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von Regeln oder ein Unruhigsein, das als störend wahrgenommen wird. Bei

dieser Reihung fällt zunächst auf, dass primär Phänomene benannt werden, bei

denen eine spezifische von außen beobachtbare Artikulation innerer Zustände

der Schüler:innen eine Rolle spielen. Als Kontrastbeispiel: Ein ,In-sich-gekehrt-

Sein‘, ein ,Zu-ruhig-Sein‘ o. Ä. wird in dem von uns erhobenen Material nicht

mit Verhaltensstörungen assoziiert. Wir greifen den Gedanken unten in Zusam-

menhang mit einer Fallinterpretation erneut auf. Wenn Verhalten als störend

wahrgenommenundmarkiertwird, setzen verschiedene individuell fokussieren-

de Interventionen ein, die die Schüler:innen – mit mehr oder weniger heftigen

äußeren Konflikten verbunden – dazu bewegen, ihr Verhalten an die schulischen

Erwartungshorizonte anzupassen. In Anlehnung an Michel Foucault und Judith

Butler haben wir diese Prozesse subjektivierungstheoretisch als die Hervorbrin-

gung des „Schüler*innensubjekts der gymnasialen Arbeitsweise“ (Becker/Urban

2022, S. 150) beschrieben. Diese, aus der Perspektive der Organisation gedachte,

ideale Form des Schüler:innensubjekts ist etwa durch „Attribute wie Selbststän-

digkeit […], kognitive Leistungsfähigkeit […], Ausdauer, Konformität gegenüber

an dieses adressierte Verhaltensanforderungen sowie die entsprechende Fähig-

keit zur Regulierung eigener affektiver Impulse“ (ebd., S. 150) gekennzeichnet

und ist u.a. auch auf die Erfüllung von Fähigkeits- und Leistungserwartungen

ausgerichtet (vgl. Buchner 2018, S. 65). Subjektivierungstheoretisch betrachtet

wird hier schulisch etwas prozessiert, das zwar einzelne Schüler:innen markiert

und explizit adressiert, das aber seine subjektivierende Wirkung auch dadurch

erzeugt, dass es von allen Schüler:innen beobachtet wird. Damit wirken diese

Mechanismen nicht nur bezogen auf die einzelnen adressierten Schüler:innen,

sondern im Zusammenhang eines umfassenden Leistungs- und Disziplinie-

rungsdispositivs. Wir entfalten dies im Folgenden exemplarisch am Fall Felix.

Diesen haben wir an anderer Stelle (vgl. Becker/Urban 2022, S. 148 ff.) bereits

vorgestellt und dort als einen von drei Fällen genutzt, um die oben genannte Fi-

gur des Schüler:innensubjekts der gymnasialen Arbeitsweise herauszuarbeiten.

Interessant dabei ist, dass im Gymnasium, in dem der Fall erhoben wurde, zwar

sonderpädagogische Lehrkräfte eine untergeordnete Rolle spielen und selten

zumEinsatz kommen, aber dennoch im empirischenMaterial ähnliche Problem-

konstruktionen zu beobachten sind, wie sie in Abschnitt 2 für den Diskurs der

Sonderpädagogik beschrieben wurden (zu einer ausführlicheren Beschreibung

der Schule vgl. Becker et al. 2020, Abschnitt 4). Für den vorliegenden Beitrag

ziehen wir den Fall Felix heran, um ihn einer erneuten Interpretation zu unter-

ziehen, die theoretisch nun durch die in der Einleitung zum vorliegenden Beitrag

angeführten Perspektiven auf Pathologisierung sensibilisiert ist.

Die Ergebnisse gehen dabei auf ein Gespräch mit einer Lehrkraft im Rahmen

einer teilnehmenden Beobachtung zurück. Felix’ Musiklehrerin erzählt dabei am

Ende einer Stunde,
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„dass sie in den letzten Wochen ,total begeistert‘ sei, wie Felix […] mitmachen wür-

de. Sie sagte, dass sie seit Felix’ Klinikaufenthalt, den er aufgrund seines ,Autismus‘

gehabt hätte, insgesamt gut mit ihm arbeiten und zurechtkommen könne […]. Sie

würde ihn bereits seit der fünften Klasse kennen […].Damals habemanmit ihm aber

kaumarbeiten können.Er sei total aggressiv gewesen. Sie wisse nicht,was ,sie in der

Klinik mit ihm gemacht‘ hätten, aber seitdem sei er ,wie ausgewechselt‘ und ,so ein

lieber Kerl‘“ (Becker/Urban 2022, S. 148).3

Die Beschreibung der Lehrkraft funktioniert hier über die Kontrastierung zweier

VersionendesSchülers Felix:Die aktuelleVersion vonFelix inder achtenKlasse ist

die des ,lieben Kerls‘, der als umgänglich, kooperativ und engagiert beschrieben

wird. Dieses Bild, das die Lehrkraft zeichnet, entsteht bzw. erhält seine Strahl-

kraft inAbgrenzungzueiner früherenVersiondes ,aggressiven‘undnicht arbeits-

fähigen oder -willigen Schülers. Aus unserem Datenmaterial wird nicht ersicht-

lich, wer den Klinikaufenthalt veranlasst hat, sodass unklar ist, welche Rolle die

Schule hierbei spielte. Unabhängig davon, ob die Schule den Impuls zur Über-

weisung vonFelix in einepsychiatrischeKlinik initiierte oder nicht daranbeteiligt

war, fällt auf,wie bruchlos sich derKlinikaufenthalt in dieBeschreibungder Lehr-

kraft einfügt. In der Lesart der Musiklehrerin trug der Klinikaufenthalt maßgeb-

lich dazu bei, die schulische Arbeit mit Felix zu ermöglichen bzw.mindestens zu

verbessern und zu stabilisieren.DasKonstrukt einer überzogenen oder zumassi-

ven Aggressivität der früherenVersion von Felixwird dabei als zentralesMerkmal

genutzt, an demdie Arbeit der Klinik ansetzt, die danndazu führt, dass der Schü-

ler Felix eine Metamorphose durchläuft, die aus Sicht der Schule als sehr wün-

schenswert erscheint. Dies kann insofern als ein Prozess der Pathologisierung

verstanden werden, als hier die seitens der Lehrkraft wahrgenommene Aggressi-

vität vonFelix individualisierendals einVerhaltenoderals einepersönlicheEigen-

schaft mit Krankheitswert konstruiert und nichtmehr schulisch, sondern von ei-

ner externen, medizinisch spezialisierten Organisation in einer spezifischen Art

und Weise bearbeitet wird. Es fällt auf, dass die Interpretation von Schüler:in-

nenverhalten als (zu) aggressiv durch die Lehrkraft ein zentrales Phänomen im

Zusammenhang mit der pathologisierenden Konstruktion störenden Verhaltens

zu sein scheint. So findet sich bspw. keine Stelle in unserem Materialkorpus, in

der etwa die Artikulation anderer innerer Zustände wie Traurigkeit o. Ä. als pro-

blematisch oder gar pathologisch beschriebenwird.Dies lässt sich so interpretie-

ren, dass hier vor allem solches Verhalten in der Schule als problematisch einge-

schätzt wird, das aus Sicht von Schule die schulischen Prozessabläufe zu spren-

gen oder zumindest zu irritieren droht. Insofern stabilisieren pathologisierende

3 Es handelt sich hier um eine Wiedergabe des entsprechenden Ausschnitts aus dem Beobach-

tungsprotokoll.Diemit einfachenAnführungszeichenmarkiertenTextteile verweisenaufwört-

liche Zitate der Lehrkraft.Mit drei Punkten in eckigen Klammern sind Auslassungenmarkiert.
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Deutungen die schulischen Prozessabläufe,wenn sie das Problem in spezifischen

VerhaltensweisenderSchüler:innenverortenunddadurchdasProblemanandere

Professionen oder Berufsgruppen delegierbar (vgl. Gasterstädt/Strecker/Urban

2022) und in anderen Organisationen bearbeitbar machen. In dem hier vorge-

stelltenFallbeispiel ist es ebenderSchülerFelix,andemimRahmendesKlinikauf-

enthalts gearbeitet wird. Die Schule wird hierdurch erstens davon entlastet, sich

selbstmit demals problematisch eingeordnetenVerhalten von Felix auseinander-

zusetzen, und zweitens davon, sich selbst als Teil des Problems zu begreifen. So

stellen sich etwa für dieMusiklehrerin dann gar nicht erst die Fragen,welche An-

teile sie anden Interaktionsdynamikenhat,die sie als aggressiv beschreibt,und in

welcheBeziehungsdynamik siehierbei involviertwar.EbensowirdnichtdieFrage

aufgerufen, was die Metamorphose vom ,aggressiven‘ zum ,lieben Kerl‘ für Felix

eigentlich bedeutet: Die Perspektive, die die Beschreibung der Lehrkraft primär

strukturiert, ist die der Sicherung der Stabilität der schulischen Prozesse. Patho-

logisierung erweist genau darin ihre Funktionalität für die schulische Ordnung,

dass im Zuge von Pathologisierungsprozessen ein (scheinbar) klar lokalisierbares

Problem auf Seiten des Schülers verortet und dieses dann am Schüler bearbei-

tet wird. Die Problembearbeitung folgt dann der Logik, ein Passungsverhältnis

zwischen Schüler:innenverhalten und schulischen Verhaltens- und Leistungsan-

forderungen herzustellen, ohne dass als abweichend wahrgenommenes Verhal-

ten als komplexe psychosoziale Problemkonstellation betrachtetwerdenmuss, an

deren Entstehung die Schule nie unbeteiligt ist.

4. Fazit

Beide empirischen Projekte weisen auf die Relevanz pathologisierender Figuren

in schulischen Settings hin, die sich insbesondere aus der funktionalen Logik der

Aufrechterhaltung der schulischen Ordnung erklären lässt. Verhaltensbezogene

Erwartungen können als ein spezifischesMoment schulischer Subjektivierungen

verstanden werden, die u.a. darauf abzielen, das von Lehrkräften wahrgenom-

mene Verhalten von Schüler:innen in ein Passungsverhältnis zu schulischen Ver-

haltensanforderungen – im Sinne eines „well-behaved student“ (Lanas/Brunila

2019, S. 3) – zu bringen (vgl. Becker/Urban 2022, S. 143 f.). Abweichendes oder

störendes Verhalten wäre demnach solches Verhalten, welches aus Perspektive

der Schule als dysfunktional und als potenzielle oder faktische Bedrohung für

die schulischen, insbesondere unterrichtlichen Prozessabläufe und die Erfüllung

des schulischen Auftrags interpretiert wird.Diese Individualisierung der Proble-

me als Verhaltensprobleme der Schüler:innen wiederholt die pathologisierenden

Problemkonstruktionen im individuellen Fall und ist gleichzeitig als dominante

Position im Diskurs der Sonderpädagogik bei Verhaltensstörungen zu beobach-

ten.Dabei kann vermutet werden, dass sich diese Formder Problemkonstruktion
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gerade aufgrund ihrer hohen schulischen Funktionalität – und ungeachtet ein-

zelner kritischer Gegenpositionierungen – langfristig ausdifferenzieren und sta-

bilisieren konnte. Die Prozessierung der schulischen Ordnung nimmt potenziell

gewaltförmigeZüge an,wenn sich diese kommunikativenKonstruktionen imZu-

sammenspiel mit Leistung und Disziplinierung in ein komplexes Dispositiv ein-

weben (vgl.Urban 2022,S. 88) undprimär amFunktionierender schulischenPro-

zesse orientiert sind, ohne der je individuellen Erfahrungsqualität imErleben der

Schüler:innen – ihrer Vulnerabilität, ihrer potenziellen Widerständigkeit, ihren

Bedürfnissen – Rechnung zu tragen. Die pathologisierenden Diskursmomente

bringen Schüler:innensubjekte hervor, die sich in die Logik der schulischen Pro-

zesse einfügen müssen – sei es bspw. in der Anpassung an Verhaltenserwartun-

gen oder in der Exklusion in Sonderinstitutionen.

Mit Blick auf das Verhältnis von Pathologisierung und Normalisierung ergibt

sich auf Grundlage unserer Ergebnisse der Gedanke, Pathologisierung und Nor-

malisierung für den schulischen Kontext weniger als kehrseitiges Verhältnis oder

dichotomes Spannungsfeld, sondern als miteinander verwobene Prozesse zu be-

greifen. Die Charakterisierung eines Zustandes oder eines Verhaltens als patho-

logisch arbeitet über die Abgrenzung von einem als normal angenommenen Zu-

stand (vgl. Anhorn/Balzereit 2016, S. 17) den Prozessen der Normalisierung zu.

Die Ergebnisse der beiden hier vorgestellten Projekte bestätigen die Annahme,

dass Pathologisierung und Normalisierung als miteinander vernetzte Prozesse

zu denken sind: ImModus der Stabilisierung der schulischen Ordnung markiert

die Pathologisierung von Verhalten dieses als individuelles Problem, das es indi-

viduell zu bearbeiten gilt. Dabei zielt die Bearbeitung darauf ab, die als patholo-

gisch markierten Momente zu normalisieren bzw. diese aufzulösen und ein Pas-

sungsverhältnis zwischen schulischen Verhaltensanforderungen und dem kon-

kret wahrgenommenen Verhalten von Schüler:innen herzustellen. Unabhängig

davon aber, ob dieses dann im einzelnen Fall gelingt oder nicht, stützt schon die

Thematisierung und Prozessierung der Störung im diskursiven Format der Pa-

thologisierung dieWirkungsmacht der Normalisierung.
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Die sonderpädagogische Konstruktion von

ADHS als institutionalisiertes diskursives

making of impairment

Benjamin Haas

1. Einstieg

Pathologisierung beschreibt einen Teilaspekt von Medikalisierung und wird ver-

standen als die Bewertung psychischer und sozialer Phänomene als krankhaft.

Nach Conrad und Schneider (1980) ist Medikalisierung ein gesellschaftlicher

Prozess, bei dem nicht-medizinische Phänomene medizinisch verstanden und

behandelt werden. Unterschiedliche soziale Probleme werden so zu behandel-

baren Krankheiten umgedeutet und als solche etikettiert, woraus nicht nur

eine Ausweitung medizinisch-biologischer Deutungsmuster in Bereiche des

Soziallebens resultiert, sondern auch eine immer uneindeutiger werdende Un-

terscheidung zwischen Krankheit und Gesundheit (vgl. Kliems 2008). Potenziert

wird diese Entwicklung durch den Prozess der Bio-Medikalisierung, der auf

veränderte Konstruktionen sozialer Normen und Veränderungen des gesell-

schaftlichen Körperwissens verweist (vgl. Conrad 2005, S. 10; Liebsch/Manz

2010). Daraus resultiert eine Entgrenzung der Medizin (vgl. Wehling/Viehöver

2011, S. 7 ff.) und eine weitere Biologisierung abweichenden Verhaltens (vgl.

Mattner 2004), wodurch Pathologisierung als Technik sozialer Kontrolle fun-

giert, indem deviante Verhaltensweisen als pathologisch gedeutet werden (vgl.

Conrad/Schneider 1980; Schetsche 2003).

Dass mit der Institution Schule in Verbindung stehende erziehungswissen-

schaftliche Praktiken und Konzepte mit Pathologisierungsprozessen verknüpft

sind, lässt sich durch unterschiedliche Thematisierungen – sowohl aus histo-

rischer Perspektive als auch bezogen auf konkrete Gegenstände – belegen (vgl.

Bühler 2018; Bühler-Niederberger 1991; Boger 2018; Hamre/Hedegaard-Sören-

sen/Langager 2018;Wellgraff 2021),wobei Abhängigkeiten von dem in der Schule

vorherrschenden und zuletzt verschärften Leistungsdispositiv zu erkennen sind

(vgl.Wrana 2019), damit diesem neue Formen der Pathologisierung einhergehen

(vgl. Wagener 2020). Damit deutet sich an, dass Schule von Machtbeziehun-

gen durchzogen ist. Für Foucault (1976/1977) stellt sie ein zentrales Element der

Disziplinargesellschaft dar, durch das Individuen in weitere gesellschaftliche

Institutionen eingeführt werden. Schule wird daher auch als ,Dispositiv der

Macht‘ (vgl. Pongratz 2001) und ,Produktionsstätte von Normkörpern‘ (vgl. Buch-
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ner 2018, S. 65 f.) bezeichnet, in der Schüler:innen1 lernen (müssen), den dort

normativ gesetzten Fähigkeitserwartungen zu entsprechen (vgl. Haas 2019).

Um den Zusammenhang zwischen der normativen Verfasstheit bestehender

schulischer Ordnungen mit Pathologisierungsprozessen in institutionalisier-

ten erziehungswissenschaftlichen Kontexten zu fassen, bietet es sich an, eine

kulturwissenschaftlich inspirierte Perspektive auf Konstruktionen von Be:Hin-

derung (vgl. Waldschmidt 2005) in erziehungswissenschaftlichen Diskursen

einzunehmen und zu untersuchen, wie Be:Hinderungsphänomene durch er-

ziehungswissenschaftliche Wissensbestände diskursiv hervorgebracht werden.

DiesenÜberlegungen folgendwerde ich ausgehend von der Frage,wie es imKon-

text sonderpädagogischer Wissensformierungen am Beispiel der sogenannten

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zu einem institutio-

nalisierten making of impairment2 kommt, eine spezifische Form der Pathologi-

sierung im erziehungswissenschaftlichen Diskurs nachzeichnen. Grundlagen

sind zentrale Befunde meiner Studie zur diskursiven Konstruktion des Phäno-

mens ADHS im sonderpädagogischen Fachdiskurs (vgl. Haas 2021). Basierend

auf einer in erziehungswissenschaftlichen Diskursen erkennbaren Uneindeu-

tigkeit des Gegenstands ADHS verdeutliche ich eingangs, inwiefern ADHS im

Sinne der Dis:Ability Studies als kulturelle Konstruktion und new impairment zu

verstehen ist. Im Anschluss daran skizziere ich, dass die sonderpädagogische

Konstruktion des Phänomens als diskursives making of impairment angesehen

werden kann. Im Fazit wird ausgehend von der Funktion dieser Konstruktion

deren Eingebundenheit in die bestehende schulische Ordnung diskutiert.

2. ADHS als kulturelle Konstruktion und new impairment

Wenngleich das Phänomen ADHS und schulische Ordnungen in einem wechsel-

seitigen Verhältnis zueinander stehen, ist die erziehungswissenschaftliche Be-

schäftigung mit ADHS von einer gewissen Uneindeutigkeit geprägt (vgl. Becker

2014,S. 213).Grunddafür ist, dass ADHSaus einer erziehungswissenschaftlichen

Sicht als unklarer Sachverhalt erscheint (vgl. Sauerbrey/Winkler 2011, S. 11) und

im Sinne eines umbrella terms Verwendung findet, was durch einen Mangel an

erziehungswissenschaftlichen (vgl. Becker 2014, S. 14; von Stechow 2015, S. 11)

1 Diese Schreibweise wird im Folgenden verwendet, um auf die Konstruiertheit der jeweiligen

Gegenstände (Geschlecht, Behinderung undNormalität) sowie die Unschärfe und Fluidität da-

mit einhergehender Grenzziehungen zu verweisen.
2 Impairment meint eine individuelle Beeinträchtigung oder Schädigung auf der körperlichen

Ebene, diemit dem individuellen bzw.medizinischenModell von Be:Hinderung anhandmedi-

zinischer Kategorien bestimmt und meist mit Natur gleichgesetzt wird. Die körperliche Schä-

digung wird damit weder als Resultat sozialer noch kultureller Faktoren, sondern als naturge-

geben betrachtet (vgl.Waldschmidt 2005).
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und inklusionspädagogischen Forschungen (vgl. Danforth/Kim 2008, S. 50) zum

Gegenstand verschärft wird. In Kombination mit Hinweisen auf die Pathologi-

sierung unaufmerksamer Verhaltensweisen im erziehungswissenschaftlichen

Kontext (vgl. Rabenstein/Reh 2009) sowie einer historisch gewachsenen patho-

logisierenden Deutungsweise seit dem 19. Jahrhundert (vgl. Crary 2002; Tenorth

2006; von Stechow2015) verweist dies auf die besondere Relevanz einer fehlenden

grundlagentheoretischen Beschäftigungmit der Konstruktion von ADHS auf der

Ebene sonderpädagogischerWissensbestände.

Aus einer soziologischen Perspektive wird das Phänomen ADHS im Kontext

derMedikalisierung sozial unerwünschter Verhaltensweisen verortet (vgl.Karsch

2011). Dies steht im Zusammenhang mit einem deutlichen Anstieg der medika-

mentösen Behandlung von ADHS seit dem Jahr 2000 sowie der teils nicht indi-

ziertenVerordnung vonPsychostimulanzien (vgl. Amft 2004), bei der dieMedika-

tionz.T.auch imSinnedesEnhancements zurSelbstoptimierungeingesetztwird

(vgl.Damberger 2012).Bei ADHShandelt es sich deshalb umein bio-soziales Phä-

nomen (vgl. Wehling/Viehöver 2011), dessen Uneindeutigkeit dadurch befördert

wird,dass die Ätiologie dermit ADHSgelabeltenVerhaltensweisennachderzeiti-

gemForschungsstandweiterhin ungeklärt erscheint (vgl.Haas 2021, S. 49). Keine

Einigkeit herrscht folglich darüber, ob die im Zusammenhang von ADHS proble-

matisierten Verhaltensweisen durch angeborene und genetisch bedingte Störun-

gen auf der körperlichen Ebene im Sinne eines impairment hervorgerufenwerden

oder ob es sich um normale Reaktionen auf veränderte Entwicklungsbedingun-

gen handelt.

Nähert man sich dem Phänomen ADHS mit einer kulturwissenschaftlichen

Perspektive der Dis:Ability Studies, ist der Fokus auf Konstruktionsprozesse

von Wissen, Körperlichkeit, Normalität und Be:Hinderung innerhalb der Mehr-

heitsgesellschaft und sich daran anschließender Kategorisierungsprozesse zu

richten (vgl. Waldschmidt 2005, S. 24 ff.). ADHS kann damit als new impairment

(vgl. Goodley 2011, S. 158), also eine neue Form organisch-körperlich konzipierter

Schädigungen, betrachtet werden, die neben den skizzierten biopolitischen Ver-

änderungen Produkt einer gesteigerten Überwachung kindlicher Entwicklung

(vgl. Betz/Bischoff 2013; Kelle 2010) und einer erhöhten Macht des klinischen

Diskurses ist. Zudem beharrt die Konstruktion von ADHS – analog zum Ge-

genstand Be:Hinderung (vgl. Waldschmidt 2007, S. 66) – hartnäckig auf einer

naturgegebenenOntologie,mit der Abweichungen als krank erachtet undmittels

diagnostischer Praktiken in den Körper eingeschrieben werden. Es ist daher

plausibel, das Be:Hinderungsphänomen ADHS als kulturelle Konstruktion zu

verstehen und zu untersuchen,wie dieses in institutionalisierten erziehungswis-

senschaftlichen Kontexten hervorgebracht wird. Damit ist auch die körperliche

Schädigungsebene als historischer Effekt von Wissen und analog zur Kategorie

des sex als Produkt diskursiver Praktiken zu verstehen, worauf insbesondere

Hughes und Paterson (1997, S. 333) verweisen: „[L]ike sex it is an effect, rather
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than an origin, a performance rather than an essence. The re-iterative power

of discourse perfects the performance so that the body not only becomes the

materialisation of its diagnostic label, but also its own set of constraints and

regulations. In this post-structuralist view, impairment is no longer a biological

fact, but a discursive product.“

Impairment ist dieser Perspektive entsprechend Produkt diskursiver wie per-

formativer Praktiken und körperlich konzipierte Schädigungen sind als perfor-

mativer Effekt medizinischer Diskurse sowie entsprechender diagnostischer La-

bels zu betrachten. Im Gegensatz zu naturalistischen Auffassungen, nach wel-

chen impairment mit einer gesellschaftlichen Be:Hinderung gleichgesetzt wird,

wird von Vertreter:innen der kulturwissenschaftlichenDis:Ability Studies im An-

schluss an den body turn in der Soziologie (vgl. Gugutzer 2004) sowie einem ver-

stärkten Bezug auf poststrukturalistische Theorien (vgl. Hughes/Paterson 1997;

Tremain 2005; Waldschmidt 2007) herausgestellt, dass es „keine objektive, kul-

turunabhängigeGrenze zwischenderNaturunseresKörpersund seinenkulturel-

len Prägungen“ (Dederich 2007, S. 59) gibt. In diesem Sinne kann auch die Ebene

des impairment nicht weiter als (natur-)gegeben, ahistorisch und vorsozial vor-

ausgesetzt oder als rein medizinisch bestimmt betrachtet werden. Vielmehr ist

impairment als Produkt diskursiver Zuschreibungen zu verstehen, das durch die

Machtmedizinischer Klassifikationen bestimmtwird und sich durch sprachliche

Wiederholungen materialisiert. In diesem Sinne ist die Materialität des Körpers

nicht von den historisch kontingenten Praktiken zu unterscheiden, die diese er-

zeugen, und die Natur oder das Natürliche sind nicht als prädiskursiv vorhanden

zu konzipieren, sondern werden durch disziplinatorische Praktiken und diskur-

sive Zuschreibungen erzeugt (vgl. Tremain 2005), was jedoch nicht meint, dass

von einem kausalen Verhältnis zwischen dis:ability und impairment ausgegangen

wird (vgl. Waldschmidt 2007, S. 59). Stattdessen ist eine wechselseitige Durch-

dringung von Körper und Gesellschaft anzunehmen, der zufolge der Körper so-

wohl Produkt diskursiver Effekte als auch Produzent einer eigenen Materialität

ist (vgl. Gugutzer 2004, S. 157).

Wird ADHS mit Goodley (2011, S. 158 f.) als new impairment verstanden, ist

davonauszugehen,dass dieMaterialisierungdes impairedbodydurch sichwieder-

holende diskursive Zuschreibungen erfolgt, die gleichzeitig die institutionellen

Ursprünge seiner sozial konstruierten Natur verdecken (vgl. ebd., S. 114 f.). Um

sich davon ausgehend mit der diskursiven Hervorbringung des Krankhaften

im erziehungswissenschaftlichen Kontext zu befassen, erscheinen Anschlüsse

an das kulturelle Modell von Be:Hinderung auf die diskursive Konstruktion

von Be:Hinderung mit einem besonderen Blick auf Wissensproduktionen im

erziehungswissenschaftlichen Feld hilfreich. In meiner Studie (vgl. Haas 2021)

habe ich diese kulturwissenschaftlichen Perspektiven der Dis:Ability Studies

auf das erziehungswissenschaftliche Feld übertragen, um zu untersuchen, wie

das Phänomen ADHS im sonderpädagogischen Fachdiskurs als eine Kategorie
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,nicht:normalen‘ Verhaltens konstruiert wird. Untersucht wurden 74 Fachartikel

aus sonderpädagogischen Handbüchern und Zeitschriften, die in den Jahren

2000–2015 erschienen sind. Dazu bin ich einer normalismustheoretischen

Orientierung gefolgt, mit der ADHS als machtvolle Normalisierungsstrategie

verstanden wurde. Zurückgegriffen habe ich zum einen auf Ausführungen Fou-

caults (1976/1977), mit denen das ,Nicht:Normale‘ als Effekt disziplinierender

Normalisierungstechniken und Schule als zentraler Ort der Disziplinarmacht

verstanden werden kann. Zum anderen bin ich im Anschluss an die Normalis-

mustheorie (vgl. Link 1997) davon ausgegangen, dass das ,Nicht:Normale‘ eine

diskursiv-strategisch hervorgebrachte Kategorie und Ergebnis diskursiver Prak-

tiken darstellt. In methodischer Hinsicht bin ich einem diskurs- (vgl. Foucault

1973/1981) und interdiskurtheoretischen Ansatz (vgl. Dollinger/Urban 2012; Link

2005) gefolgt.

Mit einer interdiskurstheoretischen Orientierung wird die Hervorbringung

von Wissen als zyklischer Prozess verstanden, um das Verhältnis von Wissen

und Macht zu spezifizieren. Zu untersuchen ist deshalb, wie Wissensteilun-

gen durch Bezüge auf unterschiedliche Wissensbestände erfolgen und wie die

Grenzen der Sagbarkeit durch eine Verbindung hegemonalisierter und unterge-

ordneter Diskurse bestimmt werden (Dollinger/Urban 2012). Basis dafür ist die

Unterscheidung zwischen Elementar-, Spezial und Interdiskursen.Mit Elemen-

tardiskursen ist die Ebene des Alltagswissens gemeint, wohingegen natur-, hu-

man-, sozial-, kultur- und geisteswissenschaftliche Diskurse als Spezialdiskurse

betrachtet werden. Diese zeichnen sich durch eine wissenschaftliche Eindeu-

tigkeit aus und produzieren spezifische Sagbarkeitsräume. Interdiskurse sind

dazwischen verortet und besitzen eine vermittelnde und integrative Funktion.

Die Wissensproduktion erfolgt hier durch partiell reintegrierende Tendenzen,

weshalb Interdiskurse insgesamt weniger homogen erscheinen und von einer

Mehrdeutigkeit derThematisierungsweisen gekennzeichnet sind (vgl. Link 2005,

S. 86 ff.). Für Interdiskursewie die Pädagogik und die Sonderpädagogik bedeutet

dies, dass sie bei der Konstruktion von Wissen auf Wissensbestände aus Nach-

bardisziplinen bzw. auf Bezugswissenschaften angewiesen sind, wodurch ein

vermittelnder und re-integrierender Charakter von Wissensbeständen ersicht-

lich wird (vgl. ebd.). Bedingt ist dies durch die Vermittlungsfunktion praktisch

orientierter Wissenschaften, mit der die Generierung anwendungsorientierten

Wissens einhergeht (vgl. Waldschmidt/Klein/Korte 2009, S. 184). Mit dieser

Differenzierung handelt es sich beim sonderpädagogischen Fachdiskurs zum

ThemaADHSumeinen elaborierten Interdiskurs, indemWirklichkeitsbildungen

durchwiderstreitende agonale Positionierungen (vgl.Dollinger/Urban 2012) und

die Verwendung von Kollektivsymbolen – i. S. v. Bildern und Metaphern, denen

ein bestimmter Sinn eingeschrieben ist – erfolgen (vgl. Link 2008, S. 124).
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3. Zum diskursivenmaking of impairment im

sonderpädagogischen Interdiskurs

Inwiefern sich die diskursive Konstruktion von ADHS im sonderpädagogischen

Interdiskurs als ein institutionalisiertes making of impairment interpretieren

lässt, möchte ich anhand zentraler Befunde meiner Untersuchung (vgl. Haas

2021) auf den Analyseebenen der ,Konstruktion des Gegenstands‘ (vgl. Foucault

1973/1981, S. 61 ff.), der Bereitstellung legitimer Orte des Sprechens und von Sub-

jektivierungsfolien für Schüler:innen (vgl. ebd., S. 75 ff.) sowie der im Diskurs

identifizierten Leerstellen diskutieren.

Festzuhalten ist, dass um die ,Wahrheit‘ von ADHS im sonderpädagogi-

schen Fachdiskurs durch oppositionelleThematisierungsweisen auf zwei Feldern

agonaler Positionierungen gerungen wird. Diese sind eine klinische3 und eine

soziokulturelle Positionierung.Mit einer interdiskurstheoretischenOrientierung

wurde daher vertiefend analysiert, welche Wissensbestände in den Positionie-

rungen verwendet werden und wie der Wissenstransfer in den beiden agonalen

Positionierungen erfolgt (vgl. Dollinger/Urban 2012; Link 2005). Fokussiert

wurde auf diskursive Praktiken und die Ausbildung von Formationsregeln (vgl.

Foucault 1973/1981, S. 58 ff.) und damit auf die Frage, durch welche Regelmäßig-

keiten die Bedingungen des Auftauchens und Verschwindens von Begriffen und

Äußerungen im Zusammenhang mit der Etablierung entsprechender Gegen-

stände gestaltet sind.

Die Befunde zeigen, dass der Gegenstand ADHS im sonderpädagogischen

Fachdiskurs durch die mit beiden agonalen Positionierungen einhergehenden

diskursiven Praktiken hervorgebracht wird. Dabei erweist sich die klinische

Positionierung als hegemonial und diskursbestimmend, da sie durch einheit-

lichere Begriffsverwendungen und höherwertige klinisch-spezialdiskursive

Wissensbestände abgesichert ist. Im Gegensatz dazu kann durch die sozio-

kulturelle Positionierung kein wirkmächtiges alternatives Narrativ ausgebildet

werden. Grund dafür ist einerseits der in der soziokulturellen Positionierung

bestehende Zwang, sich an der hegemonialen klinischen Positionierung abzuar-

beiten und andererseits die mangelnde Potenz dieser Positionierung, die aus der

Verwendung populärwissenschaftlicher und interdiskursiver Wissensbestände

resultiert. Zudemwerden Ansätze einer alternativen Konzeption des Phänomens

durch die festgestellten diskursiven Praktiken delegitimiert und disqualifiziert,

was einer Etablierung von Grenzen der Sag- und Wissbarkeit gleicht (vgl. Link

2005, S. 98), durch die alternative Perspektiven unsagbar gemacht werden.

3 Mit ,klinisch‘werdenmedizinisch ausgerichteteThematisierungen vonADHS auf denGebieten

derMedizin, der Psychiatrie und der Psychologie gefasst, die das Phänomen primär nach einer

medizinisch-naturwissenschaftlichen Logik im Sinne des individuellen Modells von Be:hinde-

rung (vgl.Waldschmidt 2005) konzipieren und von einer organischen Schädigung ausgehen.
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3.1 Diskursbestimmende klinische Perspektiven bei der

Gegenstandskonstruktion

Wie sich diese Relativierung und Delegitimation alternativer Betrachtungswei-

sen gestaltet, möchte ich hinsichtlich der binären Gegenstandskonstruktion von

ADHS als ,ernstzunehmender Störung‘ und ,ernsthafter Krankheit‘ vs. ADHS

als ,postmodernem Zeitgeistphänomen‘ anhand einer interdiskurstheoretischen

Vertiefung verdeutlichen. Dazu das folgende Beispiel aus der diskursbestim-

menden klinischen Positionierung, in dem herausgestellt wird, dass es sich bei

ADHS nicht „– wie immer wieder durch die Medien nahe gelegt – um einen

,Mythos‘, ,Schwindel‘ oder bestenfalls eine ,Normvariante‘ [handelt], sondern

um eine ernsthafte Krankheit, die für Betroffene oft verheerende Folgen habe

(Konsensus-Erklärung 2005, S. 3)“ (kP_H1, 116/4).4

Auf die Konzeption von ADHS als Mythos wird im zitierten Textabschnitt

durch einen Bezug auf die Konsensus-Erklärung geantwortet. Diese ist ein

Positionspapier internationaler Psychiater:innen und Psycholog:innen, um „wie-

derkehrende Falschdarstellungen“ (vgl. Konsensus-Erklärung 2005, o. S.) in den

Medien durch ,wissenschaftliche Befunde‘ zu widerlegen. Interessant ist, dass

das Sprechen von einer ,ernsthaften Krankheit‘mit ,oft verheerenden Folgen‘ eine

Ausblendung soziokultureller Ursachenmodelle provoziert. Unterstützt wird

dies, wenn im zitierten Textabschnitt nicht –wie imOriginaltext der Konsensus-

Erklärung – von einer „validen Störung“ (ebd., o. S.), sondern von einer ,ernst-

haften Krankheit‘ die Rede ist, wodurch die Dringlichkeit einer Beschäftigung

mit dem Thema auf dramatisierende Weise herausgestellt wird. Zudem werden

kritische Perspektiven durch die Verwendung der Begriffe ,Mythos‘, ,Schwindel‘

und ,Normvariante‘ relativiert. Bezeichnenderweise finden sich diese Begriffe

ebenfalls nicht in der Konsensus-Erklärung, denn hier ist lediglich von ,Falsch-

darstellungen‘ und ,unzutreffendeMeldungen‘ in denMedien die Rede.

Die Wahl der Begriffe – also die Verwendung der Kollektivsymbole des

,Schwindels‘ und des ,Mythos‘ – scheint darauf abzuzielen, dramatisierende

mediale Thematisierungen mit den hier verwendeten Mitteln abzuschwächen.

Ähnlich verhält es sich beim Begriff der ,Normvariante‘, durch den populärwis-

senschaftliche Ausführungen sowie entwicklungsneurobiologische Ursachen-

modelle (vgl. Lüpke 2001) entkräftet werden, mit welchen ADHS als besondere

FormderWahrnehmung und desDenkens konzipiert wird.Da dies denEindruck

bestärkt, dass eine Kritik an der Konzeption des Gegenstands ADHS nur durch

mediale Wissensbestände erfolgen kann, wird auch indirekt die Möglichkeit

einer fundierten wissenschaftlichen Kritik an der Konstruktion des Phänomens

ADHS delegitimiert, da soziokulturelle Positionierungen auf populärwissen-

4 Diemit „kP“ und „sP“ beginnenden Kürzel beziehen sich auf Codierungen desMaterials, die im

Folgenden in einfachen Anführungszeichen wiedergegeben werden.
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schaftliche Wissensbestände reduziert bleiben. Zusätzlich werden alternative

Konzeptualisierungen durch Verweise auf spezialdiskursive klinische Wissens-

bestände entkräftet, womit unterstrichen wird, dass die Wahrheit über ADHS

allein im klinischen Feld zu finden ist.

Durch diese exemplarische Vertiefung desWissenstransfers in der klinischen

PositionierungkanneinePriorisierung spezialdiskursiverWissensbestände illus-

triertwerden,die imsonderpädagogischenFachdiskurs zumThemaADHS insge-

samt zu erkennen ist (vgl.Haas 2021) undmit der gleichzeitig alternativeZugänge

in Form spezial- und/oder interdiskursiverThematisierungen relativiert werden.

Begleitet wird dies von dramatisierenden Darstellungen zugunsten einer klini-

schen Ausrichtung,wodurch alternative Konzeptualisierungen delegitimiert und

unsagbar gemachtwerden.Unterstütztwird dies, da die klinische Positionierung

beinahe einheitlich durch spezialdiskursive Wissensbestände des klinischen Fel-

des abgesichert ist und als elaborierte und hegemoniale Position im Interdiskurs

erscheint. Im Vergleich dazu stellt die soziokulturelle Positionierung eine nicht-

hegemonial elaborierte Position dar, durch die keinemachtvolle Gegenerzählung

etabliert werden kann, und zwar aufgrund der gezeigten Disqualifikation und

Delegitimierung der verwendeten interdiskursiven Wissensbestände sowie auf-

grund des Zwangs, sich an der diskursbestimmenden klinischen Positionierung

abarbeiten zumüssen.

Zur Konstruktion des Gegenstands ADHS durch die beiden agonalen Positio-

nierungen ist festzuhalten, dass das Ringen um die ,Wahrheit‘ des Phänomens

aufgrund von Machtwirkungen einseitig zugunsten der klinischen Positio-

nierung aufgelöst wird. Dabei wird die Kontroversität des Themas und der

Ursachendiskussion nicht abgebildet, sondern es wird eine Orientierung an

einer ,objektiven Pathologie‘ (vgl. Canguilhem 1966/2012) ersichtlich. Diese wird

dadurch diskursbestimmend, da die klinische Positionierung aufgrund der Be-

züge auf spezialdiskursiveWissensbestände als hegemonial erscheint und so die

Grenzen der Sagbarkeit im sonderpädagogischen Interdiskurs bestimmt.

3.2 Legitime Orte des Sprechens und bereitgestellte

Subjektivierungsfolien

Bestärkt wird das diskursive making of impairment durch die im Diskurs identifi-

zierten Äußerungsmodalitäten, welche in legitime Orte des Sprechens und be-

reitgestellte Subjektivierungsfolien differenziert wurden (vgl. Foucault 1973/1981,

S. 75 ff.). Hierbei wird sichtbar, dass im sonderpädagogischen Fachdiskurs pri-

mär Akteur:innen des klinischen Feldes (Psychiater:innen, Psycholog:innen) ein

legitimes Sprechen zugestanden wird. Das meint nicht, dass die Legitimität des

Sprechens essenzialistisch an die Positionen der Kliniker:innen gebunden ist,

sondern vielmehr, dass sie diese Position im sonderpädagogischen Sprechen

258



über den Gegenstand AHDS zugewiesen bekommen. Im Vergleich dazu wird

Lehrer:innen eine nur nachgeordnete Bedeutung zugeschrieben. Da der Ort

eines legitimen sonderpädagogischen Sprechens überraschenderweise vakant

bleibt, wird ersichtlich, dass sonderpädagogische Zugänge durch die sonder-

pädagogischeThematisierung selbst disqualifiziert werden. Potenziert wird dies

durch die für beide Personengruppen bereitgestellten Subjektivierungsfolien, da

durchgängig von kompetenten Kliniker:innen und überforderten Lehrer:innen

gesprochen wird. Veranschaulichen lässt sich dies durch die Gegenüberstellung

von ,einschlägigen Fachkräften‘ (kP_H19, 282/41) oder ,erfahrenen Klinikern‘

(kP_Z43, 115/17) gegenüber Lehrer:innen, die als ,hilflos‘ (z.B. kP_Z3, 90/6) ,über-

fordert‘ (z.B. kP_Z43, 122/56), ,extrem belastet‘ (z.B. kP_H21, 738/111) oder ,mit

ihrem pädagogischen Latein am Ende‘ (kP_Z43, 113/5) konzipiert werden.

Die hegemoniale Stellung der klinischen Positionierung wird darüber hinaus

durch die Zuweisung der Subjektpositionen für Schüler:innen befördert. Denn

auf dieser Untersuchungsebene finden sich kaum alternative Bezeichnungen

oder relationale Beschreibungen, z.B. ,Kinder mit ADHS-Diagnose‘ (kP_Z7,

56/4) oder sogenannte ,ADS-Kinder‘ (sP_Z16, 371/77). Vielmehr sind hier beina-

he durchgängig defizitär gefärbte, generalisierende und individualisierende

Adressierungen zu erkennen, mit denen Schüler:innen als ,gestört‘ und ,krank‘

angerufen werden. Dazu gehören generalisierende Zuschreibungen wie ,hy-

peraktive‘ (z.B. kp_Z15, 75/77), ,aufmerksamkeitsgestörte‘ (z.B. kp_Z37, 146/21)

und ,aufmerksamkeitsgestört-hyperaktive‘ (z.B. kp_Z30, 2/3) Schüler:innen so-

wie ,leidende Kinder‘ (z.B. kP_Z3, 91/22). Zur Beschreibung der Schüler:innen

werden außerdem folgende Kollektivsymbole verwendet: Gesprochen wird von

,Nachteulen‘ (kP_Z13, 17/49), ,Problemkindern‘ (kP_H6, 185/3), ,Störenfrieden‘

(kP_H2, 131/20) oder ,Klassenclowns‘ (kP_Z3, 95/67) mit einem ,vernichtenden

Brett vorm Kopf, das alles von der Festplatte löschen wird‘ (kP_H1, 116/6). Alter-

nativ ist auch von einem ,Teufelchen im Kopf‘ (kP_H17, 76/245-77/247) oder von

,heißen Öfen mit verstopften Rohren‘ (sP_Z6, 393/60-394/61) die Rede. Anhand

weiterer Illustrationen wie der des ,kommunikationsfähigen Kaspers‘ (sP_Z5,

64/52) lässt sich einerseits eine Personalisierung von Unterrichtsstörungen er-

kennen. Andererseits verweist die Verwendung technischer Metaphern – wie

der der Festplatte, durch die indirekt auf eine organische Verursachung der

Verhaltensweisen verwiesen und ein Bild von ,gestörten Schüler:innen‘ bemüht

wird – auf die Zuschreibung eines Krankheitsstatus. Unterstützt wird diese

einseitige Konzeptualisierung vor allem dadurch, dass unterrichtliche Kontext-

bedingungen imMaterial nur am Rande thematisiert werden und nur selten von

Kompetenzen der Schüler:innen die Rede ist.

Die sonderpädagogische Wissensproduktion zum Gegenstand ADHS lässt

daher auf der Ebene der Äußerungsmodalitäten bzw.genauer der darin zugewie-

senen Subjektpositionen für Schüler:innen eine performative Krank-Sprechung

erkennen, die durch die diskursiven Praktiken legitimiert wird. Verunmöglicht
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wird hiermit ein Sprechen von kompetenten Schüler:innen, womit eine klinische

Perspektive auf das Phänomen ADHS und dessen Ursachendiskussion wirksam

gemacht wird.

3.3 Zur Bedeutung des Nicht-Gesagten

Wendenwir uns abschließendderBedeutungdesNicht-Gesagten zu, so lässt sich

verdeutlichen, dass auch die in der sonderpädagogischen Thematisierung des

Phänomens ADHS identifizierten Leerstellen die hegemoniale Stellung der klini-

schen Positionierung und damit das diskursive making of impairment befördern.

Dazu zählt eine fehlende historisch inspirierte Betrachtung der Konstruktion von

ADHS,die den Eindruck bestärkt, das Phänomen stünde nicht in Verbindungmit

gesellschaftlichen und kulturellenVeränderungender letzten gut 200 Jahre sowie

den aktuell gesteigerten schulischen Leistungsanforderungen und biopolitischen

Veränderungen.

Unterstützt wird dies durch eine fehlende Beschäftigung mit der jüngeren

Prävalenzentwicklung seit dem Jahr 2000, die auf einen deutlichen Anstieg an

Diagnosen verweist sowie deren Korrelation mit sozialen Benachteiligungska-

tegorien (vgl. Schlack et al. 2014). Ableiten lässt sich daraus die Notwendigkeit,

das Phänomen ADHS aus einer intersektionalen Perspektive (vgl. Walgenbach

2015) zu untersuchen, und zwar mit einem besonderen Blick auf die Bedeutung

von Geschlecht in Kombinationmit sozialem und kulturellemHintergrund. Eine

weitere Leerstelle ist die Thematisierung schulischer Ausgangsbedingungen und

kontextsensibler Formen der Normalisierung, die auf Änderungen des schuli-

schen Angebots abzielen. Auffällig ist auch, dass schulischen Bedingungen im

Rahmen der Symptombeschreibungen und der Diagnostizierung keine größere

Beachtung geschenkt wird. Von besonderer Bedeutung ist ebenfalls die bereits

angesprochene fehlende übergeordnete Beschäftigung mit möglichen Ursachen

der zur Diskussion stehenden Verhaltensweisen sowie insbesondere mit den

sozialen Faktoren in diesem Zusammenhang. Aufgrund der markierten Leer-

stellen zeichnet sich ab, dass die Kontingenz der Konstruktion des Phänomens

ADHS in der sonderpädagogischen Beschäftigung nicht hinreichend erfasst

wird. Stattdessen weist die Gesamtbetrachtung der Hauptkategorien auf eine

spezifischeOrdnung der diskursiven Praxis hin, die sich durch eineOrientierung

anWissensbeständen des klinischen Feldes auszeichnet.
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4. ADHS als institutionalisiertes diskursives

making of impairment

Ausgehend von den dargestellten Befunden kann die Konstruktion von ADHS

im sonderpädagogischen Fachdiskurs als ein institutionalisiertes diskursives

making of impairment interpretiert werden, das sich durch sprachliche Wieder-

holungen materialisiert und seine Wirklichkeit entfaltet. Dies gründet auf der

Konstruktion des Gegenstands durch klinische Wissensbestände inklusive der

Ausblendung differenzierter und vielfältiger Ursachenbestimmungen, die durch

negativ konnotierte Subjektivierungsfolien – im Sinne performativer Krank-

schreibungen – und die Bedeutung des Nicht-Gesagten unterstützt wird. Ein

zentraler Effekt dieser Konstruktion ist eine Pathologisierung ,nicht:normaler‘

Verhaltensweisen. Die Thematisierung von ADHS folgt damit im untersuch-

ten Material weitestgehend einer „,Natürlichkeits‘-Ideologie“ (Link 1997, S. 151),

mit der ADHS ausgehend von medizinischen oder biologischen Leitdiskur-

sen naturalisiert und von statistisch ermittelten Durchschnittswerten auf eine

,Natürlichkeit‘ geschlossen wird (vgl. ebd., S. 145 ff.).

Durch die diskursbestimmende Orientierung an einer ,objektiven Patho-

logie‘ (Canguilhem 1966/2012) wird eine mögliche Beeinflussung des Patho-

logischen durch soziokulturelle und historische Aspekte ausgeklammert (vgl.

ebd., S. 179 ff.). Stattdessen wird das ,Normale‘ mit Gesundheit gleichgesetzt,

der Durchschnitt ontologisch bestimmt und das ,Pathologische‘ außerhalb der

Normalitätsgrenze verortet, was in der Konsequenz eine Pathologisierung un-

aufmerksamer und hyperaktiver Verhaltensweisen begünstigt. Folglich zeichnet

sich ab, dass in der sonderpädagogischenWissensproduktion zumThema ADHS

die körperliche Schädigungsebene des impairment weiterhin naturalistisch und

vorsozial konzipiert wird.

Die Funktion dieser sonderpädagogischen Konstruktion von ADHS besteht

darin, die in Schulen vorherrschende Normalität zu schützen (vgl. Haas 2021,

S. 174), was durch die ableistische schulische Ordnung im Sinne institutionali-

sierter ableistischer Strukturen (vgl. Beratan 2012) und einen corporeal standard an

Fähigkeitserwartungen hervorgerufen scheint (vgl. Buchner/Pfahl/Traue 2015).

Die Befunde zeigen, dass die diskursive Hervorbringung des Krankhaf-

ten im pädagogischen Kontext von einer hegemonialen Bedeutung klinischer

Wissensbestände bei der Konstruktion erziehungswissenschaftlich relevanter

Gegenstände hervorgerufen wird. Daran schließt sich die Frage nach möglichen

alternativen Konstruktionen pädagogisch relevanter Problemstellungen an, wie

sie bezogen auf den Gegenstand ADHS unter dem Stichwort der ,Re-Pädagogi-

sierung‘ diskutiert werden.Offen ist jedoch,wie durch entsprechende Vorschläge

der Vormachtstellung klinischer Wissensbestände mitsamt der identifizierten

Machtwirkungen im interdiskursiven Feld der Pädagogik Rechnung getragen
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werden könnte, um ein wirkmächtiges alternatives Narrativ auszubilden. Er-

schwert wird dies durch die mit der diskursiven Konstruktion von ADHS im

sonderpädagogischen Fachdiskurs in Verbindung stehenden Schutzfunktion,

die auf vorherrschendeMachtbeziehungen des schulischen Kontextes verweist.

Daweiterhinungeklärt ist,welche Subjektivierungsweisen auf die skizzierten

ADHS-spezifischen Adressierungen folgen und inwiefern es sich bei ADHS um

ein intersektional strukturiertes Benachteiligungsphänomen handelt, lässt sich

auf nötige Anschlussuntersuchungen verweisen.
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Zur Autorisierung unterrichtlicher

Differenzierungen mittels Pathologisierung

Thorsten Merl

ImJahr 1890veröffentlichteLudwigStrümpell dasBuchDiepädagogischePathologie

oder die Lehre von den Fehlern der Kinder: Versuch einer Grundlegung für gebildete Ältern,

Studirende der Pädagogik, Lehrer, sowie für Schulbehörden undKinderärzte. Der Buchti-

tel verweist bereits auf die durchaus etablierte Beziehung von (Schul-)Pädagogik

und Pathologien (vgl. Reh et al. 2021; Tenorth 2006). Die im Buchtitel als ,Feh-

ler der Kinder‘ bezeichneten Pathologien werden dabei noch schlicht als natür-

lich und unabhängig von den fragwürdigen Testverfahren gegeben thematisiert

(vgl. Garz 2021). Bis heute interessiert sich die (Sonder-)Pädagogik für Patholo-

gien von Schüler:innen, die einer fortwährenden weiteren Ausdifferenzierung zu

unterliegen scheinen.Allerdings bestehen parallel hierzu auch immermehr refle-

xivePerspektivierungen,die Pathologiennicht als gegeben, sondern als gemachte

Pathologisierungen in den Blick nehmen.

Diskurse um schulische Inklusion knüpfen hieran an. Sie problematisieren

zumeist die schulischenKonstruktionen vonStörungundBehinderung inGestalt

der sonderpädagogischen Förderbedarfe, insbesondere im Hinblick auf ihre ex-

kludierenden sowie stigmatisierenden Effekte. ZumTeil finden sich dabei Forde-

rungen einer sogenannten Dekategorisierung (vgl. Dederich 2015a;Wocken 2011;

Hinz/Köpfer 2016). Sie sind letztlich als Forderungen nach einer Beendigung der

pädagogischen Verwendung und der mit dieser einhergehenden Re-Produktion

von Pathologien zu verstehen. Vor diesem Hintergrund pädagogisch-präskrip-

tiver Konzeptionen schulischer Inklusion ist es nun nur folgerichtig, dass auch

im Unterricht von Schulklassen im Anspruch von Inklusion pathologisierende

Begriffe, wie eben jene sonderpädagogischen Förderbedarfe oder Behinderungs-

und Störungskategorien, nahezu nicht zu existieren scheinen bzw. zumindest so

gut wie nie aufgerufen werden.

Dabei kann allerdings durchaus davon ausgegangenwerden, dass jene patho-

logisierenden Begriffe bzw. die dahinterliegenden Konzepte für die unterricht-

liche Praxis relevant bleiben. Dies gilt nicht zuletzt deshalb, weil schulrechtliche

Regelungen auch weiterhin auf den damit vorgenommenen Unterscheidungen

beruhen (vgl. Ministerium für Schule undWeiterbildung des Landes Nordrhein-

Westfalen 2014). Das Nicht-Erscheinen pathologisierender Unterscheidungen

im klassenöffentlichen Unterricht lässt sich viel eher damit erklären, dass sich

„eine begriffspolitisch bedingte Trennung von Vorder- und Hinterbühne“ (Dede-
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rich 2015b, S. 204) ausgebildet hat. Das heißt: Im klassenöffentlichen Unterricht

sind pathologisierende Unterscheidungen tabuisiert, im Lehrer:innenzimmer

und in den Förderplänen sind sie es nicht. Man kann dieser Trennung von

Vorder- und Hinterbühne das durchaus wohlwollende Motiv der Vermeidung

von Diskriminierung und Stigmatisierung unterstellen, das mit jenen patho-

logisierenden Kategorisierungen einhergeht. Allerdings – und hier setzt der

vorliegende Beitrag zur unterrichtlichen Autorisierung mittels Pathologisierung

an – wird gerade diese Trennung von Vorder- und Hinterbühne in bestimmten

Situation der unterrichtlichen Praxis wieder aufgehoben. So gab es in der mehr-

monatigen Unterrichtsethnografie imRahmen einer abgeschlossenen Studie zur

Herstellung vonDifferenz imUnterricht inklusiver Schulklassen (vgl.Merl 2019a)

wenige Situationen im Unterricht, in denen dann doch expliziert wurde, dass

ein:e Schüler:in einen sonderpädagogischen Förderbedarf habe oder Autist:in

sei.

Wie lässt sich dieses Dann-doch-Aufrufen sonderpädagogischer Kategorien

oder Kategorien von Störung und Behinderung im Unterricht verstehen? Für

welches Problem ist der klassenöffentliche Rückgriff auf Pathologisierungen

eine Lösung? Damit frage ich im vorliegenden Beitrag entsprechend nach den

Funktionen, die Pathologien in ihrer situativen Verwendung in inklusiven Schulen

und insbesondere im Unterricht inklusiver Schulklassen zukommen.

Ich verwende im Folgenden den Begriff der Pathologie als einen Überbegriff.

Mit diesem fasse ich in einem differenztheoretischen Verständnis all jene sozi-

al etablierten, kategorialen Unterscheidungen zusammen, die eine individuelle

Abweichung von schulischen Fähigkeits- und Leistungsnormen mittels Störung

oderBehinderungerklären.Darunter subsumiere ich insbesondere jeglicheKate-

gorien der sonderpädagogischen Förderbedarfe, denen jeweils Konzepte von Stö-

rung oder Behinderung sowie verschiedene Operationalisierungen hiervon zu-

grunde liegen. Obwohl auch Krankheit als Kategorie zur Erklärung vorübergehen-

der Abweichung (vgl. Cloerkes 2007; Merl 2019a, S. 159) von jenen Fähigkeits- und

Leistungsnormen unter den Begriff der Pathologie subsumiert werden kann, be-

ziehe ich situative Rückgriffe auf vorübergehende Krankheit hier explizit nicht

mit ein. Dies dient vor allem der forschungspragmatischen Begrenzung der oh-

nehin umfassenden Frage nach Funktionen von Pathologisierungen für den Un-

terricht. Anstelle von Pathologie nutze ich die reflexive Bezeichnung Pathologisie-

rung,umdiePerformativitätderVerwendungdieserUnterscheidungen–alsoden

Tatbestand, dass sie durch die Praxis des Bezeichnens hervorbringen,was sie be-

zeichnen (vgl. Butler 1997, S. 36) – zu betonen.

Der vorliegende Beitrag beleuchtet vor diesem Hintergrund auf Basis be-

stehender Studien nun zunächst grundsätzliche Funktionen von Pathologisie-

rungen für das Schulsystem und die Schul- und Sonderpädagogik (Kap. 1). Als

zentrale Funktion erscheint dabei die Autorisierung insbesondere pädagogi-

scher Differenzierungen. Ich werde deshalb im Anschluss (Kap. 2) das Konzept
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der Autorisierung darlegen. Es fungiert zugleich als sensibilisierendes Konzept

für die dann anschließende rekonstruktive Analyse eines Falls unterrichtlicher

Pathologisierung (Kap. 3), die sich in Form des klassenöffentlichen Outings eines

Schülers als Asperger-Autist imUnterricht vollzog.Die Rekonstruktionen führen

zu einer abschließenden Diskussion von Gleichheit und Gleichbehandlung als

schulunterrichtliche Norm, die eine ursächliche Bedingung für die autorisieren-

de Funktion der Pathologisierungen darstellt (Kap. 4).

1. Funktionen pädagogischer Pathologisierungen

Fragt man nun zunächst grundsätzlich nach den Funktionen, die Pathologisie-

rungen übernehmen, eröffnet sich einweites Feldmöglicher Perspektivierungen.

Ich werde im Folgenden einige mir für die weitere Analyse zentral erscheinende

Perspektiven zusammenfassen:

Eine erste Funktion, die Pathologien für die Schulpädagogik zukommt, ist je-

ne der diskursivenDeutungsressource. Pathologien dienen zunächst einmal als „,Op-

tiken‘ und ,Paradigmen‘, die Deutungs-, Interpretations- und Handlungsfolien

bereitstellen“ (Dederich 2009, S. 37). Sie erlauben es, etwas als etwas Bestimmtes

zu erkennen, bringen aber zugleich auch hervor, dass etwas als dieses Bestimmte

erkannt werden soll. Im Sinne einer pädagogisch funktionalen Pathologisierung

machen es diese ,Folien‘ also nicht nur möglich, dass bestimmte Verhaltenswei-

sen als Ausdruck einer bestimmten Pathologie verstanden werden können, son-

dern es wird zudem auch von (sonder-)pädagogisch Professionellen erwartbar,

dass sie bestimmte Verhaltensweisen als Ausdruck einer bestimmten Pathologie

erkennen. Entsprechend führen Pathologien also dazu, dass auf ihrer Basis im

Unterricht nun etwas als dieses Bestimmte erkanntwird oder doch zumindest er-

kannt werden kann. Diese epistemische Funktion ist in ihrer Relevanz kaum zu

unterschätzen.Dennwie empirischnochaufzuzeigen seinwird, ist es geradedie-

se Optik, die den Schüler:innen hinsichtlich der Kategorie „Autismus-Spektrum-

Störungen“ zu ,fehlen‘ scheint, was dazu führt, dass nicht nur das Verhalten eines

Mitschülers unterschiedlich eingeschätzt, sondern auch der Umgang der Lehr-

kräfte mit diesem als illegitim bewertet wird.

Eswäreallerdings„diskursivnaiv“ (Weisser 2005,S. 36) zuglauben,dassdabei

nur etwas erkanntwird,was ohnehin schon immerdawar.Pathologien etablieren

i. S. v. Pathologisierungen eben bestimmte Wahrnehmungspraxen, die insofern

auch „einen Ausbau von Erwartungssicherheiten“ bewirken, „der allerdings mit

einer Verdinglichung performativer Unterschiede erkauft wird“ (Weisser 2005,

S. 36). Angewendet auf die unterrichtliche Funktion von Pathologien heißt das

u.a.: Pathologien erlauben nicht nur zu erklären, dass und warum jemand etwas

Erwartetes (z.B. die Erledigung einer Aufgabe) nicht kann, sondern sie erlauben

im Sinne der Erwartungssicherheit auch zu erklären, dass und warum jemand
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etwas Erwartetes auch zukünftig wahrscheinlich nicht können wird. Und infolge-

dessen erlauben Pathologien eben auch zu begründen, dass die Erwartungen für

diese Person anzupassen sind – und d.h. vor allem: zu reduzieren bzw. aufzuhe-

ben (vgl. Merl 2019a). Kurz: Indem Pathologien die Abweichung von Fähigkeits-

und Leistungsnormen erklären, strukturieren sie auch zukünftige Erwartungen.

Sie haben aber noch eine weitere Funktion, die sich insbesondere aus diffe-

renztheoretischer Perspektive ableiten lässt. Pathologisierungen erlauben gera-

dedurchdieKonstruktion vonAbweichung dieAufrechterhaltungderunterrichtlichen

Fähigkeits- und Leitungsnormen als eigentlich Gültige. Oder umgekehrt: Die Norm

braucht die Abweichung, um sich als Norm überhaupt konstituieren zu können.

In diesem Sinne schreibt Foucault (1973) inWahnsinn und Gesellschaft für die Klas-

sik (in Abgrenzung zu Renaissance undModerne): DerWahnsinn

„existiert […] für die Vernunft, in dem Maße, in dem er im Blick eines idealen Be-

wußtseins erscheint, das ihn als Unterschied zu den anderen perzipiert. Gegenüber

der Vernunft ist der Wahnsinn von doppelter Art; er ist zugleich auf der anderen Seite

und unter ihrem Blick. Auf der anderen Seite heißt: der Wahnsinn ist unmittelbarer

Unterschied, reine Negativität, die sich als Nicht-Sein in einer unabweisbaren Evi-

denz ankündigt; er ist totale Vernunftlosigkeit, die man sofort als solche auf dem

Hintergrund der Strukturen des Vernünftigen wahrnimmt. Unter dem Blick der Ver-

nunft heißt: der Wahnsinn ist eigenartige Individualität, deren eigene Charakter-

züge, Benehmen, Sprache, Gesten sich jeweils von dem, was man beim Nicht-Irren

findet, unterscheiden. In seiner Besonderheit entfaltet er sich für eine Vernunft, die

nicht Beziehungspunkt, sondern Urteilsprinzip ist“ (Foucault 1973, S. 177 f.).

Nicht nur hatman esmit einer unmittelbarenNegation ,auf der anderen Seite‘ zu

tun, sondern auch damit, dass diese andere Seite im Sinne eines Urteilsprinzips

,unter ihrem Blick‘ steht. Mit Fokus auf die Differenz ,fähig/behindert‘ oder

,normal/behindert‘ haben die Disability Studies und insbesondere die Studies

in Ableism auf diese Funktion der Konstituierung und Aufrechterhaltung einer

Norm hingewiesen: „Offensichtlich wird die Abgrenzungskategorie ,gebraucht‘,

um […] kulturell vorgegebene Vorstellungen von Körperlichkeit und Subjekti-

vität aufrechtzuerhalten“ (Waldschmidt 2009, S. 125). Zugleich fungieren die

sich so konstituierenden Vorstellungen von Subjektivität als ,Urteilsprinzip‘ für

dasjenige, was von diesen abweicht.

Aufschlussreich ist darüber hinaus die Fokussierung auf die Funktion von

Pathologisierungen bezogen auf den Kontext Schule in historischer Hinsicht: Te-

north arbeitet historisch einen Perspektivwechsel der (Sonder-)Pädagogik gegen

Mitte des 19. Jahrhunderts heraus. Ihm zufolge verlagerte sich der pädagogische

Referenzpunkt weg von den eigenen pädagogisch-anthropologischen Entwürfen

der Bildsamkeit des Menschen und einer damit einhergehenden pädagogischen

Zukunftsorientierung an einer zu erreichenden Bildung. Stattdessen orientier-

268



te sich die (Sonder- und Heil-)Pädagogik zunehmend an einer pädagogischen

Pathologie bzw. Psychopathologie und damit an den Referenzsystemen der Psy-

chologie und Medizin. An die Stelle eines anthropologischen Zukunftsentwurfs

– ausgehend von der „Betriebsprämisse“ der Bildsamkeit (Tenorth 2006, S. 504)

– trat damit in der Sonderpädagogik „ein Verständnis der Natur des Kindes und

des Behinderten […], das primär auf die Diagnostik der gegenwärtigen Lernlage

setzt und in subtiler Klassifikation der Anlagen und der gegebenen Natur des

Lernenden die eigenen Handlungsoptionen begründet“ (Tenorth 2006, S. 515).

Diese Veränderung des Selbstverständnisses bildet den Kontext dafür, dass mit

der Durchsetzung der Schulpflicht auch pathologisierende Differenzierungen

für das Schulsystem zentral wurden. Denn die der Schule durch die Schulpflicht

überantwortete Aufgabe der gesellschaftlichen Inklusion aller führte zu dem

Folgeproblem, dass den schulischen Normen gar nicht alle Schüler:innen ent-

sprachen. Als funktionale Lösung für dieses Folgeproblem erwies sich „eine

pädagogisch legitimierte Differenzierung der Schülerschaft, nämlich in gut und

weniger gut integrierbare Gruppen von Schüler:innen“ (Reh et al. 2021, S. 11). Für

diese bediente man sich dann auch jener medizinischen und psychologischen

Pathologisierungen, die sich auf Begabung und Leistung beziehen und in Diffe-

renz dazu Kategorien wie „Schwachsinn“ oder „Idiotie“ feststellend herstellen, also

performativ hervorbringen.

Interessant ist dabei nicht nur die Tatsache, dass das Schulsystem Patholo-

gien produziert, sondern auch, dass diese Pathologien historisch zu dem Zeit-

punkt notwendig wurden, zu dem die allgemeine Schulpflicht durchgesetzt wurde.

Pathologien zeigen sich dadurch als für das Schulsystem funktional erforderlich zur

Aufrechterhaltung der Fähigkeits- und Leistungsnormen.1

Hinsichtlich der Frage nach den pädagogischen Funktionen zeigen die histo-

rischen Betrachtungen also: Die Referenz der (Sonder-)Pädagogik auf medizini-

sche und psychologische Pathologisierungen richtet den Blick auf ,natürlich‘ be-

dingte Unterschiede und legitimiert(e) die Ausdifferenzierung von Schulformen

ebenso wie von pädagogischen Praktiken. Pathologisierungen übernehmen al-

so eine für Differenzierungen autorisierende Funktion. Kurz: Pathologisierungen kon-

struieren Differenzen, die pädagogische Differenzierungen autorisieren.

Diese nun zunächst grob umrissene Funktion der pädagogischen Autorisierung

mittels Pathologisierung gilt es im Folgenden für die Ebene des Unterrichts genauer

auszuarbeiten. Dafür bedarf es zunächst einer theoretischen Klärung des Kon-

zepts der Autorisierung, die dann die Grundlage für die empirische Rekonstruk-

tion der unterrichtlichen Praxis bildet.

1 Dass die Sonderpädagogik sichdabei vermittelsKategorien vonBehinderungundStörungkon-

stituiert,bedeutet bis heute,dass sie imHinblick aufdenErhalt der eigenenProfessioneinnicht

unerhebliches Interesse an der Aufrechterhaltung von Pathologisierungen hat.
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2. Autorisierungen

DieRedevoneinerAutorisierung ist als eineperformativitätstheoretischeWeiter-

führung des Konzepts der Autorität zu verstehen. Autorität wiederum lässt sich

zunächst als ein als legitim anerkanntes Verhältnis von Führung und Nachfolge

bezeichnen (vgl. Schäfer/Thompson 2009; Eschenburg 1976, S. 12; Sofsky/Paris

1991).

Autorität zeigt sich darin, „daß eine Person irgendwie ,maßgebend‘ ist – daß

sie anderen ,etwas zu sagen hat‘, während sich die anderen etwas von ihr ,sagen

lassen‘“ (Krüger 1970, S. 26 f.). Dieses Verständnis lässt sich mit Bröckling (2017)

im Anschluss an Foucaults Studien zur Gouvernementalität weiterführen. Denn

„[m]ehr noch als am folgsamenHandeln der Schafe erweist sich die Autorität des

Hirten daran, dass diese sein Wollen zu ihrem eigenen machen“ (Bröckling 2017,

S. 22). Dass jemand für mich ,maßgebend‘ ist oder gar, dass „ich will […], was der

andere will, dass ich es will“ (Foucault 2014, S. 307) impliziert zugleich, dass Au-

toritäten gerade auf Zwangsmittel zur Durchsetzung eines Führungsanspruchs

verzichten können. Das Machtmittel der Autorität ist gerade ihre Legitimität (vgl.

Nassehi 2008, S. 171).

Man wird eine solche Legitimität personal begründen können, bspw. darin,

dass ein:e Ärzt:in fachliche Expertise hat (Sachautorität) oder ein:e Richter:in

durch das ihr:ihm verliehene Amt personal zu bestimmtem Handeln legitimiert

ist (Amtsautorität). Autorität lässt sich aber ebenso auch apersonal denken, z.B.

in Form einer Verkehrsampel. Daraus folgt, dass auch die Schule als Institution

bzw. der Unterricht als Praxis Autorität, also eine Legitimität, genießen kann,

die sich darin zeigt, dass Schule und Unterricht insofern ,maßgebend‘ sind, als

Schüler:innen, Eltern etc. sich „etwas von ihr ,sagen lassen‘“ (Krüger 1970, S. 27)

oder gar ihr „Wollen zu ihrem eigenenmachen“ (Bröckling 2017, S. 22).

Fragtman nun also, was die jeweilige Autorität begründet, was es also ist, das

ihr legitimatorisch zugrunde liegt, wird manmit Derrida (1991), mit Butler (1997,

S. 155 f.) und bezogen auf die ErziehungswissenschaftmitWimmer (2009) darauf

verwiesen, dass eine solche Letztbegründung schlicht nicht existiert:

„Gibt es eine ursprüngliche Autorität, eine Primärquelle, oder liegt es vielmehr in der

eigentlichen Praxis des Zitierens, die in ihrer Rückläufigkeit potentiell unendlich ist,

daßderGrundderAutorität als eindauerndesAufschiebenkonstituiertwird?Anders

gesagt, durch genau das unendliche Aufschieben der Autorität auf eine uneinholbare

Vergangenheit wird Autorität selbst konstituiert. Dieses Aufschieben ist der wieder-

holteAkt,durchdenLegitimationzustandekommt.DasHinweisenauf einenGrund,

der niemals eingeholt wird,wird zum grundlosen Grund der Autorität.“ (Butler 1997,

S. 155 f.)
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Aus demUmstand eines letztlich grundlosenGrundes folgtmit Butler, dass es das

„Hinweisen auf einen Grund“ selbst ist, das die Autorität konstituiert. Mit die-

ser theoretischen Perspektivewendet sich der Blick ab von einer Suche nach dem,

wasAutorität zugrunde liegt (Gründe),hin zudem,was zugrundegelegtwird (Be-

gründungen) und dabei Legitimität qua Anerkennung erfährt.

Dabei muss Legitimität dann aber als ein Legitimitätsglaube (vgl. Schäfer/

Thompson 2009, S. 18; Thompson 2014, S. 275) verstanden werden. Denn man

kann gerade nicht sicher wissen, ob beispielsweise jene:r Ärzt:in tatsächlich die

ihr:ihm zugeschriebene Expertise besitzt (würdeman es wissen,wäreman selbst

Expert:in und jene:r Ärzt:in somit keine Autorität) oder ob die unterrichtliche

Praxis hält, was sie verspricht.

Das, was begründend zugrunde gelegt wird und als legitim Anerkennung er-

fährt, verstehe ich dabei als Quellen der Autorisierung. Weber nannte mit dem

Verweis auf traditionelleHerrschaft2 einenTypusder Legitimität,der „kraftGlau-

bens an die Heiligkeit der von jeher vorhandenen Ordnungen und Herrengewal-

ten“ besteht (Weber 2005, S. 729). Tradition ist in diesem Sinne als eine Quelle

zur Autorisierung von (ganz unterschiedlichen) Praxen zu verstehen. Inwiefern

ein solcher begründender Rückgriff zur Autorisierung allerdings Anerkennung

erfährt, ist eine empirische Frage.

Deutlich wird an diesem Rückgriff auf Weber bereits, dass Autorisierungen

insofern auf (diskursive) Ordnungen rekurrieren, als die Frage nach Legitimi-

tät(sglauben) keine rein persönliche (i. S. v. ,was jemand legitim findet‘) oder

gar von der jeweiligen Ordnung isolierte Frage ist. Autorisierungen verweisen

indessen auf diskursive Ordnungen, die bestimmte Praxen in bestimmten raum-

zeitlichen und sozialen Kontexten nicht nur als intelligibel, sondern auch als

legitim erscheinen lassen. Mit Wimmer lässt sich deshalb formulieren, dass Au-

torisierungen in „soziokulturell bestimmten symbolischen Ordnungen“ zu verorten

sind (Wimmer 2010, S. 321).

Für den vorliegenden Beitrag sind hier exemplarischDiskurse umLernbehin-

derung zentral, wie sie Pfahl (2011) rekonstruiert hat. Diese bieten nicht nur ei-

ne Repräsentation (vgl.Reckwitz 2008, S. 203) von Lernbehinderung als „Zustand

,eingeschränkter Autonomie‘“ an, aus dem eine „negativ abweichende ,Lern- und

Leistungsfähigkeit‘“ (Pfahl 2011, S. 108) resultiert. Sie legen eben auch nahe, wie

nunmitdiesenSchüler:innenpädagogischadäquatumzugehen sei.Sie autorisie-

ren in dieser Hinsicht spezifische unterrichtliche oder pädagogische Praktiken.

Lernbehinderung ist also eine diskursive Ressource, die Legitimität für bestimm-

te Praktiken verbürgt und diese somit autorisiert; auch dann,wenn es in der Per-

2 Weber selbst nutzte die Begriffe ,Herrschaft‘ und ,Autorität‘ synonym. „Die Besonderheit von

Autoritätsbeziehungen, ihre spezifischepersonaleundsituativeDynamik,kannaufdieseWeise

[…] gerade nicht eingeholt werden.“ (Sofsky/Paris 1991, S. 24)
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spektive der Studies in Ableism angebracht ist, die damit autorisierten Praktiken

als ableistisch oder exkludierend zu qualifizieren.

An diesem Beispiel zeigt sich auch:Was als diskursive Ordnung Legitimitäts-

glauben und damit Zustimmung bzw.Nachfolge verspricht und erfährt, ,ist‘ zwar

insoweit legitim, kann aber zugleich als eine durch-gesetzte, hegemoniale Ord-

nung verstanden werden, die „Momente von Zwang und Gewalt notwendig in

sich trägt“ (Krenz-Dewe/Mecheril 2014,S. 58).Zustimmungbzw.Legitimität und

Zwang sind also durchaus gleichzeitig denkbar.

Von Interesse ist darüberhinaus,dass indifferenztheoretischerSicht eineSei-

te der Unterscheidung (bspw. ,fähig/behindert‘) als Norm und die andere als Ab-

weichung gilt (vgl. Wrana 2014) und jene abweichende Seite grundsätzlich mar-

kiert und damit merkmalshaltig ist, während die implizite Norm kaum erklä-

rungsbedürftig und deshalb nicht merkmalshaltig erscheint (vgl. Castro Varela/

Dhawan 2015, S. 224).Dies führt dazu, dass empirisch Begründungen zur Autori-

sierung von Praktiken vor allem zur Legitimierung von Abweichung vorzufinden

sind, weil sich die Norm ja gerade nicht explizit legitimieren muss, sondern zu-

mindest tendenziell eben als Normauch als legitim gilt.Mit dieser differenztheo-

retischen Sensibilisierung lassen sich also auch Rückschlüsse auf implizit blei-

bende autorisierende Normen ziehen: Das, was der expliziten Legitimation be-

darf, erlaubt Rückschlüsse auf das, was implizit im Sinne der Norm bereits als

autorisiert gilt.

Mit unterrichtlichenAutorisierungengeraten also performativeAkte derHer-

stellung einer legitimen unterrichtlichen Praxis in den Blick. Von empirischem

Interesse ist damit, wie Legitimität für welche Praktiken durch welche gegebenen

Begründungen beansprucht (und womöglich auch gewährt) wird und welche

diskursiven Bezüge dabei als Quellen der Autorisierung der jeweiligen Praktiken

fungieren. Fokussiert auf die hier interessierenden Funktionen von Pathologien

fürdenUnterricht stelle ich also folgendeheuristischeFragen:Wozu–zuwelchen

unterrichtlichen Praktiken – autorisieren Pathologisierungen?Wodurch – durch

welche Begründungen und diskursiven Bezüge – gelingt dies? Was ist das Spe-

zifische einer Autorisierung mittels Pathologisierung? Was unterscheidet eine

solche Form der Autorisierung zur Differenzierung von anderen Möglichkeiten,

Differenzierungen zu autorisieren?

3. Rekonstruktion zur Autorisierung mittels Pathologisierung

Die folgenden Rekonstruktionen beziehen sich auf empirische Daten aus einer

Unterrichtsethnografie zu schulischer Inklusion. Die Beobachtungsauszüge the-

matisieren die Vorgeschichte und Durchführung eines klassenöffentlichen Ou-
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tings eines Schülers als Asperger-Autist.3 Diese beobachtete Praxis kann deshalb

als eine performative Pathologisierung bezeichnet werden. Das Outing vollzog

sich in einer sechsten Schulklasse einer sich als inklusiv bezeichnenden Gesamt-

schule; die Schulklasse besteht in dieser Zusammensetzung zum Zeitpunkt des

Outings etwa seit 19 Monaten. Für weitere Informationen zu Forschungsdesign

und -methodologie verweise ich aufgrund des begrenzten Umfangs des vorlie-

genden Textes auf die publizierte Dissertationsstudie (vgl. Merl 2019a).

Um die Funktion der im Unterricht vollzogenen Pathologisierung rekonstru-

ieren zu können, ist es neben demOuting selbst auch relevant zu analysieren,was

zuvor hierzu geführt hat: In denWochen vor jenemOuting beschwerten sich im-

mer wieder Schüler:innen gegenüber den Klassen- und Fachlehrkräften darüber,

dass Anton ihrer Meinung nach bevorzugt würde. Zugleich wurde Anton zuneh-

mend häufig beschimpft, ausgegrenzt und schikaniert (bspw. indem sein Mäpp-

chen und zuvor Teile daraus entwendet wurden). Eine Schülerin beschwerte sich,

sie fühle sich von Antons Blicken belästigt. Einzelne Vorfälle wurden in diesen

Wochen immer wieder im Klassenrat thematisiert.

DieGewalt gegenüberAntoneskaliertedann imSportunterricht,bei demMit-

schüler seine Turnschuhe in der Umkleide unter Wasser stellten, ihn heftig be-

schimpften und Gewalt androhten. Noch an diesem Tag versuchte die Sportleh-

rerin, die Eskalation zu klären und informierte nach dem Unterricht die beiden

KlassenlehrkräfteüberdieVorfälle.VondieserEskalationerfahre ichamnächsten

MorgenvordemUnterrichtsbeginndurchFrauBehr,einederbeidenKlassenlehr-

kräfte.

3 Ich verwende den Begriff ,Outing‘, weil dieser – im Gegensatz zu einem selbst gewählten ,Co-

ming-out‘ bzw. in deutschem Sprachgebrauch ,sich outen‘ – auf eine von anderen herbei- bzw.

durchgeführte Veröffentlichung einer bis dato privaten bzw. geheimen Information über eine

Person verweist. In historischer Bedeutung wurden als Outings unfreiwillige Veröffentlichun-

gen der homosexuellen Orientierungen prominenter Personen (insb. Priester und Schauspie-

ler:innen) durch anderehomosexuelle undbereits geoutete Personenbezeichnet.DieseOutings

sollten nicht diffamieren, sondern zielten auf eine ,gay liberation‘ (vgl. Murphy 1994). Man wird

diesen ,befreienden‘ Impetus auch dem vorliegendenOutingwohlwollend unterstellen können.

Der nicht unerhebliche Unterschied zum historischen Vorgehen besteht hier darin, dass die

Lehrkräfte ein Outing hinsichtlich eines Merkmals vollziehen, mit dem sie sich selbst nicht

ebenso identifizieren. Es kann also normativ kritisch angefragt werden, ob sie hierzu autori-

siert sind.

Sowohl imvorliegendenFall als auch inhistorischerHinsicht implizierenOutingsdieVeröffent-

lichung von etwas, das in seiner gesellschaftlichen bzw. situativen Bedeutung als Abweichung

gilt, die erklärungsbedürftig erscheint undgerade deshalb geoutetwird bzw.werdenmuss.Das

zeigt sich daran, dass ein Coming-out als heterosexuell keine gängige Praxis ist.
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„Dabei erklärt FrauBehr, siemüsse heutemitHerrnMüller absprechen, ,dasswir das

Thema Autismus mal öffnen. Die wissen ja alle nicht, was mit Anton los ist‘. […] Sie

frage sich auch, ob Anton da überhaupt dabei sein solle.“4

Im Zuge eines ethnografischen Interviews über den gestrigen Vorfall im Sport-

unterricht erklärt Frau Behr, sie müsse mit Herrn Müller, der zweiten Klassen-

lehrkraft, besprechen, das „ThemaAutismus“ zu „öffnen“.Der Kontext dieser not-

wendig werdenden („müsse“) Absprache legt nahe: Etwas über Autismus und da-

mit darüber, „was mit Anton los ist“, zu erfahren, wird wegen des zunehmenden

Mobbings nötig. In der Formulierung „öffnen“ wird deutlich, dass Autismus bis-

her nicht klassenöffentlich thematisiertwurde, zugleich aber den Lehrkräften be-

kannt ist, dass also jene bereits erwähnte „Trennung von Vorder- undHinterbüh-

ne“ (Dederich 2015b, S. 204) besteht. Vor dem Hintergrund des eskalierten Mob-

bings wird diese Trennung also hinterfragt. Dabei wird in der sprachlichen Figur

deutlich, dass, Autismus als Thema zu ,öffnen‘, ein Wissen darüber bietet, „was

mit Anton los ist“. Implizit wird Autismus so ontologisch als bezeichnendes Kon-

zept verwendet für etwas, das mit ihm los ist, ihn also ausmacht: Wer also das

Konzept Autismus kennt, der weiß auch, was mit Anton los ist.

Frau Behr kommuniziert zudem, sie sei noch nicht entschieden, ob Anton bei

dieserÖffnung anwesend sein soll oder nicht.Wenn seineAnwesenheit aber nicht

zwingend nötig für jenes angedachte Outing ist, zeigt sich daran, dass es eine

Funktion vorrangig bezogen auf die Mitschüler:innen übernehmen soll. Anton

selbst – so die implizite Logik –weiß ja,was „mit Anton los ist“. Relevant ist, dass

die anderen es nun auch wissen.

Es lässt sich also zusammenfassen: Die erwartete Funktion der angedachten

Pathologisierung inFormeinesOutings besteht darin,durchdasWissenüberAu-

tismus unddie Zuschreibung dieser Kategorie zuAnton bei denMitschüler:innen

einen veränderten Umgangmit Anton zu erwirken.

AmEnde dieses Schultags findet dann regulär ein Klassenratmit beiden Klas-

senlehrkräften statt. Bei der Sammlung der hier zu besprechenden Punkte nennt

ein Schüler den Vorfall des Vortags als möglichesThema:

„FrauBehr entgegnet daraufhin ,wirwürdendagernemit euchnochmal inRuhedrü-

ber sprechen‘, und erklärt, siewürden das nächsteWocheDienstag in den ersten bei-

den Stunden machen. Herr Müller ergänzt, dass sie dann nicht den gesamten Kon-

flikt besprechen, sondern es ginge dann um die Frage, ,warum ist das manchmal so,

dass der Anton en anderen Blick von uns kricht oder auf ne andere Weise mit uns

umgeht oder wir mit ihm, ne?‘“

4 Die in den Feldprotokollen in einfachen Anführungszeichen stehenden Textteile stellen proto-

kollierte wörtliche Zitate dar.
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Den gestrigen Konflikt aus dem Sportunterricht im heutigen Klassenrat zu be-

sprechen, lehnt Frau Behr mit einem Verweis auf eine kommende Doppelstun-

de ab. Das in dieser Situation angekündigte Gespräch wird damit in einen un-

mittelbaren Zusammenhang zum Konflikt gestellt („würden da gerne mit euch“).

Trotzdem soll der Konflikt selbst dort nicht thematisiert werden. Er ist entspre-

chend Anlass, nicht Gegenstand der Besprechung.5 Gegenstand soll stattdessen

die Begründung pädagogischer Differenzierung sein, wie es mit der Formulie-

rung „warum […] Anton en anderen Blick von uns kricht“ deutlich wird.

Durch den gestrig eskalierten, aber schon zuvor bestehenden Konflikt wird

also die pädagogische Differenzierung begründungsbedürftig. Das erklärt sich

insbesondere auch dadurch, dass es aus der Perspektive derMitschüler:innen die

Lehrkräfte sind,dieAntonbevorzugenunddamit illegitimagieren.Die anstehen-

de Begründung der pädagogischen Differenzierung kann also als Legitimations-

versuch verstandenwerden, der darauf gerichtet ist, die unterrichtliche Praxis zu

autorisieren.

Für die Besprechung in der darauffolgenden Woche sitzen die Schüler:innen

der Klasse 6a, beide Klassenlehrkräfte und die Schulsozialarbeiterin nun für die

Dauer einerDoppelstunde imStuhlkreis.Antonwar zuvorüberdasVorhabendie-

serDoppelstunde informiertwordenundwurde zusammenmit seinenElternum

Erlaubnis gebeten.

„Zu Beginn hält Herr Müller eine Präsentation, die den Unterschied von ,Gesagtem‘

und ,Gemeintem‘ und darauf beruhender möglicher Missverständnisse erklärt. Im

Anschluss hieran erklären Frau Behr und Herr Müller, dass es eine ,Menschengrup-

pe‘gibt,welche ,dieWelt son’bisschenanderswahrnehmenalsdiemeistenMenschen‘

und diese Autisten heißen. Sie erklären, dass dies die Wahrnehmung von Gefüh-

len betreffe, dieseMenschen besondere Begabungen und Fähigkeiten haben könnten

und sie oft lieber alleine seien. Nach diesen Erklärungen sagt Frau Behr: ,der Anton

ist dran‘. Anton wartet ca. fünf Sekunden und erklärt dann, dass Asperger sich auch

anders verhalten undmanchmal einen ,kleinenTick haben‘.Dabei lacht er undmacht

mittels schnellen Zuckensmit Augen undMund dann einen Tick vor, über den einige

Schüler:innen leise lachen. Dann sagt er: ,aber eigentlich sind die Asperger genau-

so wie jeder andere Mensch, nur sie verhalten sich anders und empfinden anders.

Uunnnnnd,was ich sagenwollte, ist, dass ich halt auch zu den Aspergern gehöre, ich

bin auch ein Asperger.‘ […] Frau Behr lobt nun Anton dafür, dass er so mutig erzählt

hat, er gehöre auch zu den Aspergern. Sie erklärt der Klasse weiter, dass die Lehrer

mit Anton zusammen überlegt hatten, ob er das sagenwill, ,weil es in der letzten Zeit

ja oft schwierigwarundwir hattenüberlegt,dassdasmit Sicherheit sehr gut ist, euch

auchmal zu sagen, damit ihr den Anton besser versteht‘“.

5 Das lässt sich auch damit erklären, dass in den vergangenenWochen immerwieder solcheKon-

fliktbesprechungen im Klassenrat stattfanden.
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Zunächst vollzieht sich in der Szene das Aufrufen einer psychopathologisch

etablierten Differenzkategorie (Autismus-Spektrum-Störungen). Die so eta-

blierte Kategorie wird dabei mit Merkmalen versehen (Begabung, Gefühle,

Wahrnehmung etc.). Anton wird dann ohne Meldung von der Klassenlehrkraft

aufgefordert, etwas zu sagen („Anton ist dran“) und ergänzt sodann ein weiteres

Merkmal (Tick). Auch fügt er zusätzlich zu den differentenMerkmalen eine Kon-

struktion von Gleichheit hinzu („genauso wie jeder andere Mensch“), was sich

im Sinne Goffmans als eine Form des Stigma-Managements verstehen lässt. Auf

die Etablierung der differenten „Menschengruppe“ folgt die klassenöffentliche

Identifikation von Anton mit dieser, was Frau Behr als „mutig“ lobt. Sodann

begründet sie das Outing damit, dass Anton dadurch besser verstanden würde.

Indem Anton nun nicht mehr nur Anton ist, sondern zugleich als Exemplar einer

pathologisierten „Menschengruppe“ identifiziert wird, soll er also als jemand Be-

stimmtes denk- und verstehbar, also intelligibelwerden.6Dies soll, so die implizit

kommunizierte Erwartung, dazu führen, dass „es“ nicht mehr so „schwierig“ ist,

wie es in letzter Zeit war. Frau Behr fährt fort:

„Da Anton Asperger sei, ,deswegen, nur dass ihr auch das versteht, deswegen reagie-

ren wir Lehrer, wir sind alle besonders hier an der Schule, deswegen reagieren wir

Lehrer bei dem Anton manchmal anders, weil er diese Besonderheit hat‘. Elif sagt

leise ,aaaahhh deswegen‘. Frau Behr erklärt weiter, dass es ja in letzter Zeit öfterThe-

ma war, warum Anton anders behandelt wird, es ginge den Lehrkräften aber nicht

darum, dass jemand bevorzugt wird, sondern, ,dass wir euch so behandeln, wie ihr

das braucht‘“.

Frau Behr erklärt nun, dass die Lehrpersonen ihren Umgangmit Anton ausdiffe-

renzieren, weil er „diese Besonderheit hat“, Asperger zu sein. Zusätzlich grenzt

sie eine Differenzierung noch von einer Bevorzugung bzw. Benachteiligung ab.

Anton anders zu behandeln richte sich nach seinem Bedarf („so behandeln, wie

ihr das braucht“) und ist demzufolge eine angemessene pädagogische Differen-

zierung, keine Bevorzugung. Sie reagiert damit offensichtlich auf die Kritik bzgl.

der Bevorzugung Antons. Darüber hinaus habe aber nicht nur Anton eine Beson-

derheit, sondern seien alle an der Schule besonders („wir sind alle besonders“),

weshalb die Lehrkräfte alle nach ihrem Bedarf behandeln („euch so behandeln,

wie ihr das braucht“).

6 Es ist dabei keinesfalls selbstverständlich logisch, dass durch die Kategorisierung eines Schü-

lers ein Verstehen ermöglicht wird; vielmehr sei angemerkt, dass die Zuordnung einer konkre-

ten Person zu einer Personengruppe gerade dazu beitragen kann, ein Verstehen im Sinne des

individuellen Fallverstehens zu verunmöglichen. Gerade wenn zuvor argumentiert wurde, dass

eine bestimmte Gruppe anders empfindet, fühlt oder wahrnimmt, könnteman zu dem Schluss

kommen, dass man sich gerade nicht besser verstehen kann, sondern nun lediglich weiß, dass

man sich nicht versteht.
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Mit einer differenztheoretischen Perspektive wird hier deutlich, dass sich aus

dem Verständnis von radikaler Differenz i. S. v. Singularität (alle sind besonders)

gerade keine Legitimation pädagogischer Differenzierungen ableiten lässt: Wenn

schlicht alle besonders sind, lässt sich nicht begründen,warumsie gerade auf An-

ton anders reagieren. Die hier eingeführte relative Differenz (,fähig/behindert‘

bzw. ,normal/autistisch‘) begründet demnach in der Situation den Bedarf einer

pädagogischen Differenzierung und beansprucht, auf dieser Basis jene Differen-

zierungen zu autorisieren.

Die legitimatorische Quelle der Autorisierung kann entsprechend in einer

konstatierten Bedarfsgerechtigkeit verortet werden. Allerdings ist damit noch kein

bestehender Unterschied der Bedarfe zwischen den Schüler:innen begründet.

Dieser lässt sichmittels der hier vollzogenen Pathologisierung nicht nur begrün-

den, sondern – und das scheint mir das Spezifische der Autorisierung mittels

Pathologisierung zu sein – erlaubt es, aufgrund der diskursiven Konstruktion

von Behinderung, Störung und im Speziellen hier Asperger-Autismus einen

dauerhaften Bedarf zu begründen (vgl. Cloerkes 2007).

Dabei bleibt im vollzogenen Outing allerdings unklar, was genau Anton an-

ders „braucht“, wie also Pathologie und die pädagogisch notwendige Differen-

zierung zusammenhängen.DieUnbestimmtheit dieses Zusammenhangs ist hin-

sichtlich der performativen Autorisierung durchaus funktional: Denn in den vor-

herigen Wochen zeigte sich, dass wiederholte Konfliktbesprechungen zwar die

jeweils vergangenen konkreten Konflikte beenden konnten, nicht aber dafür ge-

sorgt haben, zukünftige neue Konflikte und die damit einhergehende Kritik der

Bevorzugung zu vermeiden. Indem nun unbestimmt bleibt, welche Differenzie-

rung aus der etablierten Differenz genau resultiert, bleibt auch unbestimmt, wie

zukünftig differenziert wird. Das erlaubt es, zukünftige pädagogische Entschei-

dungen als bedarfsgerechte Differenzierung zu legitimieren und damit die pädago-

gische Praxis zu autorisieren. Anders ausgedrückt: Pathologisierungen autorisieren

Differenzierungen zeitlich dauerhaft und umfänglich weitreichend.

Der weitere Unterrichtsverlauf zeigt dann auch, wie die hier etablierte neue

Optik auf einenMitschüler nun angenommen wird:

„Andrea wird drangenommen und sagt: ,Jetzt wissen wir das ja auch und vielleicht

können wir ja den Anton unterstützen dabei.‘ Frau Behr: ,das find ich ganz ganz toll,

Andrea‘ und fragt, wie das möglich wäre. Andrea antwortet ihr ,weiß nicht, ihn bes-

ser verstehen‘.FrauBehr: ,Jaaaa, ihnbesser verstehen,einfachweil du jetztweißt,der

empfindetmanche Sachen anders als du.‘NunnimmtHerrMüller Elif dran.Sie sagt,

dass es ,uns‘ deswegen immer so vorkam, als würde Anton bevorzugt, weil die Lehr-

kräfte wussten das ja schon vorher und wussten deshalb, wie sie mit der Situation

umgehen sollten, ,aber jetzt wissen wir das ja.‘“
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Andrea folgert nun,dass es vielleichtmöglich sei,Anton zuunterstützen,was sich

Frau Behr zufolge darin ausdrücken könnte, dass man Anton nun besser verste-

he, weil man jetzt wisse, er empfinde manches anders. Unabhängig davon, ob es

überhaupt möglich ist, aus dem Wissen über unterschiedliches Empfinden ein

Verstehen des Anderen abzuleiten, ist an dieser Reaktion die postulierte drasti-

sche Umkehr des Umgangs mit Anton (vomMobbing hin zur Unterstützung) be-

merkenswert. Elif, die bereits vorher auf die Begründung der pädagogischenDif-

ferenzierung mit „aaaaah deswegen“ reagiert hatte, drückt mit ihrem folgenden

Redebeitrag aus, dass sie jene Ungleichbehandlung nun nicht mehr als Bevorzu-

gung, sondern als legitime pädagogische Differenzierungen autorisiert, weil sie

jetzt weiß, was die Lehrkräfte vorher schon wussten.

Was lässt sich nun zusammenfassend für die unterrichtlichen Funktionen der

hiermittelsOutinghergestelltenPathologisierung sagen?Wodurchundwozuau-

torisieren Pathologisierungen die unterrichtliche Praxis?

Das Outing fungiert zunächst als nachträgliche Legitimierung früherer un-

terrichtlicher Differenzierungen. Es autorisiert zudem zukünftige unterrichtli-

cheDifferenzierungen zeitlich dauerhaft undumfänglichweitreichend.Denndie

Etablierung einer pathologisierenden Differenz erlaubt es, eine Notwendigkeit

pädagogischerDifferenzierungen zu begründen, zugleich aber nicht imDetail zu

erklären,wie zukünftig differenziertwird oderwerdenmuss.Entsprechenddient

hier die Pathologisierung der pauschalen Autorisierung unterrichtlicher Diffe-

renzierung – wie auch immer sich diese zukünftig gestaltet. Dabei inszenieren

sich die Lehrkräfte auch als personale Autoritäten, die als Expert:innen alleinig

die Bedarfe der Schüler:innen und die angemessenen Differenzierungen einzu-

schätzen in der Lage sind. Die spezialisierte Wissensdomäne sonderpädagogi-

scher Pathologisierungen stützt diese Inszenierung.7 Den Schüler:innen bleibt

dabei letztlich nur der Glaube an die Legitimität der unterrichtlichen Praxis.Die-

sen Legitimitätsglauben (wieder-)herzustellen – so legen es zumindest die Reak-

tionen der Schüler:innen nahe –, ermöglicht die inszenierte Pathologisierung.

Dabei ist diehier beschriebeneFormderAutorisierung (insbesonderedie zeit-

licheundumfänglicheDimension) insofernspezifisch fürPathologisierungen,als

sie nicht einfach durch andere Begründungen ebenso hergestellt werden kann.

Beispielsweise ermöglicht die im Outing gleichzeitig aufgerufene Konstruktion

radikaler Differenz i. S. v. „wir sind alle besonders hier“ eben gerade keine sol-

che Autorisierung der Differenzierung, weil hierdurch keine intelligiblen Ande-

ren hergestellt werden, sondern lediglich nicht positivierbare Singularitäten.

7 Dieses spezialisierte Wissen über sonderpädagogische Pathologisierungen führt auch zwi-

schen den beiden Klassenlehrer:innen zu einer Asymmetrie. Das zeigt sich empirisch daran,

dass Frau Behr als Sonderpädagogin sich gegenüber HerrnMüller (der als Regelschullehrer die

Klasse mit leitet) für das Outing einsetzte und auch die Kommunikation mit Anton und seinen

Eltern übernahm.
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Die hier von den Lehrkräften gewählte Dramaturgie der Inszenierung ist al-

lerdings keine notwendige Bedingung für die rekonstruierte Funktion, Differen-

zierungen zu autorisieren. In den empirischen Daten finden sich auch weniger

dramatische Outings, die ebenso diese autorisierende Funktion erfüllen, bspw.

indem eine Lehrkraft auf die Kritik an der Bevorzugung einer Schülerin in einem

privaten Gespräch zum kritisierenden Schüler sagt, dass jene Schülerin ja einen

Förderbedarf habe. Die Besonderheit des hier analysierten Outings ist deshalb

nicht dessen Funktion, sonderndass hier durchdieDramatisierung eineExplika-

tion vorliegt, die eine detailliertere Rekonstruktion der autorisierenden Funktion

erlaubt.

Auch ist zu erwähnen, dass eine solche autorisierende Funktion von Patho-

logisierungen nicht zwangsläufig eines performativen Outings bedarf. Das hier

analysierte Outing wurde für die Praxis deshalb notwendig, weil auf Seiten der

Schüler:innen im Falle von Autismus noch nicht jene gesellschaftlich etablierten

Optiken vorhanden waren. Insofern dient das Outing zur Etablierung einer Op-

tik, die (schul-)pädagogisch bereits etabliert ist. Im Falle von bspw. Trisomie 21,

also einer Pathologisierung, die deutlich stärker auch als visuelle Differenz ge-

sellschaftlich etabliert ist, bestand im Zeitraum meiner Unterrichtsbeobachtun-

gen gerade keine Notwendigkeit eines Outings. Deshalb liegt die Vermutung na-

he, dass hier auf Seiten der Mitschüler:innen bereits ,pathologisierende Optiken‘

etabliert sind.

4. Pathologisierungen und die unterrichtliche Norm der

Gleichheit

ZurweiterführendenDiskussion der Rekonstruktion scheint esmir geboten, eine

ursächliche Bedingung der hier analysierten Autorisierung mittels Pathologisie-

runggenauer zubeleuchten.WelcheRückschlüsse erlaubt diemittelsOuting voll-

zogene Arbeit an der Legitimität unterrichtlicher Praxis hinsichtlich des Verhält-

nisses von grundsätzlich legitimierten schulischenNormenund begründungsbe-

dürftigen Abweichungen von diesen im Unterricht?

Für die Argumentation rekurriere ich noch einmal auf die differenztheore-

tische Erkenntnis, dass Differenzkonstruktionen in einem Verhältnis von Norm

und Abweichung stehen (vgl. Lutz/Wenning 2001). Dabei ist zentral, dass die als

Abweichung geltende Seite einer Unterscheidung mit Merkmalen versehen und

somit markiert wird, während die als Norm geltende Seite der Unterscheidung

ohne Merkmale bleibt und nicht thematisiert wird (vgl. Wrana 2014).8 Entspre-

8 EinComing-Out erscheint entsprechend für eine heterosexuelleOrientierung unnötig, für eine

homosexuelle Orientierung aber notwendig.
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chend lässt sichmit der Legitimation einerAbweichung,wie sie imobigenAuszug

genauer betrachtet wurde, also auf die meist implizit bleibende Norm schließen.

Dass nun im analysierten Fall überhaupt ein solches Outing für die Praxis als

,notwendig‘erscheint,dasshierdurchpädagogischeDifferenzierungexplizit legi-

timiertwirdunddass es für einenicht-differenzierendeunterrichtlichePraxis ge-

rade keiner Begründungbedarf, sindHinweise darauf,dass für die unterrichtliche

Ordnung eine Norm der grundsätzlichen Gleichheit und darauf aufbauend einer

Gleichbehandlung besteht. Kurz: Gleichbehandlung erscheint im Unterricht vor

dem Hintergrund einer grundsätzlichen Norm der Gleichheit kaum als begrün-

dungsbedürftig, Differenzierung schon. Das bedeutet nicht, dass einzelne Diffe-

renzierungen immer einer expliziten Legitimierung bedürfen, es bedeutet ledig-

lich, dass es für Differenzierungen vor demHintergrund jener Norm der Gleich-

heit eines (auch implizit bleibenden) Merkmals, im Sinne einer legitimierenden

Differenz, bedarf (bspw.: A darf schon in die Pause, weil sie schon fertig ist). Für

Gleichbehandlungen (wie auch immer diese je konkret im Unterricht inszeniert

werden) ist eine Legitimierung kaum notwendig. Zwar sind sowohl Gleichheit

als auchDifferenz letztlich nur Ergebnis performativer Praxen, allerdings besteht

hinsichtlich ihrerLegitimationsbedürftigkeit eineAsymmetrie (vgl.analoghierzu

die „Präsumtion der Gleichheit“, Gosepath 2004, S. 200 ff.). Das heißt: Wenn ei-

ne unterrichtliche Praktik als Ausdruck vonGleichbehandlung (an-)erkanntwird,

gilt diese zumindest grundsätzlich auch ohne Begründung als legitim. Eine un-

terrichtliche Praktik, die als Ausdruck vonDifferenzierung erscheint, bedarf hin-

gegen eher einer Legitimierung.

Diese unterrichtliche Norm der Gleichheit und der mit ihr für die unterrichtliche

Ordnung bestehende Legitimitätsglaube pädagogischer Gleichbehandlung bil-

den m.E. eine ursächliche Bedingung für die Funktion von Pathologisierungen.

Sie ist eine Ursache dafür, dass (dauerhafte und weitreichende) Differenzierung

legitimationsbedürftig ist. Diese unterrichtliche Norm der Gleichheit begründet

sich ganz grundsätzlich mit dem grundlegenden Wert der Egalität, wie er auch

durch Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes festgelegt wird (vgl. auch Wenning

1999, S. 304): „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Dabei ist zentral:

Das Grundgesetz konstatiert nicht, dass sie faktisch gleich sind; sie sollen es

nur ,vor dem Gesetz‘ sein. Eine rechtliche Differenzierung erfordert vor diesem

Hintergrund also die Begründung einer Ungleichheit bzw. Differenz, um als

legitim gelten zu können. Die unterrichtliche Norm der Gleichheit zeigt sich

aber auch in der unpersönlich-universalistischen Leistungsordnung der Schule,

wie insbesondere Wernet (2003, S. 115) argumentiert. Aufschlussreich ist hier

seine Perspektive auf pädagogische Permissivität, also auf jene „pädagogische[n]

Aktionen, die […] situativ den unpersönlichen Universalismus außer Kraft setzen“

(Wernet 2003, S. 117) und paradigmatisch in der Logik der „Ausnahme“ auftau-

chen: „Ausnahmsweise – aus welchen Gründen und Motiven auch immer – wird

diese Klassenarbeit nicht gewertet, ausnahmsweise – aus welchen Gründen und
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Motiven auch immer – hat diese Handlung keine Folgen; ausnahmsweise – aus

welchen Gründen und Motiven auch immer – erfolgt die Versetzung.“ (Wernet

2003, S. 117)

Es bedarf im Kontext der schulunterrichtlichen Praxis eben expliziter Grün-

de, um Ausnahmen, und damit eben Differenzierungen von einer grundsätz-

lichen universalistischen Gleichbehandlung zu legitimieren. Genau mit diesen

Konstruktionen und Begründungen der Ausnahme wird das „unversalistisch-

unpersönliche, leistungsorientierte Handlungsmuster“ (Wernet 2004, S. 77), das

auf einer grundlegenden Norm der Gleichheit und Gleichbehandlung basiert,

bekräftigt. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.

Was aber die vonWernet verhandelte Permissivität in Form der Ausnahme zu

autorisieren in der Lage ist, das sind auf einzelne Entscheidungen bezogene Diffe-

renzierungen, die von jener grundsätzlichen Gleichbehandlung abweichen. Die

Ausnahme – sonst wäre sie keine – autorisiert je eine einzelne Differenzierung

und bedarf für diese jeweils einer Begründung. Pathologien im hier interessie-

renden Verständnis (s.o.) autorisieren hingegen dauerhafte und weitreichende-

re Differenzierungen, weil diskursive Konstruktionen von Behinderung und Stö-

rung eben dauerhafte und weitreichende Unterschiede naturalisierend herstel-

len.

Gemeinsam ist den Ausnahmen ebenso wie den Pathologisierungen dabei,

dass sie beide als Abweichung von einer Norm verstanden werden, welche die

Norm selbst gerade nicht in Frage stellt. Im Kontext der inklusiven Schulklassen

sind es dabei die ableistischen Fähigkeitsnormen der Schule (vgl.Merl 2019b), die

als grundsätzliche universelle Fähigkeitserwartungen nicht in Frage gestellt wer-

den und die in Verbindungmit jenerNorm der Gleichheit dazu führen, dass Patho-

logisierungen in ihrer autorisierenden Funktion für den Unterricht ,notwendig‘

werden.Das analysierteOutingdient hierbei ,nur‘ dazu,dass auchdie Schüler:in-

nen zu sehen lernen, was die pathologisierende Schule nicht übersehen kann.
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